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ZUM GELEIT

Die 900-Jahr-Feier der Weihe des Augsburger Domes im Jahre 1965 gab
den willkommenen AnlaR, die Griindung eines Vereins fiir Augsburger Bis-
tumsgeschichte anzukiindigen.

Beim Klerus des Bistums und in Fachkreisen hat dieses Anliegen ein freu-
diges Echo gefunden; bereits am 1. Dezember 1965 konnte sich der Verein
konstituieren. Unter Leitung des Hochwiirdigsten Herrn Dompropstes,
Apost. Protonotar Dr. theol. Albert Vierbach, hat das Wirken des Vereins
eine erfreuliche Entfaltung genommen, wovon das vorliegende 1. Jahrbuch
beredtes Zeugnis gibt.

Der Verein fiir Augsburger Bistumsgeschichte setzt mit seiner Arbeit eine
gute Bistumstradition fort. War doch das Bistum Augsburg auf dem Gebiet
der Kirchengeschichtsschreibung im bayerischen Raum fiihrend. Kein Gerin-
gerer als Antonius Steichele von Mertingen, nachmaliger Erzbischof von Miin-
chen-Freising, hat das Standardwerk der ,Bistumsgeschichte® begriindet; die
Dillinger Hochschulprofessoren Dr. Alfred Schréder und Dr. Friedrich
Zoepfl — in der Vorstandschaft des Vereins fiir Augsburger Bistumsgeschichte
noch so meisterlich titig — haben es fachminnisch weitergefiihrt. Die Bande
des Sammelwerkes ,Archiv fiir die Geschichte des Hochstifts Augsburg® stel-
len eine wertvolle Quelle von hohem wissenschaftlichem Stand dar.

Mit meinem Dank an die Altmeister der Augsburger Bistumsgeschichte ver-
binde ich die Freude und Genugtuung dariiber, dafl sich in unseren Tagen
Krifte gefunden haben, denen die Forderung der bistumsgeschichtlichen Ar-
beiten, die Vertiefung der bistumsgeschichtlichen Kenntnisse, der Ausbau der
bistumsgeschichtlichen Bibliothek und die Sorge um die bistumsgeschichtlichen
Monumente und Dokumente ein Anliegen ist, das sie mit groflem Verant-
wortungsbewufitsein und Eifer verfolgen.

Ober der Sorge fiir das Heute und fiir das Kommende diirfen wir nicht
vergessen, dafl die Wurzeln der Gegenwart und der Zukunft in der Ver-
gangenheit liegen. Der Glaube und die Sitte der Viter sind die Grundlage fiir
alles Fortschreiten des pilgernden Gottesvolkes. Fruchtbare Gegenwartsarbeit
ist nur moglich in Kenntnis der Vergangenheit; denn ,das Geschehen der
Menschheit in der Welt ist kein Entfalten blinder Krifte, sondern ein wun-



derbares Offenbarwerden der Geschichte des gottlichen Wortes selbst!“ (Papst
Pius XII. beim 10. Internationalen Historiker-Kongref am 7. September
1955).

Darum mochte ich vor allem den Ditzesanklerus ermuntern, an der Be-
wahrung und Auswertung bistumsgeschichtlicher Monumente und Doku-
mente nach Kriften mitzuarbeiten.

Den Verfassern des 1. Jahrbuches gebiihrt mein Dank. Ihre Arbeit spannt
einen schonen Bogen von unserer Bistumspatronin St. Afra bis hin zur Ge-
genwart im Artikel ,, Die Didzese in Zahlen®.

Das Mosaik der vorliegenden Kleinarbeit wird sich jihrlich durch neue
wertvolle Beitrige weiten und dadurch Interesse und Mitarbeit an der Er-
forschung der Bistumsgeschichte sowie Forderung der Ziele des Vereins fiir
Augsburger Bistumsgeschichte bewirken.

Im letzten aber moge aus den wissenschaftlichen Beitrigen des Jahrbuches
die Herrlichkeit der Gnade Jesu Christi aufleuchten, dem alle Ehre sei in
der Geschichte der pilgernden Kirche von Augsburg.

Augsburg, am Fest des Bistumspatrons St. Ulrich
den 4. Juli 1967
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VORWORT

Verhiltnismifig lange hat die Vorstandschaft des Vereins fiir Augsburger
Bistumsgeschichte die Mitglieder auf das Erscheinen des ersten Jahrbuches
warten lassen. Nach Uberwindung verschiedener Schwierigkeiten kénnen wir
nunmehr die in § 2 der Satzungen iibernommene Verpflichtung erfiillen
und das erste Jahrbuch verdffentlichen und den Mitgliedern als Vereinsgabe
iibergeben. Der Vorstandschaft obliegt die angenehme Pflicht, allen, die zum
Gelingen des Jahrbuches beigetragen haben, herzlich zu danken. Der erste
Dank gebiihrt dem Protektor des Vereins, dem Hochwiirdigsten Herrn Bischof
Dr. Josef Stimpfle, der im Jubiliumsjahr 1965 die Griindung des Vereins
angekiindigt, die Entwicklung desselben stets mit regem Interesse verfolgt
und dem Buch sein Bischofliches Geleitwort mit auf den Weg gegeben hat.
Ferner sei gedankt den Verfassern der einzelnen Beitrige, die mit ihren wert-
vollen Arbeiten dem Buch den inneren Gehalt gegeben haben. Besonderer
Dank sei der Bischéflichen Finanzkammer und ihrem Direktor, Dom-
kapitular J. Rigel, gesagt, die durch einen ansehnlichen Zuschuff den Druck
ermdglicht hat. Das Augsburger Druds- und Verlagshaus GmbH vormals
Haas und Grabherr hat dem Jahrbuch die Gestalt gegeben. Auch ihm sei
hierfiir gedankt.

Mége das Jahrbuch viel Freude bringen und dazu beitragen, daf das Inter-
esse an der Geschichte des Augsburger Bistums wieder in weiteren Kreisen
gewedkt und dem Verein neue Mitglieder zugefiihrt werden!

Augsburg, den 12. Juli 1967
DR. ALBERT VIERBACH

DompropsT 1. VORSITZENDER









Die heilige Afra in Geschichte, Kult und Legende
Von Friedrich Zoepfl

1. Afra in Geschichte und Legende

Des Wundersamen nicht wenig konnte und kann man teilweise noch heute
in Legendenbiichern?) von der Augsburger Martyrerin Afra lesen. Von seiner
Mutter Hilaria, einer kyprischen Konigin, die durch widrige Schicksale mit
ihrer ganzen Familie nach Rom und dann nach der Augusta Vindelicum
verschlagen worden war, wurde das Middchen Afra in den heimischen Ve-
nusdienst eingefiihrt. Herangewachsen, 6ffnete Afra ihr Haus liisternen Min-
nern und verkaufte ihnen ihre Schénheit. Von Gottes Hand geleitet kam der
von heidnischen Hischern wihrend der diokletianischen Christenverfolgung
bedrohte spanische Bischof Narcissus mit seinem Diakon Felix eines Abends
nach Augsburg und bat bei Afra, ohne Ahnung von ihrem Venusdienst, um
Nachtherberge. Afra glaubte, der Fremde sei in der gleichen Absicht zu ihr
gekommen wie die anderen Minner alle, und bereitete ihm und seinem Be-
gleiter das Nachtmahl. Als sie nun sah und hérte, wie Narcissus vor der
Mahlzeit andachtsvoll betete, traf sie der Strahl der gbttlichen Gnade. Sie
fiel dem Bischof zu Fiiflen und bekannte ithm in Reueschmerz ihr bisheriges
schindliches Leben. Der Bischof aber gab ihr Mut mit der trdstlichen Aus-
sicht auf Vergebung ihrer Siinden, wenn sie an Christus, den einen Gottes-
sohn, glaube und sich taufen lasse. Zu beidem war Afra bereit. Thre Diene-
rinnen waren willens, ihr auf dem neuen Weg zu folgen, wie sie mit ihr den
Weg der Siinde gegangen waren. Anderntags verbarg Afra die beiden
Giste, dhnlich wie einst die Dirne Rahab Josuas Kundschafter (Jos 2, 6),
unter Flachsbiischeln; es wiitete ja auch in Augsburg die Christenverfol-
gung. Im Schutz der Dunkelheit fiihrte sie die Minner in das Haus ihrer
Mutter, in dem sie von Hischern weniger zu fiirchten hatten. Hilaria teilte
die Freude ihrer Tochter und bekundete den gleichen Wunsch, ihrem bisheri-
gen Siindenleben durch Glaube und Taufe entrissen zu werden. Plétzlich

1) Ich verweise etwa auf: P, Braun, Lebensgeschichten aller Heiligen und Seligen,
welche theils in der Stadt, theils in der Dibzese Augsburg geboren wurden, gelebt
haben oder gestorben sind, Augsburg 1825, 9—23. — M. Jocham, Bavaria sancta 1,
Miinchen 1861, 23—28. — F. X. Schuster, Augsburger Dibzesan-Legende 22, Mindel-
heim 1904, 13—18. — L. Rosenberger, Bavaria sancta, Miinchen 1946, 17—19.
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stand ein Teufelsgeselle vor ihnen, nackt, schwarz wie ein Agypter, schreck-
haft. Der herrschte den Bischof an, wie er sich erdreisten konne, Seelen,
die bereits der Hélle verschrieben seien, ihm abspenstig zu machen. Narcis-
sus beschwichtigte den Wiitenden und versprach, ihm eine andere Seele zu
iiberliefern; nur miisse er erst ihren Leib umbringen. Was ihm Narcissus
in die Hinde spielte, war aber nicht ein Mensch, sondern ein Drache, der in
den Julischen Alpen (bei Fiissen) Menschen und Tieren den Zugang zu einer
Wasserquelle versperrte. Der Teufelsgeselle lief sich iiberlisten, totete den
Drachen und erschlof8 damit, ungewollt, der Bevilkerung den Segen eines
frischen Wasserquells.

Nach vollendeter Vorbereitung empfingen Afra, ihre Mutter, ihre Migde
und Verwandte (26. Oktober) die Taufe. Narcissus weihte Hilarias Haus
noch zu einer Kirche, bestellte Afras Onkel Zosimas (Dionysius) zum Bi-
schof von Augsburg und kehrte nach Spanien zuriick, wo er mit seinem Dia-
kon Felix den Martyrertod erlitt. Es blieb in Augsburg aber nicht verborgen,
dafl Afra Christin geworden sei. Sie wurde vor Gericht gerufen und ein-
dringlich ermahnt, den Géttern zu opfern. Da sie sich dessen hartnickig
weigerte und freudig ihren Glauben an Christus bekannte, wurde sie zu
Geiflelung und Feuertod verurteilt. Das Todesurteil wurde auf einer gegen
Bayern hin gelegenen Lechinsel vollstreckt. Die Flammen versehrten jedoch
ihren Leib nicht. Vom Rauch erstickt, gab sie betend ihren Geist auf. Ihre
Angehorigen und Dienerinnen bestatteten die Blutzeugin in einem Grabmal,
das Hilaria beim zweiten Meilenstein vor der Stadt fiir sich und die Ihren
errichtet hatte. Als der Richter davon horte, lieR er sie alle, da sie trotz Auf-
forderung von ihrem Christusglauben nicht abstanden, im Grabmal ein-
schlieflen und verbrennen. So kam es, daff am selben Tag, da Afra begraben
wurde, ihre Mutter und ihre Migde zugleich die Martyrerkrone erlangten.
Das ist kurz der Inhalt der Afralegende.

Kritische Durchleuchtung der Quellenaussagen iiber Afras Leben und Tod
ist zu dem von der Wissenschaft heute allgemein angenommenen Ergebnis
gekommen, dafl einzig die iltesten Nachrichten iiber Afra Glaubwiirdigkeit
beanspruchen kénnen. Deren besitzen wir nur zwei, und beide sind ziemlich
wortkarg. Das gilt besonders fiir die Erwihnung einer ,passio s. Afrae“ im
sog. Martyrologium Hieronymianum. Dieses irrtiimlich dem hl. Hieronymus
zugeschriebene, kalendermiflig angelegte Verzeichnis von etwa 6000 Mar-
tyrern ist um 500 in Oberitalien entstanden. Die Urform hat sich nicht erhal-
ten. Wir kennen das Martyrologium nur in einer um 600 niedergeschrie-
benen gallischen Fassung, die wiederum erst in drei Handschriften des 8.
Jahrhunderts aus dem franzsisch-deutschen Grenzgebiet (Echternach, Metz,
Weiflenburg) auf uns gekommen ist. Die drei Handschriften verzeichnen zum
6./7. August und, wohl irrtiimlicherweise, nochmals zum 8./9. Oktober den
Todestag (,dies natalis“) der Martyrerin Afra in der zur Provinz Raetia
gehorigen Stadt Augsburg (.in provintia retia civitate Augusta®). Die
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Nachricht diirfte aus einem oberitalischen, vielleicht mailindischen Kalenda-
rium in die Urform des Martyrologium Hieronymianum heriibergenommen
worden sein. Zwischen Mailand und Augsburg bestanden ja in spitantiker
Zeit sehr lebhafte Beziehungen; vielleicht war Mailand sogar Metropole der
Provinz Raetia secunda, damit auch Augsburgs.

Die zweite Quellenaussage iiber die Augsburger Martyrerin Afra verdan-
ken wir dem oberitalischen Dichter Venantius Fortunatus (geb. um 536 bei
Treviso), der um 600 Bischof von Poitiers wurde und dort unbekannten
Jahres starb. Von Ravenna aus hatte er im Jahre 565 eine Wallfahrt nach
Tours zum Grabe des hl. Martinus gemacht und dabei die Stadt Augusta in
der Provinz Raetia berithrt. Zwischen 573 und 576 verherrlichte er den
Bischof Martinus in einem Epos, ,Vita s. Martini® betitelt. Dieses Epos
schidste er symbolisch nach seiner oberitalischen Heimat mit einer dichte-
rischen Wegweisung, die einen hdchst erwiinschten Lichtstrah]l auf den Kult
der Martyrerin Afra wirft. Hast du, spricht er das Epos an, die Barbaren-
strome Rhein und Donau gliicklich hinter dir, dann erreichst du die Stadt
Augusta, die von Lech und Wertach umflossen ist. Hier ist’s dir vergonnt, die
Gebeine der heiligen Martyrerin Afra zu verehren?). Mit unmifiverstind-
licher Deutlichkeit ist uns hier bezeugt, dafl in der zweiten Hilfte des 6.
Jahrhunderts in Augsburg Reliquien einer heiligen Blutzeugin Afra verehrt
wurden. Wie lange schon, ist nicht gesagt. Dafl die Reliquien der Heiligen
»unmittelbar vor der Entstehung der Venantiusverse* von Italien nach Augs-
burg gebracht worden seien, daf somit der Afrakult in Augsburg damals
seine grofle Neuigkeit“ gewesen sei, kann aus der Auflerung des Venantius
nicht herausgelesen werden?®). Geborgen waren die Reliquien ohne Zweifel
in einem Kirchlein. Nach den neuesten Grabungsergebnissen befand sich
diese Afrakapelle an der Stelle des heutigen Miinsters St. Ulrich und Afra,
vielleicht sogar in unmittelbarer Nihe des Afraaltarst). An der von
L. Ohlenroth (1957) vertretenen These, Grab und Grabkapelle der hl. Afra
seien an der Stelle der spiteren Godehardskapelle am Siidostrand der Hoch-
terrasse zu suchen, wird nicht mehr festgehalten. Behiitet wurden Grab und
Kapelle der Heiligen von einer Klerikergemeinschaft, die, wie Fundergeb-
nisse nahelegen, ihre ,cella® an der Siidseite des heutigen Miinsters hatte.
Nicht mit unbezweifelbarer Sicherheit kann bewiesen werden, dafl die in
einem romischen Sarkophag 1064 gefundenen und seitdem bei St. Ulrich

2) Lillic ossa sacrae venerabere martyris Afrae“. Uber die Textvariante virginis
statt martyris, s. unten S, 12.

%) Vgl. A. Mayer, Der Heilige und die Dirne; in: Bayerische Bldtter fiir das Gym-
nasialschulwesen 67, 1931, 87. Auch die These des Verfassers, Afra habe nicht in
Augsburg, sondern in Italien den Martertod erlitten, nur ihre Reliquien seien im
6. Jahrhundert nach Augsburg verbracht worden, hat keinen Anklang gefunden.

4) Vgl. Donau-Zeitung, Dillingen vom 3. 12. 1965.
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aufgebahrten Gebeine tatsichlich Uberreste der hl. Afra sind (dariiber s.
unten S. 13).

Es ist somit herzlich wenig, was sich den iltesten Quellenaussagen iiber
Afra entnehmen lift: dafl es in Augsburg eine Christin des Namens Afra
gab, dafl sie — vermutlich wihrend der diokletianischen Christenverfol-
gung (um 304) — den Martyrertod erlitt, dafl sie im Geldnde von St. Ulrich
begraben und dafl iiber ihrer Grabstelle eine Gedichtniskapelle errichtet
wurde, dafl zu den ,o0ssa sacrae martyris“ in der zweiten Hilfte des
6. Jahrhunderts Wallfahrer pilgerten. Das wenige aber hat den Vorzug der
Glaubhaftigkeit.

Anders steht es um die erzihlenden Quellen spiterer Jahrhunderte, um
eine Passio s. Afrae brevior, eine Conversio s. Afrae und Passio s. Afrae
longior, simtliche erst durch Handschriften des ausgehenden 8. Jahrhun-
derts iiberliefert, und um die noch spiteren Ausgestaltungen, die die Afra-
legende durch Benediktiner von St. Ulrich (Prior Adilbert gest. um 1235,
Sigismund Meisterlin gest. nach 1489, Wilhelm Wittwer gest. 1512) erfuhr.
Was diese alle iiber Afra berichten, ist ausnahmslos erbauliche Dichtung,
frommer Roman. Das erregende Moment dieser Dichtungen, Afras siind-
haftes Vorleben, ist sogar einem Mifiverstindnis des Martyrologium Hiero-
nymianum zuzuschreiben. Zwei Handschriften des Martyrologium (Codex
Epternacensis und Codex Bernensis) filhren beim 8. August in unmittel-
barer Folge die Namen der beiden Blutzeuginnen Afra und Veneria an.
Der Verfasser der Passio s. Afrae brevior betrachtete das Wort Veneria nicht
als Eigennamen, sondern als das Appellativum Venusdienerin, Buhlerin und
bezog es auf Afra, die damit zur Buhlerin wurde. Dieses Mifiverstindnis hat
der Martyrerin Afra fiir linger als ein Jahrtausend die Ehrenkrone der
Virginitas geraubt. Vereinzelt wurde zwar im Mittelalter Afra die ehrende
Bezeichnung Virgo zugeteilt, so in Martyrologien (z. B. in einem Marty-
rologium von Kloster Petershausen OSB bei Konstanz), in Kalendarien,
namentlich solchen aus Stadt und Bistum Augsburg (z. B. in einem Kalender
des Augsburger Domes von 1010, dem iltesten Augsburger Kalendar, das
zum 7. August das Fest , Afrae martyris et aliarum virginum® verzeichnet,
ferner in einem benediktbeurischen Kalendar von 1050, das Afra ausdriick-
lich virgo nennt), in einigen Handschriften der Vita s. Martini des Venan-
tius Fortunatus, der selbst allerdings an der oben S. 11 angefiihrten Stelle
des Epos ,illic ossa sacrae venerabere martyris Afrae“ geschrieben hatte;
aber den Schreibern der Handschriften mit der Variante ,virginis Afrae“
schwebte doch das Bild oder die Erinnerung der virgo Afra vor — vielleicht
wollten sie bewufit die herrschende Vorstellung von der amasia Afra ver-
dringen. Bei der Weihe der Bechlerskapelle am Borscher Tor in Oberehnheim
(Elsaf) 1455 verlieh der Strafburger Weihbischof Hermann OPr dem
Kirchlein Ablésse fiir die Feste verschiedener Bischdfe (darunter Udalrich)
und Jungfrauen, darunter Afra; die Witwe Elisabeth und die Biiflerin
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Magdalena werden eigens aufgefiihrt®). Mit einer im Pfarrarchiv Hindelang
(Allgdu) verwahrten Originalurkunde erteilten mehrere Kardinile am 20. Mai
1473 der Kapelle in Liebenstein (damals zur Pfarrei Sonthofen gehorig) je
hundert Tage Ablaf fiir verschiedene Tage des Jahres, u. a. fiir das Fest
»5. Aufrae virginis“. In einem moglicherweise in Schwaben entstandenen mit-
telalterlichen Tobias- oder Ausfahrtssegen werden ,die heiligen Jungfrauen
alle“, darunter ,Sant Affra“ um Schutz vor ,schentlichen schanden“ angeru-
fen. Man kann diese Auflerungen nicht rundweg als Versehen ablehnen. Es
scheint doch eine in die Zeit vor Entstehung der frommen Afra-Romane
zuriickreichende Uberlieferung wirksam gewesen zu sein, dafl Afra virgo et
martyr war. Dieses diinne Rinnsal einer ilteren Uberlieferung wurde aber
mit der Zeit fast vollig iiberdeckt von der im 8. Jahrhundert herausgebilde-
ten anderen Auffassung. Die nachmittelalterliche Zeit einschlief8lich der Li-
turgie war vollig von dieser romanhaften Vorstellung beherrscht. Erst in
unseren Tagen hat man sich zu der rilhmenswerten Tat aufgerafft, einen
offenkundigen Irrtum auszumerzen und der geschichtlichen Wahrheit Rech-
nung zu tragen.

Das Merkwiirdige an der Geschichte der Afraverehrung ist nun das, dafl
nicht die ilteste Uberlieferung iiber die Heilige kultbildend und kunstbe-
stimmend gewirkt hat, sondern die romanhafte Ausgestaltung ihres Lebens
und Sterbens.

I1. Afra in Kult und Brauchtum

Die Verehrung der heiligen Afra diirfte schon sehr frith, bald nach ihrem
Martyrium eingesetzt haben. Die erste schriftliche Bezeugung (573/76)
bietet, wie schon dargelegt, Venantius Fortunatus. Der Afrakult hat 16
Jahrhunderte iiberdauert, wenn er auch nicht immer so lebenskriftig und
unbekiimmert war wie im Mittelalter und im 17./18. Jahrhundert. Zwei
Hohepunkte ragen aus der Afraverehrung hervor. Der eine war gegeben
mit der Auffindung eines Steinsarkophags rémischer Herkunft, der beim
Neubau der St.-Afra-Kirche in Augsburg (4. Mai 1064) ans Licht kam; das
weibliche Skelett mit Verbrennungsspuren, das er barg, glaubte man ohne
weiteres auf die hl. Afra beziehen zu diirfen. Ein vollbefriedigender Be-
weis fiir diese Annahme ist allerdings nicht zu erbringen. Der zweite Hohe-
punkt war die 1500-Jahr-Feier des Martyriums der Heiligen, die in Augs-
burg 1804/05 unter grofler Anteilnahme der Bevélkerung begangen wurde.
Bei dieser Gelegenheit wurde der Sarkophag der Heiligen gedffnet; die ,ge-
schmadkvoll gefafiten und in einem glisernen Sarg verschlossenen Reliquien®
wurden bei St. Ulrich zur dffentlichen Verehrung ausgesetzt und schliefilich

%) Vgl. M. Barth, Handbuch der elsissischen Kirchen im Mittelalter, Strasbourg
1960, 981.
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»in einem aus schénem grauen Marmor nach griechischem Geschmack gear-
beiteten Sarg“ geborgen®).

Augsburg war Quellpunkt der Afraverehrung und blieb bis heute deren
Mittelpunkt. Von hier aus verbreitete sich der Kult {iber das ganze Bistum
in seiner mittelalterlichen Ausdehnung rechts und links des Lechs, weiter
iiber Bayern (z. B. Regensburg), Franken (z. B. Wiirzburg), das mittlere
(Lorsch, Fulda, Mainz) und nérdliche (Meifien, Liineburg) Deutschland, iiber
die Schweiz (Einsiedeln, St. Gallen), das Elsaf} (Hirzbach, Jebsheim, Riedis-
heim, Straflburg). Uber das Elsaff erreichte der Afrakult Frankreich (Le Mans,
Lyon), tiber den Mittelrhein, wo um 1100 das mit der Afralegende gut ver-
traute Speculum virginum entstand?), Holland (Egmond). Orte, in denen
sich Afrakirchen oder -kldster befanden oder die sich gar des Besitzes von
Afrareliquien riilhmen konnten, wurden wieder kleinere Mittelpunkte des
Afrakultes.

Afrapatrozinien haben im heutigen Bistum Augsburg die Kirchen und
Kapellen St. Afra im Feld (Kapitel Friedberg), Betzigau (Kap. Kempten),
Eggenthal (Kap. Baisweil), Lachen (Kap. Ottobeuren), Oberrettenbach (mit
Gabelbach zur Pfarrei Weilach Kap. Schrobenhausen), Remnatsried (Kap.
Marktoberdorf), Spatzenhausen (Kap. Weilheim). Gemeinsam mit Bischof
Udalrich wird Afra als Patronin verehrt in Augsburg St. Ulrich, in Feucht-
wangen (Kap. Dinkelsbiihl), Graben (Kap. Schwabmiinchen), Landsberg/
Spotting, Todtenweis (Kap. Affing), Wiederhofen (Pfarrei Missen, Kap.
Stiefenhofen). Auch das Gesamtbistum erkor sich Afra neben Udalrich und
Sintpert zur Patronin. Im benachbarten Wiirttemberg, das frither teilweise
zum Bistum Augsburg gehorte, ist oder war Afra Patronin der Kirchen oder
Kapellen in Oberurbach (Kr. Schorndorf), Téferrot (Kr. Gmiind), Tailfingen
(Kr. Herrenberg), Neresheim (Klosterkirche), Gruorn (Kr. Kirchheim), Heu-
bach (Kr. Gmiind), Hohenstadt (Kr. Geislingen), Laichingen (Kr. Miinsin-
gen), Neufringen (Kr. Herrenberg), Obernheim (Kr. Spaichingen), Rats-
hausen (Kr. Spaichingen), Schelklingen (Kr. Blaubeuren), Borstingen (Kr.
Horb)8).

Unter Afras (und manchmal zugleich Ulrichs) Schutz und Muntschaft
stellten Ordensgenossenschaften ihre Niederlassungen: die Benediktiner vor
allem ihr Kloster bei der Grabeskirche der Heiligen in Augsburg, ferner in
Neresheim (1095), die Benediktinerinnen in Wiirzburg (1147) und in Ulm
(Kloster St. Afra oder zum heiligen Stern, 1409—1465), die Augustinerchor-
herren in Meiflen (Bau der St. Afrakirche im 13. Jahrhundert) und Kreuz-

%) Vgl. Braun, Lebensgeschichten 23.

7) Vgl. M. Bernards, Speculum virginum, Kéln und Graz 1955, 29 A. 128. Von
Bernards ist eine Abhandlung iiber die Rolle der Afraverchrung im Speculum virgi-
num zu erwarten.

#) Vgl. G. Hoffmann, Kirchenheilige in Wiirttemberg, Stuttgart 1932, an verschie-
denen Stellen.
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lingen bei Konstanz (1120), die Zisterzienserinnen in Maidbronn bei Wiirz-
burg (1232). -

Viel begehrt waren im Mittelalter Reliquien Afras. Nicht wenige Kirchen
im Reich und im Ausland schitzten sich gliicklich, deren zu besitzen. Es ist
nun freilich nicht in jedem Fall auszumachen, ob es sich bei Erwihnung von
Afrareliquien um solche der Augsburger Martyrerin handelt. Das Martyro-
logium Hieronymianum verzeichnet Heilige dieses Namens auch noch am
14. Juni und am 18. Dezember. Die in Brescia verehrte Martyrerin Afra
(Fest am 24. Mai) diirfte allerdings keine andere sein als die Augsburger
Martyrerin®). Afrareliquien gab es im 6. Jahrhundert ,in conventu Astigi-
tano® in Spanieni?), 834 in der Kathedrale von Le Mans, zwischen 861 und
867 im Bistum Mailand!!). Der Augsburger Bischof Adalpero stiftete zu einer
Kapelle des Klosters Lorsch an der Bergstrafite OSB, das er von 895 bis 897
verwaltet hatte, Reliquien der Heiligen Maria, Afra und Magnus!2). Nach
Hausiiberlieferung beschenkte der grofle Augsburger Bischof Udalrich das
Kloster Einsiedeln mit Reliquien der Heiligen Afra, Hilaria, Digna, Eunomia,
Eutropia!3). Ob St. Gallen 989/90 von dem Augsburger Bischof Liutold die
sehnlichst erwiinschten Afrareliquien erhielt, steht nicht fest!4). St.Gallen besaf}
aber nach E. A. Stiickelberg S. 2, 6, 9, 14, 16—18, 20 im 10./11. Jahrhundert in
seinen verschiedenen Kirchen u. Kapellen (St. Peter, Otmar, Johannes und
Paulus, Alexander, Hl. Grabkapelle) Reliquien von Afra, threr Mutter und
ihres Gesindes, auf dem St.-Otmars-Altar im 10. Jahrhundert ein Gebein
(»0s“) der Heiligen. An die St.-Magdalena- und St.-Afra-Kapelle bei St.
Emeram in Regensburg gelangten 1052 Afrareliquien. Im 11./12, Jahr-
hundert, wenn nicht schon vorher, besafl die Benediktinerabtei Maursmiinster
im Elsafl Afrareliquien, von denen sie einige (Teile?) dem Benediktinerkloster
Muri in der Schweiz iiberlieff15). Nach Auffindung des Sarges mit den (ver-
muteten) Gebeinen der Heiligen 1064 regte sich das Verlangen nach Afrare-
liquien besonders nachhaltig. Erzbischof Anno von Kéln (1056—1075), von
Geburt Schwabe, erbat sich von dem Augsburger Bischof Embriko, wohl
bald nach 1064, Afraregquien und erhielt ein Glied der groflen Zehe des

9) Vgl. Lexikon fiir Theologie und Kirche 12, 170.

10) Astigis (Astygis vetus) nach J. G. Th. Graesse, Orbis latinus, 2. Aufl., Berlin
1909, 29 = Ecija in Andalusien.

11) Mon. Germ. Epist. 6, 666 f. Nr. 515; A. Brackmann, Germania Pontificia 2,
Berlin 1923, 30.

12) Vgl. F. Zoepfl, Das Bistum Augsburg und seine Bischéfe im Mittelalter, Miin-
chen und Augsburg 1955, 57; W. Volkert u. F. Zoepfl, Regesten der Bischofe und des
Dombkapitels von Augsburg 1, Lieferung 1, Augsburg 1955, Nr. 62.

13) Vgl. E. A. Stiickelberg, Geschichte der Reliquien in der Schweiz 1, Ziirich und
Basel 1902, 12 Nr. 65; H. Keller, Kloster Einsiedeln im ottonischen Schwaben, Frei-
burg i. Br. 1964, 17.

14) Vgl. Volkert—Zoepfl Nr. 182.
15) Vgl. Stiickelberg 2, S. 21 Nr. 2025; Barth 1890.
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rechten Fufles (,articulus pollicis in pede). Von der gleichen Stelle schenkte
der Augsburger Bischof Hermann (1096—1133) Kaiser Heinrich IV. zwi-
schen 1096 und 1106 ein Glied, das in der vom Herrscher erbauten St.-Afra-
Kapelle des Speyrer Domes verwahrt wurde. Am 3. November 1064 weihte
Bischof Rumolf von Konstanz in Kloster Allerheiligen zu Schaffhausen drei
Altidre, in deren einen er nach Stiickelberg S. 22 Nr. 95 Reliquien ,vom
Gebein“ mehrerer weiblicher Heiligen, darunter der Martyrerin Afra barg.
Man darf annehmen, dafl auch diese bei Auffindung des Afrasarges erbeten
wurden. Im 12, Jahrhundert erhielten Afrareliquien die Margaretenkirche in
Riidlingen bei Schaffhausen (1130), die Kathedrale der Benediktinerabtei
Egmond in Holland (1136), die Basilika von Hadamrsperk (1160)1®). Bischof
Ulrich II. von Konstanz (1127—1140) schlofl in den Altar der Johannis-
kapelle zu Muri, als er ihn neu weihte, Afrareliquien ein, ebenso Bischof
Heinrich I. von Basel in den Hochaltar der Klosterkirche von Schéonthal bei
Basel, als er diese 1187 konsekrierte. Auch die Kldster Engelberg OSB
. (Schweiz), Ranshofen CSA und Priifening OSB, die Stadtkirche Heilig
. Kreuz in Schwibisch-Gmiind zihlten sich zu den Gotteshdusern, die mit
* Afrareliquien begliickt waren.

Die Geschichte der Afrareliquien — das sei hier im Voriibergehen ver-
merkt — spielte und spielt eine gewisse Rolle bei den Erdrterungen iiber
die Echtheit des 1064 bei St. Ulrich in einem romischen Sarkophag entdedk-
ten und auf Afra bezogenen weiblichen Skeletts. Das zwischen 1165 und
1175 von einem ulrikanischen M&nch verfafite Chronicon breve episcopo-
rum Augustensium et abbatum s. Afrae berichtet, wohl entsprechend einer
Uberlieferung des Klosters, Afras Leib sei 1064 ,unversehrt (integrum) und
mit Zement iibergossen® aufgefunden worden. Prefit man das Beiwort ,un-
versehrt“, dann wiirde an dem Skelett nichts gefehlt haben. Dem wider-
spriche aber die Tatsache, daf seit dem 6. Jahrhundert ziemlich viele Afra-
reliquien verbreitet waren, das Skelett also nicht mehr ,integrum® sein
konnte. Aber vielleicht hat der Verfasser des Chronicon das Wort in dem
weiteren Sinn gebraucht, dafl das Skelett noch nicht in Staub und Asche zer-
fallen, in seiner festen Form erhalten war. Auflerdem liegt zwischen der
Auffindung des Skeletts und der Niederschrift des Berichtes ein Jahrhundert,
in dem sich das Wissen um den wirklichen Zustand bei der Entdeckung
verindert haben kann. Der ilteste Fundbericht, den die um 1090 innerhalb
des Domkapitels entstandenen Annales Augustani enthalten, weiff nichts
davon, dafl das Skelett unversehrt und mit Zement iibergossen war. Dagegen
hebt er hervor, dafl die Gebeine Verbrennungsspuren aufwiesen. Bei der
zweiten Erhebung der Gebeine am 15. August 1804 fand man das Skelett

16) Mon. Germ. Hist. Script. 15, 1072. Nach H. Oesterley, Historisch-geographi-
sches Lexikon des deutschen Mittelalters, Gotha 1881—1883, 245 ist Lage des Ortes
Hadmarsperch nicht feststellbar.



Die hl. Afra in Geschichte, Kult und Legende i7

,mit einer festen Masse Thonerde“17) iiberzogen. An der Fufistelle zeigte sich
in der Kalkschicht eine kleine Offnung, und an der rechten grofien Zehe
fehlten zwei Glieder; diese hatten, wie wir bereits horten, Erzbischof Anno
von Koln und Kaiser Heinrich IV. erhalten. Woher hatte man dann aber,
nachdem der Sarg nach Abtrennung des Gliedes fiir den Kaiser nicht mehr
gedffnet wurde, die Reliquien, die im 12. Jahrhundert verteilt wurden? Han-
delte es sich bei diesen etwa nur um Berithrungsreliquien? Oder war ihre
Echtheit weder gepriift noch erwiesen worden? Das Mittelalter selbst hat sich
dariiber offenbar keine Gedanken gemacht, wie es iiberhaupt die Echtheits-
frage bei Reliquien nicht mit der Unbedingtheit stellte wie spitere Zeiten;
jedenfalls hat es sich in seiner Verehrung der Augsburger Heiligen und ihrer
bei St. Ulrich verwahrten Uberreste nicht beirren lassen.

An der Gestaltung des Afrakultes haben Kirchenleitung und Volk, jeder
Teil in seiner Weise, mitgewirkt!8). Die Kirche setzte einen Festtag zum
Gedichtnis der Heiligen an. Seit der ersten Hilfte des 9. Jahrhunderts ist
durch Kalendarien und Martyrologien der 7. August als liturgisch ausgezeich-
neter Festtag Afras iiberliefert. Der Tag war gegeben durch das Martyrolo-
gium Hieronymianum, gemif welchem Afra an diesem Tag den Martyrertod
erlitt. In der Folge wurde auch die Vigil des Festes (6. August, seit etwa 1100
bezeugt) begangen, bei St. Ulrich dazu am 27. Juli das Fest der Inventio s.
Afrae (von 1064), am 4. Juni das Fest einer Translatio (vielleicht Uberfiih-
rung in die von Bischof Embriko am 8. September 1071 geweihte neue Kirche
von St. Ulrich), schlieflich das Fest der Conversio s. Afrae. Letzteres Fest
wurde auch vom Dom iibernommen. Wenige Tage spiter (29. Oktober)
wurde das Fest des heiligen Narcissus, der Afra bekehrt hatte, gefeiert.

Kirchenminner, vornehmlich Benediktinermonche, trugen wesentlich zur
Verfestlichung der Afraliturgie bei. Ekkehard II. von St. Gallen (gest. 999),
Palatinus beibenannt wegen seiner Dienste bei Hof, verfafit¢ um 989/90
Antiphone und eine Sequenz de s. Afra und iiberreichte sie dem Augsburger
Bischof Liutold, der 989 das Bistum iibernommen hatte. Ekkehard hoffte
von dem also Beschenkten Afrareliquien zu erhalten'?). Der Reichenauer
Ménch Hermannus Contractus (1013—1054), hoch angesehen als Gelehrter,
Dichter, Musicus, schuf ,cantus historiales de s. Afra®, die als Antiphone
und Responsorien in der Augsburger, Konstanzer und Straflburger Liturgie
Verwendung fanden, bis man sie 1605 in Rom als ungeeignet beanstandete;
Hermannus hatte den Stoff fiir seine ,cantus® den Passionslegenden der
Heiligen entnommen. Auf Udalschalk, der 1124 bis 1150 dem Afrakloster
in Augsburg als Abt vorstand, geht hichstwahrscheinlich der geschitzteste

17) Vgl. Braun, Lebensgeschichten 21.

18) Vgl. dazu auch F. A. Hoeynck, Geschichte der kirchlichen Liturgie des Bistums
Augsburg, Augsburg 1889, 259—261.

19) Vgl. Anmerkung 14,
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der vielen Afrahymnen, die beim Officium gesungen wurden, zuriick; kraft-
voll hebt der Hymnus an mit der Aufforderung: ,Gaude, civitas Augusta.
Redde Deo vota iusta.“

Im franzosischen Kultbereich, moglicherweise in Saint-Denis, ,der vor-
nehmsten unter den koniglichen (Benediktiner-)Abteien Frankreichs®
(LThK2 9, 139), wurde Afra — ob die Augsburger Martyrerin, ist nicht
ganz sicher — nach einem Sakramentar den Heiligen des Kanongebetes
»INobis quoque peccatoribus® beigesellt.

Der hochgeschitzte Benediktinergelehrte und nachmalige Erzbischof von
Mainz Hrabanus Maurus (780—856) riumte Afra einen ehrenvollen Platz
in seinen ,Versus more litaniae facti ein. Auch in einer spiteren, bei Got-
tesurteilen gebeteten Litanei wurde die Blutzeugin Afra angerufen.

Das Volk aber nahm in mancherlei Néten seine Zuflucht zur Augsburger
Heiligen. Die Legende von ihrem siindigen Vorleben und ihrer Bufle ermutig-
te die offentlichen Frauen und die Biiflerinnen, sich unter ihren Schutz zu
fliichten. Wegen ihres Flammentodes wurde sie um Fiirsprache fiir die armen
Seelen im Fegfeuer wie auch um Hilfe bei Feuersnot angerufen. Bei der
Pfarrkirche zu Hirzbach (Elsaf), deren Patronin Afra ist, sprudelt ein Quell,
das Afrabriinnlein, zu dem Miitter ihre kranken Kinder bringen; das Wasser
des Briinnleins gilt als heilkriftig besonders bei Skrofulose der Kleinen. Viel-
leicht haben die weitverbreiteten Ulrichsbriinnlein diesen Glauben angeregt.
Auch die Heilkriuter glaubte man unter Afras gnidigen Schutz stellen zu diir-
fen; vielleicht deshalb, weil ihr Fest in die Wochen fillt, in denen man haupt-
sichlich die Heilkriuter sammelte, oder deshalb, weil nach der von Wilhelm
Wittwer ausgestalteten Afralegende um den Pfahl, an den sie bei ihrem Mar-
tyrium gebunden wurde, Reisig und an der Sonne getrocknete kleine Zweige
angehduft wurden.

I11. Afra in der Kunst

Die legendiren Erzihlungen von Afras Bekehrung und Martertod und
deren spitmittelalterliche Ausspinnungen wurden nach Inhalt und Form
mafigebend fiir die bildenden Kiinstler, die sich in der Folgezeit dem Afra-
stoff zuwandten. Es waren derer nicht wenige. Wir begegnen unter ihnen
sogar Meistern von iiberdrtlicher Bedeutung, schwibischen, bayerischen, frin-
kischen. Nennen wir die Fithrenden: Tilman Riemenschneider, Hans Beier-
lein, Hans Holbein d. A., Hans Burgkmair, Christoph Amberger, Chri-
stoph Schwarz, Peter Candid, Hans Degler, Johann Christoph Storer.
Das legendire Leben und Sterben der Heiligen war so reich an Spannungen,
daf es einen Kiinstler wohl zur Gestaltung reizen konnte.

Die Darstellungen Afras setzen, soweit wir heute einen Uberblick haben,
1147 mit einer Miniatur in Cod. hist. fol. 415 der Stuttgarter Landesbiblio-
thek ein und reichen bis in die Gegenwart. Besonders bevorzugt war der
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Stoff in der Gotik und im Barodk. Die Gotik hat die Darstellungsweise fiir die
Folgezeit vorgezeichnet. Am hiufigsten sind Afradarstellungen im schwi-
bisch-alemannischen Raum Siiddeutschlands, besonders im Bistum Augs-
burg anzutreffen. Spirlicher werden sie in den bayerischen, frinkischen,
dsterreichischen Randgebieten. Alle Kunstzweige wurden mit dem Afrathema
befaflt: Miniatur-, Tafel-, Fresko-, Glasmalerei, Graphik, Voll- und Relief-,
Holz- und Stuckplastik. Auch auf Glocken, Siegeln, Bucheinbinden wurde
die Heilige abgebildet.

Die Vielzahl der Darstellungen lifit sich aufgliedern in Wiedergabe der
Heiligen fiir sich allein, innerhalb von Heiligengruppen, schliefilich in Ein-
zelszenen ihrer Legende. Es konnen und wollen in der folgenden Ubersicht
nicht simtliche Afradarstellungen auch nur eines enger umgrenzten Raumes,
etwa des Bistums Augsburg benannt werden. Ich beschrinke mich auf An-
filhrung von Darstellungen, die sich, sei es durch Alter, sei es durch besondere
kiinstlerische oder ikonographische Besonderheit, herausheben.

1) Afra allein. Gemilde. Stuttgart, Landesbibliothek, Cod. hist. fol. 415;
um 1147. — Stuttgart, Landesbibliothek, Passional Bibl. fol. 56; um 1160. —
Freiburg i. Br., Miinster, Glasgemilde; 13. Jahrhundert. — Donauwérth,
Stadtpfarrkirche, Chor, Siidwand, Fresko; 1449. — Augsburg, Dom, ehe-
mals Choraltarbild, heute Wolfgangskapelle; 1554, von Christoph Amber-
ger (Abb. z. B. Binder R., Lieb N., Roth T., Der Dom zu Augsburg, Augsburg
1965, 115; Hans Holbein der Altere und die Kunst der Spitgotik, Augs-
burg 1965, Tafel 162 (Ausstellungskatalog)2?). — Osterbuch (Lkr. Wertin-
gen), Altargemilde; bis Mitte 19. Jahrhundert in Augsburg, Dom, Altar
der Heiligen Ursula und Adelheid; 1658, von Johann Christoph Storer;
Stiftung des Kanonikus von Augsburg, Ellwangen, Konstanz. Dr. theol.
Johann Melchior Balthasar (gest. 20. November 1659). Graphik. Hans Hol-
bein d. A., Entwurf fiir die Fronaltartafel des Augsburger Domes; Danzig,
Stadtmuseum; 1508/09 (Abb. Katalog der Holbeinausstellung Augsburg
1965, Tafel 78). — Christoph Amberger, Entwurf zum Augsburger Dom-
altarbild; London, British Museum; 1554 (Abb. ebd. Tafel 197). — Holz-
schnitt in der Schrift [ Veit Bild], Gloriosorum christi confessorum Udalrici et
Symperti necnon Aphrae, Augsburg, Silvan Otmar, 1516. — Holzschnitt in
der Schrift [Veit Bild], Das leben, verdienen und wunderwerck der heiligen
Augspurger Bistumbs Ulrich, Simpert und Afra, Augsburg, Silvan Otmar,
1516. — Plastiken. Augsburg, Dom, Ostchor, Gestiihl, Epistelseite; um
1430 (Abb. Binder, Lieb, Roth S. 137). — Augsburg, Dom, Epitaph des
Bischofs Friedrich von Zollern (gest. 1505); um 1490, von Hans Beierlein. —
Rottweil, Lorenzkapelle; um 1490, oberschwibisch. — Miinchen, National-
museum, frither Wiirzburg, Afrakloster, Biiste; spdtes 15. Jahrhundert, von
Tilman Riemenschneider (Abb. M. H. v. Freeden, Tilman Riemenschneider,

20) Hinweise auf Abb. werden nur in besonderen Fillen geboten.
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Frankfurt 1954, Abb. 78). — Fiissen, Hohes Schlof}, Decke des Rittersaales
im Obergeschoff des Nordfliigels; Halbfigurenreliefs der Heiligen Maria,
Udalrich, Afra, Sintpert und fiinf weiterer wohl Augsburger Bischife der
Frithzeit; gegen 1500, kaum von Jorg Lederer. — Neresheim, Kloster,
Glodke; 1571. — Dillingen, Schlofkapelle St. Johannes Ev., Epitaph des 1591
gestorbenen Augsburger Bischofs Marquard vom Berg; 1590, von Paul Maier,
Augsburg. — Dillingen, Kloster der Franziskanerinnen; Statuette; 1620/23,
von August Manasser, Donauwrth. — Neresheim, Kloster, frither in Klo-
ster Priifening OSB; Grofiplastik (1,20 m hoch), Holz, ungefafit; wohl von
einem der sechs Seitenaltire, die der Priifeninger Abt Romanus Schmid aus
Wemding (1653—1677) in Auftrag gab. — Goldmiinze, Augsburg; 17. Jahr-
hundert; Umschrift: Afra Protectrix Augustae. — Sonthofen, Pfarrkirche,
Monstranz; auf Blattranken um die Sonne Halbfigurenreliefs Augsburger
Bistumsheiliger, darunter Afra; um 1700, von Goldschmied Michael Maier,
Augsburg. — Dillingen, Stadtpfarrkirche, Biiste; 1720/30, von Stephan
Luidl, Dillingen. — Ehingen a. d. D., Stadtpfarrkirche, Glocke; 1750. —
Altstidten (Kr. Sonthofen), Pfarrkirche, siidlicher Nebenaltar; Statuen
Udalrich und Afra; um 1750, von Anton Sturm. — Regensburg, Stadtmu-
seum; Holzplastik; um 1750, Christian Jorhan d. A.? Johann Michael
Fischer, Dillingen? (vgl. Bayerische Frommigkeit. Ausstellung Miinchen 1960.
Katalog S. 258 Nr. 607). — Sonthofen, Pfarrkirche, ndrdlicher Seitenaltar;
Statue; 1771/2, von Johann Richard Eberhard. — Vorderburg (Kr. Sont-
hofen), Pfarrkirche, Seitenaltar; Statuen Udalrich und Afra; 1779, von Jo-
hann Richard Eberhard. — Rettenberg (Kr. Sonthofen), Pfarrkirche; auf
Beichtstuhl Biisten von Udalrich und Afra; 1780/90. — Neresheim, Klo-
sterkirche, Afraaltar in der Vierung; Statue aus Stuck; 1790, von Thomas
Scheithauf. — Afra im Feld (Kr. Friedberg), Hauptaltar; Statue; 1964
von Georg Chorherr.

2) Afra in Gesellschaft von Heiligen. Es sollen hier nur Darstellungen
namhaft gemacht werden, in denen Afra in einer geschlossenen Gruppe von
Heiligen erscheint, nicht aber Darstellungen, vor allem Schnitzwerke, bei
denen die Heiligen rdumlich getrennt sind, wie bei den schon erwihnten
Epitaphien der Augsburger Bischéfe Friedrich von Zollern und Marquard
vom Berg, bei denen die Heiligen, hier Udalrich und Afra, durch ein grofleres
mittleres Feld geschieden, Seitenfiguren eines Mittelfeldes sind.

Maria, die Patronin der Hauptkirche des Bistums, des Augsburger Domes,
mit Udalrich und Afra. Neuburg, St. Wolfgang, Kirche des Klosters der
Barmherzigen Briider; Missale von Erhard Ratdolt 1491; kolorierter Holz-
schnitt. — Augsburg, Dom, frither Fronaltar, heute Wolfgangskapelle des
Ostchors; Gemilde; 1554, von Christoph Amberger. Im Mittelfeld Maria
mit Kind und musizierenden Engeln, rechts von ihr Udalrich, dem ein Engel
das siegzwingende Kreuz bringt, vor ihm Vase mit Lilien; links von ihr
Afra sitzend auf dem Holzstofl, gefesselt, iiber ihr ein Engel mit der
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Siegeskrone (Abb. Binder 115). — Holzschnitt zum Missale Augustanum,
Dillingen, Sebald Mayer, 1555, von Matthis Gerung; in der Mitte Maria,
sitzend, mit Kind, dem kleinen Johannes d. T. und einem Engel; rechts von
ihr stehend Udalrich, links Afra, auf dem Scheiterhaufen sitzend, an einen
Baumstamm gebunden. Je ein Engel bringt oder zeigt vom Himmel aus
Udalrich und Afra ein Kreuz. In den Wolken der Heilige Geist und Gott-
vater. Mit dem Kreuz, das den beiden Heiligen Engel weisen, soll jedenfalls
auf Christus hingedeutet werden, der durch sein Kreuzesleiden seinen Jiin-
gern den Weg zur himmlischen Seligkeit gesichert hat. Unterhalb der Gruppe
Wappen Udalrichs, des Kardinals Otto Truchsefl von Waldburg (abweichend
von der iiblichen Form!) und Afras. Nach Anordnung und Gestaltung ist
Abhingigkeit von Ambergers Fronaltargemilde unverkennbar (Abb. O. Bu-
cher, Bibliographie der deutschen Drucke des XVI. Jahrhunderts. Bd. I. Dil-
lingen, Bad Bocklet, Wien, Ziirich, Florenz 1960, Tafel 3). — Augsburg,
St. Ulrich, Siidseite, Georgskapelle; Altargemilde; entworfen 1587 von
Christoph Schwarz, ausgefiihrt 1594 von Peter Candid. — Siegel des Augs-
burger Bischofs Johann Otto von Gemmingen; Ordinariatsarchiv Augsburg
Akt 735; 6. Januar 1595. Maria mit Kind unter offenem Bogen, zu beiden
Seiten Udalrich und Afra. — Stuttgart, Staatsgalerie, Graphische Sammlung;
Handzeichnung von Johann Rieger aus Dinkelscherben, um 1660—1730,
seit 1710 erster Direktor der reichsstidtischen Kunstakademie in Augsburg.
In der himmlischen Region Maria mit Udalrich und Afra, in der mittleren
der Augsburger Dom von Siiden, in der untersten die thronende Ecclesia
mit den Abzeichen der geistlichen Gewalt und der kirchlichen Hierarchie??).
— C. Khamm, Hierarchia Augustana chronologica tripartita 1, Augustae
Vindelicorum, 1709; Titelkupfer; gezeichnet von A. Drentwet (Drentwett)
d. A. (um 1647—1727), gestochen von J. U. Kraus (1655—1719), beide in
Augsburg. Auf Wolken kniend, bitten Udalrich und Afra Maria und das
gottliche Kind um Segen fiir den Bischof (Alexander Sigismund) und das
Bistum Augsburg, der Bischof vergegenwirtigt durch sein Wappen, das
Bistum durch die Bistumskarte. — Burgheim (Kreis Neuburg), Feldkapelle
Schnodhof; Gemilde; Kronung Marias mit den beiden Bistumsheiligen
Udalrich und Afra; Anf. 19. Jahrhundert.

Maria mit Udalrich, Afra und Heiligen der Ajralegende. Augsburger
Domstiftskalender 1528, kolorierter Holzschnitt; in der obersten Bordiire
Mitte Wappen des Augsburger Bischofs Christoph von Stadion, (heraldisch)
rechts Maria mit Kind, Afra, Hilaria, links drei Bischéfe, Udalrich, Sint-
pert, Dionysius (?). — Augsburg, Dom, Wolfgangskapelle, Nordwand;
Votivbild aus Solnhofer Stein; gestiftet 1605 von dem Augsburger Weihbi-

1) Vgl. Der barocke Himmel. Handzeichnungen deutscher und auslindischer
Kiinstler in Deutschland. Stuttgart, Staatsgalerie, Graphische Sammlung. Ausstel-
lungskatalog 1964, S. 19. 49 Nr. 112.
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schof Dr. Sebastian Breuning (geb. 1552, Weihbischof 1586—1618, gest.
14. Februar 1618); geschaffen von Meister CM (= Christoph Murmann
d. J.); dargestellt Gottvater mit Maria und Heiligen des Bistums Augsburg
(Udalrich, Narcissus, Sintpert, Dionysius, Afra, Hilaria und die drei Diene-
rinnen Afras).

Maria mit den Heiligen Udalrich, Afra, Kaiser Heinrich, Kunigunde;
Scheibenrif} fiir den Augsburger Dompropst Marquard v. Stein (geb. 1479,
Dompropst seit 1511 von Bamberg, seit 1519 von Augsburg, gest. 1559);
London, British Museum; entstanden 1522; Meister vermutlich Hans Sebald
Beham??). — Augsburg, Dom, Chorsakristei. Altar mit Hauptbild Gnaden-
stuhl. Predella mit den Heiligen Maria, Udalrich, Afra, Vitalis, Martin; um
1592, von Peter Candid.

Maria mit verschiedenen Heiligen. Augsburg, Stidtische Kunstsammlun-
gen. Epitaph des Abtes Konrad Morlin von St. Ulrich; zwischen 1497 und
1500 von einem nicht sicher zu bestimmenden Meister; der Abt kniet vor
Maria mit Kind, deren Schutz er von sieben Heiligen (Bartholomius, Udal-
rich, Hieronymus, Sintpert, Afra, Benediktus, Scholastika) empfohlen wird
(Abb. Katalog der Holbein-Ausstellung Tafel 259).

Christus in Wolken mit verschiedenen Heiligen. Kornau (Kr. Sonthofen)
Dorfkapelle; Gemilde auf Holz; 1626; Christus umgeben von Maria und
Johannes d. T. (wie bei Darstellung des Jiingsten Gerichts), Petrus und Lau-
rentius, Udalrich und Afra, Katharina und Sebastian (Kirchenpatron).

Christus mit Heiligen im Himmelssaal. Augsburg, Staatsgalerie; Gemilde
Allerheiligen, frither Rosenkranzbild genannt; 1507, von Hans Burgkmair;
im unteren Drittel des Mittelteiles ,S. afera® mit den Heiligen Pelagia,
Veronika, Maria Aegyptiaca, Magdalena (mit Salbbiichse, unmittelbar hin-
ter Afra), Job (Abb. Katalog der Holbein-Ausstellung Tafel 161, Katalog
Nr. 153—155).

Afra mit Heiligen ihrer Legende. Holzschnitt in der oben S. 19 erwihnten
Schrift von Veit Bild, Das leben, verdienen und wunderwerck, Augsburg
1516; dargestellt Sintpert, Udalrich, Afra mit ihren Wappen. — Augsburg,
Dom, ehemaliger Fronaltar, heute Wolfgangskapelle des Ostchors; Gemilde;
1554 von Christoph Amberger; in der Predella die Heiligen Afra, Hilaria,
Dionysius, Narcissus, Afer und die drei Dienerinnen Afras. — Titelholz-
schnitt im Missale Augustanum von 1555; von Matthis Gerung, Lauingen;
im unteren Bildstreifen Afra, Dionysius, Hilaria, Narcissus, Digna (Abb.
Bucher Tafel 2). — Einbandstempel des Augsburger Buchbinders JM = Jere-
mias Mair, nachweisbar 1562—1578, in Buch von 1576 (Staatliche Bibliothek
Dillingen V 1436); dargestellt sind Udalrich, Narcissus, Sintpert und Afra.

Afra mit Heiligen, die an der Universitit Dillingen besonders verehrt
wurden. Thesenblatt der ehemaligen Universitit Dillingen; 1661, entworfen

22) Vgl. Das Schwibische Museum 1930, 1—8.
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von Johann Christoph Storer; vorhanden Staatliche Bibliothek Dillingen;
dargestellt sind Udalrich, Franz Xaverius, Hieronymus, Katharina, Ursula,
Afra (vgl. Jahrbuch des Hist. Vereins Dillingen 67/68, 1965/66, 114).

3) Wiedergabe einzelner Ereignisse des Afralebens. Vorwiegend den legen-
diren Berichten iiber Afras Bekehrung und Martyrium entlehnten Maler,
Graphiker, Plastiker die Anregung fiir kiinstlerische Gestaltung einzelner
Begebenheiten ihres Lebens und Todes.

Afra widersagt vor Bischof Narcissus, der sie zum Glauben an Christus
bekehrt hat, dem Satan und seinen Werken. Glasgemilde, vermutlich nach
Zeichnung von Hans Holbein d. A., in der St.- Jakobs-Kirche zu Straubing. —
Afra verweigert den Gotzendienst. Plastik von Hans Degler auf dem Afra-
Altar des Ulrichsmiinsters in Augsburg; 1607. — Afra bekennt sich vor dem
heidnischen Richter zu Christus; im Hintergrund ihr Feuertod. Titelkupfer
zu P. Braun, Lebensgeschichten aller Heiligen und Seligen (s. A. .). — Mar-
tertod der Heiligen. Straubing, St. Jakob, Glasgemilde, vermutlich nach
Zeichnung H. Holbeins d. A. — Stift St. Nonnberg, Salzburg, Relief, Ende
des 15. Jahrhunderts. — Dinkelsbiihl, St. Georg, Tafelgemilde auf Fliigel
des Sebastiansaltars, 1520/30. — Augsburg, St. Ulrich, Afra-Altar, Plastik
1607 von Hans Degler?s). — Augsburg, St. Ulrich, Querhaus; Tafelgemilde
um 1455; die verklirte Afra geleitet in einem Traumgesicht Bischof Udalrich
auf das Lechfeld zu einer von dem Apostel Petrus wider Herzog Arnulf den
Bosen von Bayern abgehaltenen Gerichtssynode (nach Vita s. Udalrici c. 3).

Darstellungsart. Was die kiinstlerische Darstellung der Heiligen betrifft, so
verfolgten die Meister aller Jahrhunderte offensichtlich das Ziel, uns die
Christus zugewandte Afra als wohlgestaltetes, edles, kénigliches Wesen erle-
ben zu lassen. Leibrock und Mantel sind stets vornehm und der jeweiligen
Zeitmode angeglichen. Das Haar trigt sie entweder offen oder mit einem
Kopftuch oder Schleier bedeckt. Auf dem Haupt hat sie manchmal ein Barett
oder als Martyrerin einen Kranz, als kyprische Kénigstochter hdufig eine
Krone. Der Nimbus fehlt in der Regel nicht.

Zu ihrer Kennzeichnung bedienen sich die Kiinstler verschiedener Attri-
bute. Die meisten beziehen sich auf ihren Feuertod: Baumstamm oder Pfahl,
woran sie mit Stricken, seltener mit Ketten gefesselt ist; Reisig zu ihren
Fiifen, Scheiterhaufen, Holzstof}, emporloderndes Feuer; Fackel, brennen-
des Holzscheit, Stiick eines Astes, womit der Holzstoff entziindet wurde;
Palme als Martyrerin. Der Legende entlehnt ist das Attribut der Flachsbiin-
del, hinter denen sie Bischof Narcissus vor den heidnischen Hischern ver-
barg. Das Salbgefifl, das sie manchmal in der Hand hilt, diirfte von der
groflen biblischen Biiflerin Magdalena iibernommen sein, mit der Afra gerne
vergesellschaftet wird (Reliquien beider in versilbertem Kreuz zu St. Gallen,

23) Hingewiesen wird auf das Martyrium der Heiligen durch die entsprechenden
Attribute bei den meisten Afradarstellungen.
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11. Jahrhundert, Magdalena- und Afrakapelle bei St. Emeram in Regens-
burg 1062, Chorgestiihl des Augsburger Domes um 1430, Allerheiligenbild
Hans Burgkmairs in Augsburg 1507). Ein Fichtenzapfen, der ihr nach F.
Doyé, Heilige und Selige der rémisch-katholischen Kirche 1, Leipzig 1929,
23 manchmal beigegeben wird, will nicht an ihr Siindenleben vor der Bekeh-
rung erinnern, sondern an ihre zweite Heimat Augsburg, die eine Zirbelnuf,
nach humanistischer Deutung den Pinienzapfen der Gottin Kybele, im Wap-
pen fiihrt. Schon seit dem 15. Jahrhundert wird sie mit einem Wappen aus-
gestattet; es ist, etwas abgedndert, das Wappen der Herren von Lusignan, die
vom 12. bis 15. Jahrhundert Kénige von Jerusalem und Kypros, der Hei-
mat Afras, waren. E. Zimmermann, Bayerische Kloster-Heraldik, Miinchen
1930, 44 beschreibt Afras Wappen also: ,geviertet von einem goldenen Klee-
blattkreuz in Schwarz und einem roten, nach rechts oder links steigenden
Lowen in mehrfach von Silber und Blau geteiltem Feld“. Afras Wappen
wurde mit dem des Bischofs Udalrich in das Wappen des Augsburger Bene-
diktinerstifts iibernommen, das sich nach beiden benannte.

Das Schrifitum iber Afra ist zusammengestellt von A. Bigelmair in:
Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben 1, Miinchen 1952, 28f; Neue
Deutsche Biographie 1, 93; Lexikon fiir Theologie und Kirche 12 170;
von mir in: Lexikon der christlichen Ikonographie Bd. I (im Erscheinen).



Die Verehrung des hl. Vitus in Reistingen
Ein Beitrag zur Geschichte der Heiligenverehrung im Barock

Von Peter Rummel

Wenn heute die Kirche in den Beschliissen des 2. Vatikanischen Konzils
und besonders in der Liturgiekonstitution vom 4. 12. 1963 neue Wege fiir
die Feier der heiligen Messe aufzeigt und auch den weiteren Rahmen der
Andachten und anderen Frommigkeitsiibungen neu zu gestalten sucht, findet
sie viel Zustimmung bei den Gliubigen, die erkannt haben, dafl die Kirche
nicht nur aus der Vergangenheit, sondern auch aus der Gegenwart ihre
Impulse empfangen und annehmen mufl. Ablehnung aber wird ihr entgegen-
gebracht von denjenigen, welche das Althergebrachte liebgewonnen haben
und jede Verinderung und Erneuerung als einen gewaltsamen Eingriff in
das geschichtliche Wachstum der Kirche verurteilen. Gerade aber ein Blick
in die Geschichte der Volksfrommigkeit weist auf die zeitgebundenen und
zeitbedingten Formen hin. Was in einem Jahrhundert die Gliubigen zu
grofter Andacht stimmen und zur Befruchtung des religitsen Lebens fithren
konnte, wird in einem anderen bei vielen Menschen nur ein verlegenes
Licheln hervorrufen, weil die innere Beziehung verlorengegangen ist.

Ein gutes Beispiel bietet uns ein Bericht iiber die Verehrung des hl. Vitus in
Reistingen (Lk. Dillingen)!) wihrend der ausgehenden Barockzeit, den der
damalige Pfarrherr sorgsam im Tauf-, Trauungs- und Sterbebuch?) aufge-
zeichnet hat. Von den Wogen einer religidsen Begeisterung wurde ein kleines

1) Steichele Anton, Das Bistum Augsburg, historisch und statistisch beschrieben,
Augsburg 1872 Bd. III S. 191—199 (Steichele); Einwohnerbuch des Land- und Stadt-
kreises Dillingen 1961 S. 27; Handbuch der historischen Stitten Deutschlands, hersg.
v. Karl Bosl, Stuttgart 1961 Bd. VII, S. 584.

?) Reistingen, Pfarrarchiv: ,Buech aller so von Anno 1634 in der Pfarr. Reistingen
under dem schutz heiliger Petri und Vitti getaufft, verheurath und begraben worden,
auch aller Jahrtagen so von Andichtigen seelen gestufftet, folgend etwelcher kiirchen-
rechten, gebriuchen und vermichten von mir Johannes Matthaeo Klopfern seelsorger
alda fleissigest und wolbedacht allen Nachkémling zu besserer Nachricht, in deren
Herzebett ich mein seel bef6hle, zusamen getragen Anno 1667 den 3. Octobris®. Der
Matrikelband I (1634—1792) enthilt zahlreiche fiir die Geschichte der Pfarrei und
des Dorfes interessante Notizen, besonders aus dem 18. Jahrhundert. Uber die Vitus-
verehrung S. 231—245 (ReiMatr. I).
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Dorf, dessen Seelenzahl etwa 280 betrug®), mitgerissen, als es galt, eine
neue Reliquie des Dorfpatrons feierlich in Empfang zu nehmen. Der Pfarrer
Johann Thomas Ruefft) verfafite selbst ein Vituslied, eine Litanei mit ent-
sprechenden Gebeten®), und die Gliubigen riisteten sich zu einem Fest, wie
es in einem so kleinen, abgelegenen Dorf aus solch einem Anlafl nur in der
Barockzeit mdglich war. Das religiose Leben wurde befruchtet, sogar alt-
iiberlieferte Miflbriuche bei der weltlichen Feier des Kirchweihfestes konnten
nach dem Bericht des Geistlichen ohne Widerstand abgestellt werden.

Die Aufzeichnungen: ,Beschreibung der Feyrlichen Einsezung, mit ein-
schlagenden Nachrichten, deren heylg. Reliquien ss. Viti, Modesti, und Cres-
centiae MM. so den 27. Mayen, im Jahre 1760 allhier beschehen®, geben
Einblick in die Festesfreudigkeit des barocken Menschen auch in den kleinen
Orten, in die Reliquienverehrung und die Titigkeit eines Pfarrherrn, der im
Nachruf als wiirdiger, frommer und weitherziger Seelsorger geschildert wird®).
Was war der Anlafl zur Erneuerung der Vitusverehrung, die hier nochmals
einen Hohepunkt erreichte? Die Pfarrei Reistingen erhielt vom Pfarrer von
Donaualtheim als Geschenk eine Vitusreliquie.

Um die Echtheit dieses wertvollen Geschenkes zu bestitigen, fithrte Tho-
mas Rueff einen genauen Nachweis iiber die Herkunft der Reliquie: Der
Pfarrer von Donaualtheim, Christoph Sigismund Christian Drexler?) hatte
»dieses heilige Gebeinlein zu Roma den 22. April 1726 in einem oval
gefafllein von Masing mit Siegel und Brief authentisieret® von Elzearius
Franziskus des Achards de la Baume?) erhalten. ,Die feste recognition®
wurde in einem Brief vom 3. Juni 1729 gegeben. 30 Jahre lang wurde diese
Reliquie in Donaualtheim verehrt. Da die Kapsel allmihlich stark abgeniitzt
worden war und die Einsetzung in ein neues Reliquiar die neue Versieglung
in Augsburg erfordert hitte, schenkte der Pfarrer von Altheim und Dekan

3) Tauf-, Trauungs- und Sterbebuch, Bd. II, S. 429: Statistik der Seelenzahlen von
1795—1860. Die Einwohnerzahl stieg in den 65 Jahren von 280 auf 302. (ReiMatr.
D).

1) Rueff stammte aus Dillingen, wurde 1745 geweiht, wirkte 6 Jahre als Kaplan
in Pfaffenhausen b. Mindelheim. Pfarrer v. Reistingen vom 30. 4. 1756 bis 12. 12.
1773. ReiMatr. II, S. 137, 307; Pfarrchronik, Skizze fiir die Pfarrei Reistingen,
Fasz II in Pfarrarchiv; Verzeichnis der Pfarrer nach den bischofl. Siegelamtsrech-
nungen 1472—1762 von Moritz Wiedenmann, Original und Xerox-Kopie in der
Bistumsbibliothek Dillingen, S. 177 (Generalschematismus).

5) ReiMarr I, 243 ff.

6) Ebd. 307, Nachruf von Ignaz Faustus Dellaschad, Pfarrer v. Reistingen v.
23.3.1773 — 7. 5. 1794.

7) 1720—1740, stammte aus Dillingen, wurde 1714 geweiht, Generalschem. 172;
erbaute 1733 die neue Sakristei in Donaualtheim.

8) Eubel, Hierarchie Cath. (1667—1730), Padua 1952, Bd. V, S. 216: Titular-
bischof v. Halicarnassensis, Dompropst v. Avignon, 1726 zum Bischof geweiht, 1737
apost. Visitator.
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des Landkapitels Dillingen Johann Caspar Fuchs®) diese Reliquie 1759 der
Pfarrei Reistingen, dazu noch zwei Reliquien von Modestus und Crescentia.
Auch diese waren authentisch beglaubigt. Sie stammten nach Angabe des
Reistinger Pfarrers von den Hiiftknochen der Heiligen, waren der Calli-
stuskatakombe entnommen, 1741 in die Hinde des Abtes Laurentius Sal-
tarelli gekommen und wurden am 6. Juli 1742 von dem Augsburger General-
vikar Johann Adam Nieberlein bestitigt. Von dort gelangten sie an den
Dillinger Spitalpfarrer Johann Ignaz Mayr!?), der zwei kleine Teile abloste
und sie dem Dekan Johann Caspar Fuchs verehrte, der sie wiederum an
Reistingen weitergab. Mit diesem genauen Nachweis war fiir Pfarrer Thomas
Rueff die Echtheit der Reliquien gesichert. Er fragte nicht danach, ob nicht
schon der Anfang dieser Beweiskette auf sehr unsicheren Grundlagen ruhte.

Der Reistinger Pfarrherr wollte diese drei genannten Reliquien in einem
Gefifl zusammenfassen, nicht nur, um dadurch die Gemeinschaft dieser drei
Heiligen zu betonen, sondern auch, um eine verstirkte Fiirbitte zu erfahren.
»Meine bestgesinnte Meinung bey Zusammenfiigung dieser 3 hlg. Gebeinen
ging haubtsichlich dahin, das gott durch solche Verdoppelung von bittern der
Zucht unserer Eltern reichlicheren Segen méchte geben®.

So sandte er anfangs 1760 die drei Reliquien mit der ,untertinigsten Bitt*
nach Augsburg, man moge diese in einem Reliquiar zusammenfiigen und die
»Recognition mit geziemender Verbriefung® vornehmen. Zum Leidwesen
" des Pfarrers hatte man beim Generalvikariat diese Bitte iibersehen.

Ende April 1760 kamen die Reliquien einzeln zuriick, und erst auf erneute
Vorstellung des Ortsgeistlichen erhielt dieser am 23. Mai 1760 die Reliquien
der drei Martyrer in einer kleinen Monstranz zugesandt.

Am dritten Pfingstfeiertag, den 27. Mai 1760, sollte nun in Reistingen eine
grofle Feierlichkeit zu Ehren des hl. Vitus und seiner ,Auferzieher® statt-
finden. 15 Geistliche waren der Einladung gefolgt: Der Dekan Pfarrer Fuchs
von Donaualtheim, der Dekan des Lauinger Kapitels, Bernhard Heif}, Pfar-
rer von Demmingen, der Dekan-des Neresheimer Kapitels, Georg Ziegler
von Balmertshofen, ferner die Pfarrer von den umliegenden Gemeinden, von
Trugenhofen, Bergheim und Schabringen, Hausen, Unterbichingen, Finnin-
gen, Ziertheim und Ksingeni?). Dazu kamen noch die Kapline von Demmin-
gen, Dattenhausen, Donaualtheim und der Frithmesser von Dischingen.
Kirche und Sakristei waren herrlich geschmiickt worden, besonders viel
Miihe hatte man auf den Chor- und den ,Schitlin- oder Reliquienaltar®

) Geboren 1710 in Saulgau, Pfarrer von Donaualtheim 1740—1773, Subregens
in Pfaffenhausen, 1750 Dekan des Kap. Dillingen, 1773 resigniert, 1793 gest. als
Benefiziat in Giinzburg. Vgl. dazu Generalschem. 172; Graf Georg, Dorfgeschicht-
liches aus Donaualtheim in Jahrb. d. Hist. Vereins Dillingen, Jahrg. 29 (1916), S. 60.

10) Generalschem. 170.

1) ReiMatr. I, 233 ff.: Godefried Winkler, Laurentius Endres, Josef Herkommer,
Blasius Petter, Augustin Brandmaier, Augustin Hafner, Joh. Jos. Bauser.
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verwendet. Eigens erbat man sich von Donaualtheim den , herrlichen Ornat“12),
auf dem Friedhof liefl der Pfarrer eine Kanzel aufstellen, da er viele Gliu-
bige aus den Nachbardérfern erwartete. In der Sakristei stand das Reliquiar
unter einem ,aufgestraften Baldachin®, dariiber war das ,Aug Gottes zu
sehen mit einem fliegenden Zettel: Dominus custodit omnia ossa eonem!3)“.
Auf einem gleichfalls zierlich bedeckten Kistlein war eine dgyptische Pyra-
mide als ein Grabmal zu sehen, ,darunter die hlg. gebein ruhten, auf der
pyramiden zeigte sich ein gemahlnes oder getuschtes Schildlein mit chronolog.
aufschrift des inhalts:
Llpsana pretlosa In ConspeCtV DoMInl.“ Darunter konnte man fer-
ner lesen: ,reLLIqVIa aDolLesCentls Martlrls“ und ,aC eDVCatorVM
a Latere“. Aber auch im Kirchenraum wiesen Chronogramme an verschie-
denen Stellen den kundigen Betrachter auf das Freudenjahr 1760 hin. Bereits
im griin geschmiickten Vorzeichen hing eine Tafel mit der Inschrift: , InsIgnl
relstIngana parozla soterl aDoLesCentl Martlrl saCra.“ ,Nit minder
war der Reliquienaltar mit derley hiibschen Schriften geschmiikhet.“ Gleich
drei Chronogramme hatte wohl der Pfarrer selbst mit viel Miihe verfertigt
und hier anbringen lassen. In der Mitte hieff es: ,eln IVngLIng, DoCh
sChon eln Martlrer®, am Chor, und rechts davon konnte man lesen: ,Dles
Ist eIn MelsterLIChe frUCht. — reCht ohnerMVDt gepfLogner zVCht.©
Schlieflich wurde der Prozession noch von dem Genius ein Schild mit der
Aufschrift vorangetragen:
»Laborate honorl VItI MoDestl et CresCentlae.“ Ein'weiterer ,fliegender
Zettel“ stellte den Glidubigen St.Veit als Vorbild vor Augen:
»Mit Eingezogenheith und Wachsen in der Tugend wirdt Veith ein Martyrer,
auch schon in zeitger Jugend.®

Am Morgen des 27. Mai riefen gegen 9.00 die Glocken das gliubige Volk
zusammen, an ,dessen Spize und umb die Canzel herum die anwesenden
Hochwiirdig Geistl. Ehrengiste auf Thren Sizen rangiert waren“. Die Pre-
digt hielt ,Seine Excellence titl. Herr geistl. Rath und decan von Alt-
heimb“. Fiir seine ,ebenso zierlich und niizliche Ehr- und Unterrichtsrede®
wihlte er als Vorspruch den Vers Joh. 10. 4 aus dem Tagesevangelium von
Pfingstdienstag!4). Dekan Fuchs stellte im ersten Teil seiner Predigt St. Veit
als Kirchenpatron der Jugend und den Ledigen vor Augen, im zweiten Ab-
schnitt aber hielt er Modestus und Crescentia den Eltern als ,Muster“ vor.
Nach Beendigung dieser sehr eindrucksvollen Predigt begann die grofle Pro-
zession unter Entfaltung aller nur moglichen Pracht. Die Geistlichen sangen
in der Sakristei einzelne Psalmen, beteten den Hymnus aus dem Commune

%) Es handelt sich nicht um einen Mefornat, sondern um Behinge fiir die Kir-
chenwinde.

13) Es mufl heiflen: omnia ossa eorum.

14) ,und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme®.
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plurimorum Martyrum und begleiteten anschlieBend den Dekan von Bal-
mertshofen, der das Reliquiar trug, auf den Friedhof, wo sich die Prozession
formierte. Dem Genius mit dem Vortragsschild folgten die ,kleinere ménn-
liche Jugend, das Bildnis des hl. Vitus, die grofleren Jungen minnlichen
Geschlechtes“ und der erste Festwagen, auf welchem ,mit gekleydeten Kin-
dern zu sehen war, wie die hlg. drey Martyrer vor dem Diocletianus stun-
den®. Dariiber hatte man den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube befestigt
und zur Erklirung eine Tafel beigefiigt mit den Worten: ,Dies ist der starkhe
geist, der schwache Seelen firmet, wenn Diocletian das Christenthum
bestiirmet.*

Dem Wagen schlossen sich eine Gruppe der Minner an, die Musikkapelle,
die Trompeter von Wittislingen, die Geistlichkeit in Chorricken, welche
dem Dekan Georg Ziegler vorausgingen, der die Reliquien trug. Die Pfarrer
und Kapline sangen die Allerheiligenlitanei'®). Nun folgten der Herr Amt-
mann von Wittislingen, Bernhard Frickhinger und das ,.ehrsame Gericht® von
Reistingen. Sie alle trugen brennende Kerzen. ,,Die Kleine Jugend weiblichen
Geschlechts, das Marienbildnis als Kénigin der Martyrer, die groflere Jugend
weiblichen Geschlechts und der zweyte Heerwagen“ schlossen sich an, ,auf
welchem zu sehen war das himmlisch paradies oder der Himmel als ein Lust-
garten, wo Jesus die drey Martyrer krinte, wiederum mit gekleydeten Kin-
dern®. Den Abschlufl der Prozession bildeten die verheirateten Frauen.

Auf dem Weg wurde in Abteilungen gebetet. ,Die um den ersten wagen
beteten auf Rosenkranzarth in dem ave Maria anstatt anderer geheimb-
nissen: Jesus, der die Martyrer in Pein stirketh: und das weibervolkh, umb
den letzten wagen betete: Jesus, der die Martyrer im Himmel crénet.“ Die
Prozession zog um das Dorf zuriick zur Kirche. Die Reliquien wurden in der
eigens hierzu angefertigten ,Monstranzel“ auf dem Reliquienaltar abgestellt,
ein ,Hymnus und oration dabey abgesungen und auf dem Choraltar gleich
das hlg. Meflambt abgehalten durch titl. Herrn Dechanten von Demmingen,
wo zu gleicher Zeith die Seithenaltire mit hlg. Messen besezet waren“. Und
zwar zelebrierten die drei Dekane. ,Wir glaubten, das auch dadurch den
dreyen hlg. Martyrern eine besondere Ehre bewiesen wiirde, weilen zu nem-
licher Zeith drey herren Decani auf den altiren stunden und Messen hileten.“
Eine Selbstverstindlichkeit war es, dafl vor, unter und nach dem Gottesdienst
die Béller donnerten und zur vermehrten Feierlichkeit beitrugen.

Nach Beendigung des Amtes nahmen die gesamte Geistlichkeit und der
Amtmann mit einem Mittagsmahl im Pfarrhof vorlieb.

Die ganze Gemeinde hatte sich an diesem Fest beteiligt. Aus einer gemein-
samen Kasse bezahlte man die Musikkapelle, das Geschiitz und den Schmuck.

15) Humorvoll fiigte Thomas Rueff an, daf unter den singenden Geistlichen be-
sonders ,titl. Pfarrer in Finningen und titl. Caplan von Demmingen als zwey andere
boanerges sich héren lieflen®.
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Verschiedene Spender gaben Geld fiir das neue Reliquiar, das 18 fl kostete.
Ferner muflten die Ausgaben fiir die ausgestellten Authentiken bezahlt wer-
den, die sich auf 4 fl 40% beliefen. Zur ,vermehrten Solemnitidt® hatte der
Pfarrer auch zwei neue Mefigewinder angeschafft, ein weifles um 18 fl und
ein rotsamtnes um 27 fl. Insgesamt kostete das Fest der Gemeinde etwa 80 fl,
fiir ein kleines Dorf eine betrichtliche Summe.

Aber dieses Fest der Reliquieniibertragung sollte nicht in Vergessenheit
geraten. ,,In dem unserem Gotteshaus mit solchen hlg. Gebeinen und treff-
licher Zusammenfiigung ein sonderbahre Gliickhseligkeith widerfahren, es ge-
ziemet sich, solche auch jihrlich wenigstens mit einer besonderen dffentlichen
Verehrung dazuthun®, so schrieb Pfarrer Thomas Rueff und ordnete zugleich
an, dafl am Patroziniumsfest wihrend des Amtes und der Vesper das hoch-
wiirdigste Sakrament ausgesetzt und im Anschlufl an die Nachmittagsandacht
die Reliquien zum Kuf} gereicht werden sollten. Die Gldubigen wurden zu-
gleich ermahnt, ein grofleres Opfer dabei zu geben.

Ferner hielt der Pfarrer wihrend der Oktav eine besondere Andacht in
den Abendstunden jedes Tages. Das Ziborium wurde auf dem Reliquien-
altar ausgesetzt. Nun betete der Geistliche mit dem Volk ein ,Rosenkrinzel
mit drey gesizlen®. Anstatt der iiblichen Geheimnisse wurden neue Formen
eingeschoben: ,, Jesus, der am Kreuz zur Marter einladet, — Jesus, der die
Martyrer in pein stirkhet, — Jesus, der die Martyrer im Himmel cronet.“
Daran schlof sich eine eigens verfaflte Vitus-Litanei mit Gebet an!$).
Herr Erbarme Dich unser
Christe Erbarme Dich unser
Herr Erbarme Dich unser
Jesu Christe hére uns
Jesu Christe erhdre uns
Gott Vater vom Himmel
Gott Sohn Erléser der welt
Gott Heilger Geist
Hlg. Dreifaltigkeit ein Einger gott
HI. Maria
HI. Gottesgebihrerin
Hl. Jungfrau aller Jungfraun
Du K6nigin der Martyrer
HI. Veith sambt deinen Gesellen

16) ReiMatr I, 242: ,...die Litaney, so ich aus dem Leben unseres Heiligen zu-
sammengesetzt®. Vgl. Konigs Heinrich, Der hl. Vitus und seine Verehrung, Miinster
1939. Kénigs fithre 2 Litaneien an, die erste stammt aus Italien, die zweite aus Hol-
land. Aus dem deutschen Sprachraum ist ihm keine bekannt, S. 171—176; Grubhofer
Johann, Kathol. Litaneienbuch, eine Auswahl von 150 Litaneien mit dazu passenden
Kirchengebeten und Andachtsiibungen, Passau 1848, kennt ebenfalls keine Vitus-
Litanei. Allerdings scheint diese Litanei nur in Reistingen gebetet worden zu sein.
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Du frommer Sohn eines schlimmen Vaters
Du beispihl deiner Zuchtmeisterin

Du stirkhe deiner auferzieher

Du Spiegel der Jugend

Du abriff der frommigkeith

Du ausbund der gottesfurcht

Du Meisterstukh der Standhaftigkeith
Du prediger des Glaubens

Du arzt der presthaften

Du licht der Blinden1?)

Du Bezihmer der wilden Thire

Du schrekhen der Teuflen

Du wunderthitiger Knab

Du apostolischer prediger

Du uniiberwindlicher glaubens Held

Du unerschrokhner Blutzeug

Du Verachter der Ehren

Du iiberwinder aller schwachheith

Du besiger aller grausamkeith

Du unerschrokhner vor dem Kaiser

Du standhafter unter ruth und brigl

Du Unversehrter im siidenden Kossel

Du grausam gefolterter Jiingling

Du fréhlich sterbender Jiingling

Du angnehmes schlachtopfer Jesu Christi
Du Zierde unseres Reistingins

Du gespose der Englen

Du mitarbeither der apostlen

Du glory der Martyrer

Du spiegel der Jungfrauen

Du Schmukh aller Heiligen

Du Schuzbatron unserer Pfarrgemeind
Thr drey heilgen martyrer Veith Modest, und Crescentia
o Du lamb gottes, dafl Du hinnehmbst die siind der weld
oDu...eBu, ..

Christe hére uns

Christe erhére uns

Vater unser, ave Maria

Bittet fiir uns Thr heiligen drey Martyrer
auf das wir wiirdig werden der Verheiflung Christi

17) Einzelne Anrufungen sind auch in den oben angefiihrten Litaneien zu finden,
konnen aber eine Abhingigkeit nicht beweisen, da sie auch in anderen Litaneien zu
lesen sind. Vgl. z. B. Grubhofer 271: Litanei zur Mutter Anna.
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Gebet:

Wir bitten Dich o Herr gib deiner Kirchen, durch die Vorbitt deiner
hlg. Martyrern Veith, Modest und Crescentia, in christlicher Weiflheith
und der gefilligen Demuth zuzunehmen damit wir alles bose verwerfen,
und das gute mit ungehinderter Liebe erfiillen mogen.

O Gott, der Du in deinen Heiligen gechrt wirst und deine Heiligen auch
auf Erden schon ehrest, wir bitten dich durch die kostbahren Reliquien und
gebeine des hl. Vithus eines Jiinglings, und seiner auferzichern, den
hl. Modest und Crescentia, verleihe unserer Jugend eine christliche Bieg-
samkeith, Thren auferziehern aber genugsamen Eyfer, dafl alle zusammen
die Freud haben mogen, Thre Nihmen im Himmel geschrieben zu sehen,
durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

Dann sang der Chor oder die Gemeinde das ebenfalls von Thomas Rueff
gedichtete Vitus-Lied!8):

Lafit den Mund zum lob erthonen
unsres lieben Dorfpatronen

Kombt Thr alten, Kombt Ihr Jungen
lobt St. Veith mit Herz und Zungen
seht ein Ehr und Zierd der Jugend
noch ein Kind, ein Mann an Tugend
wunder der Natur und Gnaden,
grof in worthen, groff an Thaten.

Junges Blut und bliihend Tugend
Himmelsgeist und Ruhm der Jugend
Keuscher Seelen Schuz und Exempel
wahrer Gottesfurcht, Ehrentempel
wunterthiter erster Zeithen

Licht der Blinden, Licht der Heyden,
Furcht der Holen, Hilf in Nothen
Seel und Leib davon zu rotten.

Unerschrokhner Héld im glauben
selbst der Kayser kann nit rauben
Jesum, der im Herzen liegt.

Veith der Kleine, kimpft und siget
Ruthen, stekhen, wiitter, Boben
bley, Harz, feuer, folter, Lowen
kénnen nichts, denn Veith auf Erden
will des Himmels anherr werden.

18) ReiMatr. I, 242.
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willst o Jesu nit ansehen

uns, die wir dich hier anflehen!
Unsere Jugend wole bewahren
in so vielen seelengefahren!

gib doch unserer Zucht den Segen
ohne den wir nichts vermdgen
1af} St. Vithus Schuz empfinden
hier, und dorthin gnad zu finden

Wihrend der letzten Strophe trug der Pfarrer das Ziborium zum Chor-
altar zuriick und gab von hier aus den Segen. Nach der Einfiihrung des
neuen Augsburger Rituale?), das die willkiirliche Aussetzung des Allerheilig-
sten untersagte, gab der Geistliche den Segen mit dem Reliquiar.

Die Oktav des Patroziniums schloff ab mit einem eigenen Gebet:

Herr, siehe dein christliches Volkh mit gnidigen augen an, welches sich
die Octav hindurch beflissen, die Ihnen durch deine Vorsicht verordneten
Schuzpatronen andachtig zu verehren; mache, dafl gleich wie wir auf dessen
kriftige Vorbitt vest vertrauen, selbst in der That zu empfinden jederzeith
die Freud haben mdgen, durch jesum Christum unseren Herrn. Amen.

Thomas Rueff glaubte fest an die Fiirbitte des Kirchenpatrons; und seiner
Hilfe schrieb er es auch zu, daf 1760 erstmals die seit unvordenklichen
Zeiten herrschenden Mifibriuche beim Kirchweihfest unterblieben20).

»Seit 1760, in dem nimlichen Jahre, wo die hlg. Reliquien St. Viti-Modest
et Crescentia feyerlich sind eingesezet worden®, wurde das Kirchweihfest
heilig gehalten, ,ohne Spielleut, Tinzereyen und anderen dabey nach
Gewohnheith einschlagenden Miflbriuchen, so daf auch weder am Montag
noch auch am Sonntag darauf von dieser Muthwilligkeith etwas geschehen2!)“.

1764 lieff der rithrige Pfarrer Thomas Rueff die Kirche restaurieren, was
etwa 1000 fl kostete. Johann Anwander aus Lauingen??) erhielt den Auf-
trag, die Kirche neu zu gestalten, die Stukkaturarbeiten wurden Hans
Michael Hoyf8 von Apfeldorf iibertragen. Anwander hatte in dem Haupt-
gemilde im Kirchenschiff St. Vitus als den Schutzpatron der Pfarrgemeinde
dargestellt, der bei dem guten Hirten Fiirsprache fiir die ihm Anvertrauten
einlegte?3).

19) Rituale Augustanum minus 1764; Hoeyndk, Geschichte der kirchlichen Liturgie
des Bistums Augsburg. Augsburg 1889, S. 349.

20) Pfarrchronik, Fasz. II, S. 22.

21) Bis 1790 wurde in Reistingen das Kirchweihfest am 21. 9. (Fest des Apost.
Matthius) oder am folgenden Sonntag gehalten.

2) Pfarrchronik II, S. 28 f.; vgl. Schéttl Julius, Der schwibische Barodsmaler
Johann Anwander in JHD 54. Jahrg. (1952), S. 177—208. Reistingen wird nicht
erwahnt; auch nicht JHD 64/65, 1962/63, S. 88—94.

23) Der Kiinstler wurde wohl zu diesem Entwurf vom Ortspfarrer inspiriert, der
seinerseits das Thema der Predigt vom 27. 5. 1760 aufgriff. Grundlage dieser Predigt
war das Gleichnis vom guten Hirten.
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Ferner waren der Schutzengel und St. Petrus als Nebenpatron zu sehen.
»Die vier gelb getuschten Stiicklein® an den Ecken des Hauptbildes zeigten
das Leiden des Kirchenpatrons: St. Vitus vor Valerianus (Diokletian!) — der
Heilige im siedenden Ulkessel — Vitus wird den Léwen vorgeworfen — die
letzte Folterung.

Von diesen Gemilden ist nichts mehr vorhanden. 1847 wurde im Zuge
einer griindlichen Restaurierung der Kirche die Decke mit den Vitusdarstel-
lungen abgeschlagen und im Stil der Zeit erneuert??). Die kleine Monstranz
mit den drei Reliquien raubten die Franzosen 1796%%). Pfarrer Josef Attens-
perger®®) schaffte um 1838 ein einfacheres Ostensorium an. Einen Partikel
des hl. Vitus in einer silbernen Kapsel hatte der Pfarrer von Donaualtheim
Johann Baptist Eberle bereits 1833 der Kirche zu Reistingen auf unbestimmte
Zeit iiberlassen?”). Diese Reliquie wurde wahrscheinlich in das neue Osten-
sorium eingesetzt. Heute erinnert aufler diesem Reliquiar und der Feier des
Patroziniums nur noch eine Vitusstatue aus dem frithen 18. Jahrhundert?8)
daran, dafl St. Veith einmal in Reistingen in besonderer Weise verehrt wurde.

24) ReiMatr. II, 427.

25) Ebd. 423; auch andere wertvolle Kirchengerite gingen verloren. Das Pfarr-
archiv scheint gepliindert worden zu sein, denn aufler den Pfarrmatrikeln und einigen
Authentiken von Reliquien ist nichts mehr aus dem 18. Jahrhundert vorhanden.

*) Pfarrer v. Reistingen, 1836—1844. Er kaufte das Reliquiar um 10 fl. ReiMart.
11, 426. :

*7) Pfarrarchiv Donaualtheim IV, 3 Certificat des Pfarrers v. Reistingen Georg
Kerle und des Stiftungspflegers Wendelin Jung vom 12. 8. 1833.

28) Vgl. Steichele III, 179; Steichele bezeichnet diese Figur als Werk aus dem
16. Jahrhundert, doch ist diese Datierung zu friih angesetzt. 1831 wurde sie von
dem taubstummen Maler Jakob Gutbrod aus Gundelfingen um 4 fl restauriert. Rei-
Matr. IT, 424.



Sailer und Contamin
Mit unveréffentlichten Briefen Jobann Michael Sailers

Von Adolf Layer

Von dem Dillinger Universititsprofessor und spiteren Regensburger Bi-
schof Johann Michael Sailer sind aus dem Jahrzehnt seines Wirkens in Dil-
lingen (1784—1794) etwa hundert Briefe bekannt!). Zu ihren Empfingern
gehdrten u. a. namhafte Personlichkeiten wie Heinrich Jung-Stilling, Johann
Kaspar Lavater, Matthias Claudius, Christoph von Schmid, Johann Bap-
tist von Ruoesch. Unbekannt blieb bisher eine Korrespondenz Sailers mit
dem Verwalter des hochstiftisch augsburgischen Pflegamtes im Markte Ais-
lingen, dem hochfiirstlich augsburgischen Hof- und Regierungsrat Gallus
Joseph Contamin (Kontamin). Teile dieses Briefwechsels sind im ehemali-
gen Benefiziatenhaus und im Pfarrhof Aislingen erhalten?). Sie bieten man-
che aufschlufireiche Erginzung zur Biographie Sailers und verdienen deshalb
Beachtung. ;

Als im Sommer 1789 Clemens Wenzeslaus, Fiirstbischof von Augsburg
sowie Erzbischof und Kurfiirst von Trier, nach Dillingen kam, besuchte er
verschiedene Vorlesungen der Professoren an der Universitit. Dabei beein-
druckten ihn besonders J. M. Sailers Ausfithrungen zur Pastoraltheologie.
In der Folgezeit veranlafite der Bischof nicht nur deren Druck, sondern
betraute Sailer wiederholt mit Firmungs- und Festpredigten in Dillingen
und Ellwangen, lieff von ihm Hirtenbriefe verfassen und erwies ihm ver-
schiedene Gunstbezeigungens). Nachdem durch den Tod des Benefiziaten
Joseph Seser?) in Aislingen das Benefizium bei St. Margareth unbesetzt war,

1) H. Schiel, Johann Michael Sailer. Briefe, Regensburg 1952, S. 25—123

%) Es wire dringend zu wiinschen, dafl der Archivalienbestand des Benefiziums
Aislingen in ein unter sachkundiger Aufsicht stehendes Archiv verbracht und dort
vor dem (wegen Nichtbesetzung der Benefiziatenstelle) drohenden Verlust bewahrt
wiirde.

3) Ch. v. Schmid, Erinnerungen aus meinem Leben, 2. Bindchen, 1853, S.139—144

4) Joseph Seser war zuvor Kaplan und dann Pfarrer in Lauingen sowie Dekan des
dortigen Landkapitels gewesen, hatte 1762 freiwillig resigniert und das Frilhmef3-
benefizium bei St. Margareth in Aislingen iibernommen und war am 26. 9. 1789 ge-
storben (M. Wiedemann, Generalschematismus des Bistums Augsburg, S. 264, 476,
479; Pfarrarchiv Aislingen, Sterbematrikel 1743—1813, S. 89).
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iibertrug es Clemens Wenzeslaus am 3. Oktober 1789 Sailer. Die in Ell-
wangen ausgefertigte Verleihungsurkunde betont, es sei ,Sr. Kurfiirstlichen
Durchlaucht besonders angenehm, eine Gelegenheit zu haben, wo Hochst-
dieselbe dem Professor der Moralphilosophie und Pastoraltheologie auf der
Universitdt zu Dillingen Doktor Sailer Thre hichste Zufriedenheit mit des-
selben ehrvollen Bemithungen fiir das allgemeine Beste und die Bemerkung
seiner iibrigen sich auszeichnenden Verdienste nicht unerkannt belassen kén-
nen und da héchstgedacht Sr. Kurfiirstlichen Durchlaucht zu vernehmen ge-
kommen, daf ernannter Professor Sailer sich ein Benefizium, womit cura
animarum nicht verbunden, hauptsichlich aus der Ursache wiinsche, damit
er dem Lehramte und den damit verkniipften Pflichten mit desto unausge-
setzterem Eifer obliegen konne, als verleihen héchstdieselbe obgedachtes Be-
nefizium zu Aislingen dem erwihnten Professor Sailer aus eigener hochsten
Bewegung in der gniddigsten Zuversicht, es werde sich derselbe dieses Merkmal
hichst dero vorziiglichen Gnade zum Antriebe seines fernern Bestrebens
fiir das gemeinsame Beste des Hochstiftes und der Dibzese Augsburg sein
lassen und andurch ferneren hdchsten Hulden wiirdig machen“s).

Neun Tage spiter verfafite der Augsburger Weihbischof und Statthalter
im Hochstift Augsburg, Dr. theol. Johann Nepomuk August Freiherr Ungel-
ter von Deisenhausen®), ebenfalls von Ellwangen aus folgendes Empfeh-
lungsschreiben an Hofrat Contamin in Aislingen?):

» Wohlgebohrner Hochgeehrtester Herr Hofrath,

Der H. Professor Sailer hat von Ser(enissi)mo das in AyRlingen erledigte
Beneficium erhalten, und wird nichster Tagen dahin kommen, die erforder-
liche Anstalten zu treffen. Euer Wohlgebohren ersuche dem H. Profefor in
allem anhanden zu gehen, was seinen Nutzen beférdern kann. — Ich werde
mir angelegen seyn lassen, diese Gefilligkeit in andere weise nach Thunlichkeit
zu erwiedern, mit aller Hochschaetzung harrend, Euer Wohlgebohren dienst-
ergebenster

Ellwangen den 12ten Oct. 1789 J. N. Frhr. v. Ungelter*.

Diese Empfehlung legte Sailer einem eigenen Briefe aus Oettingen bei, in
dem er Hofrat Contamin in Aislingen personlich um Unterstiitzung in
allen Angelegenheiten des Benefiziums bat (s. Brief I). Drei Tage danach,
am 17. Oktober 1789, schrieb er abermals an den Pflegsverwalter in Aislin-
gen (Brief II), um eine vorzeitige Verteilung der Erbmasse des verstorbenen
Benefiziaten zu verhindern und die Mittel sicherstellen zu lassen, die von
seinem Vorginger zum Bau eines neuen Benefiziatenhauses hitten verwendet
werden sollen. Am liebsten wire er gleich selbst nach Aislingen gekommen,

5) H. Schiel, Johann Michael Sailer. Leben und Briefe, 1. Band, Regensburg 1948,
515157

%) Uber ihn vgl. Archiv fiir die Geschichte des Hodchstifts Augsburg V. Bd., Dillin
gen 1916—1919, S. 486 ff.

7) Originalschreiben im Pfarrarchiv Aislingen I, 2 g.



Sailer und Contamin 57

aber eine schwere Erkrankung der Fiirstinwitwe in Oettingen hinderte ihn an
der Abreise. Offenbar war er mit Contamin frither schon bekannt gewor-
den; denn er bringt ihm in seinem zweiten Brief ein weitgehendes Vertrauen
entgegen. Der Hofrat enttiuschte ihn in den folgenden Monaten und Jahren
nicht. In seiner Antwort vom 21. Oktober 1789 duflerte Contamin zunidchst
seine Freude iiber die Verleihung des Benefiziums an Sailer und nannte
sie eine Belohnung fiir dessen grofle Verdienste. ,Stolz bin ich mit der
ganz(en) Orthsgemeinde, unter unseren geistlichen Vorsteher(n) einen Mann
von solcher Gelehrt- und Rechtschaffenheit besizen zu diirfen®, fihrt er wei-
ter und berichtet dann iiber die Baufilligkeiten am alten Benefiziatenhaus,
iiber die Verlassenschaft und Schulden des verstorbenen Benefiziaten, iiber
dessen Erben, mit denen er ein Ubereinkommen empfiehlt, und die Ver-
pflichtungen der vorhergehenden Inhaber des Benefiziums hinsichtlich der
vorfallenden Baulichkeiten, woriiber er in seiner Amtsrepositur in sachdien-
lichen Akten nachzusehen und auch in der Dillinger Registratur nachforschen
zu lassen zusagte. Zum Schlufl lud er Sailer ein, bei dessen Besuch in Aislin-
gen, ,im Amtshaus die logis nemen zu wollen“8).

Mit diesem Briefwechsel im Herbst 1789 begann eine Freundschaft zwi-
schen Hofrat Contamin und Professor Sailer, die dessen Entlassung an der
Dillinger Universitit iiberdauerte und fiir Sailer sicherlich willkommen und
wertvoll war. Da Gallus Joseph Contamin in der Sailer-Literatur bisher
kaum bekannt ist, seien hier einige biographische Daten iiber ihn und seine
Familie mitgeteilt: Er wurde um 1736 in Goflau in der Schweiz geboren und
studierte von 1756 bis 1758 an der Universitdt Dillingen Theologie. Gleichzei-
tig mit ihm (1756/57) war ein Joseph Anton Contamin von Goflau, ver-
mutlich ein Bruder, und Jahrzehnte vorher, von 1721 bis 1726, ebenfalls ein
Joseph Anton Contamin, vielleicht der Vater, an der Universitit Dillingen
immatrikuliert?). Gallus Joseph Contamin beendete sein Theologiestudium
nicht, sondern trat in den Verwaltungsdienst des Hochstiftes Augsburg. Aus
seiner Ehe mit der etwa 17 Jahre jiingeren Maria Theresia Wiedenmann gin-
gen viele Kinder (wenigstens fiinf S6hne und drei T6chter) hervor, von denen
einige bereits in jungen Jahren verstarben. Taufpaten waren in der Regel der
Augsburger Generalvikar und Domherr Colestin Anton Nigg und M. Anto-
nia von Pflummern, geb. von Schaden!?). Die Verwaltung des Pflegeamtes

8) Briefe Sailers ebd. Akt IV, 3

9) J. A. Stegmeyr, Die Studenten an der ehem. Universitit Dillingen (Manuskript
der Studienbibliothek Dillingen) S. 575, 1255, 1316

10) Die Matrikel der Pfarrkirche St. Georg in Aislingen verzeichnet die Taufen
folgender Kinder: 4. Mirz 1779 Maria Antonia Josepha Theresia; 17. Juni 1780
Aloisius Josephus Coelestinus Benno (f 18. September 1780); 22. Dezember 1781
Franciscus Bernardus Antonius Demetrius; 30. Dezember 1782 Maximilian Carolus
David; 15. Dezember 1783 Josephus Antonius Franciscus Xaverius (T 4. April 1784);
5. Juni 1785 Johann Nepomuk Anton Bonifaz; 5. Oktober 1786 Theresia Josepha
Francisca; 11. Mirz 1789 Maria Josepha Rosina.
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Aislingen {ibernahm Contamin vor 1771. Titulierter Pfleger war damals
Marquard Joseph Maria Zech auf Deybach Freiherr von Sultz, spiter, zu
der Zeit, als Sailer das Benefizium verliehen erhielt, der kurtrierische Kim-
merer Karl Anton Freiherr von Juncker!!). Bei der Eingliederung des Hoch-
stiftes Augsburg in den bayerischen Staat fiihrte Contamin zunichst sein
Amt weiter, trat jedoch dann bald in den Ruhestand und iibersiedelte im
Sommer 1804 von Aislingen in das Griflich Schenkische Haus in Dillin-
gen!?). Hier starb er am'29. Januar 1808 im 72. Lebensjahre, seine Frau
Maria Theresia am 11. Juni 1815 im 62. Jahre!3).

Contamin war mit den Verhiltnissen in Aislingen wohlvertraut. Sailer
iibertrug ihm daher die Administration seines Benefiziums und folgte immer
wieder seinen Ratschligen. Wihrend er zunichst einen kleinen Teil der zur
Okonomie des Benefiziatenhauses gehdrigen Grundstiicke nicht versteigert
wissen wollte (s. Brief III), riet ihm der erfahrene Pflegsverwalter die Ver-
pachtung simtlicher Méder auf zwolf Jahre. Er lieR die Grundstiicke durch
den hochstiftischen Feldmesser Johann Georg Pettendorfer von M&dingen
neu vermessen, in Tagwerke abteilen und die Verpachtung am Martinitag
1789 durch eine 6ffentliche Versteigerung an die Meistbietenden vornehmen.
Fir das Benefizium empfahl Contamin eine kleine Haushaltung, die nur
aus einem Vikar und einer Haushilterin bestehen sollte. Gegen die Vor-
schlige Contamins, vor allem gegen die Verpachtung simtlicher Wiesen,
sprach sich der Aislinger Kaplan Augustin Miiller in ausfiihrlichen ,Vor-
schlidgen iiber die Temporalverwendung eines Sr. Excellenz Herrn Professor
Sailers angehdrigen Beneficiums zu St. Margareth in Aislingen mit Riick-
sicht auf Personal- und Lokalumstinde“!4) aus, und er hatte dabei die Un-
terstiitzung des Ortspfarrers Steidle. Sailer allerdings schenkte der freund-
schaftlichen Aufrichtigkeit Contamins sein volles Vertrauen. Das mag mit
dazu beigetragen haben, daf der Aislinger Pfarrer den Neubau des Bene-

11) Zum Pflegeamt Aislingen, das Verwaltungs- und Justizbehorde fiir den hoch-
stiftischen Besitz in Aislingen, Glottweng, Gundremmingen, Konzenberg, Rieder,
Schnuttenbach, Silheim (Lkr. Neu-Ulm) und Weiler war, vgl. F. Zoepfl in Jahrbuch
des Historischen Vereins Dillingen, 54. Jg., 1952, S. 68 f. Die jeweiligen Pfleger und
Pflegamtsverwalter verzeichnen die Hochfiirstlich Augsburgischen Kirchen- und
Hofkalender; 1771 sind in ihnen bereits Zech auf Deybach und Contamin, 1789
Freiherr von Jundker und Contamin genannt.

12) In einem im Pfarrarchiv Aislingen, Akt IV, 3, erhaltenen Brief v. 19. Juli 1804
berichtet Georg v. Kontamin (sic!) an Sailer iiber den Auszug in Aislingen und den
Einzug in Dillingen. )

13) Nach J. Demleitner, Grabsteine im alten Friedhof (Jahrbuch des Historischen
Vereins Dillingen, 20. Jg., 1907, S. 107) lag die Grabstitte im alten Dillinger Fried-
hof an der Kapuzinerstrafle auf der Ostseite; frdl. Hinweis von Stadtarchivar Ober-
studienrat Hans Béhm, Dillingen.

14) Dieses Schreiben, das offenbar Sailer an Contamin weiterleitete, enthilt der
Akt IV, 2 im Pfarrarchiv Aislingen.
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fiziumshauses mit Mifivergniigen verfolgte und Sailer spiter unliebsame
Schwierigkeiten bereitete!®).

Das Vikariatsamt zu Augsburg hatte unmittelbar nach dem Ableben des
Benefiziaten Seser den Geistl. Rat und Dekan Jann zu Scheppach beauf-
tragt, mit geschworenen Werkmeistern die an den Frithmefigebduden zu
Aislingen vorhandenen Baufilligkeiten in Augenschein zu nehmen. Dekan
Jann beauftragte Contamin mit der Besichtigung. Sie erfolgte am 27. Sep-
tember 1789 in Anwesenheit Contamins, eines Protokollfiihrers und dreier
unparteiischer Bausachverstindiger. Diese stellten eine groflere Anzahl drin-
gend erforderlicher Reparaturen fest, die sich auf nahezu 700 Gulden belau-
fen hidtten; deshalb rieten sie zum Neubau eines zweistockigen Hauses fiir
etwa 2000 Gulden. So war Sailer bei der Ubernahme des Benefiziums vor
die schwierige Aufgabe gestellt, ein neues Benefiziatenhaus errichten lassen
zu miissen. Er bemiihte sich alsbald darum, die Finanzierungsfrage zu l6sen,
und fand auch dabei in Contamin einen guten Helfer, der nicht nur als
tiichtiger Verwaltungsfachmann sich um eine sorgfiltige Rechnungsfithrung
kiimmerte, wie die erhaltene ,Rechnung iiber alle Einnahm und Ausgab bei
dem im Jahr 1790 neu erbauten Benefiziat Haus zu Aislingen® zeigt, sondern
auch gegen Zinsen 1850 Gulden aus eigenen Mitteln fiir den Bau zur Verfii-
gung stellte. Mit den Erben des Benefiziaten Seser verglich sich Sailer auf
Anraten des Statthalters J. N. von Ungelter auf einen Bauzuschufl von 230
Gulden, die sein Freund, der Dillinger Gymnasialprofessor Johann Michael
Feneberg dem Aislinger Pflegsverwalter am 27. April 1790 aushindigte.
Weitere 600 Gulden erbat sich Sailer bei Fiirstbischof Clemens Wenzeslaus
aus dem Vermdgen seiner Frithmefkapelle St. Margareth, 700 Gulden Dar-
lehen von der St.-Sebastians-Kapelle in Aislingen. Auflerdem hoffte er aus
herrschaftlichen Wildern das nétige Bauholz erhalten zu kénnen (S. Brief
IV, V). Statt dessen schenkte der Fiirstbischof 400 Gulden fiir den Bau des
Aislinger Benefiziatenhauses, das insgesamt 3984 Gulden kostete. Die Arbei-
ten fithrte der Maurermeister Joseph Bichlmayer!®) aus Holzheim zusam-

15) Johann Michael Steidle von Burggen im Allgiu wurde im April 1784 in Ais-
lingen als Pfarrer instituiert und starb am 27. April 1808 im Alter von 63 Jahren
(Sterberegister Aislingen fol. 117 B). Eine Beschwerde Sailers gegen Steidle wegen
Lesung der Nebenmessen bei Jahrtigen wurde vom Generalvikar 1793/94 behandelt;
sie hat ihren schriftlichen Niederschlag in verschiedenen Aktenstiicken gefunden, die
in den Archiven des Pfarramtes und Benefiziums Aislingen erhalten sind.

18) Joseph Bichlmayer war ein tiichtiger Meister seines Fachs, der u.a. 1768 die
Pfarrkirche Diirrlauingen umbaute und erweiterte (Mitt. von Studienprofessor i. R.
J. Schotel) und 1790 fiir Sailers Freund Professor Weber Pline zu baulichen Ver-
inderungen der Kirche in dessen Pfarrei Demmingen lieferte (vgl. J. Schottl, Aus
dem Tagebuch des Pfarrers Joseph Weber in Demmingen, in: Nordschwibische
Chronik 2. Jg., 1949, S. 145).
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men mit mehreren einheimischen Handwerkern und Hilfskriften aus!?).
Geistl. Rat und Dekan Jann zu Scheppach erhielt durch ein Vikariatsdekret
vom 3. 9. 1791 den Auftrag zur Besichtigung des Neubaus!®).

Als Administrator des Benefiziums stand Hofrat Contamin jahrelang in
enger Verbindung mit Johann Michael Sailer. Er fithrte die jeweiligen Jah-
resrechnungen, iibersandte des 6fteren Geldbetrige aus den Einnahmen und
lie} Naturalabgaben verkaufen. Sailer beantwortete die Geldsendungen aus
Aislingen in der Regel mit kiirzeren oder lingeren Dankschreiben, in denen
schon die Anrede das herzliche und aufrichtige freundschaftliche Verhiltnis
erkennen liflt, das ihn seit dem Jahre 1790 mit Contamin und dessen Fami-
lie verband. So berichtete er von den Sthnen Bernhard und Max Contamin,
die beide das Gymnasium in Dillingen besuchten, und freute sich, vorziigliche
schulische Erfolge Bernhards-mitteilen zu kénnen. Wihrend der iltere Bru-
der sich bis zum Abschlufl seiner Gymnasialstudien in der zweiten Rhetorik-
klasse (1794/95) stets unter den besten Schiilern befand, bereitete der jiin-
gere den Eltern und Lehrern zuerst Sorgen, insbesondere auch, weil er in der
Principistenklasse lingere Zeit krank war!?). Sailer sah personlich ofters
bei den Gymnasiasten nach und lief es nicht an aufmunterndem Zuspruch
fehlen, auflerdem iiberwachte sein Schiiler Johann Baptist Langenmeyer2?),
ein Theologiestudent aus Aislingen, als ,wahrer Schutzengel* die Studien
seiner jiingeren Landsleute. Empfehlungen der Dillinger Professoren Weber,
Feneberg und Keller?!) in dem Brief vom 12. Januar 1791 deuten an, daf}
Contamin auch mit ihnen in Beziehung stand und er zum engeren Kreis
der Dillinger Sailer-Freunde gehorte (s. Briefe VI—VIII). Als in der Hoch-
stiftsregierung das Amt des Kammerdirektors vakant war, hitte Sailer gerne
seinen Freund Contamin auf diesem wichtigen Posten gesehen, und er
scheint sich auch bei Statthalter v. Ungelter fiir ihn verwendet zu haben; die
letzte Entscheidung lag allerdings bei Kurfiirst Clemens Wenzeslaus in
Koblenz (s. Brief IX).

Da Sailer das Aislinger Benefizium nicht selbst versehen konnte, hatte er
mit dem Aislinger Pfarrer Steidle vereinbart, dafl dieser gegen eine ansehn-

17) Die von Contamin erstellte Baurechnung fiir das Benefiziatenhaus enthilt der
Akt IV, 3 im Pfarrarchiv Aislingen.

18) Archiv des Benefiziums Aislingen, Rechnung 1791/92, S. 25. — Das von Sailer
erbaute Benefiziatenhaus steht unweit der Aislinger Pfarrkirche; es verdient eine
Renovierung und den Schutz des Landesamtes fiir Denkmalpflege.

19) Im Archiv des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums Dillingen haben sich einige
vom Universititsbuchdrucker und -buchhindler Leonhard Brénner herausgebrachte
Schiilerverzeichnisse des Gymnasiums Dillingen aus den 1790er Jahren erhalten, in
denen Bernard und Max Contamin genannt sind.

20) Uber ihn s. P. H. Dussler OSB, Johann Michael Feneberg und die Allgiuer
Erwedkungsbewegung, Niirnberg 1959, S. 118 .

) Zu Joseph Weber, Johann Michael Feneberg und Anton Keller vgl. Dussler,
ebd., S. 38 ff.



Sailer und Contamin 41

liche jihrliche Entschidigung die Messen durch seinen Kaplan lesen liefi. Die
von dem Pfarrer geforderte Summe erschien Sailer und auch unparteiischen
Kennern der Sache zu hoch. Daher sah sich Sailer nach einem Vikar um, fand
jedoch erst gegen Ende des Jahres 1792 einen dafiir geeigneten Priester und
stellte Pfarrer Steidle vor die Entscheidung, entweder in Zukunft mit einer
angemesseneren Summe sich zufriedenzugeben oder die Nebeneinkiinfte
ganz zu verlieren (s. Brief X). Der Pfarrer ging auf den von Contamin
empfohlenen und von Sailer vorgeschlagenen Accord nicht ein und versuchte
den Professor in Verlegenheit zu bringen, indem er die gestifteten Messen bei
St. Margareth nur noch wenige Tage lesen lief (s. Brief XI). Sailer sandte
daraufhin den jungen Priester Eisenhofer als Vikar fiir sein Benefizium. Die
Kost erhielt dieser im ersten Jahr bei der Familie Contamin im Amtshaus,
auflerdem bekam er jihrlich 52 Gulden Gehalt; die Wohnung bezog er im
neuen Benefiziatenhaus??). Die Anstellung des Vikars verwickelte Sailer in
eine Auseinandersetzung wegen der Nebenmessen bei Jahrtigen, deren Le-
sung er als eine Obliegenheit seines Benefiziums ansah, wihrend sie Pfarrer
Steidle fiir sich beanspruchte?®3). Sailer leitete die Streitsache an das General-
vikariat weiter, das in einem Dekret vom 6. Juli 1793 zugunsten Sailers
entschied (s. Brief XIII), jedoch Pfarrer Steidle gleichzeitig die Moglichkeit
eines Einspruchs gab. Mit diesem hatte der Aislinger Pfarrer dann schlieflich
einen gewissen Erfolg; denn am 17. Mai 1794 erteilte Johann Nepomuk
Freiherr von Ungelter in seiner Eigenschaft als Generalvikar den Bescheid,
»das Recht, diese Messen zu lesen, gebiihre einem jeweiligen Pfarrer, dem
Friihmefi-Benefiziaten aber nur in dem Fall, wenn von dem zeitlichen Pfarrer
ein eigener Kaplan nicht gehalten werde“. Contamin stand in dieser unan-
genehmen Angelegenheit seinem Freund Sailer hilfreich zur Seite, indem er
ihm am 24. Juni 1793 beurkundete, daff ,vermdg dern in hiesiger Amts-
Repositur liegenden Heiligen-Rechnungen von 150 Jahren her, und so weit
zuriick, als Nebenmessen bey den zur Pfarrkirche gestifteten Jahrtige(n) an-
gemerkt seind, die Stiftungsgebithr von diesen dem H. Friihmesser oder
Beneficiaten zu St. Margareth zugeschrieben und bezogen® worden sei24).

J. M Sailer kam mehrmals nach Aislingen. Der erste Aufenthalt nach der
Verleihung des Benefiziums fillt wohl in die spiten Oktobertage des Jahres
1789. Einen Besuch im Fasching kiindigte Sailer in dem Brief vom 17. Februar
1792 an, worin er Contamin einen kleinen Beweis seiner groffen Erkennt-
lichkeit andeutet (s. Brief VIII). Nach seiner Entlassung im November 1794
bezog er allerdings nicht das Benefizium, wie man hitte erwarten kénnen.
Der vorangegangene Streit mit Pfarrer Steidle mag ihn bewogen haben, zu-
nichst zu seinem Freund Winkelhofer nach Miinchen zu gehen. Von General-

22) Archiv des Benefiziums Aislingen, Rechnungen 1792/93, S.19; 1793/94, S.5,19.
23) Zwei Abschriften von ausfiihrlichen Rechtfertigungsschreiben J. M. Sailers an

das Generalvikariat in Augsburg enthilt der Akt IV, 2 des Pfarrarchivs Aislingen.
) Ebd. Akt IV, 2.
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vikar Ungelter erbat er sich die Erlaubnis, von seinem Benefizium abwesend
sein zu diirfen und dieses wie bisher durch einen Vikar versehen lassen zu
konnen; das wurde ihm am 9. Dezember 1794 gestattet?s). Der Miinchner
Prediger Winkelhofer teilte wenig spiter dem Sailer-Schiiler Jakob Salat
folgendes mit: ,,Von der Universitit in Schwaben durch die gedachte Jesui-
tenpartei in Augsburg entfernt, muflte Sailer auch den Ort verlassen, wo ihm
die Regierung (der Kurfiirst Klemens Wenzeslaus zu Trier als Fiirstbischof
von Augsburg) ein gutes Benefizium in besonderer Anerkennung seiner Ver-
dienste vor einiger Zeit erst gegeben hatte und wo er ein schones Haus, ein
neugebautes unter der Aufsicht eines ihm (damals) sehr zugeneigten Land-
richters und Pflegers besafl; er mufite Dillingen und die Umgegend verlassen,
weil seine Feinde nicht ohne Grund besorgten, die Studenten, besonders die
Kandidaten der Theologie, wiirden ihm zulaufen, wenn er nur zwei Stunden
von der Universitdtsstadt entfernt lebte, was allerdings zu erwarten stand.
Doch blieb ihm nach dem kanonischen Gesetze das Benefizium (die geistliche
Stelle, womit nur die Pflicht des Messelesens verbunden ist): er bedurfte also
ferners eines Stellvertreters, obschon der Grund dazu weggefallen war.“8)
Die Riickkehr Sailers in seine altbayerische Heimat hatte allerdings noch
einen besonderen Grund: Dort erhielt er als Ingolstidter Exprofessor eine
Pension. Das geht aus einem seiner Briefe an Johann Georg Miiller und den
Freundeskreis in Schaffhausen hervor, in dem er am 16. Dezember 1794 von
Miinchen aus u. a. schreibt: ,,...Ich habe hier als ehmaliger Professor von
Ingolstadt die mir beim Austritte aus Bayern reservierte Pension zu 240 f.
jéhrlich ohne weitere Miihe erhalten, die ich aber in Bayern verzehren mufi.
Auch hab ich Erlaubnis von Dillingen erhalten, mein Benefizium in Aislingen
durch einen andern versehen zu lassen und die iiberzihlige(n) Einkiinfte da-
von hier zu ziehen. Und so ist meine zeitliche Subsistenz in Ordnung.“27)
Als die Gegner Sailers in Miinchen seine Berufung zum Hofprediger mit
Hilfe des pipstlichen Nuntius vereitelten und die Landesverweisung an-
strebten, wehrte sich Sailer mannhaft, und zwar mit Erfolg. Auf den Wunsch
des Kurfiirsten Karl Theodor hitte er Miinchen verlassen und sich auf sein
Benefizium zu Aislingen zuriickziehen sollen. Da bewirkten ein Rechtferti-
gungsschreiben an den bayerischen Kurfiirsten vom 25. Februar 1795 und ein
undatierter Brief an Papst Pius VI., daff man wenigstens von einer Auswei-
sung absah?8).

Ein erschiitterndes Dokument aus der Zeit, in der Johann Michael Sailer
seine Professur in Dillingen entzogen wurde, ist ein kurzer Brief an Hofrat
Contamin, in dem er — offensichtlich in Eile — telegrammihnlich ein

25) Originalschreiben ebd., vgl. H. Schiel, a. a. O,, 1. Bd., 1948, S. 258.
26) Schiel, ebd., S. 260.

#7) H. Schiel, Johann Michael Sailer. Briefe, 1952, S. 127.

) Ebd., S. 262 ff., 271 ff.
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Memoire ans Vikariat in Augsburg andeutet, von ganzem Herzen dankt
und in heftiger innerer Erregung in die Worte ausbricht ,,Ich kann unméglich
mehr, sodann nur noch Empfehlungen an die Familie, die Miinchner Adresse
und die Ankiindigung eines ausfithrlicheren Briefes anfiigt (s. Brief XV).
Wahrscheinlich sind diese knappen Sitze des Abschieds am 4. November
1794 geschrieben; denn bereits am nichsten Tage reiste er mit der Post ab
und hinterlieff dem Direktor des akademischen Hauses in Dillingen, Profes-
sor Wanner, wie dieser dem Generalvikariat mitteilte, ,ein Recipisse mit
dem Zusatz, dafl er sein Benefizium beziehen, jedoch mit priasumierter Lizenz
des H. Generalvikars Exzellenz und seine lieben Landsleute besuchen werde,
weil er diese Zerstreuung fiir notig finde“2?).

Sailer scheint sich demnach voriibergehend mit dem Gedanken getragen zu
haben, nach Aislingen zu iibersiedeln. Von dort erhielt er — wie schon zuvor
— auch in den folgenden Jahren des ofteren Geldsendungen, die ihm Con-
tamin aus Einkiinften des Benefiziums schickte. Nach Eintrigen in den Jah-
resrechnungen des Frilhmeflbenefiziums iibergab Contamin am 3. Januar
1795 an Sailer 200, am 20. Juli an dessen Neffen Andreas Seitz 190 und am
27. Heumonat 1795 durch die Post ,ad manus Domini Beneficiati“ noch-
mals 275 Gulden. Am 19. Juli folgten 400 Gulden nach Miinchen. Den
Empfang von 200 Gulden, am 1. Februar 1797 durch Contamin iibersandt,
quittierte Sailer am 23. Februar desselben Jahres mit einem Brief aus Ebers-
berg, weitere 400 Gulden am 18. September 1797 mit einem Schreiben aus
Batzhausen in der Oberpfalz, wo er sich damals bei dem fritheren Dillinger
Gymnasialprofessor und nunmehrigen Pfarrer Anton Keller aufhielt®).
Geldlieferungen von je 300 Gulden nach Miinchen verzeichnen die Rech-
nungen des Aislinger Benefiziums fiir den 4. Dezember 1797, den 17. Juli
und 3. Dezember 1798. Ebenfalls 300 Gulden schickte Hofrat Contamin
durch seinen Sohn Georg am 5. Juni 1799 nach Glétt, wo Sailer im Schlosse
des Grafen Fugger weilte. Mit folgender handschriftlicher Quittung besti-
tigte Sailer am 15. Januar 1800 von Ingolstadt aus den Empfang einer
Geldsendung: ,Das ich von meinen Benefizialreveniien vier hundert Gulden
paar erhalten habe, bezeuge ich mit Dank. J. M. Sailer.“ Am 13. November
1800 iiberbrachte Professor Zimmer 150 Gulden nach Landshut. Fiir das
Rechnungsjahr 1802/03 wurden an den Herrn Friihmesser in Landshut
540 Gulden abgeliefert®!). Neben der bayerischen Pension von jihrlich 240
Gulden sicherten vor allem die von Contamin iibersandten Geldbetrige den
Lebensunterhalt Sailers wihrend seiner ,Brachjahre® von Ende 1794 bis
1799. Der Empfinger wufite die hilfreichen Dienste seines Freundes bei der

29) Schiel, a. a. O., 1. Bd., 1948, S. 238.

30) Vgl. ebd., S. 254,

31) Archiv des Benefiziums Aislingen, Rechnungen 1794/95, S. 18; 1795/96, S. 16;
1796/97, S. 16; 1797/98, S. 16; 1798/99, S. 16; 1799/1800, S. 16, Beilage 9; 1800/01,
S. 16; 1802/03, S. 20.
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Verwaltung des Aislinger Benefiziums wohl zu schitzen und honorierte sie
mehrmals durch eine Verdoppelung der Ausgaben auf Administrations-
kosten; so wies er in einem freundschaftlichen Briefe vom 14. Dezember 1798
aus Ebersberg und abermals am 13. November 1800 statt der gewdhnlichen
50 Gulden fiir Contamin die doppelte Summe an32).

Die bei dem Neubau des Aislinger Benefiziatenhauses entstandenen finan-
ziellen Verbindlichkeiten regelte Sailer nach den Vorschligen Contamins.
Die aufgenommenen Kapitalien sollten nach den im Bistum iiblichen Riick-
zahlungsfristen im Laufe von 40 Jahren in gleichen Tilgungsraten abbezahlt,
die Benefiziumsertrignisse einstweilen verpfindet und die Gebiude bei dem
Brandversicherungsinstitut des Hochstifts versichert werden (s. Brief XVI).
Contamin hatte die Hauptsumme fiir den Bau zugeschossen und schlieflich
auch noch 650 Gulden aus dem Vermégen der Aislinger Sebastianskapelle
abgeldst. Dadurch belief sich die vom Frithmefibenefizium an Hofrat Con-
tamin geschuldete Summe auf 2250 Gulden33). Verstindlicherweise wollten
Contamin und Sailer dieses betrichtliche Darlehen durch eine Hypothek
gesichert wissen. Einem entsprechenden Ansuchen an das Generalvikariat
(s. Brief X VIII) erteilte dieses am 17. Januar 1795 den erbetenen Konsens®*),
worauf Sailer am 1. Mirz 1795 in Miinchen einen auf 2500 Gulden Bau-
schillingskapital lautenden Schuldschein unterzeichnete. Als Contamin 1804
bei seiner Ubersiedlung nach Dillingen die restliche Schuldsumme zuriicker-
bat, kam in Landshut der kurpfalzbayerische Geheime Rat und Kanzler von
Boesel (Poefll) Sailer zu Hilfe und loste mit 1700 Gulden den Schuldbrief
aus. Aus diesem Jahr stammt der letzte erhaltene Brief Contamins an
Sailer. Er hat folgenden Wortlaut:

»Titl. Des kurpfalzbair. Geistlichen Raths, und der Theologie Doktor
Herrn Michael Sailer Hochwiirden Wohlgebohrn zu Landshut Freund!

Mein Sohn Max bedarf zu Bezalung seines Kost-logis- und iibrigen Gel-
des die Summe von 150 fl; da ich dermalen ganz aufler Standes bin, dieses
Geld ihm zu iiberschiken, so bitte ich, mir den Freundesdienst erweiflen,
und gedachte 150f. meinem Sohn auszahlen, sodann diese an dem Kapital,
und Zinsen pr 1828f 36xer abziehen zu wollen, wornach Sie mir nur noch
1678 f 36 xer zu iiberschiken hitten, um derenselben baldige Beférderung
ich nochmals angelegenst bitte.

Ich empfehle mich zu fernerer Freundschaft, und rechne es mir zum Ver-
gniigen, mich nennen zu kdnnen

Dero gehorsamer D(iene)r. und Freund

3%) Ebd. 1797/98, S. 17; 1799/1800, S. 17.
$3) Ebd. 1794/95, S. 15.
3) Ebd. 1794/95, Beilage Nr. 8.
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Dillingen am 31. August 1804 Gall Jos: Contamin

Ich bitte, mir offenherzig zu schreiben, wie Max sich im Studiren, und
Auffithrung verhalten habe?“35).

Es ist ein Gliicksfall, daf sich die Korrespondenz zwischen Johann Michael
Sailer und Gallus Joseph Contamin wenigstens teilweise erhalten hat. Sie
bringt uns eine Personlichkeit aus dem Dillinger Freundeskreis Sailers nahe,
von der bisher kaum mehr als der Name bekannt war. Contamin spielt eine
wichtige Rolle in der Lebensgeschichte jenes Mannes, der in der deutschen
Geistes- und Kirchengeschichte um 1800 eine hervorragende Bedeutung er-
langt hat. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte blieben beide, Sailer und Conta-
thin, miteinander in Verbindung, und fast wihrend dieser ganzen Zeit, von
1789 bis 1804, verwaltete Contamin das Benefizium in Aislingen, dessen
Einkiinfte Sailer in den gliicklichen Jahren vor seiner Entlassung in Dillingen,
noch mehr in der schweren Zeit danach und schlief8lich auch wihrend der Ti-
tigkeit an der Universitit Landshut von materiellen Sorgen einigermaflen
befreiten. Erst nach dem Wegzug Contamins iibertrug Sailer die Admini-
stration des Aislinger Frithmefbenefiziums seinem Neffen Andreas Seitz,
dem Sohn der Lieblingsschwester Marianne, dem er den Weg zum Priestertum
gewiesen, 1789 die Primizpredigt gehalten und sicherlich auch seine erste
Stelle als Frithmesser beim Grafen Fugger in Glétt vermittelt hatte. Andreas
Seitz wurde schliefflich 1811 Pfarrer von Aislingen3®). Contamin ruhte um
diese Zeit bereits einige Jahre auf dem alten Dillinger Friedhof an der Ka-
puzinerstrafle.

Briefe von Johann Michael Sailer

I
An Gallus Joseph Contamin
Plenotitulo
Eurn Wohlgebohrn, Hochzuverehrender Herr Hofrath

Ich nehme mir die freyheit, Thnen zuerst zu berichten, daff ich von unserm
gnidigsten Churfiirsten das Benefizium in Ayslingen wirklich erhalten habe,
und gleich zu Ellwang als Benefiziat bin instituirt worden.

Schon vor dem Empfang des Benefiziums rechnete ich im Stillen auf Ihre
Giite und Unterstiitzung in allen Angelegenheiten der Frithmesse, und
andern, worinn Sie helfen konnen und eben darum auch wollen — Mit
diesem alten Vertrauen ersuch ich Sie hiemit auch darum, und weifl zum
Voraus, dafl ich erhdret bin. Herrn Statthalter Excellenz haben mir auch
ein Empfehlungsschreiben an Sie mitgegeben, das ich gerne mitgebracht hitte,
wenn sich mein Kommen nach Ayslingen nicht bis an den dreyssigsten Tag

35) Pfarrarchiv Aislingen, Ake IV, 3.
36) Schiel, a. a. O., 1. Bd., 1948, S. 16; Aislinger Pfarrmatrikel.
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nach dem Tode meines Vorfahrers verzdgert hitte, und ich ein so werthes
Schreiben Thnen linger vorzuenthalten mir getraut hitte.

Bis dahin und immerhin bin ich mit unabinderlicher Verehrung und mit
Vertrauen auf Ihre Giite

Thr aufrichtigster Diener
JMSailer

14 Oct 1789 Ottingen im Rief}

bey H. Prisidenten von Ruoesch?®7).
11
An Gallus Joseph Contamin

Wohlgebohrner, Hochzuverehrender Herr Hofrath etc.

Vor ein paar Tagen war ich so frey, an Euer Wohlgebohrn zu schreiben,
Thnen einen Brief von S. Exc. Herrn Statthalter anzuschliefen, und meine
Benefizialangelegenheit in Aislingen bestens zu empfehlen. Auch schrieb ich
in dem Briefe, daf ich am dreyssigsten Tage nach dem Tode meines Vor-
fahrers in Ayslingen bey Thnen seyn wiirde.

Nun aber erhalt ich soeben von Dillingen die Nachricht, daff der Dreys-
sigste vor dem Dreyssigsten schon sey gehalten worden. Diefl ungewthnliche
Dreyssigsthalten / wenn die Nachricht wahr ist / veranlasset mich, Euer Wohl-
gebohrn hiemit zu bitten, dafl Sie (bis ich selbst kommen kann) in meiner
Angelegenheit meine Stelle bestens vertreten mdchten, und besonders dafiir
sorgten, daf} ja die Erbmasse nicht vertheilt wird, bis von ihr all das, was zum
Bau des Hauses von meinem Vorfahrer hitte sollen verwendet werden, und
nicht ist verwendet worden, wie ich hére — abgeschnitten, und also die
Schitzung von unpartheyischen und geschickten Schitzleuten vorgenommen-
werden. Ich wiirde sogleich itzt nach Ayslingen reisen, wenn mich nicht die
gefihrlichen Krankheitsumstinde der verwittibten Frau Fiirstinn hier an-
bianden.

Haben Sie also die Giite, fiir mich alles zuthun, was Sie fiir nothwendig
und niitzlich finden, und mir mit einer Zeile zu berichten, was an der ganzen
Sache sey, und w. bald meine Gegenwart in Ayslingen nothwendig sey.

Fir dieses alls und Ihre giitige Zuneigung fiir mich werde ich Ihnen
zeitlebens dankbar seyn, und jede Gelegenheit begierig ergreifen, Ihnen zu
beweisen, dafl ich noch derlei (?) Gefilligkeiten erweise als annehme

Euer Wohlgebohrn
gehorsamster Diener

JMSailer

37) Pfarrarchiv Aislingen, Akt I, 2g.
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17. Oct. 1789 Ottingen im Riefl
bey (titl) Herrn Prisidenten vom Ruoesch®?).

III
An Gallus Joseph Contamin

Titl Euer Wohlgebohrn Hochzuverehrender Herr Hofrath

ob ich gleich heut durch einen Brief an Euer Wohlgebohrn meine Meynung
dahin gedussert habe, dafl etwas Wiese (zur Oconomie nach Herstellung
des Hauses) nach Ihrem Gutbefinden sollte zuriickbehalten und nicht verstei-
gert werden: so soll dennoch, um Ihrer Griinde und meines ungetheilten
Vertrauens willen auf Ihre Giite und Einsicht, der vor einer Stunde an Sie
geschriebene Brief nichts gelten, und ich bitte Sie, nach Threm Plan absolut
zu verfahren . . . und alle Wiesengriinde versteigern zu lassen . . .

Meine Unpifilichkeit gestattet mir nicht, umstindlicher zu seyn. Belieben
Sie das Ubrige aus dem schon abgegebenen Briefe zu ersehen.

Ich aber verbleibe mit aller Dankbarkeit und ferner Empfehlung meiner
Angelegenheit in Ihre freundschaftliche Obsorge

ganz Thr aufrichtigster Diener
und Verehrer JMSailer

8 Nov. 1789 Dillingen

An die Frau Hofrithin Gemahlin meine gehorsamste Empfehlung und
an alle Kinder viel Freundliches38).

v
An Gallus Joseph Contamin
Dill./25 Jan. 90

Wohlgebohrner Hochzuverehrender Herr Hofrath

Bey dieser Gelegenheit bin ich froh, Ihnen ausfiihrliche Nachricht von
allem geben zu kénnen.

Was Herrn Pauggers Angelegenheit betrifft, so bedauer ich vom Herzen,
daf er nicht Pfarrer in Guntremingen geworden; aber ins Allgow Gottlob!
darf er doch auch nicht gehen — da gabs bey Statthalter Exc. keine Schwie-
rigkeit. Was meine Benefizialangelegenheit betrifft, so machte ich ihm Titl.
H. Statthalter von dem bewufiten Puncte wegen des Inventariums etc. eine
richtige Darstellung, Er aber rieth mir die Sache nicht zu betreiben, zumal
mir vorgestern der Pfarrer von Aislingen geschrieben hitte, dafl den Erben
nur 600 f. in allem, ohne Abzug des Bauconcurrenzquantums, zufallen

38) Archiv des Benefiziums Aislingen, Rechnung 1790/91, Beilage Nr. 2.
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wiirden; auch rieth er mir, nur mich bald aus der Sache zufinden, ich méchte
mit einer geringern Summe vorliebnehmen. Ich habe also geglaubt, nach
Statthalters Rath, es werde bey allem der beste Ausweg seyn, wenn ich statt
300, wie Sie selbst gesinnet waren, mit 230 vorlieb nihme, zumal mich das
etvige Uberlaufen der Erben von Augsburg und Dillingen fast dazu ndthigen
wiirde, und ich also lieber dem Zuge des Mitleidens als dem Triebe der
Nothwendigkeit folgen mochte. —

In dieser Betrachtung hab ich denn im beyliegenden Brief dem Herrn
Pfarrer von meiner Entschliefung Nachricht gegeben, und ich bitte Sie, ihm
den Brief zukommen zu lassen, in sicherer Hoffnung, Sie werden mit meiner
Entschliessung zufrieden seyn, besonders da ich nach dem Sinn des Statthal-
ters, dessen Wink, wie Sie am besten wissen, bedeutend sind, wohl nicht
anders thun konnte. Und am Ende ist die Sache beygelegt. Herr Statthalter
trug mir bey diesem Anlaf auf, Ihnen sein Compliment zu melden. — Izt
werde ich diese Tage Herrn Statth. Excell. ein Memoire iibergeben, und den
Churfiirsten darinn um drey Stiicke bitten I. mir das nothige Bauholz
unendgeldlich zum Bau zukommen zu lassen, II. mir zu erlauben, daf} meine
Kirche zu St. Margaretha die von Thnen benannte Summe zum Bau hergebe;
III. zu gestatten, dafl von der Sebastianskapelle die ndthige Geldsumme
ohne Zinsen mir vorgeschossen werde. — Um nun dieses Memorial aufsetzen
zu konnen, bitte ich Sie mit allem Vertrauen, mir die Summe N. II und die
Summe N. III. zu bestimmen, denn ich habe von Ihrem Plan, den Sie an
Statthalter eingeschickt, in Eile keine Abschrift nehmen kénnen.

Haben Sie also die Giite, mir die gehdrige Anleitung mit ein paar Zeilen
zu geben.

Ich verharre mit aller Verehrung und Dankbarkeit und Zutrauen ganz
Thr aufrichtigster Diener und Verehrer JMSailer

an die Frau Gemahlin und Kinder mein gehors. und freundliche Empfeh-
lung?®).

v
An Kurfiirst Clemens Wenzeslaus

Dillingen Den 4. Febr. 1790

Eure Churfiirstl: Durchlcht. hatten die héchste Gnade, verwichene
Herbstferien in Hochstdero Freude verbreitenden Hierseyn mir das erledigte
Benefizium zu Ayslingen unter den huldreichesten Versicherungen von
héchstdero ausgezeichneten Zufriedenheit mit meinen aufrichtigen Bemiihun-
gen zu conferieren.

3%) Pfarrarchiv Aislingen, Akt I, 2g.
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Da nun aber das Benefiziathauff nothwendig gebaut werden muf}, wenn
ich oder mein einsweiliger Commendist darin ohne nahe Gefahr von dem
Schutt erschlagen zu werden, sollten wohnen konnen: so ergeht an Euer etc.
mein unterthgst. gehorsamstes Bitten, mir dieses von meinem eigentlichen
Berufe so fernliegende, und doch in der Lage nothwendige Geschift nach
hochstdero gnidigsten Gesinnungen auf folgende ganz unmasgebliche Weise
ausfithrbar zu machen.

Meine erste und vertrauensvollste Bitte ist demnach: Hochdieselben mdch-
ten in Gnaden geruhen, mir aus dem herrschaftl: Walde das nGthige Bauholz
reichen zu lassen, zumal, wie aus der Beylage A. zu ersehen, auch bey dem
lezten Hauflbau die gnidigste Herrschaft dem damaligen Friithmesser diese
Gnade angedeihen lies.

Was die zum bauen ndthige Geld Summe betrift, so ergehet mein unter-
thgstes Bitten an Euer etc., gnidigst zu verordnen, zweytens: dafl die S.
Margaretha Kapelle, die die eigentliche Frithmeflkapelle ist, beyldufig mit
einer Summe von 600 f: zum Bau concurrieren sollte, besonders aus dem
Grunde, da sie ehehin auch zu Verbesserung der Baulichkeiten im Frithmef3-
hause concurriert, wie die Beylage sub lit: B: ausweiset, und auch bey dem
Ankauf der damaligen Frithmeflbehausung (als sie von Anna Kneisin fiir
600 f: erkauft worden, und die vorige fiir 255 f. verkauft worden) der
Abgang der Ankaufs Summe von den Mitteln der Kapelle ist hergeschossen
worden, wie ein 16bl. es Pflegeamt Ayslingen mir hieriiber bezeuget hat.
Zwar hat diese Kapelle bey leztem Hauflbau 1696 nicht concurriert, aber
aus der einzigen giiltigen Ursache, wie ein amtlicher Bericht anfiihrt, weil die-
se Kapelle damals im Vermogen ganz erschopft war; dermal hat sie iiber
3000 f: am Zins liegen, und kann, wenn sie auch obige Summe zum Bau bey-
tragt, immer ihre Ausgaben bestreiten. ;

Mein leztes unterthgstes. Bitten in der Angelegenheit ist endlich dieses,
Euer etc. mdchten gniddigst erlauben, dafl die reiche und wohlthitige St. Se-
bastians Kapelle zu Ayslingen eine Summe von 700 f: Kapital unverzinslich
vorschiesen diirfte, welche Summe der zeitl. Benefiziat in jihrlichen vom dem
Hochwiirdigsten Vikariate gnidigst zu verordnenden ratis abfiihren miifite
— Eine Wohlthat, auf die ein Benefiziat von einer Kapelle zu Ayslingen,
die mit der seinigen Kristlich nahe verschwistert ist, nach dem titulus honestus
von der Gemeinschaft der Heiligen allerdings wird Anspruch machen diirfen.

Euer (Durchlaucht) werden diese demiithigste Bitte um so lieber erhren,
als ich auf kein prichtiges Hauf}, sondern nur eine sichere daurhafte Priester-
wohnung ohn Prunk und Zier Antrag mache, und auch deshalb, weil hochst-
dieselben durch Erhérung dieser Bitten, ohne die mir die in den Herbstferien
erwiesene Gnade nie diirfte genieflbar werden, eine grose Last zeitlicher
Sorgen von meinem Herzen entfernen, und die unzihlige Antriebe, hochst-
denselben mit stets neuer Lust zu dienen, nur noch mehr vermehren werden.
In Anhoffung dieser hichsten Gnade verharre ich mit alltiefesten Respekt
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voll Danksagung und Vertrauens und herzlicher Fiirbitte, die ich tdglich fiir
hochstdero Wohlseyn verrichte

Euer (Durchlaucht)
unterthgst. gehorsamster
J:M:Sailer?).

VI
An Gallus Joseph Contamin

Theuerster Freund

Ich danke Ihnen fiir die durch H. Abele iiberschickten 200 f und fiir alle
die vielen Bemiihungen, die Ihre Giite meinetwegen iiber sich genommen,
und fiir die unzdhligen Wohlthaten, die mir von Thnen zugekommen sind.
Der Friichteverkauf ist ganz nach meinem Sinn und zu meinem Besten, und
so auch, was Sie mir von den Ufen geschrieben haben. Es ist mir auch diefl
recht lieb, daf} Sie die Friichte gleich einem Biirger von Aislingen verkauft
haben. —

Langenmayr war etwas unpafilich, ist aber nun wieder besser und Sohn
Bernard ist fleiflig und munter.

Herr Abele macht mir die Hoffnung, Sie hier bald verehren zu kénnen:
worauf ich mich von ganzem Herzen freue — habe auch einen kleinen Beweif3
meiner unzihligen Obligationen und herzlich grofen Dankbarkeit gegen Sie
in petto, den Sie mir nicht verschmihen diirfen . . .

An die Frau Hofrithin meine gehorsamste Empfehlung, an die Kinder
meine freundliche Griisse — ich bin und verharre mit allem Dank ges. (?)
ihr ganz gehorsamster Diener und

Freund JMSailer
13 Jan 91 Dillingen

Weber, Feneberg, Keller empfehlen sich bestenst?).

VII
An Gallus Joseph Contamin
Liebster Freund!

Auxilium in tempore oportuno — war mir das: 200 f., wofiir ich Thnen
von Herzen danke.
Mit Threm Verkaufe bin ich vollkommen zufrieden, und danke Ihnen
aufrichtigst.

Wegen Ihres lieben Max will ich einsweilen das dusserste mit Zuspruch
thun . . . bis wir das weiters verabreden.

40) Abschrift im Pfarrarchiv Aislingen, Akt IV, 2.
41) Archiv des Benefiziums Aislingen, Rechnung 1790/91, Beilage Nr. 9.
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Bernard ist 3mal nacheinander der erste geworden und er hilt sich ausser-
ordentlich wohl... Ich habe ihn eben wieder besucht, und erkundige mich
tiglich bey Langenmayr, der sein wahrer Schutzengel ist in Sensu litterali.

Ich wiinsche Ihnen, der Frau Hofrithin, den Kindern und allen Ihren
Freunden, darunter auch in bin, alles Gute, und verharr mit allem Dank-
gefiihl

Thr gehorsamster Diener und aufr. Freund JMSailer

5. Febr 1792 Dill.42).

VIII
An Gallus Joseph Contamin

Theuerster Freund —

Ich danke Ihnen fiir die iibersandten Reste des schén blauen Tuches, und
bitte, dafl Sie belieben den Betrag dafiir, von dem Gelde der verkauften
noch iibrigen Friichten, (wenn es soviel betrigt), abzuziehen: wo nicht, so
will ich darauf zdhlen. —

Statthalter ist nicht hier, kommt aber bis Sonnabends, denn am Sonntage
hat er eine Weihe hier. Ich gehe erst in den letzten vier Faschingstagen nach
Ottingen und komme vorher noch gewifl nach Aislingen, um Ihnen verab-
redeter Massen meinen kleinen Beweis meiner groflen Erkenntlichkeit zu
geben. ..

An Thre Frau meine gehors. Empfehlung. Bernard hilt sich wohl und ist
gesund.

Ich bleibe mit aller Verehrung und Dankgefiihlen

Ihr gehorsamster Diener und aufrichtigster Freund

JMSailer
17 Febr 1792 Dillingen3).
IX
An Gallus Joseph Contamin

Theuerster Freund

Ich danke Thnen von ganzem Herzen fiir die 200 f und wiinsche, daf} ich
Thnen dafiir die Nachricht geben konnte: Sie sind Cammerdirector, weil
Sies verdienen. Statthalter ist -heut nach Dischingen, bleibt morgen hier, und
uebermorgen und geht Donnerstags nach Augsburg —

Noch ist das Gutachten des Statthalters iiber Canzlers- und Kammerdi-

42) Ebd., Rechnung 1791/92, Beil. Nr. 9.
43) Ebd., Rechnung 1792/93, Beil. Nr. 9.
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rectorsstellbesetzung, nicht nach Coblenz abgegangen. Das ist gewif, Provi-
kar, den ich bestimmt fragte, sagte mir: Statthalter hitte noch nichts gedus-
sert. Ich afl gestern bey Statth. Konnte aber nichts inne werden. Sobald ich
nur von weitem etwas erfahre: sollen Sie’s inne werden. —

Ich wiinsch von ganzen Herzen: Vielleicht wirs nicht unniitz, wenn Sie
selbst noch vor Donnerstag aufwarteten.

Ich bin mit aller Freundschaft
und voll Begiert Thnen viel zu danken
ganz Ihr gehorsamster Diener

An Frau Gemahlin und Kinder all Empfehlungen

(Ohne Datum, Ort und Unterschrift) — wohl um den 20. 5. 1792, an
dem Pflegsverwalter Contamin an Sailer 200 f iibersandte#4).

X
An Johann Michael Steidle

Dillingen VIII Nov 1792
Hochwiirdiger, wohlgebohrner Hochzuverehrender Herr Pfarrer

Heute, als am Schlusse der allerheiligen Octav erhalten Sie mit Dank die
125°F)

Nun mufl ich Thnen schriftlich sagen, was ich Ihnen miindlich gesagt hitte,
wenn ich nicht glaubte, dafl Thnen das letztere unangenehmer gewesen wire,
als das erste. Ich will aber dabey mit aller Aufrichtigkeit, ohne die geringste
Neigung, etwas anders als meine Pflicht auf die beste Weise zu erfiillen,
verfahren. Ich hatte im ersten Jahre meines Benefiziumsantritt 125 f. mit
ithnen accordirt mit dem volligsten Bewufitseyn, daff Sie mich iibernehmen;
zumal mein Vorfahrer Ihnen fiir die nimlichen Dienste nur 50 f, also um
75 f. weniger bezahlt hatte. Ich gieng aber (jedesmal auf ein Jahr) den
Accord ein, weil ich anfangs hoffte, einen Vikar stellen zu kdnnen. Da aber
diefl bis hieher gehindert ward, so bliebs bey dem Alten.

Nun aber, da ich tiglich von vielen Armen, theils anverwandten theils
andern umringt bin, und alle Kenner der Sache, die recht unpartheyisch sind,
das Uebermaafl ihrer Forderung einsehen, so will ich mich iiber mein neuge-
faflites Vorhaben deutlich erkldren, und Ihre Entschliefung ruhig abwarten.

Wollen Sie damit zufrieden seyn, dafl ich Thnen jihrlich 1.) die gestifteten
46 f Messen ferner ueberlasse, wie bisher 2.) dazu jihrlich 75 f. bezahle, also
die 46 f Messen und die 75 f. Summe 125 f. bezahle: so bleibt es dabey, daf}
Sie einen Vikar stellen, wie bisher, und ich bin ganz zufrieden.

#) Ebd., Rechnung 1791/92, Beil. Nr. 10.
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Ist Thnen aber diese Summe zu wenig, so hab ich schon einen Priester, der
mir um die benannte geringe Summe vom neuen Jahr an 1793 meine Benefi-
zialdienste, aber N. B. nur meine, und sonst keine Kaplansdienste versieht.
Dies ist die Lage der Sache. Mir ist es itzt ganz gleichgiiltig, wozu Sie Sich
entschlieffen: nur bitte ich, daf} Sie mir binnen 2 Wochen eine bestimmte
Antwort sagen lassen, damit ich, im Falle daff Sie den neuen Accord nicht
eingehen, dem mir bewufiten Priester die unbedingte Zusage machen kann.

Was denn vom 1. Nov. bis neues Jahr das Quantum meiner Schuld be-
trifft, und was Sie sonst fiir mich ausgelegt, werde ich richtig bezahlen.

Dies in aller Ehrlichkeit und ohne die geringste Bitterkeit, nur um meiner
Ruhe willen, und um fiir Ausgaben der Nichstenliebe zu sorgen.

So fort bin ich mit aller unabgeinderter Verehrung Ihr gehorsamer Diener

JMSailer).

XI
An Gallus Joseph Contamin

Theuerster Freund

ich schrieb, nach Threm Rathe, an H. Pfarrer Steidle: dafl mir 125 f. zuviel
wiren, und ich ihm jihrlich die gestifteten Messen a 46 f. und noch 75f also
auf diese Weise 125 f. geben wollte — nicht anders

Diesen Accord nahm er nicht an, und wie Sie aus der Antwort sehen, will
er mich in Verlegenheit bringen, weil er die Messen fiir mich nicht bis Neu-
jahr, wie ich wollte, und ihm sein Quantum gegeben hitte, lesen 148t, sondern
nur bis 18. Nov. will lesen lassen.

Allein ich bin in keiner Verlegenheit: Denn, wenn Sie mir kein ander
Aushiilfe rathen, oder schaffen, (wozu ich Sie mit unbeschrinktem Vertrauen
bitte, einlade, bevollmichtige), so miifite ich montags als am 19 einsweilen
einen jungen vakanten Geistlichen von hier zum Messelesen senden, und die-
ser miifite so lange in Aislingen bleiben, bis ich einen eigentlichen Vikar, um
den ich ins Allgow schon schrieb, iiberkire (?) — das bald geschehen wird.
Ein Bett hab ich schon, und auch ein Haus, das Sie mir gebauet. Holz schaff-
len Sie indef her ... und wegen Kost wird sich auch Rath finden lassen ...

So viel in Eile:

Seyn Sie so giitig, mir gelegentlich Thre Meynung wissen zulassen, ut mo
judicio fiat et tua opera, quod est optimum (?)

ich bin ganz mit aller Verehrung und Zutrauen und Dank

Thr aufrichtigster JMS.

Frau Hofrithin wird wohl seyn?46,

45) Pfarrarchiv Aislingen, Akt I, 2g.
4%) Archiv des Benefiziums Aislingen, Rechnung 1792/93, Beil. Nr. 11.
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XII
An Gallus Joseph Contamin

Bester, Theuerster Freund

Ich danke vom Herzen fiir die 200 f... und noch mehr fiir Ihre Giite,
womit Sie, meine Sachen, aufs allerbeste und weiseste besorgen, und der
Herr wird mich noch in den Stand setzen, Thnens zu vergelten. Feneberg
freuet sich so vieler Theilnahme seiner Freunde und besonders auch Threr. ..

Aber, liebster Freund! Die Franzosen haben Speyer schon, und wohl uns,
wenn wir nicht auch noch zu den Waffen greifen miissen. Vermuthlich ist
unser Bischof schon wieder auf dem Wege hieher. Gott erhalte Sie und die
Thren im allerbesten Wohlseyn noch unzihlige Jahre.

Ich bin mit vollkommenster Dankbegierde, Verehrung und Liebe

Thr gehors. JMS
An Thr Frau und Kinder meine Empfehlungen
4. Janu 93 Dillingen?7).

XIII
An Johann Michael Steidle

Hochwiirdiger, wohlgebohrner Hochzuverehrender Herr Pfarrer

Da ich die Sache wegen der Nebenmessen mit beygelegtem Threm letzten
werthen Briefe an mich an das hochwiirdigste Vikariat kommen lie: so
ward ich durch das an Euer Hochwiirden ergangene Dekret in dem Besitze
pro futuro — und pro praeterito confirmiret.

Nun weifl ich wohl, daf} vermége des gedachten Hochverehrl. Dekretes
Eurer Hochwiirden das petitorium noch offen ist. Sie werden aber selbst die
rechtliche Folge des mir zuerkannten possessoriums erkennen, daf die Lesung
der gedachten Messen fiirs verflossene und kiinftige, als eine meinem Bene-
fizium anklebende Obliegenheit sey, und so lange seyn miisse, bis dieselben
in petitorio eine andere obsiegliche (?) Sentenze, die ich meines Ortes nicht
vermuthen kann, erhalten haben werden.

Eure Hochwiirden waren so gefillig, bis 19. Nov. letzt verflossenen Jahres
die Frithmef-Vikarie durch dero Herrn Kaplan versehen zu lassen: in wel-
cher Riicksicht denselben bis dahin auch die gestifteten Nebenmessen fiir ge-
dachten H. Kaplan Vicario modo zugegangen sind.

Von solcher Zeit an werden aber Eure Hochwiirden mich nicht verdenken,
wenn ich gedachte Jahrtag-Nebenmessen durch meinen H. Vikarium nach-
holen, so wie durch diesen solche fiir die Zukunft lesen lasse, sofort mir ver-

41) Ebd., Beil. Nr. 8.
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spreche, daf} Sie mich diesfals in meinem Besitzstand nicht mehr storen wer-
den.
Ich bin in solcher Vertrdstung mit all wahrster Hochachtung

Eur Hochwiirden gehorsamster Diener
J M Sailer
Dillingen, den 17. Juli 179348)

X1V
An Gallus Joseph Contamin

Allertheuerster Freund!

Fiir die 200 f wie fiir alles danke ich Thnen von ganzem Herzen ... und
bitte Sie glauben, dafl Sie um Ihretwillen verehre und liebe, und um Ihrer
Wohlthaten willen von ganzem Herzen dankbar seyn mochte. Die Langen-
meyrsche Brief will ich behalten, einstweilen Subordination urgiren, mich so
genau erkundigen, und das weitere bis auf Ihr gelegentliches Hieherkommen

sparen.
Ich bin mit vollkommenster Verehrung, Liebe und Dankbarkeit
Ihr JMS.
3. Merz 1794 Dillingen4®).
XV

An Gallus Joseph Contamin

An Herrn Herrn Hof- und Regierungs Rath von Contamin etc. in
Aislingen.

Liebster

Questi? — Geld — Memoire an Vicariat —

Ich danke fiir alles — von ganzem Herzen, und bleibe ewig
Ihr dankbarster —

Ich kann unméglich mehr:

An das ganze Haus meine Verehrung

Meine Adresse ist An Geistl. Rath Sailer im Jesuitenkollegium zu
Miinchen.
Von Miinchen aus das Mehrer

Ewig Thr JMS.50)
48) Pfarrarchiv Aislingen, Akt IV, 2,

49) Archiv des Benefiziums Aislingen, Rechnung 1793/94, Beil. Nr. 9.
%0) Ebd., Rechnung 1794/95, Beil. Nr. 10.
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XVI
An Kurfiirst Clemens Wenzeslaus

Hochwiirdigster Erzbischof, Durchlauchtigster Churfiirst, Gnidigster
Churfiirst, und Herr Herr!

Ewer Churfiirstl: Durchlaucht war es auf mein unterthinigstes Bitten zu
gestatten gnidigst gefillig, dafl die zu dem Aysling: Benefizium zu St.
Margareth gehorige Wohnung, die ganz baufillig, und durch Ausbesserungen
in wohnbaren Stand fiir einen Priester nicht mehr herzustellen war, neu
erbauet werden diirfe.

Der Bau ist vollkommen zu Stande gekommen, und iieber die dabei auf-
gewendete Kosten, die von Hofrath Contamin, der den Bau besorgte, die
Rechnung mit zugehGrigen Beilagen bereits ans Hochwiirdigste Vikariat in
Augsburg iibergeben worden.

Es zeigt aber diese aus, dafl die gnidigst bewilligten Zufliisse bei dem der-
mahlig hohen- und die Helfte ehevoriger Zeiten iibersteigenden Preis dern
Bau Materialien, auch durchgingig vermehrten Lohn dern dabei gebrauchten
Handwerkhsleuthe zu Bestreitung nothiger Auslagen nicht erkleckhen kon-
nen.

Die obangefiierte Rechnung leget vielmehr zu tag, daf neben denen von
St: Sebastians Kapelle zu Aislingen Mittlen zugestandnen 700 f. die weitere
Aufnam eines Kapitals von 1850 f zue Hilf genommen werden miiessen.

Nun wei} ich wohl, dafl die Abzahlung dieser 2550 f die Obliegenheit
des Benefiziaten sey.

Wie solche durch den reluitionsweeg in 40 Jahren wieder abzufiieren, wie
einsweil das aufgenommene Kapital zu versichern, und wie endlich durch die
einlegung deren zum Benefizium gehdrigen Gebiude bei dem Hochstift:
Feurversicherungs Institut gegen Brandbedeckhung zu erziehlen sey, dariiber
hat Hofrath Contamin an mich eine gutichtliche, der Baurechnung beige-
bogene Denckhschrift iibergeben.

Ich bin mit seinen Antrig ganz verstanden, und wiinschte nichts mehrer,
als dafl dieser ganze Zahlungsplan, wordurch einerseits dem Benefiziaten
Zahlungsfristen, die dem Ertrag angemessen sind, ausgesezet worden, ande-
rerseits sowohl fiir die Hinkunft weegen Brand, als auch dermahl fiir die
Sicherheit des Glaubigers gesorget ist, zur Vorschrift angenommen werden
mégen. Um so mehr ich mit dem ganzen Bau vollkomen zufrieden bin,
dabei aber unterthinnigst versichern kann, dafl dabei zwar auf Daur und
bequeme Eintheilung so viel der pristerl: Wohlstand erheuscht, keinesweegs
auf tiberfliissigen Pracht der Antrag gemachet worden sey.

Um so dringender ist meine unterthinigst gehorsamste Bitte, daf} die nach
Bisthums angenommenen Gewohnheit auf 40 Jahre hinausgesezte reluitions-
fristen gnidigst begnemmiget, einsweil aber fiir die aufgenommenen Kapi-
talien zu Verpfandung der Benefiziumsertriglichkeiten der hchste Konsens
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ertheilet, endl: auch nach ohnehin vorligend hochster Verordnung die einle-
gung dern zum Benefizium gehirigen Gebiude in das Hochstift: Brandver-
sicherungs Institut auf die Sum von 2700 f mildest zugegeben werden wolle.

In solch unterthinnigster Zuversicht solle mich zu der fiir daur (?) hdch-
ster Hulden und Gnaden unterthinigst gehorsamst erlassen.

Ewer Churfiirstl. Durchlaucht

Ad Reverendissimum Vicariatus officium unterthinigste Bitte mein Joh:
Michael Sailer . . . um gngste. Bewilligung

a) annemml: reluitionsfristen von 40 Jahr zu abzallung dern zum Benefi-
ziathausbau in Ayslingen aufgenommener Kapitalien, und

b) einsweiliger Verpfindung dern Benefiziumsertriglichkeiten, dann

¢) Versicherung dern Benefiziumsgebiude bei dern Hochstift Brandver-
sicherungs Institut’?).

XVII
An das Generalvikariat in Augsburg

Ad Reverend: mum Vicariatus Officium in Augsburg
Hochwiirdigstes Vikariat!

Mit hoher Begnemmigung eines Hochwiirdigsten Vikariats hab ich im
Jahr 1791 die bei den mir gnidigst verlichenen Friilhmef Benefizium zu
Aislingen ganz baufillig — und allerdings nicht mehr zu bewohnende Be-
hausung von Threm Grund neuerbauen lassen.

Ich habe nach geendigtem Bau in einer spezifig und behdrig belegten Rech-
nung die Auslagen aufgezeigt, so die Herstellung dieses Gebdudes erfordert
hat.

Das Hochwiirdigste Vikariat fand solche ohne Ausstellung, und geruhete
die Riickzahlung des verbleibenden Bauschillings in Ziehler auf 50 Jahre mit
jahrl: 50 f. zu zerschlagen.

Ich habe wiirkhl: einen Freund ausgefunden, der das bendthigte Reluitions-
Kapital pr. 2500 f um die gemisigte Zins 4 4 f pr Zent vorgeschossen hat.
Es verlangt nun aber derselbe von mir eine ordentl: auf mich und meine
Nachfolger am Benefizium verbindliche Schuldobligation mit hinldnglicher
Bededchung. Diese kann er nicht anderst denn durch die Verpfindung dern
zum Benefizium gehdrigen Wiesgriinden, insbesondere aber daf in allen 3
Feldosche von 182 Jchrt. einzuhebend — den hauptsichlichsten Ertrag aus-
machenden Grofzehenden erhalten.

Zu solchem Versaz, wenn er je zurecht bestehen, und von Wiirckhung seyn
sollte, ist nun aber fordersamst die Bewilligung eines hochwiirdigsten Vika-
riat erforderlich. Ich wiinschte meines Orths sehr, den gutherzigen Gliubiger
durch die Ausstellung der gesuchten Schuldverschreibung in forma legali
beruhiget, und mich zu dem Ende ermichtiget zu sehen.

51) Abschrift im Pfarrarchiv Aislingen, Akt IV, 3.
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Das mir zustehende Benefizium ist mit anderen Passiva durchaus nicht
beladen. Desselben Ertrignissen sind imer so ergiebig, dafl ohne Krindchung
der priesterl: Kompetenz das Reluitionsziehl am Hauptgut mit den hievon
abfallenden Zins ohne besonderen Ungliickhsfall von einem zeitlichen Bene-
fiziaten abgefiiret werden mag. Es kommet dem noch bei, dal der Bau ohn-
umginglich, zumahlen mit hoher Ordinariatsbegnemmigung vorgegangen,
und man {iberhaupts in dem Fall sey, in dem die erborgten Gelder zu offen-
baren Nuzen des Benefiziums verwendet worden.

Es ergehet demnach meine unterthinnig gehorsamste Bitte, Ein Hoch-
wiirdigstes Officium Vicariatus wolle gnidig geruhen, den erforderl: Kon-
sens zu ertheilen, um den zum Friihmefbenefizium in Aislingen gehdrigen
Grofizehenden fiir das zum Hausbau aufgenommene Kapital pr 2500 f
unterpfandlich unterstellen, und dariiber mir fiir mich und meine Nachfolger
zu Recht bestehende Schuldobligation unter Beilegung obgedacht hochgni-
digen Konsenses solchergestallten ausstellen zu diirfen, dafl mehr besagtes
Kapital mit jihrl: 50 f. abzufiieren seye, sich anbei auch das Hypotekenrecht
auf die Zinse erstreckhe. So wie ich meines gehorsamsten Orths, so lang ich
im Genufl des Benefiziums seyn wird, die piinktliche Bezahlung dern Zinsen,
so wie des Reluitionszihls pr 50 f jihrl: zusichere, also diirfte auch fiir die
Hinkunft aller Besorgnis weegen einer lingern Beschwerde des Benefiziums
vorgebogen seyn, wenn fiir Ausstinde an Zins oder Ziehler, die iiber 2 Jahre
gehen wiirden, ohne dariiber erwiirckht neuen Konsens kein Unterpfands-
Recht mehr gestattet wire, weil solchergestallten der Verlust der Hypothek
jeden Glaubiger aufmerkhsam machen miifite, um zeitlich auf die Zahlung
bedacht zu seyn.

Gnidiger erhore mich gehorsamst vertréstend erharre mit all unterthini-
gem Respekt.

Dillingen den  Janner 1795
Eines Hochwiirdigsten Vikariats unterthinig gehorsamster

Riickseite: Ad Reverendissimum Officum Vicariatus Augustanum.
Unterthéniges Bitten Mein Johann Michael Sailer Friithmef3-Benefiziaten zu
Aislingen Pro consensu ad hypothecandum fiir ein zum Hausbau aufge-
nommenes Kapital pr 2500 £52).

(Einen ersten Hinweis auf im Pfarramt Aislingen vorhandene Briefe Johann
Michael Sailers verdankt der Verfasser seinem Kollegen H. H. Studienrat Rudolf
Kopold; die Abschrift ermdglichten in entgegenkommender Weise die H. H. Pfarrer
Beifler und Schill, Aislingen. Die in der Registratur des Benefiziatenhauses zu Ais-
lingen (unter Beilagen zu Rechnungen des dortigen Benefiziums) erhaltenen Briefe
entdeckten H. H. Studienprofessor i. R. Julius Schéttl und der Verfasser im Jahre
1965. Die Einsichtnahme in die dortigen Archivbestinde gestattete die gegenwirtige
Bewohnerin des von J. M. Sailer erbauten Benefiziatenhauses, Frl. Anna Saumweber.)

52) Abschrift ebd.



Der Augsburger Bischofsstuhl und der bayerische Staat
in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts

Von Helmut Witetschek

Die Sikularisation von 1803 stellte die grofite Umwilzung dar, die die
katholische Kirche je erlebt hatte. Die Kirchenfiirsten wurden entmachtet, die
Kirchenbesitzungen enteignet, die kirchlichen Organisationen in Gestalt der
alten Bistiimer zerschlagen und die Bistumsverwaltungen weitgehend lahm-
gelegt. Die plotzliche materielle Armut, in die die Kirche geriet!), machte
sie von den Regierungen der Linder abhingig?). Die im Reichsdepu-
tationshauptschlu vorgesehene Ausstattung der Bistiimer, die den kirch-
lichen Fortbestand sichern sollte, wurde von den Regierungen von einem
kiinftigen Reichskonkordat abhingig gemacht?). Die notwendigsten Be-
dingungen fiir das religits-kirchliche Leben mufiten die Bischéfe im Einver-
nehmen mit den Regierungen zu schaffen suchen. Die Bemiihungen der kirch-
lichen Vertreter in Bayern um den Fortbestand der kirchlichen Institutionen
und um die Aufrechterhaltung der kirchlichen Rechte gegeniiber dem neuen,
modernen bayerischen Staat verlagerten das Verhiltnis von Kirche und
Staat zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf eine véllig neue Ebene. Wie sich
das Verhiltnis des Augsburger Bischofsstuhls zum bayerischen Staat, der im
wesentlichen vom Monarchen und den Ministern mit den ihnen unterstellten
Verwaltungsbehrden verkérpert wurde, entwickelte, soll in den folgenden
Ausfiihrungen dargestellt werden.

1) Trotz der langen Vorplanungen fiir eine umfassende Sikularisation standen ihr
die kirchlichen Vertreter unvorbereitet gegeniiber. Uber die Vorplanungen vgl.
G. Frhr. v. Pélnitz, Der erste Entwurf zur bayerischen Sikularisation (September
1801), in: Staat und Volkstum. Festgabe fiir K. A. v. Miiller, Diessen 1933, S. 110
— 206; A. Scharnagl, Zur Geschichte des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803,
in: HJb 70 (1951), S. 238—259..

2) G. Schwaiger, Die altbayerischen Bistiimer Freising, Passau und Regensburg
zwischen Sikularisation und Konkordat 1803—1817, Miinchen 1959, mit weiteren
Literaturangaben; F. Schnabel, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, IV, Freiburg
81955,.5.5 {f,

8) Vgl. B. Bastgen, Bayern und der HI. Stuhl in der ersten Hilfte des 19. Jahr-
hunderts, I, Miinchen 1940, S. 51 ff.
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1. Von der Sikularisation bis zum Konkordat (1803—1817 bzw. 1821)

Gemif der aufklirerischen Auffassung des Ministers Maximilian Graf
Montgelas, der dem modernen bayerischen Staat das Geprige gab, sollte die
Kirche, einem Verein im Staate gleich, im Dienste und unter der Oberauf-
sicht des Staates zur Erziehung des Volkes beitragen. Das 6ffentliche kirch-
liche Leben unterstellte er den staatlichen Verwaltungsbehtrden, die an die
Weisungen des Innenministeriums und seit 1808 der neuerrichteten Abtei-
lung fiir geistliche Angelegenheiten im Ministerium des Innern gebunden
waren*). Dem liberalen, mit dem Geist der Aufklirung durchorganisierten
Staat stand auf dem Augsburger Bischofsstuhl Clemens Wenzeslauss)
gegeniiber. Personlich von liebenswiirdigem Charakter, war er doch den
zahlreichen Amtern nicht gewachsen. Thm fehlte die notwendige theologische
Ausbildung und jene Festigkeit des Urteils, die ihn vor ungiinstigen Ein-
fliissen seiner Ratgeber hitte schiitzen konnen. Als er im Zuge der franzosi-
schen Besetzung sein Kurfiirstentum Trier verlor, wurde Augsburg sein stin-
diger Sitz. Jetzt erst war er frei fiir sein eigentliches Hirtenamt, wobei er
sich den Einfliissen der konservativen Augsburger Exjesuiten nicht ver-
schlof}®). Wie die anderen bayerischen Bischife, so versuchte auch er die
Fesseln des Staatskirchentums zu lodkern. Diesen Bestrebungen setzte jedoch
die Regierung Grenzen. In der Sitzung der kirchlichen Sektion des Ministe-
riums des Innern vom 15. September 1807, an der der auferordentliche Ge-
sandte, Frhr. von Hiffelin, Bischof von Chersones, der Geheime Rat Frhr.
von Fraunberg, der Geheime Rat Frhr. von Zentner und der Geheime Refe-
rendar von Branka teilnahmen, wurde beschlossen, daR gegen die Bischofe,
die sich aus den Fesseln des Staatskirchentums durch Mifachtung der kénig-
lichen Verordnungen zu l6sen versuchten, mit stufenweiser Hirte vorgegan-
gen werden sollte. Bei Nichtbeachtung der Verordnungen sollten die Bischtfe
durch ein eigens an sie gerichtetes konigliches Reskript ermahnt und belehrt
werden. Als zweiter Schritt war die Temporaliensperre und als dritte Stufe

*) H. Briick, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im 19. Jahrhun-
dert, I, Mainz 1887, S. 137; G. Schwaiger, passim; F. Dobmann, Georg Frhr. von
Zentner als bayerischer Staatsmann in den Jahren 1799—1821, Miinchen 1962.

§) Clemens Wenzeslaus war Kurfiirst von Trier und Bischof von Augsburg. Als
sdchsischer Prinz, geboren 1739, war er fiir den Soldatenstand bestimmt. Er ver-
tauschte jedoch diesen mit dem geistlichen Stand und erhielt am 18. April 1763 das
Fiirstbistum Freising, ein Jahr spiter, am 4. Mai 1764 die Verweserschaft von
Regensburg, im folgenden Jahr die Koadjutorie von Augsburg und 1767 die von
Trier, wo er 1768 Kurfiirst wurde. In diesem Jahr wurde er auch Ordinarius von
Augsburg. Vgl. bes. H. Raab, Clemens Wenzeslaus von Sachsen und seine Zeit
(1739—1812), Freiburg 1962; ders., Der Augsburger Domdekan und Kurtrierische
Konferenzminister Franz Eustach von Hornstein. Ein Beitrag zum Problem der
»katholischen Aufklirung® und zum Kampf um Febronius, in: HJb 83 (1964),
S. 113—134,

) Vgl. H. Briick I, S. 10 f.
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die Ausweisung aus der Diozese innerhalb Bayerns unter strenger Polizeiauf-
sicht vorgesehen. Sollte ein Bischof bei etwaigen Aufwiegelungen beteiligt
sein, so wollte man vor einer Verhaftung oder vor einer Ausweisung des
betreffenden Oberhirten aus dem Konigreich nicht zuriickschrecken. Wenn
ndtig, so wollte man Neuregelungen mit Gewalt gegen den Widerstand kirch-
licher Kreise durchsetzen?). Aber von dem iiberalterten bayerischen Episko-
pat verschied ein Bischof nach dem anderen®), und die Vorstellungen und
Eingaben an die Regierung wurden mit dem Hinweis auf ein kiinftiges
Konkordat abgetan. Auf ein kiinftiges Reichskonkordat hoffte auch der
leutselige und persénlich fromme Kurfiirst Max IV. Joseph, seit 1806 Konig
Max I. Joseph, der jedoch weitgehend unter dem Einflufl seines Ministers
stand. K6nig Max I. Joseph lie8 dem Nuntius Hannibal della Genga wissen,
daf er bereit sei, die kirchlichen Angelegenheiten wieder zu ordnen und
Bistiimer zu errichten und deshalb Verhandlungen mit dem pipstlichen
Stuhl ankniipfen wolle. Hinter diesem Plan, die kirchliche Ordnung durch
ein Reichskonkordat herbeizufiihren, stand Napoleon, der durch seinen On-
kel, Joseph Kardinal Fesch, Erzbischof von Lyon und franzésischer Botschafter
beim HI. Stuhl, das Vorhaben zu verwirklichen suchte?). Della Genga, der
bereits von 1795 bis 1796 die Geschifte der Miinchener Nuntiatur versah und
sich bis 1803 vor allem in Dresden aufhielt, reiste noch im selben Jahr (1806)
nach Bayern, wo er jedoch meist in Marktoberdorf, dem Sommersitz des
Augsburger Bischofs, blieb, da ihn mit Clemens Wenzeslaus seit seinem ersten
Aufenthalt in Bayern ein freundschaftliches Verhiltnis verband!?). Hier oder
in Augsburg erledigte er die meisten seiner Amtsgeschifte, auch wihrend der
Zeit der Konkordatsverhandlungen, die in Regensburg stattfanden.

Da die Neuregelung der kirchlichen Organisation weitgehend dem Staat
vorbehalten war, mufite der Monarch auch an die Besetzung der Bischofs-
stithle denken. Dabei war es klar, daf fiir den geplanten Miinchener Erz-
stuhl nur ein bayerischer Bischof in Betracht kam. Der Augsburger Fiirstbi-
schof bot sich nach Geburt und Ansehen von selbst an. Der Konig wollte mit
der Ernennung zum Erzbischof auch die Kardinalswiirde fiir ihn erreichen.
Angeeifert durch die Freundschaft zu Clemens Wenzeslaus entfaltete della
Genga seinerseits grofle Aktivitit, um einmal die eventuellen Konkurrenten
fiir Clemens Wenzeslaus auf dem erzbischoflichen Stuhl, wie den Bischof

7) Sitzungsprotokoll der Abteilung fiir geistliche Angelegenheiten im Ministerium
des Innern, 15. September 1807: Hauptstaatsarchiv Miinchen (zitiert: HStAM MInn
5189). ,

8) Nach dem Tode Clemens Wenzeslaus von Augsburg (1812) und dem Kurerz-
kanzler und Erzbischof von Regensburg, Karl Theodor von Dalberg (1817), ver-
blieb fiir ganz Bayern nur noch der Eichstitter Bischof, Joseph Graf Stubenberg,
im Amt.

9) Vgl. B. Bastgen I, S. 51.

10) Vgl. B. Bastgen I, S. 149.
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von Chiemsee, Sigismund Christoph Graf Zeil, und Joseph Maria Frhr.
von Fraunberg, den spiteren Augsburger Bischof, auszuschalten und fiir den
Augsburger Fiirstbischof noch vor dem Abschluff des Konkordats die Kar-
dinalswiirde zu erwirken. Auch Clemens Wenzeslaus wollte den Kardinals-
hut noch als Bischof von Augsburg, um nicht den Anschein zu erwecken, als
wiirde ihm diese Wiirde nur um des Konigs von Bayern willen zuteil wer-
den. Kardinalstaatssekretir Consalvi hielt jedoch den Zeitpunkt fiir die
Verleihung der Kardinalswiirde vor dem Abschluff des Konkordats fiir nicht
geeignet, zumal die Verhandlungen seit Frithjahr 1807 ins Stocken gerieten.
Fiir die eingetretenen Schwierigkeiten machte die Regierung den Nuntius
verantwortlich, der nicht mit dem Ministerium verhandelt, sondern nur in-
trigiert habe!!). Als die Verhandlungen im September 1807 scheiterten, blieb
dem Fiirstbischof von Augsburg die hohe Wiirde versagt!?). Die Wiederauf-
nahme der Konkordatsverhandlungen erlebte er nicht mehr. Mit seinem
Tode, am 27. Juli 1812, war auch die Dibzese Augsburg verwaist!%). Zum
Vorsitzenden des Ordinariats ernannte der Konig den Augsburger Weihbi-
schof Franz Fiirst von Hohenlohe. Da dieser jedoch die Ehre ablehnte, wurde
Domdekan Franz Frhr. von Sturmfeder mit der Leitung der Diézese betraut.
Die tatsichlichen Verwaltungsarbeiten lasteten auf den Schultern von Ignaz
Lumpert, dem frilheren Regens des Priesterseminars in Dillingen!t). Das
Ordinariat war kaum arbeitsfihig. Clemens Wenzeslaus bat bereits am
2. Januar und am 4. Juni 1812 den K&nig, die neu ernannten Geistlichen
Rite, Karl Egger von Kleinaitingen und Johann Michael Steiner von Step-
pach, ganz fiir die Arbeit im Ordinariat freizustellen. Diese Bitte des letzten
Augsburger Fiirstbischofs fiihrte aber erst 1820 zu dem erwiinschten Erfolg!s).

Das Jahr 1812 brachte fiir das Augsburger Bistum auch territoriale Ver-
dnderungen. Das neue Kénigreich Wiirttemberg umfafite das Gebiet, das
jurisdiktionell den Bistiimern Augsburg, Wiirzburg und Konstanz unterstand.
Nach dem Ableben des Augsburger Fiirstbischofs (1812) errichtete Konig
Friedrich I. von Wiirttemberg eigenmichtig ein bischofliches Vikariat in Ell-
wangen. An seine Spitze setzte er den Weihbischof von Augsburg, Franz

1) Sitzungsprotokoll der Abteilung fiir geistliche Angelegenheiten im Ministerium
des Innern, 15. September 1807 (HStAM MInn 5189).

12) B. Bastgen I, S. 139 und 149 ff.

%) Vgl. E. Deuerlein, Das Bistum Augsburg zwischen Sikularisation und Wieder-
errichtung (1802—1821), in: St. Ulrichsblate 19 (1964), S. 99 ff., 118, 134, 150.

) B. Bastgen I, S. 287 ff.; iiber Lumperts Titigkeit als Regens vgl. auch K. Bock,
Johann Christoph Beer, 1690—1760. Ein Seelsorger des gemeinen Volkes, Kall-
miinz 1955.

%) Im Ordinariat fungierten 1812 nur drei Rite, nimlich Lumpert, Epplen und
Echerer. Da die beiden letzteren nur beratende Stimme hatten, blieb die sich an-
hiufende Arbeit fiir Lumpert allein. Vgl. Briefe Clemens Wenzeslaus an den Konig
vom 2. Januar und 4. Juni 1812 (HStAM MInn 5191).
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Fiirst von Hohenlohe, der nach dem Willen der Regierung die Verwaltung
iibernehmen sollte. Da sich der Papst noch in franzdsischer Gefangenschaft
befand, konnte Hohenlohe die gewiinschten Vollmachten nicht erlangen.
Friedrich I. dringte den Weihbischof, die pépstliche Genehmigung einfach zu
prisumieren. Dieser gab nach, so daff am 9. Oktober 1812 das Generalvi-
kariat in Ellwangen organisiert wurde. Gewissensingste und die Opposition
der Pfarrer veranlafiten ihn jedoch, gegen den Willen der wiirttembergi-
schen Regierung um die kanonische Institution bei Dalberg, dem Primas von
Deutschland, nachzusuchen, obwohl dieser dazu gar nicht bevollmichtigt war.
Als Pius VII. wieder nach Rom zuriickgekehrt war, erbat Hohenlohe am
24. Juni 1814 die Bestitigung des unkanonisch errichteten Vikariates, die
schliefflich mittels Breve vom 21. Mirz 1816 erfolgte!®).

Die Staatsaufsicht wurde fiir die ohnehin kaum arbeitsfihige Bistums-
verwaltung immer belastender. Fiir alle gedruckten Anordnungen der kirch-
lichen Stellen muflte das landesherrliche Placet eingeholt werden. Die Pfarr-
verleihung, soweit sie bisher den Bischdfen zustand, suchte der Staat wahr-
zunehmen. Der Einflufl auf die Schulen und die Lehrer war ihr weitgehend
versagt, ja selbst die Aufnahme der Theologiestudenten in die Seminarien
und ihre wissenschaftliche und sittliche Ausbildung wurden ihrem Wirkungs-
bereich entzogen!?). Die kirchlichen Kreise sahen dieser Entwicklung durch-
aus nicht ruhig entgegen. Der Bischof von Eichstdtt, Joseph Frhr. von Stu-
benberg, ergriff die Initiative. Auf seine Anregung hin kam im Mirz 1816
eine Denkschrift an den Konig zustande, die von allen bayerischen Bistums-
vorstehern, aufler dem Generalvikar Wolf von Freising und dem Fiirsterz-
bischof Dalberg von Regensburg, unterzeichnet wurde. In dieser Denkschrift,
unter der Domdekan Sturmfeder seinen Namen fiir das Bistum Augsburg
setzte, forderten die kirchlichen Vertreter den Monarchen auf, die kirchlichen
Rechte zu schiitzen und den Fortbestand der Kirche zu sichern?s).

16) Geheimes Staatsarchiv Miinchen (zitiert: GStAM MASt IV 1921, Nr. 135;
Vgl. A. Hagen, Geschichte der Didzese Rottenburg I, Stuttgart 1956, S. 173—216;
iiber den wiirttembergischen Bistumsanteil der fritheren Didzese Augsburg vgl. H.
Witetschek, Studien zur kirchlichen Erneuerung im Bistum Augsburg in der ersten
Hilfte des 19. Jahrhunderts (Schwibische Geschichtsquellen und Forschungen 7),
Augsburg 1965, S. 118,

17) G. Schwaiger, S. 77; iiber Geist und Auswirkungen der Aufklirung vgl. F. X.
Haimerl, Probleme der kirchlichen Aufklirung als Gegenwartsanliegen, in: Miin-
chener Theologische Zeitschrift 12 (1961), S. 39—51; A. Kraus, P. Roman Zirngibl
von St. Emmeran in Regensburg, ein Historiker der Alten Akademie (1740—1816),
in: Studien u. Mitt. d. Benediktinerordens 66 (1955), S. 61—151; 67 (1956), S. 39
— 203; A. Kraus, Die Briefe Roman Zirngibls von St. Emmeran in Regensburg
(Verhandlungen des Hist. Vereins fiir Oberpfalz und Regensburg 103, 104, 105),
Regensburg 1965; dazu weitere Arbeiten von A. Kraus, L. Hammermayer und G.
Schwaiger.

18) Vgl. Denkschrift vom Mirz 1816 (HStAM MInn 5189).
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Als der Wiener Kongref nicht die erhoffte kirchliche Neuregelung brachte,
versuchten die Staaten einzeln mit Rom in Verbindung zu treten. Der baye-
rische Konkordatsentwurf wurde noch unter Minister Montgelas vorbereitet.
Bischof Hiffelin, der bayerische Gesandte in Rom, trat erneut in Verhand-
lungen ein. Aber immer noch standen die Ansichten schroff gegeneinander.
Das Ernennungsrecht der Bischife, der Domkapitulare und Pfarrer bildete
den Hauptpunkt der Differenzen. Bayern wollte die bisher geiibte Staats-
kirchenhoheit bewahren!?). Montgelas aber wollte kein Konkordat, das alle
Befugnisse bis in alle Einzelheiten festlegt. Er wiinschte nur ein Abkommen,
das die Errichtung und Gestaltung der hierarchischen Verhiltnisse regeln
sollte. Auf Betreiben des Kronprinzen Ludwig wurde er schlieflich am
2. Februar 1817 entlassen??). Jetzt war der Weg frei fiir den Abschlufl des
Konkordats. Am 23. April 1817 iibersandte Hiffelin einen neuen Konkor-
datsentwurf nach Miinchen. Die bayerische Regierung machte in einer wei-
teren Instruktion vom 10. Mai einige Zugestindnisse und bereits am 5. Juni
unterzeichnete der bayerische Gesandte das Konkordat??).

Hiffelin hatte aber zweifellos seine Vollmachten iberschritten. In Rom
wurde das Konkordat sogleich ratifiziert und verdffentlicht. Die bayerische
Regierung war jedoch mit der Unterzeichnung des Gesandten nicht einver-
standen und beschloff, die Verhandlungen noch einmal aufzunehmen. Dom-
herr Franz Xaver Graf Rechberg, ein Bruder des bayerischen Ministers,
wurde am 7. September 1817 mit neuen Instruktionen nach Rom geschick:.
Formell wurde Graf Rechberg zur Unterstiitzung Hiffelins nach Rom ge-
sandt. Tatsichlich aber sollte er die Geschifte in eigener Verantwortung in
die Hand nehmen??). Nach lingerem Zogern einigten sich die Verhandlungs-
partner schliefflich auf einen gemeinsam erstellten Entwurf, der am 24. Okto-
ber 1817 ratifiziert wurde2s).

Trotz der aufgetretenen Schwierigkeiten, die durch die protestantischen
Agitationen gegen das Konkordat und die Weigerung einiger geistlicher Ab-
geordneter, den Eid auf die neue Verfassung von 1817 abzulegen, entstan-
den?4), war die Regierung bestrebt, geeignete Kandidaten fiir die Bischofs-
stithle zu finden.

Als Bischof von Augsburg wurde Franz Karl Fiirst von Hohenlohe-Wal-
denburg-Schillingsfiirst, Bischof zu Tempe, Weihbischof und Dompropst von

18) Vgl. Bericht vom August 1816 (HIStAM MK 19 793).

20) Vgl. G. Frhr. v. Pélnitz, Kronprinz Ludwig von Bayern und Graf Montgelas.
Nach ihrem Briefwechsel 1810—1816, in: ZBLG 7 (1934), S. 35—85.

) Dazu ausfiihrlich bei G. Schwaiger S. 399 ff.; K. A. Geiger, Das bayerische
Konkordat vom 5. Juni 1817, Regensburg 1918; B. Bastgen II, S. 1011 ff.

22) Vgl. Berichte Rechbergs aus Rom (GStAM MA III Bayerische Gesandtschaft
beim Pipstlichen Stuhl, 5 b).

*3) Hiffelin an den Kénig, 15. Oktober 1818 (HStAM MK 19 794 fol. 3 und 4).

) F. Schnabel IV, S. 34; G. Schwaiger S. 404.
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Augsburg, Dekan und Generalvikar von Ellwangen, vorgeschlagen®). Die
Mitglieder der fritheren, nun aufgeldsten Domkapitel wurden aufgefordert,
sich zu dufern, ob sie eine Domherrnstelle in den neu zu bildenden Domka-
piteln anstreben. Die meisten Domherren antworteten negativ, da sie ihren
Lebensabend nicht mehr gestort sehen wollten. Franz Frhr. von Sturmfeder,
der bisherige Domdekan von Augsburg, war als Dompropst von Augsburg,
und Philipp Graf Kesselstadt, Domherr von Augsburg und ehemaliger Dom-
dekan von Trier und koniglicher Geheimer Rat, als Domdekan vorgesehen.
Im Januar 1818 hatte man letzteren schon wieder aufgegeben und an seine
Stelle Maximilian Prechtl, Abt des aufgelosten Klosters Michelfeld, auf die
Vorschlagsliste gesetzt?). Kronprinz Ludwig von Bayern machte seinen
EinfluR geltend, um seinen Lehrer, Johann Michael Sailer, auf den Augsbur-
ger Bischofsstuhl zu bringen. Doch die von der Regierung unternommenen
Schritte blieben erfolglos, da Sailer in Rom schon seit Jahren als ,Haupt der
Mystiker®?”) galt, so dal die Zustimmung des Papstes nicht zu erreichen
war?®). Dann wieder war Kaspar Frhr. von Mastiaux, Domherr von Augs-
burg, als kiinftiger Augsburger Bischof im Gesprich?®). Der Tod mancher
Bischofskandidaten durchkreuzte die Pline. Endlich wurde am 28. November
1819 der Domkapitular von Regensburg, Joseph Maria Frhr. von Fraunberg,
vom Konig zum Bischof von Augsburg ernannt und von Papst Pius VIIL. am
27. Juni 1820 prikonisiert3?).

Das Konkordat war jedoch immer noch nicht in Kraft getreten. Die Frage
nach der Dotation der Bistiimer wurde zum zihen Verhandlungsgegenstand.
Die Kurie wollte aber vor der Besetzung der Bischofsstiihle die finanziellen
Grundlagen sichern. In der pipstlichen Datarie ist es seit Jahrhunderten iib-
lich, daf bei Errichtung eines Bistums dessen Einkiinfte wegen der Abgaben
der Annaten und Regulierung der Kanzleitaxen in die Register der apo-
stolischen Kammer eingetragen werden3!). Die langen Verhandlungen fan-
den erst mit der Auftragserteilung des Ministeriums des Innern an das Fi-
nanzministerium am 21. Juli 1821, die Annaten aller neuerrichteten Bistii-
mer zu bestreiten bzw. vorzuschieflen, ein Ende3?2).

25) Vorschlagsliste (HStAM MK 19809).

26) Vorschlagsliste (HStAM Mlnn 5210).

#7) Vgl. H. Schiel, Bischof Sailer und Kénig Ludwig I. von Bayern. Mit ihrem
Briefwechsel, Regensburg 1932, S. 30; R. Stélzle, Johann Michael Sailer, seine Ab-
lehnung als Bischof von Augsburg im Jahre 1819, Paderborn 1914.

28) Vgl. B. Bastgen I, passim, bes. IT, S. 560 ff.

29) HStAM MK 19 793 fol. 71; Zu den Listen vgl. auch B. Bastgen I, S. 294 ff.

30) Pastoralkonferenzen, hrsg. von M. Merkle II, Augsburg 1850, S. 358 ff. (Ordi-
nariatsarchiv Augsburg, zitiert: OAA).

81) Bericht der bayerischen Gesandtschaft an den Kénig, 18. Oktober 1818 (HStAM
MK 19 793).

32) Schreiben des Ministeriums des Innern (MdI) an das Ministerium der Finanzen
(MdF), 21. Juli 1821 (HStAM MK 19 796).
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Als schlieflich die Einspriiche des HI. Stuhls und der Nuntiatur gegen
einzelne ernannte Bischtfe auf diplomatischem Wege behoben waren3?),
fiilhrte die vom Staat geforderte Ablegung des Eides der ernannten Bischdfe
auf die bayerische Verfassung zu neuen Spannungen zwischen Staat und
Kirche. Einige Oberhirten leisteten den Eid vorbehaltlos, andere wiederum
nur bedingt). Diese Spannungen wurden jedoch mit der berithmten Tegern-
seer Erkldrung vom 15. September 1821 geldst. Nach dieser Erklirung sollte
sich der Verfassungseid nur auf die biirgerlichen Verhiltnisse beziehen. Die
Betroffenen sollten durch nichts verpflichtet werden, was den gottlichen
Gesetzen oder den katholischen Kirchensatzungen widersprechen wiirde.
Ferner wurde erklirt, dafl das Konkordat als Staatsgesetz angesehen und
vollzogen werde. Zugleich erging an alle staatlichen Behdrden die Aufforde-
rung, alle Bestimmungen genau zu beachten®). Schlieflich konnte der Kénig
endlich den Tag festsetzen, an dem die unterm 1. April 1818 zur Ausfithrung
der Circumscription der neuen Dibzesen im Ké&nigreich Bayern ergangenen
pipstlichen Bulle feierlich verkiindet werden sollte®).

Auch der Generalvikariatsverweser der Didzese Augsburg, Ignaz Lumpert,
hielt sich an die Anordnungen der Regierung und der Nuntiatur. Am Sonn-
tag, den 23. September 1821, wurde im Dom zu Augsburg, nach vorherge-
gangenem Hochamt mit Predigt, in Gegenwart der Geistlichkeit der Stadt
Augsburg, die Bulle feierlich versffentlicht. Die Gliubigen erhielten die Mog-
lichkeit, einen Ablafl von einem Jahr zu gewinnen. Zur Bedingung wurde
der Besuch der Domkirche am 23. September oder einer Pfarrkirche am 30.
September gemacht. Nach Empfang des Buff- und Altarssakraments sollte
fiir die Einigkeit der christlichen Fiirsten, fiir die Ausbreitung des katholi-
schen Glaubens und fiir die Ausrottung der Ketzerei gebetet werden?7).

Wenn auch mit dem Abschluff des Konkordats nicht alle Differenzen zwi-
schen Kirche und Staat befriedigend geldst waren, so gab das Inkrafttreten
dieses Vertragswerkes, vor allem bei den verantwortlichen kirchlichen Stel-
len, Anlaf8 zu neuen Hoffnungen. Hatte man doch jetzt einen grundlegenden
Ausgangspunkt zu einem neuen Anfang38).

#) Vgl. B. Bastgen I, passim; iiber die Bedenken des HI. Stuhls gegen den ernannten
Augsburger Bischof Joseph Maria von Fraunberg, vgl. auch H. Witetschek S. 10 ff.

34) B. Bastgen I, S. 361, 397 {.

%) Vgl. Cirkumscriptionsbulle (Seminarbibliothek Dillingen); Zur Tegernseer
Erkldrung von Kénig Max I. Joseph und Georg Frhr. von Zentner vgl. B. Bastgen 1,
S. 175—201; neuerdings bes. F. Dobmann.

) Anordnung der Regierung des Rezatkreises vom 18. September 1821 (Staats-
archiv Neuburg, zitiert: StAN Bez.-Amt Dillingen 1270).

37) Verordnung des Ordinariats Augsburg vom 19. September 1821 (OAA 729).

%) Schreiben des Generalvikars Lumpert an den Konig, ohne Datum (HStAM
MK 19 793 fol. 35). Vgl. dazu F. Zoepfl, Die Entwicklung der katholischen Kirchen-
organisation im Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg, in: Schwibische Blitter 2
(1951), S. 77—90, 113—121.



Der Augsburger Bischofsstuhl und der bayerische Staat 67

Mit dem Abschlufl des Konkordats konnte die Reorganisation der baye-
rischen Kirche erst richtig beginnen. Wenn das Ringen zwischen Staat und
Kirche auch weiter andauern sollte, so erfuhr es doch im September 1821 eine
entscheidende Zisur und eine Verlagerung auf eine andere, gesetzliche Ebene.
Das Streben der kirchlichen Krifte um die Wahrung der kirchlichen Belange
ging weiter, aber das Fundament hatte sich gefestigt und die Argumentation
gedndert.

2. Die Zeit der kirchlichen Ernenerung (1821—1855)

Freilich blieb nach Abschlufl des Konkordats das Aufsichtsrecht des Staates
iiber die Kirche bestehen. Deshalb hing eine wirksame kirchliche Erneuerung
auch von den Moglichkeiten ab, die der Monarch fiir die kirchliche Entfaltung
zuliefl. Der schlichte und volksnahe K&nig Max I. Joseph hat wohl die Not-
wendigkeit der kirchlichen Erneuerung eingesehen, aber den alternden Mon-
archen quilten andere, brennende politische Sorgen®?). Beim Regierungs-
antritt Ludwigs I. wandten sich alle Augen erwartungsvoll auf den neuen
K&nig. Wufite man doch um seine ablehnende Haltung gegeniiber dem ehe-
maligen Minister Montgelast?). Seine Regierungsweise entpuppte sich jedoch
bald als eine autokratische!). Er wollte kein konstitutioneller Monarch sein,
sondern war stets bestrebt, das Regierungssteuer selbst in der Hand zu be-
halten.

Die Fragen der kirchlichen Erneuerung ging Kénig Ludwig I. schon bald
nach seinem Regierungsantritt entschieden an und erwies sich als ein besonde-
rer Forderer des Benediktiner- und Kapuzinerordenst?). Der Monarch,
der Sambuga%) und Sailer#) zu seinen Lehrern zihlte, bewahrte sich zeit
seines Lebens eine tiefe religiose Gesinnung. Aus diesem Geist heraus, der sich
mit der Haltung Sailers deckte, erkannte er die Notwendigkeit der Wieder-
belebung des kirchlichen Lebens und gab hiufig den Anstoff zu durchgreifen-
den Neuerungen®). Das Konigtum war fiir ihn die hochste irdische Wiirde.
Die aus dieser Auffassung sich herleitenden Pflichten des Regenten versuchte

39) Vgl. A. Prinz v. Bayern, Max I. Joseph von Bayern, Miinchen 1957, S. 752 ff.

40) Vgl. G. Frhr. v. Pélnitz, Kronprinz Ludwig von Bayern und Graf Montgelas.
Nach ihrem Briefwechsel 1810—1816, in: ZBLG 7 (1934), S. 35—85.

41) M. Spindler, Das Kabinett unter Kénig Ludwig I., in: Staat und Volkstum
Festgabe fiir K. A. v. Miiller, Diessen 1933, S. 318 f.

42) Vgl. H. Witetschek S. 261 ff.

43) Vgl. M. Spindler, Joseph Anton Sambuga und die Jugendentwicklung Lud-
wigs L., Aichach 1927.

4) Vgl. H. Schiel, passim.
" %) Die innerkirchliche Erneuerung ist ausfithrlich bei H. Witetschek, Studien zur
kirchlichen Erneuerung, dargestellt. Vgl. dazu H. Witetschek, Die Bedeutung det
theologischen Fakultit der Universitit Miinchen fiir die kirchliche Erneuerung in der
ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts, in: HJb 86 (1966) S. 107—137
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er konsequent zu erfiillen. Eine solche Auffassung vom Konigtum konnte
nur metaphysisch begriindet und von einer echten Religiositit getragen wer-
den. In diesem Geist wollte er auch seinen Sohn und Nachfolger Max erzogen
wissen. Dem Erzieher seines Erstgeborenen, Mac Iver, schrieb er am 6. Okto-
ber 1817: ,Dahin streben Sie, dafl religitses Gefiihl meinen Sohn durchlebe,
wie das Blut den Korper, so jenes die Seele. Gottesfurcht, mehr noch Gottes-
liebe fiihle er, Liebe ist das Heiligste.“48) Diese Religiositit sollte aber auch
in das Volk hineingetragen werden. Wihrend einer Audienz, die er dem
Senat der Universitit anlidflich deren Verlegung von Landshut nach Miinchen
(1826) gewihrte, brachte er sein Anliegen zum Ausdruck: ,Ich will die Reli-
gion, aber ich will sie in den Herzen, in den Gesinnungen und Handlungen.“47)
Diese tief innerliche, echte Religiositit fand er bei Sailer. Er verkorperte
fiir Ludwig I. das Idealbild des katholischen Priesters. Gerade den irenischen
Zug eines gelduterten Katholizismus®®), der dem Konig gegeniiber den
Konfessionen zu statten kam, bot ihm die religivse Haltung Sailers. Oft
wurde der Professor und spitere Bischof vom Monarchen zu Rate gezogen*?).
Auch die Auffassung von Staat und Kénigtum waren Ludwig I. und Bischof
Sailer gemeinsam. In den Briefen an Ludwig I. nannte sich Sailer immer des
Konigs ,treu gehorsamster Kaplan“. Er war jedoch weit davon entfernt,
sich zum Werkzeug des Staatskirchentums machen zu lassen. Aber was ihm
vorschwebte, war das harmonische Zusammenwirken von Kirche und Staart.
Freilich kannte Sailer noch kein eigengesetzliches Leben der Kirche im Staar,
vielmehr sah er in Ludwig I. den Garanten fiir das Wohlwollen des Staates
gegeniiber der Kirche. Dafl er nicht nachgeben wollte, wenn es um Rechte der
Kirche ging, bewies er im Mischehenstreit5?). Die Haltung Sailers wurde zur
Richtschnur fiir die kirchlichen Erneuerungsmafinahmen des Monarchen. Ka-
tholisch wie Sailer wollte Ludwig I. sein Volk. ,Fromm sollen meine Bayern
sein, aber keine Kopfhinger.“ Den spiteren Bischofen stellte er Sailer als
Vorbild hin5t). Das Gebetbuch Sailers und seine Homilien beschiftigten den
Konig an allen Sonntagen. Mit der Nachfolge Christi begann er sein Tage-
werks?). Noch am 15. Januar 1854 schrieb Ludwig I. an den Sailerschiiler
Christoph von Schmid: ,Tiglich morgens und abends erbaue ich mich in
ithres Lehrers und Freundes, in Sailers Gebetbuch, auch in der Kirche.“53)

46) H. Schiel S. 17. -

#7) A. Kellner, Geschichte der katholischen Studienanstalt St. Stephan in Augs-
burg, Augsburg 1928, S. 21.

48) Vgl. F. X. Haimerl, Die irenische Beeinflussung Johann Michael Sailers durch
Benedikt Stattler, in: Festschrift zur Vierhundertjahrfeier der Universitit Dillingen
a. d. Donau 1949, Dillingen 1949, S. 78—94,

48) Vgl. H. Schiel, passim.

50) Ders., S. 84.

51) Ders., S. 118.

52y Ders.;iS: 130;

) Ch. v. Schmid, Erinnerungen aus meinem Leben, IV, 1857, S. 328.
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Diese Haltung wurde bestimmend fiir die kirchliche Erneuerung, vor allem
aber fiir die Wiederherstellung der Klaster, die mit dem Namen des Konigs
Ludwig L. untrennbar verkniipft ist.

Trotz der tiefen religisen Gesinnung des Monarchen verlief das Verhiltnis
von Kirche und Staat nicht ohne Zwischenfille. Das Konkordat sicherte zwar
der Kirche formell alle Rechte zu, die ihr nach gdttlicher Anordnung und
den kanonischen Bestimmungen zustehen®#), aber ihm stand das aus dem
Geist der Aufklirung geborene Religionsedikt von 1809 und die Neuauflage
desselben von 1818 entgegen, das den Ausbau des staatskirchenrechtlichen
Systems und den Aufbau des modernen, parititischen Staates abgeschlossen
hatte. Die Rechte des ,recursus ab abusu® und das ,placetum regium® wur-
den erneuert und verschirft. Die Priesterseminare blieben gemifl dem Reli-
gionsedikt vorerst noch unter staatlicher Aufsicht. Die Tegernseer Erkldrung
des Konigs Max I. Joseph vom 15. September 1821 iiberdeckte zwar den
Widerspruch zwischen Konkordat und Edikt, doch beseitigte sie ihn nicht.
Hat schon der geforderte Verfassungseid die Gemiiter innerhalb der Geist-
lichkeit, besonders auch die Augsburger klerikalen Kreise3®), erhitzt, so
blieb die Placetfrage auch weiterhin ein Streitpunkt zwischen den Bischtfen
und dem Ko&nig. Ludwig 1. verteidigte dieses Recht mit dem Argument, dafl
das gldubige Volk ,seine Untertanen sind“. Von seinem monarchischen Prin-
zip leitete er das Recht ab, dariiber zu wachen, dafl die Erlasse der Bischofe
keine Vorschriften enthielten, die der von den Untertanen beschworenen
Verfassung zuwiderlaufen konnten. Deshalb hielt er an dem Recht, ,wel-
ches in dem Mir nicht bestreitbaren Ius inspiciendi circa Sacra griindet®,
fest. Dieser konigliche Anspruch wurde so weit gespannt, dafl auch die aus-
geschriebenen Abldsse von seiten der Pipste des Placet bedurften. Wohl
war sich der Konig bewuflt, dafl gerade die Ablisse dem Gewissensbereich
angehdrten, das Placet sollte jedoch in diesen Fillen die ausdriickliche kinig-
liche Genehmigung zum Ausdruck bringen. Seine Auffassung sah der Mon-
arch durch eine Kuflerung des Kardinalstaatssekretirs Ercole Consalvi
gestiitzt, die besagte, dafl zwar Rom das landesherrliche Placet nie offi-

54) Die Erziehung des Klerus in den Seminarien und die Bistumsverwaltung sollte
gemifl den canones den Bischofen iiberlassen bleiben (Art. 5); auch die Errichtung
einiger Kloster war im Konkordat vorgesehen (Art. 7). Dem Konig und seinen
katholischen Nachfolgern wurden die Ernennung (Nomination) der Bischéfe und in
den pipstlichen (d. h. ungeraden) Monaten auch die der Domdekane und Kanoniker
zugestanden. Der Papst beschrinkte sich auf die Institution. 1824 iibertrug der
HI. Stuhl auf Wunsch des Konigs das Recht der Institution der Domdekane und
-kapitulare den Bischéfen (GStAM MASt IV 1921 Nr. 151).

55) Vgl. H. E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte. 1: Die katholische Kirche, Wei-
mar 31955, S. 553 fl.

%) Vgl. P. Siewedk, Lothar Anselm Frhr. von Gebsattel, der erste Erzbischof von
Miinchen-Freising, Miinchen 1955, S. 69 ff.
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ziell anerkennen wird, aber es in den Lindern, in denen es immer geiibt
wurde, toleriere?).

Freilich wurde die Einholung des Placet von den Bischtfen zuweilen um-
gangen. Auch Bischof Joseph Maria von Fraunberg®®) kiimmerte sich zu Beginn
seines Episkopats nicht um diese Vorschriften. Da jedoch bereits Konig Max I.
Joseph streng iiber dieses Recht wachte und mit Tadel nicht sparte, kam
Fraunberg, der bisher immer eine korrekte Haltung gegeniiber dem konig-
lichen Hause eingenommen hatte, 1823 in grofle Verlegenheit. Der vorwurfs-
volle Tadel bestimmte ihn, die kénigliche Genehmigung, wenn schon nicht am
Anfang, so doch am Ende des jeweiligen Hirtenbriefes zu erwihnen5?).

In den dreifliger Jahren wirkte sich dieser Anspruch des Konigs nicht mehr
als gravierende Beschrinkung aus, sondern wurde vielmehr zur Formsache.
Unter Bischof Ignaz Albert von Riegg®®) blieben die Kompetenzstreitig-
keiten zwischen Kirche und Staat aus, da er ohnehin bestrebt war, den An-
ordnungen des Staates gemifl seinem abgelegten Eid®!) nachzukommen. Sein
gutes Verhiltnis zu K8nig Ludwig 1. und zu Minister von Schenk erméglichte
ihm, eine wirksame Personalpolitik zu betreiben. Seine Bemiihungen rich-
teten sich vor allem auf die Besetzung der Lehrerstellen an den Schulen®?).

Im Jahre 1841 hatte schliefilich der Monarch auch den direkten Verkehr
der Bischife mit Rom prinzipiell freigegeben, und fiir das einzuholende
Placet konnte Dispens erteilt werden. Bischof Peter von Richarz%) hatte
dieses Zugestindnis schon als Bischof von Speyer 1836 erwirktt4).

Inzwischen hatte sich aber auch der Streit zwischen Katholiken und Pro-

57) Vgl. Berichte und Weisungen (GStAM Bayer. Gesandtschaft — Pipstlicher
Stuhl Nr. 783 und MASt IV 1921 Nr. 151 fol. 25).

58) Bischof von Augsburg (1821—1824); iiber ihn vgl. H. Witetschek S. 9 ff.

59) Vgl. P. Siewedk S. 103; vgl. Generalien (OAA).

%) Ignaz Albert von Riegg, Bischof von Augsburg (1824—1836); ausfiihrlicher
vgl. bei H. Witetschek S. 14 ff.

81) Die Erzbischofe und Bischofe hatten in die Hand seiner Koniglichen Majestit
den Eid der Treue mit folgenden Worten abzulegen: ,Ich schwore und gelobe auf
Gottes heilige Evangelien Gehorsam und Treue Seiner Majestit dem Konig. Ebenso
verspreche ich, keine Communikation zu pflegen, an keinem Ratschlage teilzunehmen,
und keine verdichtige Verbindung weder im Inland noch auswirts zu unterhalten,
welche der 6ffentlichen Ruhe schidlich sein konnte, und wenn ich von einem An-
schlage zum Nachteile des Staates, sei es in meiner Dibzese oder sonst irgendwo
Kenntnis erhalten sollte, solches Seiner Majestit anzuzeigen.“ (Art. 15d des Kon-
kordats).

2) Korrespondenz zwischen Riegg und Minister Eduard von Schenk (Staats-
bibliothek Miinchen, Handschriftenabteilung, zitiert: StBM HS-Abt. Schenkiana IT
Bty

63) Peter von Richarz, Bischof von Speyer (1835—1836), Bischof von Augsburg
(1836—1855); ausfithrlicher in H. Witetschek S. 18 ff., passim. Uber Richarz vgl.
auch J. Bellot; in: Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben IX, Miinchen 1966,
S. 276—307.

84) Bischof Richarz an Bischof Weis, 7. Mirz 1847 (OAA 123).
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testanten zugespitzt. Letztere fiihlten sich durch die Zugestindnisse Konig
Ludwigs und seinen kirchenpolitischen Kurs benachteiligt. Die Katholiken
wiederum sahen sich ermutigt und forderten mehr, als der Monarch zuge-
stehen wollte. Diese Forderungen fiihrten wieder zu Zwistigkeiten unter
den Katholiken. Die sogenannten ,Ultramontanen® wollten riidssichtslos
die Freiheiten der Kirche neben denen, ja iiber die des Staates gestellt wis-
sen®), Die anderen, vom Geist der neueren Zeit erfafiten Katholiken, von
der Prigung eines Sailer und des Monarchen, suchten vielmehr das harmoni-
sche Zusammenleben der Kirche unter dem Schutz des Staates. Freilich schli-
chen sich auch liberale Krifte ein, die auf Grund des Religionsediktes die
Rechte der Kirche gerne beschnitten hitten.

Eine ernsthafte Verstimmung zwischen dem Hof und der katholischen
Geistlichkeit folgte im November 1841, als die protestantische Stiefmutter
des Konigs, Karoline, starb und in der Kénigsgruft der Kajetanshofkirche
beigesetzt wurde. Die bayerischen Bischtfe weigerten sich, feierliche Trauer-
feiern abzuhalten. Nur der Augsburger Bischof Richarz machte eine Aus-
nahme und iiberschritt die engen Grenzen, die Rom fiir die Mitwirkung
der katholischen Geistlichkeit bei einem protestantischen Begribnis vorsah.
Diese Handlungsweise brachte dem Augsburger Bischof zwar ein Belobi-
gungsschreiben des Konigs, aber auch den Tadel des Papstes ein®®).

Die Miffstimmung in weiten Bevolkerungskreisen, die bisher nur im Ver-
borgenen schwelte, trat zu Beginn der vierziger Jahre offener auf. Immer
aggressiver prallten die Gegensitze der Konservativen und Liberalen auch in
den beiden Kammern aufeinander®?).

In der Kirchenpolitik brachte schlieflich das Jahr 1848 den Durchbruch
der kirchlichen Rechtsidee. Das erregendste Ereignis fiir die Kirche wurde die
deutsche Bischofskonferenz in Wiirzburg®®). Bischof Richarz, der schon ldn-
ger an einer solchen Versammlung interessiert war®), wurde in den Vor-
stand der Konferenz gewihlt. Nach Wiirzburg reiste er in Begleitung seines
Domkapitulars Anton Steichele?). Das Pastoralschreiben an den Klerus™)

) Vgl. H. Witetschek S. 132f.

86) Vgl. die ausfithrliche Darstellung der Vorginge bei H. Witetschek S. 140 ff.

7) Vgl. Protokolle iiber die Verhandlungen der Kammer der Reichsrite und der
Abgeordneten aus den Jahren 1845—1847.

) F. Schnabel, Der Zusammenschlufl des politischen Katholizismus in Deutsch-
land im Jahre 1848 (Heidelberger Abhandlungen 28), Heidelberg 1910; H. Storz,
Staat und katholische Kirche in Deutschland im Lichte der Wiirzburger Denkschrift
von 1848; M. Spindler, Die politische Wendung von 1847/48, in: Bayern, Staat und
Kirche Land und Reich, Miinchen 1961, S. 326 ff.

%) OAA 125 fol. 36.

) H. Storz S. 14 ff.; iiber Steichele, den spiteren Erzbischof von Miinchen und
Freising, vgl. F. Zoepfl, Antonius von Steichele (1816—1889), in: Lebensbilder aus
dem Bayerischen Schwaben, hrsg. von G. Frhr. v. Pélnitz, III, S. 406—418.

1) OAA Generaliensammlung Nr. 492/3.
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zeigt die Sorgen auf, die den deutschen Episkopat driidkten. Die beiden
groflen Bewegungen der Zeit, nimlich die eine, die sich getreu um Christus
und die Kirche schart, und die andere, die in ,wahnwitziger Selbstvergotte-
rung Blick und Gefiihl fiir Gott und die Ewigkeit verliert®, wurden den
Seelsorgern vor Augen gestellt. Hier sahen die Bischofe die Wurzeln fiir dea
anwachsenden Unglauben, der sich nun erstmals nicht mehr gegen einzelne
Wahrheiten des Christentums wandte, sondern das Christentum in seiner
Gesamtheit bekimpfte. Die Geistlichen wurden aufgefordert, in christlicher
Einheit zusammenzustehen, da der durch die Revolution legitimierte Libe-
ralismus eine Gefahr fiir die Kirche darstellte.

Waren vor allem die westdeutschen Bischéfe geneigt, sich der demokrati-
schen Methoden zu bedienen, um die kirchliche Freiheit von der Staatsauf-
sicht zu erringen, so blieben die bayerischen Bischofe zuriickhaltender. Sie
waren im Staatskirchentum alt geworden und wufiten, daf sie ihre hohe
kirchliche Wiirde in erster Linie dem Kénig verdankten. Von daher wird es
verstindlich, daf} der bayerische Episkopat, aufler dem Erzbischof von Miin-
chen und Freising, August Graf Reisach, und dem Speyerer Bischof Nikolaus
von Weis, Hemmungen hatte, Hoheitsrechte des K6nigs anzutasten. Schwie-
rig machte sich Bischof Richarz von Augsburg die Entscheidung, auf welche
Seite des Episkopats er sich begeben sollte?). Das Breve Papst Pius IX. an
die bayerischen Bischofe vom 10. August 1849, in dem er sie zu einheitlicher
Aktion aufrief, nahm auch dem Augsburger Oberhirten die Entscheidung
ab™). Am 2. Oktober 1850 schliefillich trat der bayerische Episkopat zur
ersten bayerischen Bischofskonferenz in Freising zusammen. Auch in dieser
Versammlung zeigten sich viele Gegensitze zwischen Erzbischof Reisach und
den Bischdfen der alten Schule™). Letztere erstrebten zwar auch eine freie
Dibzesanverwaltung, aber ebenso ein giitliches Einvernehmen mit der Regie-
rung. Trotz tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten brachte die Versamm-
lung, die vom 2. bis 20. Oktober getagt hatte, eine Denkschrift zustande, die
von den beiden Erzbischéfen und allen Bischéfen unterschrieben wurde. Bi-
schof Richarz, dem eine schwere Erkrankung die Teilnahme an der ersten
bayerischen Bischofskonferenz versagte, unterzeichnete die Denkschrift am

72) Vgl. O. Pfiilf, Cardinal von Geissel, I, Freiburg 1895, S. 624.

73) In dem Schreiben des Papstes Pius IX. heifit es: ,... moget ihr es nie unter-
lassen, so oft ihr es fiir giinstig erachtet, auch in Unserem Namen mit Euerem Amt
und Euere Forderungen bei Unserem allseits in Christus geliebten Bruder, dem Er-
lauchten Konig von Bayern vorstellig zu werden und ihn zu bitten und zu beschwé-
ren, dafl er bei seinem Gewissen und seiner Frommigkeit ernstlich bedenken mdge,
wie sehr die katholische Kirche und ihre unverriickbare Lehre dazu beitriigen, auch
seinem Reich die Festigkeit und seinem Volke Gliidk und Ruhe zu erméglichen . . .*
(OAA 69; Orig. lat.).

74) A. Doeberl, Die Freisinger Bischofskonferenz des Jahres 1850, in: Klerusblatt 7
(1926), S. 411.
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31. Oktober 1850 mit dem bekannten Nachsatz: ,Das Konkordat, das ganze
Konkordat, nichts als das Konkordat.“7) Dieser Zusatz des Augsburger
Bischofs driickt sowohl die kimpferischen als auch die individualistischen
Ziige seines Charakters aus und macht zugleich deutlich, dafl er im Gegen-
satz zu Reisach seine Forderungen prizis begrenzte. Dieser Nachsatz wurde
schon von den Zeitgenossen iiberbewertet?). Er muff wohl eher einschrin-
kend und wortlich verstanden werden. Bischof Richarz wollte die Verwirk-
lichung des Konkordats mit den Hoheitsrechten der Krone iiber die Kirche.
Denn seine Kraft gehorte dem ,Ko6nig und dem Vaterland eben so eigen an
wie der Kirche“?). Als solcher dem Konig ergebener Mann war der Bischof
bekannt. Deshalb sandte ihm auch der Stiftspropst, Professor Ignaz Dbllin-
ger, zuversichtlich einen ,Aufruf an die bayerischen Wihler”, um geeignete
Abgeordnete ,fiir die zur Konstituierung des gesamten deutschen Vaterlandes
nach Frankfurt berufenen Versammlung zu wihlen®. Beide, Dollinger und
Richarz, gehorten der konservativen Richtung an, die an dem monarchisch-
konstitutionellen Prinzip festhielt und gegen die ,rasch anschwellende Par-
tei“ kimpfte, deren Mitglieder entschlossen waren, das ganze gesellschaft-
liche Gebiude, in welchem die Konservativen zu leben gewohnt waren, zu
zerstoren. Auch in Frankfurt sollte nichts preisgegeben werden, ,was der
angestammten  Eigentiimlichkeit —unseres bayerischen Nationallebens
gehort ),

Fiir das Verhiltnis zwischen den bayerischen Bischdfen und der Regierung
unter Konig Max I1.7) blieb die Denkschrift der Freisinger Bischofskonfe-
renz8?) bestimmend. Der Inhalt deckte sich weitgehend mit der Denkschrift
der Wiirzburger Bischofskonferenz von 1848. Die bayerischen Bischofe for-
derten die Abschaffung des Religionsedikts und die véllige Verwirklichung
des Konkordats. Da aber das Religionsedikt als ein Teil der Verfassung galt,
hielt die Regierung eine Revision wegen der grofien Meinungsverschiedenhei-
ten in der Offentlichkeit fiir unmoglich®t). Auf dieses vorldufige Antwort-

15) Vgl. Denkschrift, Abschrift, 31. Oktober 1850 (OAA 68).

76) Korrespondenzen (OAA 69).

) Bischof Richarz an den Regierungsprisidenten von Schwaben und Neuburg,
18. Juli 1849 (OAA 68).

18) Déllinger an Bischof Richarz, 15. April 1848 (OAA 68).

) Nach der Abdankung Kénig Ludwigs L, zu der die Revolutionswirren des
Jahres 1948 Anlaf gaben, wurde sein Sohn, Max IL, sein Nachfolger. Vgl. M. Spind-
ler, Die politische Wendung von 1847/48 in Bayern, in: Bayern Staat und Kirche
Land und Reich. Gedidhtnisschrift fiir W. Winkler, Miinchen 1960, S. 326—340; K.
Repgen, Mirzbewegung und Maiwahlen des Revolutionsjahres 1848 im Rheinland
(Bonner hist. Forschungen 4), Bonn 1955; H. Rall, Konig Max II. von Bayern und
die katholische Kirche, in: H]Jb 74 (1955), S. 739—747.

80) Denkschrift, 31. Oktober 1850 (HStAM 19 810).

81) Vorliufiges ministerielles Antwortschreiben, 16.Oktober 1951 (HStAM 19 812).
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schreiben der Regierung vom 16. Oktober 1851, das noch nicht endgiiltig
auf die Fragen der Denkschrift von 1850 eingehen wollte, baten die Bischife
den Konig in einer Eingabe vom 20. Februar 1852 erneut um die Regelung
der Kirchenfragen. Als Antwort auf die Denkschrift der bayerischen Bischofe
von 1850 erfolgte schlieflich die hochste Entschliefung vom 8. April 185282),
in der das Religionsedikt zwar nicht geindert wurde, aber doch die Bereit-
schaft zum Ausdruck kam, das staatliche Aufsichtsrecht flexibler zu handha-
ben, so daf es den Rechten der Kirche weiter entgegenkommen werde. Dar-
iiber hinaus enthielt die Entschliefung eine Reihe von Zugestindnissen, die
die Stellung des Episkopats stirkten. Die Kreisregierungen wurden sogleich
angewiesen, die neuen Bestimmungen genau zu beachten®3).

Erzbischof Reisach gab sich jedoch mit dieser Regelung noch nicht zufrie-
den. Er richtete eine weitere Denkschrift iiber die kirchlichen Forderungen an
den Konig, in der er ausfiihrte, dafl ebenso wie auf dem politischen, so auch
auf dem kirchlichen Boden ,,Freiheit“ als das allgemeine Losungswort ertdne.
~Befreiung der Kirche von den Fesseln des Polizeistaates und freie Bewegung
des ganzen kirchlichen Organismus in all seinen Teilen méchte die Bedeutung
des Wortes Freiheit sein.“ Der Konig hingegen pochte immer noch auf das
Patronatsrecht der Krone iiber die Kirche84). Da Reisach und sein sogenann-
ter ,ultramontaner” Kreis den Bogen iiber das Verhiltnis von Kirche und
Staat schirfer spannten, als der Monarch zugestehen wollte, wurden die Ge-
gensitze in der Offentlichkeit und im Parlament diskutiert. Anton Ruland,
der Wiirzburger Abgeordnete der Zweiten Kammer, unterrichtete seinen vi-
terlichen Freund, den Augsburger Oberhirten, iiber die schwierige Lage: ,Das
Gesamt-Ministerium liegt nun wirklich in den letzten Ziigen! Eine traurige
Erscheinung verdringt die andere® ... ,Die Majestit soll in den Kirchenfra-
gen sehr mifmutig gestimmt sein, und glaubt sich auf weiteres nicht mehr
einlassen zu diirfen®. .. Die Schuld fiir diese gespannte Situation gab Ruland
den Ministern$3).

Die gespannte Lage zwischen Staat und Kirche im Friihjahr 1852 bewog
Erzbischof Reisach, die Bischdfe Richarz von Augsburg und Ottl von Eich-
stitt zu gemeinsamen Schritten anzuregen. In ihrem Schreiben an den Kénig
vom 28. April 1852 rechtfertigten sie noch einmal die Freisinger Denkschrift.

82) Ministerialentschliefung, 8. April 1852 (GStAM Bayer. Gesandtschaft —
Papstl. Stuhl Nr. 796); dazu die entsprechenden Akten GStAM FASt IV 1921
Nr. 165 und HStAM MK 19 812.

83) Anordnung des MdI an alle Kreisregierungen,8.April 1852 (HStAM MK 19 810).
810).

84) Reisach an Richarz, Frithjahr 1852 (OAA 7266).

85) Ruland an Bischof Richarz, 3. Mai 1852 (OAA 7266); vgl. H. Raab, zur Ge-
schichte und Bedeutung des Schlagwortes ,ultramontan® im 18. und frithen 19. Jahr-
hundert, in: HJb 81 (1962), S. 159—173.
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Die Bischofskonferenzen, zu Pfingsten 1853 in Passau®®) und am 24. Juli
1854 in Augsburg, beschiftigten sich erneut mit den Fragen iiber die Verwirk-
lichung des Konkordats. Am 9. Oktober 1854 erging schliefilich das ministe-
rielle Antwortschreiben auf die von der letzten Bischofskonferenz verfafl-
ten Eingaben, in dem sich die Regierung festlegte, dafl sie das staatliche
Aufsichtsrecht ,nicht zum Nachteil oder lediglich zur Bevormundung der ka-
tholischen Kirche® ausiiben werde®?). Eine Reihe von weiteren Zugestind-
nissen l6ste die Spannungen zwischen Kirche und Staat, die erst wieder der
Kulturkampf aufleben lassen sollte. Der Heilige Stuhl erkannte in einem
Schreiben an den Nuntius die entgegenkommende Haltung des Konigs an
und wiinschte, dafl alle entstehenden Meinungsverschiedenheiten auf freund-
schaftlichem Wege geklirt werden sollten®8).

Mit diesen letzten Zugestindnissen war das Konkordat weitgehend ver-
wirklicht und die Reorganisation der kirchlichen Einrichtungen nach auflen
abgeschlossen.

3. Die bischofliche Diézesanverwaltung und die staatlichen Bebérden

Das Aufsichtsrecht des Staates reichte weit in die Bistumsverwaltungen
hinein. Im Zuge der Sikularisation und Mediatisierung iibernahm der Staat
Rechte, die bisher den Fiirstbischtfen eigen waren. Dadurch wurden die
Rechtskompetenzen zwischen Staat und Kirche verwischt, die das Konkordat
zwar grundsitzlich neu aufrichtete, ohne aber alle Einzelfille zu 1sen.

Die Besetzung der Pfarreien

Da nicht immer klar zu unterscheiden war, ob ein Fiirstbischof das Beset-
zungsrecht als Ordinarius der Didzese oder als Landesherr ausgeiibt hatte,
entschied der Staat grofiziigig zu seinen Gunsten, obwohl ihm seit der Me-
diatisierung nur die Rechte zukamen, die der Fiirstbischof als Landesherr
innehatte. Weil auch nach dem Abschluf des Konkordats der Artikel IX#) in
vielen Einzelfillen nicht entscheidend zu Rate gezogen werden konnte,

8) Eingabe der bayerischen Bischofe, 15. Mai 1853 (GStAM Bayer. Gesandtschaft —
Pipstl. Stuhl Nr. 796 fol. 76); der dazu gehdrige Akt der Abteilung fiir kirchliche
Angelegenheiten im Ministerium des Innern (HStAM MK 19 798).

87) Antwortschreiben der Regierung an die Bischéfe, 9. Oktober 1854 (GStAM
Bayer. Gesandtschaft — Pipstl. Stuhl Nr. 796 fol. 80).

88) Vgl. F. X. Zacher, Heinrich von Hofstitter, Bischof von Passau 1839—1875,
Passau 1940, S. 447. :

89) Artikel IX des Konkordates lautete: ,Der Konig von Bayern wird auf alle
Pfarreien, Curat- und einfache Beneficien prisentieren, auf welche seine Vorfahren,
die Herzoge und Churfiirsten aus giiltigem Patronatsrechte, es mag sich dieses nun
auf Dotation, Fundation oder Baufiihrung griinden, prisentiert haben. Auflerdem
werden Seine Majestit zu allen jenen Beneficien prisentieren, zu welchen geistliche
Corporationen, die gegenwirtig nicht mehr bestehen, prisentierten ...
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wehrte sich der Miinchener Erzbischof Gebsattel gegen die Anspriiche der
staatlichen Behorden. Der Augsburger Bischof von Fraunberg und auch sein
spdterer Nachfolger, der Miinchener Domkapitular Riegg, rieten zu Maifi-
gung und Geduld®?).

Freilich hatte auch der Staat ein Interesse, sich iiber die ihm zugefallenen
Rechte zu vergewissern, um Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden. Die
staatlichen Behtrden wurden schon 1819 beauftragt, eine Ubersicht iiber die
Prisentationsrechte der Gemeinden oder der unter ihrer Verwaltung ste-
henden Stiftungen der Regierung des Oberdonaukreises vorzulegen®). In
konkreten Fillen stief die Abgrenzung der Rechte hiufig auf Schwierigkei-
ten. Im Landgericht Dillingen zum Beispiel lag nach Auffassung der Ver-
waltungsbehdrde bei den meisten Pfarreien das Ernennungs(Nominations)-
recht®?) in der Hand des Konigs. Das Prisentationsrecht®®) wiederum iibte
in verschiedenen Fillen ein Patronatsherr oder eine Bruderschaft aus®).
Nur in den seltensten Fillen hatte der Patronatsherr zugleich das Besetzungs-
(Nominations)recht inne. So hatte der Bischof von Augsburg im Landgericht
Géoggingen weder das Ernennungs(Nominations)recht noch das Prisenta-
tionsrecht?s) auf ein kirchliches Benefizium. Da diese Situation in den mei-
sten Landgerichten innerhalb der Augsburger Ditzese ihnlich war, fehlte
dem Oberhirten ein entscheidendes Instrument fiir die Intensivierung der
Seelsorge. In vielen Pfarreien wiederum war das Ernennungs(Nominations)-
bzw. Prisentationsrecht umstritten®). In diesen Fillen kam man schlieflich
zu einem Kompromif, so dafl der Bischof drei qualifizierte Priester zur Aus-
wahl vorschlug und der Konig das Ernennungs(Nominations)recht aus-
iibte??). Die Bischtfe versuchten, ihre Einflufméglichkeiten auf die Beset-
zung der Pfarreien weiter zu verstirken. Um die verschwommenen Zustin-
digkeitsbereiche deutlicher zu fixieren, grenzte die Regierung ihren Wir-
kungsbereich ab und beschrinkte sich lediglich auf die Prisentation bei lan-
desherrlichen Patronaten, auf die Genehmigung im Falle der bischiflichen
Kollation und auf die Einweisung in den Temporaliengenuff. Richtschnur

90) Vgl. P. Sieweck S. 80 ff.

#1) Verordnung der Regierung des Oberdonaukreises an alle Polizeibehorden,
26. Februar 1819 (StAN Bez.-Amt Kempten 636).

92) Das vom Landesherrn ausgeiibte Nominationsrecht bedeutete die rechtsver-
bindliche Benennung.

98) Prisentation beinhaltet das auf dem Patronat beruhende Vorschlagsrecht.

) Bericht des Landgerichts Dillingen an die Regierung des Oberdonaukreises,
16. Oktober 1824 (StAN Bez.-Amt Dillingen 1272).

95) Bericht des Landgerichts Goggingen an die Kreisregierung (StAN Bez.-Amt
Augsburg 587).

) Vgl. Berichte der Landgerichte (StAN Bez.-Amt Kaufbeuren 600; Bez.-Amt
Giinzburg 1426; Bez.-Amt Kempten 636; Bez.-Amt Dillingen 1272 u. a.).

97) Verwaltungsbericht der Regierung des Oberdonaukreises fiir 1830—1833
(HStAM MlInn 15 363).



Der Augsburger Bischofsstuhl und der bayerische Staat 77

wurde das Kirchenrecht, nach dem das Pfarramt nur von der Kirche selbst
oder von ihren Erzbischtfen oder Bischofen mittels der Investitur vergeben
werden kann.

Wihrend Bischof Fraunberg und Bischof Riegg sich getreu den Verord-
nungen des Staates fiigten, kimpfte Richarz fiir die Rechte des Augsburger
Bischofsstuhls. Auf seine Bemiihungen hin wurden die bischéflichen Rechte
iiber die Pfarrei Unterroth, das Frithmefbenefizium zu Zusmarshausen, die
Kuratie in Weisingen nicht mehr beanstandet?®). Die Entscheidung des K&-
nigs vom 24. August 1845 wies schliefllich die Kreisregierungen an, dafl den
Erzbischofen und Bischéfen die freie Besetzung aller Pfarreien, Kuratien
und einfachen Benefizien zuzugestehen seien, soweit sie bisher der Konig
als Folge der Mediatisierung beansprucht hatte®®). Lediglich die Anzeige-
pflicht bei der zustindigen Kreisregierung blieb weiter bestehen0).

In der Praxis wurde der neue Pfarrgeistliche vom Dekan, dem Beauftrag-
ten des Bischofs, in sein geistliches Amt eingesetzt und von einem weltlichen
Beamten des Landgerichts bzw. des Bezirksamtes in seine weltlichen Amter
als Lokalschulinspektor und Vorstand der Armenpflegschaft eingefithrt!ot).
Bei dieser Gelegenheit legte er den Eid vor dem weltlichen Beamten als dem
Beauftragten der Regierung ab. Die 1845 modifizierte und von keiner Seite
beanstandete Fassung des Eides lautete: ,Ich schwore Treue dem Konig,
Gehorsam dem Gesetz und Beobachtung der Staatsverfassung. Ich schwore,
mein Amt und meine Berufspflichten getreu und mit gewissenhafter Genauig-
keit, soviel nur in meinen Kriften steht, zu erfiillen.

Ich schwore auch, dafl ich zu keiner geheimen Gesellschaft oder zu irgend-
einer inldndischen oder auslindischen, von meinem gnidigsten Konig nicht
ausdriicklich gebilligten und genehmigten Verbindung gehdre, noch je in
Zukunft gehoren, noch die Zwecke derselben, durch Anwerbung, Verbrei-
tung oder irgendeinen Akt der Teilnahme beférdern werde.

Ebenso verspreche ich, keine Communikation zu pflegen, an keinem Rat-
schlag teilzunehmen und keine verdichtigen Verbindungen weder im Inland
noch auswirts zu unterhalten, welche der 6ffentlichen Ruhe schiddlich sein
kénnten, und wenn ich von einem Anschlag zum Nachteil des Staates, sei es
in meinem Pfarrbezirk oder sonst irgendwo, Kenntnis erhalten sollte, sol-
ches der Regierung anzuzeigen. Alles dies schwore und gelobe ich, so wahr
mir Gott helfe und seine Heiligen.*

Als mit dem Gesetz vom 26. Februar 1850 die Bildung von Vereinen
erleichtert wurde, war auch den Geistlichen der Beitritt zu diesen Verbianden

98) Bericht, 5. Januar 1840 (HStAM MK 22 993 fol. 15).

) Anordnung des Ministeriums des Innern an alle Kreisregierungen, 24. Aug.1845
(Staatsarchiv Miinchen fiir Oberbayern, zitiert: StAM RA 2496/9804).

WO EOAA 5076,

101) Vgl. A.Scharnagl, Bayerisches Staatskirchenrecht (Staatsbiirger-Bibliothek 55),
M.-Gladbach 1915, S. 29 {.
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gestattet. Aus diesem Grunde mufite der dritte Absatz der alten Fassung
abgedndert werden. Er lautete nach der neuen Fassung: ,Ich schwire, dafl
ich keinem Verein, dessen Bildung dem Staat nicht angezeigt ist, angehdre,
noch je angehtren werde, daf} ich in keinem Verband mit einem Verein ver-
bleiben werde, dessen Schliefung von der zustindigen Polizeistelle oder
Behdrde verfiigt worden ist, oder in welchem mir die Teilnahme an Gemifi-
heit der jeweils bestehenden Disziplinarvorschriften untersagt sein wird.“

Gegen diese Fassung legten der Erzbischof von Miinchen und Freising,
August Graf Reisach, und die Bischofe Heinrich Hofstitter von Passau und
Georg Ottl von Eichstitt Rechtsverwahrung ein. Sie sahen in der Neufassung
der Eidesformel einen Einbruch in die bischéflichen Rechte. Graf von der
Pfordten, der Minister des Aufleren, bat deshalb den bayerischen Gesandten
beim HI. Stuhl, Graf Spaur, am 6. Oktober 1851, Rom von der rechten
Gesinnung der Regierung zu iiberzeugen. Er unterlief es auch nicht zu
berichten, daff Augsburg auf diese Anderung kaum reagiert habe102).

Als der Ministerialerlaf vom 8. April 1852, der den Vollzug des Konkor-
dats betraf, bestimmte, dafl bei der Einweisung jener Geistlichen, denen die
Pfriinden vom Bischof verlichen wiirden, der Beauftragte der Regierung mit
Nachdruck auf die Verleihung der Temporalien durch den Kénig hinzuwei-
sen hitte, protestierte Bischof Richarz im Sommer 1853 gegen die Ausfith-
rung dieser Vorschrift. Der Erlal war ihm wohl schon friiher bekannt, aber
er glaubte nicht, dafl er so buchstabengetreu durchgefiihrt wiirde. Uber das
Ordinariat lief er alle Dekane auffordern, genau zu berichten, welche Instal-
lationen bepfriindeter Geistlicher im jeweiligen Dekanatsbezirk seit dem
8. April 1852 stattfanden, welcher Regierungsbeamte fungiert habe und in
welcher Form diese Einweisungen vorgenommen worden seien. Das Ordinariat
mufite eine Formel entwerfen, nach der unter den gegebenen Umstinden
die Einweisung vor sich zu gehen habe103),

Bischof Richarz kam es darauf an, den Pfarrern nicht das Bewufltsein zu
geben, als seien sie Pfarrer nur von des Konigs Gnaden. Mit der Verwirk-
lichung des Konkordats 1854 hatte der Bischof auf die Besetzung der Pfarr-
stellen so viel Einfluf, als fiir eine gedeihliche Seelsorgearbeit nstig war.

Die Wahl des Dekans

Die Wahl eines Dekans stand seit 1807 unter polizeilicher Aufsicht. Aber
nicht nur an der Wahl, sondern auch an den Kapitelsversammlungen nahm
hiufig ein Beobachter der Polizeibehdrde teil’®). Erst im Frithjahr 1836

192) Vgl. Korrespondenzen und Berichte (GStAM Bayer. Gesandtschaft — Pipstl.
Stuh] 1706; GStAM MASt 1921 IV 155 fol. 1).

193) Bischof Richarz an das Ordinariat, 9. Juli 1853 (OAA 5076).

M) Kreisregierung an alle Polizeibehorden, 3. Juni 1835 (StAN Bez.-Amt Min-
delheim 259).
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wurde die Anwesenheit eines weltlichen Kommissars bei den Landkapiteln
auf die Wahl beschriankt195).

Neben der direkten Wahl hatte der Kénig auch eine Briefwahl gestattet
In solchen Fillen muflten alle aktiv wahlfihigen Mitglieder des betreffenden
Dekanates thre Wahlstimmen in verschlossenen Briefen an den amtierenden
Kapitelsvorstand schicken, der sie ungedffnet an das Ordinariat weiterzulei-
ten hatte. Im versammelten Rat wurden hier die Stimmen ausgezihlt und
der neu gewihlte Kapitelsvorstand der Kreisregierung angezeigt!%¢).

Unter dem Episkopat von Fraunberg und Riegg verliefen die Dekanats-
wahlen gemifl den staatlichen Vorschriften. Die Verordnung vom 10. Ja-
nuar 1807 schrieb grundsitzlich die freie Dekanswahl durch die Kapitelsgeist-
lichkeit vor. Ein staatlicher und ein bischoflicher Beauftragter nahmen als
Beobachter an der Wahl teil. Als Bischof Riegg gegen diese Verordnung
Ernennungen im Landkapitel Lauingen und Hohenwart vorzunehmen ver-
suchte, stiefl er auf Widerstand der Kapitelsgeistlichkeit und der staatlichen
Behorden, dem er sich beugte!®?). Bischof Richarz hingegen wollte die beste-
henden Vorschriften weitgehend zugunsten der Kirche auslegen. Da die
staatlichen Behtrden die bischéflichen Ernennungen auf die ,per abitum®,
d. h. durch freie Resignation eines Dekans, frei gewordenen Stellen tolerier-
te, war er bestrebt, diese Stellen mit entsprechenden Geistlichen jeweils rasch
zu besetzen. Die MinisterialentschlieBung vom 1. Mirz 1845 gestand den
Bischofen dieses Recht aber nur dann zu, wenn die bischéfliche Ernennung als
Gewohnheitsrecht in dem betreffenden Distrikt nachgewiesen werden konnte.
Doch der Augsburger Oberhirte machte kaum einen Unterschied, sondern
war vielmehr bemiiht, dort, wo ein Gewohnheitsrecht schwer nachzuweisen
war, ein solches zu schaffen. So ernannte er im Januar 1849 den Pfarrer
Anton Holzmann von Bachhagel zum Dekan des Kapitels Lauingen. Das
Innenministerium wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Da vom Kapi-
telsklerus keine Verwahrung eingelegt wurde, verzichtete auch das Mini-
sterium, die bischifliche Ernennung zu beanstanden, und bestitigte sie am
8. Februar 1849. Der Bischof wufite um die Méglichkeit, nicht erst zu war-
ten, bis ein Dekanat ,,per obitum® (= durch Tod) frei wurde, vielmehr gelang
es ihm, den einen oder anderen Dekan, unter Verzichtleistung auf das Amt
des Dekans, zur Ubernahme einer ertragreichen Pfarrei zu bewegen, so daf§
das Ernennungsrecht in seiner Hand blieb. Auf die Vorstellungen der Kreis-
regierungen von Oberbayern und von Schwaben und Neuburg gegen die bi-
schofliche Ernennungsweise stellte sich dasOrdinariat Augsburg jedoch auf den
Standpunkt, dafl in der Didzese nur ,in casu obitus® gewidhlt wird, hinge-

105) Kreisregierung an alle Polizeibehdrden, 16. April 1836 (StAN Bez.-Amt
Mindelheim 259).

106) Weisung, 16. April 1833 (StAN Bez.-Amt Dillingen 1292).

107) StAN Bez.-Amt Dillingen 1292; dazu auch StAM RA 2489 Nr. 9750.
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gen sei ,in casu abitus“ die bischofliche Ernennung Gewohnheitsrecht98). Die
Kreisregierungen hielten das bischéfliche Vorgehen zwar fiir unrechtmiflig,
gaben sich aber mit Mifffallensiuflerungen zufrieden, da die Wahlvorschrif-
ten auch immer lockerer gehandhabt wurden. Bischof Richarz wufte sich
jedoch grundsitzlich im Recht. Er stiitzte sich auf Artikel XII Lit. a des
Konkordats, der den Bischéfen zugestand, ,zu Vicaren, Rathgebern und
Gehilfen in ihre Verwaltung Geistliche, welche sie immer hierzu tauglich
finden, aufzustellen®., Da aber unter dem Namen ,Vicarii® nicht nur die
»Vicarii generales® verstanden werden, sondern auch die Dekane, die nach
dem kanonischen Sprachgebrauch ,Vicarii foranei“ oder ,rurales® genannt
werden'%), glaubte er die Kapitelsoffizialen in allen Erledigungsfillen, sei
es ,per abitum® oder ,per obitum®, ohne vorausgegangene Wahl der Kapi-
telsgeistlichen, frei ernennen zu kinnen.

Nach dem Tode des Augsburger Bischofs Richarz (1855) setzte sich die
freie Dekanswahl stirker durch110).

Die Teilung eines Dekanats oder die Vereinigung zweier benachbarter Deka-
nate hing wiederum von der Genehmigung der staatlichen Behorde ab. Wie
sich das Ineinandergreifen der staatlichen und kirchlichen Kompetenzen ein-
spielte, kann an den Dekanaten Dillingen und Lauingen gezeigt werden. Die
beiden Dekanate wurden 1829 vereinigt. Als aber dieses vereinigte Dekanat
im Oktober 1835 mit dem Tod des Dekans Franz Xaver Sauer von Ober-
bechingen verwaist war, kam die Kapitelsgeistlichkeit iiberein, den Bischof
zu bitten, die beiden Kapitel wieder zu trennen. Der Oberhirte bat am
5. Dezember 1835 die Kreisregierung, die bevorstehende Wahl noch auszu-
setzen, da die Trennung der beiden Kapitel erst vom Innenministerium
genehmigt werden miifite. Auf die Eingabe des Ordinariats vom 23. Februar
1836 erfolgte am 1. April 1836 das staatliche Einverstindnis. Die nun neu
gewihlten Dekane, fiir das Kapitel Lauingen der Stadtpfarrer von Gundel-
fingen, Leonhard Friedrich, und fiir das Kapitel Dillingen der dortige Stadt-
pfarrer, Remigius Vogel, wurden dem bischéflichen Ordinariat angezeigt.
Da von kirchlicher Seite keine Einwinde vorlagen, erfolgte auch die landes-
herrliche Bestitigung!lt).

Der Ortspfarrer

Der Ortspfarrer hatte mit der Ablegung des Eides!!?) auch Pflichten gegen-
iiber dem Staat libernommen. Der Pfarrer galt geradezu als der Garant fiir

1%%) Ordinariat an die Regierung von Schwaben und Neuburg, 12. Januar 1842;
an die Regierung von Oberbayern, 1846 (StAM RA 2489 Nr. 9749); dazu StAN
Bez.-Amt Dillingen 1292.

109) StAM RA 25225 955; vgl. K. Morsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts, I,
S. 445 ff.; iiber die Dekane vgl. ferner H. Witetschek, Studien zur kirchlichen Er-
neuerung S. 167 ff.

110) StAN Bez.-Amt Dillingen 1292. 111) 2.2.0. 1292; StAM RA 2489; 9749,

112) Vgl. oben die Besetzung der Pfarreien.
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Ruhe und Ordnung in seiner Gemeinde. So konnte die Regierung die Geist-
lichen ermahnen, den vielen Raufhindeln und Ausschreitungen, besonders
unter der minnlichen Jugend, entgegenzutreten. Sie sollten mahnend und
warnend auf sie einwirken!13). Vielfach klagte jedoch der Klerus daraufhin,
daR er von den staatlichen Behorden zuwenig unterstiitzt werde. Die Regie-
rung des Isarkreises wieder versuchte den Pfarrern mittels einer Instruktion
an die Ortspolizeibehérden vom 15. Januar 1836 eine Hilfestellung zu lei-
sten. Die Polizeibehdrden wurden angehalten, die erbetene Unterstiitzung zu
gewihren!!4), Im einzelnen reichte die Fiirsorge der Polizeibehdrde so weit,
daf beispielsweise die Gottesdienste nicht durch vorbeifahrende Fuhrwerke
gestort werden durften?15). Andererseits hielten sich die staatlichen Behorden
fiir zustindig, die Haltung der Geistlichen zu beobachten. Als der Regie-
rungsbeauftragte das Landgericht Lauingen visitierte, erfuhr er, dafl der
Pfarrer Ruf von Petersworth und der Stadtpfarrer Schopper von Gundel-
fingen bei der Bevolkerung keinen Anklang fanden. Der staatliche Visitator
hielt sich verpflichter, Anzeige bei der Kreisregierung zu erstatten. Diese
wiederum wurde beim Ordinariat vorstellig, das dann den beiden Geistlichen
eine Ermahnung erteilte!16).

Auch der einzelne Ortspfarrer war in den Fiden verstrickt, die die Kirche
an den Staat banden. Die Stadt Aichach, die wegen der Not im Dreiflig-
jihrigen Krieg gelobt hatte, alle Jahre einmal nach Andechs zu wallfahren,
wollte dieser Verpflichtung auch weiterhin nachkommen!!?). Die Kreisre-
gierung von Oberbayern versagte jedoch die Genehmigung, erst eine Be-
schwerdeschrift an den Kénig fithrte zum gewiinschten Erfolg!18).

Der Aichacher Stadtpfarrer stand aber auch mit der drtlichen Polizeibehtrde
in keinem guten Einvernehmen. Im Jahre 1841 hatte er die Fronleichnamspro-
zession verlegt, ohne die weltlichen Behorden zu héren. Der Landrichter von
Aichach beanstandete die Verlegung, indem er sich auf die Verordnung vom
9. Mai 1807 berief, die die Prozessionen einzuschrinken suchtel’®). Der
Stadtpfarrer wiederum berief sich auf Artikel IV des Konkordats, nach wel-
chem der Geistliche bei der Ausiibung seines Amtes nicht gehindert werden
diirfe. Die Beschwerde des Landrichters ging an die Kreisregierung von

113) Anordnung des Ordinariats Miinchen, 17. Februar 1824 (Archiv des Metro-
politankapitels Miinchen, zitiert: AMM Generalien-Sammlung 1304 IV).

114) Verordnung des Ordinariats Miinchen, 22. Mirz 1836 (AMM Generalien-
Sammlung 1307).

115) Kreisregierung von Schwaben und Neuburg an die Polizeibehérden, 31.
August 1843 (StAN Bez.-Amt Mindelheim 259).

116) Bericht, 5. April 1856 (StAN Bez.-Amt Dillingen 1307).

u7) Vel. H. Witetschek S. 201 f.

18) StAM RA 653, Nr. 14,

19) G. Déllinger, Sammlung der im Gebiet der inneren Staatsverwaltung des
Konigreichs Bayern bestehenden Verordnungen, VIII, S. 1105.
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Oberbayern. Diese forderte das Ordinariat in Augsburg auf, den Pfarrer in
Aichach zu belehren. Das Ordinariat hingegen stellte die Richtigkeit der
Handlungsweise des Aichacher Stadtpfarrers fest und bedauerte ,die Reibe-
reien®, die der Landrichter von Aichach ausgeldst hatte. Die Kreisregierung
gab sich aber mit dem Augsburger Bescheid nicht zufrieden und wandte sich
an die nichst hohere kirchliche Instanz, nimlich an das erzbischéfliche Ordi-
nariat Miinchen. Das Miinchener Ordinariat begriindete die Verlegung
mit dem ortlich verschiedenen Gewohnheitsrecht. Die Verlegung stand im
Einklang mit dem Augsburger Bistumsrituale. Erst das Ministerium des In-
nern, das von der Kreisregierung angerufen wurde, beendete diesen Streit
mit dem Hinweis, dafl die Verordnung von 1807 die Prozessionen ,abschaf-
fen wollte, nicht aber die Verlegung derselben“120),

Die genannte Verordnung setzte auch den Bittprozessionen Grenzen. Die
im Jahre 1834 herrschende grofle Trodkenheit veranlafite einige Gemeinden
des Landgerichts Mindelheim, Bittprozessionen und Wallfahrten abzuhal-
ten. Diese gehdrten aber nicht zu den sogenannten erlaubten Prozessionen.
Eine Entschlieflung vom 2. Mai 1818 ermichtigte zwar die Kreisregierung,
»Bitt- und Kreuzginge“ auf dem Lande noch ausnahmsweise weiter zu ge-
statten, wenn besonders dringende Verhiltnisse vorligen. Im Falle der Be-
willigung muflte jedoch vorher die Genehmigung der Distriktspolizeibehorde
eingeholt werden. Solche ausnahmsweise gestatteten Bittginge durften nur
an Sonn- und Feiertagen stattfinden und die Grenzen des Pfarrsprengels
nicht iiberschreiten!®!). Freilich wollte die Regierung mit diesen Einschrin-
kungen nicht so sehr die Bittginge treffen, sondern vielmehr die damit ver-
bundenen Ausschreitungen verhindern. Die Genehmigung der Bittginge, be-
sonders der Wallfahrten, wurde deshalb immer von der Begleitung eines
weltlichen Beamten der Polizeibehdrde und eines Geistlichen abhingig ge-
macht.

Der abgelegte Eid des Pfarrers bezog sich aber auch auf die gewissenhafte
Fiihrung des Tauf-, Trauungs- und Sterberegisters. Eine Abschrift jeder ein-
zelnen Eintragung erhielt zu Beginn des Jahrhunderts der Gemeindevor-
steher. Seit dem Jahre 1824 mufite eine weitere Abschrift an das Landgericht
abgegeben werden. Das Miinchener Ordinariat forderte fiir die Ordinariats-
registratur ebenfalls eine Abschrifti22),

Schier machtlos stand der Staat der erschreckend groflen Zahl unehelicher
Kinder gegeniiber'?3). Dem Pfarrer wurde als Vorstand der Armenpfleg-

120) StAM RA 653 Nr. 13.

'#) Kreisregierung von Schwaben und Neuburg an die Polizeibehdrde, 4. April
1835 (StAN Bez.-Amt Mindelheim 259).

1%) Verordnung des Ordinariats Miinchen, 28. Dezember 1824 (AMM Generalien-
Sammlung 1304 XVII).

128) Vgl. die statistischen Angaben bei H. Witetschek S.204.



Der Augsburger Bischofsstuhl und der bayerische Staat 83

schaft124) zur Pflicht gemacht, Pflegehiuser, in denen die armen Kinder unter-
gebracht waren, 6fters zu besuchen, um sich von der guten Pflege der Kinder
zu iiberzeugen oder bei etwaigen Mingeln sofort Anzeige bei der Polizei-
behorde zu erstatten?). Der Verpflichtung, die unehelichen Geburten eigens
an die staatlichen Behdrden weiterzumelden, kamen nicht alle Pfarrherren
gewissenhaft nach. Mehrere fithrten die Geburtsregister willkiirlich, indem sie
als Schulinspektoren die Namen unehelicher Kinder abinderten!®®). Kraft
seines Amtes sollte jedoch der Pfarrer versuchen, der Unsittlichkeit entgegen-
zuwirken. Bischof Riegg, der seinen Klerus ermahnte, diesen Mifistinden
mehr Beachtung zu schenken, legte auch der Regierung nahe, den Polizeibe-
hérden noch einmal einzuschirfen, endlich mit den Geistlichen zusammenzu-
arbeiten1?7).

Gegen Ende der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts wurde der Pfarrer
das Sprachrohr der Regierung. Da in der Presse28) nicht selten Tagesereignisse
gegen die Regierung kommentiert wurden und auch einzelne Prediger in
ihren Ansprachen Auflerungen gegen den Konig einflieflen lieflen, gab das
Ministerium des Innern am 8. Mirz 1847 Richtlinien heraus, in denen vor
allem die Bischdfe aufgefordert wurden, alles zu tun, ,was zur Beschwichti-
gung der Gemiiter beitrigt“12¢). Auf Wunsch des K&nigs wies auch das Ordi-
nariat in Augsburg den Klerus an, die Entschliefung vom 6. Mai 1848 iiber
»die Aufrechterhaltung der Ruhe im Lande® am Sonntag nach deren Emp-
fang der Kirchengemeinde von der Kanzel aus zu verkiinden3?). Auch 1849
und 1855 kam Bischof Richarz der Aufforderung des Ministeriums nach,
den Klerus zu beauftragen, die Gliubigen fiir die kommende Wahl vorzu-
bereiten!31).

Dieses Ineinandergreifen der Kompetenzen von Kirche und Staat driickte
sich auch in scheinbar kleinen Auferlichkeiten aus. Die Gemeindebeamten
wurden durch die Verordnung vom 31. August 1844 verpflichtet, beim Ein-
treffen eines Bischofs in einer Gemeinde, diesen, zusammen mit den Orts-
geistlichen, zu empfangen2). Diese duflere Geste ist ein charakteristischer
Ausdruck fiir das Verhiltnis von Kirche und Staat im weit iiberwiegenden
katholischen Bayern in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts.

124) Dazu vgl. H. Witetschek S. 218 ff.

125) Regierung des Oberdonaukreises an alle Polizeibehtrden, 13. April 1822
(StAN Reg. 5497).

126) MdI an die Kreisregierung von Schwaben und Neuburg, 2. Juli 1848 (StAN
Reg. 5497).

127) Bischof Riegg an die Kreisregierung von Schwaben und Neuburg, 15. Januar
1836 (StAN Reg. 5497).

128) Vgl. die Kemptener Presse in den Jahren 1847—1850.

120) OAA 177 fol. 3.

130) Anordnung des Ordinariats, 17. Mai 1848 (OAA Circ. 88).

131) Ebenda; vgl. auch oben.

132) Verordnung vom 31. August 1844 (StAN Bez.-Amt Mindelheim 259).
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Die Wabhl der Klosteroberinnen

Uber die Wahl der Klosteroberinnen wachte der Staat mit besonderer
Aufmerksamkeit. Als beauftragter Vertreter der Kreisregierung hatte der
zustindige Landrichter, unter Beiziehung eines bischoflichen Kommissars,
die Wahl zu leiten. Die Schwestern in den noch nicht errichteten Klostern
hatten aber auch die Moglichkeit, die im Amt befindliche Oberin auf weitere
drei Jahre zu bestitigen. Falls das Ordinariat keine Einwinde erhob, erteilte
auch die Kreisregierung die Genehmigung?33).

Vor einer bevorstehenden Wahl hatte sich der staatliche Vertreter mit dem
bischéflichen Kommissar auf einen Termin zu einigen. Der Wahlablauf be-
gann mit der Verlesung der hochsten EntschlieBung, die, soweit es sich um
einen Lehrorden handelte, die Lehrtitigkeit der Schwestern als die erste
Aufgabe des Ordens hervorhob!3). Danach wurde die Vorschlagsliste der
Schulkommission und des Magistrats vorgetragen. Dann folgte der Wahlakt.
Das Ergebnis der Wahl wurde der Lokalschulkommission, dem Magistrat,
der Kreisregierung und dem Ordinariat zur Kenntnis gebracht. Die erfor-
derliche Bestitigung erteilten die Kreisregierung und das Ordinariat auf

drei Jahre18s),

Die Aufnabme in ein Frauenkloster

Ein wachsames Auge richteten die staatlichen Behdrden auf die Neuauf-
nahmen der Kandidatinnen. Mangelnde Nachwuchskrifte und die finanzielle
Notlage der Kldster fiihrten nach Ansicht der Regierung zu einer nur ober-
flichlichen Auswahl der Bewerberinnen. Deshalb mufite vor der Ablegung
der zeitlichen Geliibde ein Vertreter der Regierung zugezogen werden, der
vor allem die Interessen der Kandidatinnen und deren Familien wahrzu-
nehmen hatte. In der Regel wurde ein Beamter der zustindigen Distrikts-
polizeibehorde mit dieser Aufgabe betraut. Der Beauftragte der Regierung
hatte die Novizin, unter Ausschlufl der Geistlichkeit und der Schwestern, zu
vernehmen und deren Erklirungen zu Protokoll zu bringen. Die Aufgabe
des Regierungsvertreters bestand also darin, herauszufinden, ob die Novizin

133) MdI an die Kreisregierung des Oberdonaukreises, 16. Februar 1831 (StAN
Bez.-Amt Dillingen 1286).

184) Ausfiihrlich dargestellt bei H. Witetschek S. 268 ff.

135) StAN Bez.-Amt Dillingen 1286; die Oberin des Dritten Ordens des heiligen
Franziskus wurde immer nur auf drei Jahre gewihlt. Die wiederholte Wiederwahl
einer Oberin galt als Gewohnheitsrecht. Der Konvent der Franziskanerinnen in Dil-
lingen, dem 1836 siecben Schwestern angehorten, wihlte 1836 Theresia Haselmair
(geboren 1808 in Dillingen, Lehrerin der ersten Klasse der Midchenschule) zu ihrer
Oberin. Als bischoflicher Beauftragter war Geistl. Rat Regens Schlichting bei der
Wahl zugegen. Vgl. Schreiben des Ordinariats an die Regierung des Oberdonau-
kreises, 16. Dezember 1835 (StAN Bez.-Amt Dillingen 1286). Uber das Franzis-
kanerinnenkloster in Dillingen vgl. u. a. H. Witetschek S. 268 ff., mit weiteren
Literaturangaben.
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aus freier Wahl, ohne Zwang und Uberredung zu dem Entschlufl gelangt sei,
das zeitliche bzw. das ewige Geliibde abzulegen. Falls sich Anzeichen erga-
ben, daf8 Zwang oder Uberredung angewandt worden waren, hatte er die
Vollmacht, die Ablegung des Geliibdes zu suspendieren?3®).

Das Einkleiden der Kandidatinnen durfte nicht vor Vollendung des 20.,
die Ablegung des zeitlichen Geliibdes nicht vor dem 21. und die des ewigen
Geliibdes nicht vor dem 33. Lebensjahr erfolgen. Nur die im Schuldienst an-
gestellten Novizinnen durften schon nach dem vollendeten 18. Lebensjahr
eingekleidet werden. An dieser Regelung hielt Konig Ludwig I. trotz Ein-
spriichen Roms und der Bischofe immer fest. Im Zuge der Beilegung der
Gegensitze zwischen Kirche und Staat um die Mitte des Jahrhunderts lenkte
Konig Max II. ein und gestattete die Ablegung des ewigen Geliibdes nach
dem 26. und in besonderen Fillen nach dem 25. Lebensjahr137).

Das Aufsichtsrecht des Staates iiber die Kirche beschrinkte sich also nicht
allein auf die Abgrenzung und Einengung der Rechte der Kirche, sondern
beanspruchte gemifl dem Geist der Aufklirung eine Kontrollfunktion iiber
alle Lebensbereiche der Kirche, die jedoch Ludwig I., anders als alle Auf-
klarer, vom monarchischen Prinzip herleitete.

Riickblidsend erweist sich die Sikularisation von 1803 als der gravierende
Einschnitt, mit dem eine iiber Jahrhunderte andauernde staatliche und kirch-
liche Ordnung abgeschlossen wurde. Die Bischéfe, die seit der Sikularisation
nur noch Triger des geistlichen Amtes waren, gerieten schier plotzlich in
vollige Abhingigkeit des Staates. Den Gesetzen und Verordnungen des neuen
bayerischen parititischen Staates, die weit in den innerkirchlichen Bereich
eindrangen, standen sie unvorbereitet gegeniiber. Der iiberalterte und hilf-
lose Episkopat war nicht aktionsfihig genug, die kirchlichen Rechte der Auf-
sicht des Staates zu entziehen. Mit dem vom Geist der Aufklirung geprigten
staatlichen Aufsichtsrecht gelangte das Verhiltnis von Kirche und dem mo-
dernen bayerischen Staat auf eine véllig neue Ebene. Gemifl der Auffassung
des Erbauers des neuen bayerischen Staates, des Grafen Montgelas, sollte
die Kirche, einer Vereinigung gleich, der auch eigene Satzungen zugestanden
wurden, im Dienste des Staates erzieherisch wirken. Erst mit dem Konkordat,
das 1821 in Kraft trat, wurde die Kirche wieder eine wirkliche Rechtsinstitu-
tion. Auf dieser gesetzlichen Grundlage konnte sich ein neues Verhiltnis
von Staat und Kirche bilden. Das vom Geist der Aufklirung gekennzeichnete
Gesetz- und Verordnungssystem des neuen parititischen Staates zu Beginn
des 19. Jahrhunderts erschwerte jedoch die sofortige und restlose Verwirk-
lichung des Konkordats. Aber auch das Kénigshaus wollte das vom monar-

136) Entschliefung vom 9. Juli 1831 (GStAM Bayer. Gesandtschaft — Pipstl.
Stuhl 783 fol. 54).

137) Minister v. d. Pfordten an den Gesandten Frhr. von Verger in Rom, 20. Juli
1855 (GStAM Bayer. Gesandtschaft — Pipstl. Stuhl 783 fol. 76 und 81); vgl. H.
Witetschek S. 263.
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chischen Prinzip abgeleitete Aufsichtsrecht iiber die Kirche nicht eingeschrinkt
wissen. Unter Wahrung der bischflichen Loyalitit zum Herrscherhaus bleibt
auch das Verhiltnis zwischen dem Augsburger Bischofsstuhl und dem Staat
in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts von dem Ringen um die Verwirk-
lichung des Konkordats gekennzeichnet. Den Beziehungen zwischen Kirche
und Staat driickte jedoch Kénig Ludwig I. seine besonderen Ziige auf, mit
dessen wohlwollendem Wirken fiir die Kirche die kirchliche Erneuerung in
der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts verbunden bleibt.



Unveréffentlichte Aktenstiicke zur Frithgeschichte
der Erzabtei von St. Ottilien

Von P. Paulus Weifenberger OSB

In den letzten drei Jahrzehnten, besonders aber in den jiingsten Jahren,

wurde die Griindungs- und Friihgeschichte der Erzabtei von St. Ottilien wie
auch die der Missionsbenediktinerinnen von Tutzing von verschiedenen Sei-
ten her erhellt, so dal wir iiber die Anfinge dieser heute so bliihenden und
weit ausgebreiteten Benediktinermissionskongregation recht gut unterrichtet
sind. An Studien, die auf Grund von sorgfiltigen Quellennachforschungen
erarbeitet wurden, liegen nun vor:

1

Kilger L., Der Missionsgedanke bei der Benediktinergriindung von St.
Ottilien und die Ubernahme der Afrikamission, in: Zeitschrift fiir Mis-
sionswissenschaft 14/1934, S. 213— 228. — Der Verfasser widmete seine
Studie dem Entstehen und der Verwirklichung des Missionsgedankens bei
der Griindung von Reichenbach, Oberpfalz/St. Ottilien sowie der Uber-
nahme eines Missionsgebietes in Ostafrika in Zusammenhang mit den da-
maligen Kolonialbestrebungen des deutschen Kaisertumis.

. Bachem J., Mutter M. Birgitta Korff, erste Generaloberin der Missions-

benediktinerinnen von Tutzing, Miinchen 1938. — Ein anziehendes Lebens-
bild einer groflen missionarischen Frauengestalt der Neuzeit, die von
erheblicher Bedeutung fiir die Frithgeschichte der Tutzinger Missionsbe-
nediktinerinnen wurde, wenn sie auch nicht deren geistige Griinderin ist.

.Bopp L., P. Maurus Hartmann (Apost. Prifekt in Ostafrika/Siidsansi-

bar) 1865—1905, in: Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben Bd. 5,
Augsburg 1956, S. 399—415. — B. behandelt eine der wichtigsten Gestal-
ten aus der Friihzeit der Missionsgeschichte von St. Ottilien auf Grund der
Akten des dortigen Klosterarchivs.

. Weiflenberger P., Abt Plazidus Vogel (von Miinsterschwarzach) und die

Anfinge der Benediktinerkongregation von St. Ottilien, in: Studia Suar-
zacensia = Wiirzburger Didzesangeschichtsblitter Bd. 25, Wiirzburg 1963,
S. 253—308. — Diese Studie bildet in vieler Hinsicht eine Erginzung und
Weiterfiihrung der Arbeiten von Kilger und Bachem, und zwar auf Grund
unverdffentlichter Akten des Bischoflichen Ordinariatsarchivs in Augsburg.

. Brechter H. S., Beurons Beitrag zur Griindung von St. Ottilien, in: Beuron

1863—1963, Festschrift zum 100jihrigen Bestehen der Erzabtei St. Martin,
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Beuron 1963, S. 231—267. — Diese Arbeit beniitzt vor allem Briefe und

Berichte aus Beuron und St. Ottilien, welche die Personlichkeit und Aus-

bildung des einstigen Beuroner Ménchs und nachmaligen Griinders von

Reichenbach/St. Ottilien wie von Tutzing, P. Andreas Amrhein, betref-

fen, aber auch jene wichtige Zeit mitbehandeln, in der Amrheins Mis-

sionsgriindung unter Abt Jldefons Schober von Seckau/Beuron als Gene-
ralsuperior sich konsolidierte und zur Abtei erhoben wurde.

6. Bornemann F., Ein Briefwechsel zur Vorgeschichte von St. Ottilien =
Studia Instituti missiologici Soc. Verbi Divini Bd. 6. Steyl 1965. — B.
publiziert erstmals die Korrespondenz zwischen dem Griinder von St.
Ottilien, P. Andreas Amrhein, und dem Griinder der Steyler Missions-
gesellschaft, P. Arnold Janssen.

Mit vorliegenden Arbeiten ist die Vor- und Friihgeschichte der Kongre-
gation von St. Ottilien wie von Tutzing noch lange nicht véllig geklirt.
Sie beansprucht noch manche miihsame und eingehende Studien (z. B. das
Leben Amrheins, Beziehungen von St. Ottilien zu Millhill, zu St. André
u. a.). Ein kleiner Beitrag zur Friihgeschichte von St. Ottilien, besonders in
den Beziehungen zu Beuron, von wo P. Amrhein ausgegangen war, méchte
auch nachfolgende Erstveroffentlichung einiger wichtiger Aktenstiicke aus
dem Bischoflichen Ordinariatsarchiv zu Augsburg!) sein. Sie beriihren nur die
Jahre 1896/97, d. h. jene kurze Zeitspanne, da der Griinder von St. Otti-
lien, P. Andreas Amrhein, wegen Erkrankung von seinem Griindungswerk
bereits zuriidkgetreten war und Bischof Petrus Hotzl von Augsburg (1895—
1902) — nach kurzer interimistischer Titigkeit von P. Bernward Baule als
Superior des Klosters von St. Ottilien?) — das hier entstandene junge bene-
diktinische Missionswerk dem erfahrenen Abt Jldefons Schober von Seckau
zur Betreuung und Konsolidierung iibertragen hatte.

£

Das erste Aktenstiick, dessen Text wir im nachfolgenden bieten, gewihrt
einen sehr klaren und iiberaus erfreulichen Einblick in das geistig-geistliche
Leben, wie es in der Griindungszeit von St. Ottilien daselbst gelebt wurde.
P. Baule hatte allem Anschein nach nicht das grofle geistige Format eines P.
Amrhein gehabt noch scheint er mit allem einverstanden gewesen zu sein, was
dieser anordnete. Um so hoher sind seine Antworten auf die vier Fragen des

') Augsburg, Bisch. Ordin. Archiv, Betr. Reichenbach/St. Ottilien n. 98,8/9; 98, 43;
98, 54.

) Am 4. Januar 1896 vom Bischof von Augsburg zum Superior von St. Ottilien
ernannt. Er starb bereits am 21. Januar 1898 zu Daressalam. — Am 25. Novem-
ber 1896 wurde Abt Jldefons Schober von Sedkau/Steiermark durch den Abtprimas
des Benediktinerordens, Hildebrand de Hemptinne, als Generaloberer von St. Otti-
lien aufgestellt, und zwar im Auftrag der Kongregation der Propaganda auf drei
Jahre (die nach Ablauf um weitere drei Jahre verlingert wurden).
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zustindigen Didzesanbischofs einzuschitzen, da er sie, wie aus ihrem Text her-
vorgeht, nach bestem Wissen und Gewissen niederschrieb. Sie sind ein hohes
Lob auf den Griindungsgeist von St. Ottilien und damit auch auf den guten
Ordensgeist, von dem der Griinder von St. Ottilien, der einstige Beuroner
Monch, P. Andreas Amrhein, beseelt war. Das Schriftstiick hat folgenden
Wortlaut:

Fragen des Bischofs Petrus Hotzl/Augsburg betr. der Missionsanstalt
von St. Ottilien vom 7. Januar und Antworten darauf durch Superior P.
Bernward Baule vom 9. Januar 1896.

1. Frage des Bischofs: ,Haben Sie die Regel des hl. Benediktus als Regel der Kon-
gregation? Wird diesselbe verlesen und wie oft?*

Antwort des Superiors Baule: ,Wir befolgen die Regel des hl. Benedikt und sind
ohne Ausnahme fiir dieselbe begeistert, sodafl nach meiner innersten Uberzeugung
alles auseinanderfallen wiirde, wenn uns die Regel wiirde genommen werden. Wir
haben auf diese Regel mit Wissen des hochwiirdigsten Ordinariats Augsburg die
Geliibde abgelegt, ein grofer Teil der Briider und die Priester auf Lebenszeit. —
Mit Wissen desselben hochwiirdigsten Ordinariats beten die Kleriker gemeinschaft-
lich im Chor das Benediktinerbrevier. Wir haben bis jetzt fiir dasselbe ein eigenes
Direktorium gehabt; ich glaube, daR auch das dem hochwiirdigsten Ordinariat be-
kannt war. Wenigstens habe ich mich immer damit getrdstet, wenn mir Skrupel
hinsichtlich der Berechtigung eines eigenen Direktoriums gekommen sind. — Wie
es in allen Benediktinerklostern der Fall zu sein scheint, wurde und wird die heilige
Regel wihrend des Friihstiicks verlesen, so daf mehrere Briider da sein diirften, die
die Regel zum grofiten Teil auswendig wissen. Auflerdem haben die vielen Kon-
ferenzen, die von den Oberen, Novizenmeister usw. gehalten werden, fast immer die
Erklirung und Einschirfung irgend eines Punktes der hl. Regel zum Inhalt. Ich
kann der Wahrheit gemiB bezeugen, dafl wir es ernst genommen haben mit der
Befolgung der Regel. Nach dieser Regel haben wir bisher ein Leben der AbtStung
und Entsagung und des Gehorsams gefiihrt, das von vielen als ein fast zu rauhes
und zu strenges verschrieen wurde, in dem wir aber unser Gliide gefunden haben.
Wenn unser Benediktinercharakter vielfach angefeindet wurde, war das immer mein
und aller meiner Briider Trost: ,Der hl. Benedikt wird uns ganz sicher als seine
Kinder anerkennen®.

2. Frage des Bischofs: ,Da ins Einzelne ausgearbeitete Konstitutionen, wie Sie mir
sagten, nicht bestehen, welcher Norm folgte bisher die minnliche und die weibliche
Kommunitit in Bezug auf die tiglichen Gebete, Arbeiten und Lebensweise?*

Antwort des Superiors Baule: ,Es bestehen Konstitutionen zu der hl. Regel, die
vom hochseligen Bischof Pankratius genehmigt worden sind®). Sie sind aber der

%) Die iltesten Konstitutionen der Griindung Amrheins fiir Reichenbach gehen in
das Jahr 1887 zuriick. Sie finden sich im Bisch. Ord. Archiv zu Augsburg unter
,Reichenbach-St. Ottilien n. 94, 13.“ Es sind sehr eingehende, aszetisch recht wert-
volle Erlduterungen zur Regel des hl. Benedikt, die zugleich das ganze innere und
duflere Leben der Griindungszeit von Reichenbach-St. Ottilien festlegen und auch
schon eine Reihe juristischer Anordnungen iiber Profefl, Wahl der Oberen, Auf-
nahme und Entlassung, Giiterbesitz usw. enthalten. Sie wurden in deutscher Sprache
entworfen, ins Latein iibersetzt und von Bischof Pankratius Dinkel, dem grofien
edlen Gonner Amrheins, am 7. November 1887 als vorliufige Grundlage des Mis-
sionsinstituts approbiert.
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Kongregation so gut wie unbekannt?). Ich selbst hatte mir dieselben nach meinem
Eintritt in die Kongregation im Juli 1891 noch zum gréfiten Teil abschreiben kon-
nen®). Diese Abschrift aber habe ich einem Pater mit nach Afrika gegeben. In vielen
Punkten ist man von diesen alten Konstitutionen abgegangen, wie man mir sagte,
mit Vorwissen des Bischofs. Nach meiner Uberzeugung war dieses Abgehen not-
wendig, da die Konstitutionen fiir die Verhiltnisse geschrieben waren, wie sie in
Reichenbach, nicht wie sie hier waren. Umarbeitungen der Konstitutionen sind meh-
rere vorhanden, sie liegen aber in den Hinden des resignierten Generalsuperiors
P. Andreas Amrhein in Rom, von woher R. P. Alfons?) dieselben mit den ur-
spriinglichen Konstitutionen mitbringen wird. — Was die Ordnung unseres Lebens
hinsichtlich Gebet und der Arbeit betrifft, so beten, wie schon gesagt, die Priester
und studierenden Fratres das Benediktinerbrevier im Chor. Die Matutin wurde bis
jetzt antizipiert um 8 Uhr abends. Die Laudes, Prim und Terz wurden und werden
um 5 Uhr am Morgen gebetet. Darauf folgt die Konventmesse und die Betrachtung.
Nach 11 Uhr beten wir Sext und Non, um /21 Uhr die Vesper, nach 6 Uhr die
Komplet und eine Andacht zum kostbaren Blut und zum hl. Josef. — Ungefihr zur
selben Zeit beten die Laienbriider in ihrem eigenen Oratorium deutsch das maria-
nische Offizium. Untertags sind Stunden- und Viertelstundengebete vorgeschrieben
und es ist jeder zum Beten eines Rosenkranzes verpflichtet. — Konferenzen, Kate-
chesen treffen gewéhnlich die Woche mehrmals getrennt fiir Kleriker und Laien-
briider. Am Sonntag wird gewdhnlich fiir alle am Morgen eine Predigt und am
Abend eine Konferenez gehalten. Ebenso trifft fiir gewShnlich am Sonnabend eine
Culpa. — Im Sommer stehen die Briider um 4 Uhr auf, im Winter um /25 Uhr. Die
Kleriker schlafen 1/s Stunde linger sowohl im Sommer wie im Winter. — Viermal
wird am Tage gegessen: friih am Morgen ein ,Kaffee*; um %/212 Uhr wird zu Mittag
gegessen; um 4 Uhr nachmittags ist ein Vespertrunk geboten, bestehend aus
»Kaffee®; um /4 vor 7 Uhr wird zu Abend gegessen. Die Nahrung ist einfach we-
nigstens in den letzten 11/2 Jahren. Fleisch gibt es gewohnlich dreimal in der Wodhe,
sonst Mehlspeisen. Bier bekommen die Briider und studierenden Kleriker an den
Sonn- und Festtagen ca. !'» Liter am Mittag und Abend. Den Patres ist gestattet,
tiglich dasselbe Mafl zu trinken. — Von 12—'/21 Uhr und 1/4—3/48 Uhr ist ge-
meinsame Rekreation, aber getrennt fiir Briider und Kleriker, wie auch in ge-
trennten Zimmern gegessen wird. — Die Zwischenzeit zwischen den einzelnen ge-
meinsamen Ubungen wird durch Handarbeit bezw. Studium und Unterricht ausge-
fille. Im Sommer also um 6 Uhr, im Winter etwas spiter gehen die Briider zur
Arbeit auf dem Feld bzw. in den Werkstitten und kann man den Briidern
nachsagen, dafl sie getreu nach der Regel arbeiten in Gehorsam und in andauern-
dem Fleifl. Um %411 Uhr wird ein Zeichen zum Aufhdren mit der Arbeit gegeben.
Nachmittags wird von 1—ca 6 Uhr gearbeitet.

Die Missionsschwestern befolgen im Grofien und Ganzen dieselbe Tagesordnung.
Auch sie bemiihen sich, moglichst getreu die Regel des hl. Benedikt, aus der ihnen
ebenfalls riglich vorgelesen wird, zu beobachten. Ein Teil der Schwestern, die sog.
Chorschwestern, beten das Marianum lateinisch im Chor. Statt der marianischen
Vesper wird aber tiglich um 3 Uhr die Vesper nach dem Benediktinerbrevier ge-
sungen. Die iibrigen, sog. Arbeitsschwestern — wiewohl auch die sog. Chorschwe-

4) Weil nicht gedruckt noch sonst vervielfiltigt.

%) P. Amrhein betrachtete diese Konstitutionen nicht als ein Geheimnis, sondern
lieB sie wohl im Noviziat lesen und besprechen oder auch nach Belieben durch Kle-
riker abschreiben.

®) Gemeint ist P. Alfons Adams, vgl. Weiflenberger a. a. O. S. 291.
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stern zu allen, auch Feldarbeiten angehalten worden sind — beten anstatt des
Marianums 50 Vaterunser. Am Abend haben die Schwestern /2 Stunde geistliche
Lesung. In den letzten Monaten habe ich ihnen wochentlich zweimal eine Regel-
konferenz gegeben. Regelmifig haben sie auch Sonntags in ihrer Kapelle eine Pre-
digt. Die Stundengebete, der tigliche Rosenkranz, die Josefsandacht sowie die An-
dacht zum kostbaren Blut sind wie bei den Briidern.”

3. Frage des Bischofs: Bestanden insbesonders bestimmte und allen bekannte
Grundsitze hinsichtlich des Verkehrs zwischen dem minnlichen und weiblichen
Kloster?“7?)

Antwort des Superiors Baule: ,Der Verkehr zwischen beiden Kldstern ist seit Jah-
ren folgendermafien geregelt: beide Kloster haben eine Klausurmauer. Die Schwe-
stern diirfen nur mit Erlaubnis die Klausurmauer iiberschreiten, wenn sie Feld-
arbeiten haben. Die Pforte ist immer geschlossen. Es ist streng verboten, dafl Briider
und Schwestern miteinander reden. Der Verkehr wird durch die Oberen vermittelt.
Zur Besorgung der Fuhren sind den Schwestern drei Briider beigegeben, die aber
nur wihrend der Arbeitszeit innerhalb der Mauern des Schwesterngartens sich auf-
halten diirfen. Von einem irgendwie bedenklichen Verkehr habe ich bis jetzt nichts
gemerke, obwohl ich mir sagen kann, dafl ich nach dieser Seite hin die Augen immer
recht offen gehalten habe. Seit einiger Zeit habe ich auch angeordnet, dafl, wenn
je ein Bruder oder Pater im Fremdenzimmer der Schwestern mit irgend einer Schwe-
ster, auch mit der Oberin, zu reden hat, die Tiire des Fremdenzimmers immer weit
offen stehen mufl.

4. Frage des Bischofs: ,Was ist inzwischen von P. Amrhein und der ehemaligen
Oberin®) hinsichtlich der Klirung der Eigentumsfragen geschehen? Konnen etwa
beide noch Anspriiche erheben oder hat die Genossenschaft wenigstens Vereins-
rechte?”

Antwort des Superiors Baule: ,Hinsichtlich der Klirung der Eigentumsfragen ist
bis jetzt noch nichts geschehen?). Die Genossenschaft hat auch noch nicht ‘die
Vereinsrechte. Ich bin iibrigens der Uberzeugung, dafi uns von dem resignierten
Generaloberen P. Andreas Amrhein in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten be-
reitet werden. Hinsichtlich der fritheren Oberin weif} ich das nicht so gewif. Nachst
Gott und der hl. Gottesmutter vertrauen wir aber Ew. Bischoflichen Gnaden, dafl
Thre weise Sorge diese Schwierigkeit sowie die anderen, die uns bedrohen, gliicklich
zur Ehre Gottes und seiner hl. Kirche iiberwinden werden®1?).

") Auch fiir St. André in Belgien war neben dem Missionsminnerkloster eine
Griindung fiir Missionsbenediktinerinnen fast von Anfang an geplant, wie ich im
Leben von Dom QOdilo (Karl) Otten, zeitweilig Prior und Novizenmeister von
St. André, nachgewiesen habe (noch ungedruckt). Otten starb 1963 und wurde im
Klosterfriedhof zu Neresheim begraben.

8) S, Weiflenberger a a. O. S. 296.

%) Superior Baule wufite offenbar nichts von dem Protokoll, das bei der Unter-
redung zwischen Bischof Pankratius und P. Amrhein am 11. September 1894 ge-
fertigt wurde, worin obige Frage doch schon im wesentlichen entschieden wurde,
vgl. Weiflenberger a. a. O. S. 289 f.

10) Die ganzen Vermogensfragen der Missionsgriindung von St. Ottilien wurden
am 14. Februar 1896 zwischen Amrhein (der bisher rechtlich alleiniger Besitzer der
Giiter war) und Bischof Hotzl, am 30. Juni 1897 zwischen dem Bischof und dem
inzwischen vom bayer. Staat zur juristischen Person erklirten Kloster St. Ottilien
endgiiltig bereinigt. Die wirtschaftliche Lage von St. Ottilien war damit fiir die Zu-
kunft sichergestellt. Vgl. hiezu auch den Text der Konstitutionen von 1897 Kap. IX § 1.
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11.

Bischof Petrus Hotzl von Augsburg hatte am 18. Februar 1896 an den
Kardinalprifekten der Kongregation der Propaganda Ledochowski in Rom
geschrieben, dafl die junge Missionsgenossenschaft von St. Ottilien noch zu
wenig Patres besifle, die wegen ihrer Jugend auch noch nicht jene Reife
und Erfahrung hitten, um eine Missionsanstalt wie St. Ottilien leiten zu
konnen, die einer erprobten Fithrung bediirfe. Um letztere zu erhalten,
wandte sich der kluge Franziskanerbischof von Augsburg, da der Griinder
von St. Ottilien von Beuron gekommen war, an den Erzabt von Beuron,
Plazidus Wolter. Kardinal Ledochowski unterstiitzte die Bitte des Bischofs
mit allem Nachdruck.

Auf Grund dieser doppelten dringenden Bitte beauftragte Erzabt Plazidus
Wolter den umsichtigen Abt von Sedkau, Jldefons Schober (nachmals dritter
Erzabt von Beuron 1908—1918), sich der Angelegenheit von St. Ottilien
anzunehmen und dem Ersuchen des Bischofs von Augsburg soweit méglich
entgegenzukommen. Es folgten Besprechungen mit dem Bischof, eingehende,
mit groffler Umsicht und Diskretion vorgenommene Visitationen des minn-
lichen und weiblichen Zweiges von St. Ottilien durch Abt Jldefons sowie
entsprechende schriftliche und miindliche Berichte dariiber an den Bischof von
Augsburg und an die Propaganda in Rom. Dann arbeitete Abt Jldefons
Schober in Gemeinschaft mit dem Apostolischen Prifekten von Siid-Sansi-
bar, P. Maurus Hartmann aus St. Ottilien, sowie unter Beratung durch die
damaligen Abte der Beuroner Kongregation Vorschlige oder Richtlinien aus,
die bei einer Abteversammlung der Beuroner Kongregation in Maria Laach
am 20. August 1896 begutachtet, unterschrieben und am 16. September 1896
durch den Kardinalprifekten Ledochowski namens der Kongregation der
Propaganda allseits gutgeheiflen und bestitigt wurden. Der Wortlaut dieser
Vorschldge oder Richtlinien ist folgender:

»Einige Vorschlige, um die Congregation OSB fiir auswdrtige Missionen
auf eine feste Grundlage zu stellen.

§ 1.Diese Kongregation-Congregatio sacratissimi Cordis OSB pro missionibus
exteris — soll, wie es die Absicht des Griinders war und wie es der ausdriidk-
liche Wille der jetzigen Mitglieder ist, eine monastische sein und nach der Regel
und dem Geiste des hl. Vaters Benediktus und nach den festzustellenden Con-
stitutionen leben und sich entwidkeln. Daher werden die Mitglieder derselben
nach der kanonischen Probezeit die einfachen und feierlichen Geliibde ablegen
und wird die Congregation in die Conféderation der schwarzen Benediktiner
aufgenommen werden und unter der Jurisdiktion des Abbas-Primas stehen.

§ 2.Die Congregation wird, wie es ihr Name andeutet, ihre Titigkeit darauf rich-
ten, die noch heidnischen Vilker fiir das Christentum zu gewinnen.

§ 3.Sie wird deshalb Kléster sowohl in civilisierten Landern als in Missionsgebieten
errichten, erstere so zahlreich wie notwendig, um Méonche zu erziehen und die
notwendigen Mittel zu beschaffen, um die letzteren zu griinden, zu bevolkern
und zu unterhalten.
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§ 4. Diese Kloster werden entweder Abteien oder selbstindige oder einfache Priorate
sein. Auch ist es gestatter, da, wo solche ausgedehnte Niederlassungen entweder
durch sanitire Riicksichten oder andere Umstinde unméglich sind (z. B. in
uncivilisierten Lindern), Zellen (cellae) zu errichten, welche von mindestens drei
Mitgliedern der Congregation bewohnt werden.

.Die Schwesterngenossenschaft wird unter der gleichen Regel leben, dhnliche
Griindungen machen und den Patres in den Missionen beistehen. Inwiefern die
Einrichtung der eigentlichen Klausur zweckmiflig ist oder nicht, werden Zeit
und Erfahrung lehren.

§ 6.Das Verhiltnis der Oberen der einzelnen Kléster (Abteien, Priorate) zum Vor-
stand der ganzen Genossenschaft ist teilweise durch die Canones geregelt und
wird genauer durch die Constitutionen bestimmt werden.

§ 7. Wiirde in einem Lande kein kanonisch errichtetes Kloster sein und die Mission
durch einen Apostolischen Prifekten, der zur Congregation gehort, geleitet
werden, so wiirden die Missionare des betreffenden Missionsgebietes dem Pri-
fekten in allem unterworfen sein, mdgen sie nun in Zellen oder in einfachen
Prioraten wohnen. Der Prifekt selbst wird sich der Oberleitung des Vorstandes
der Congregation nicht entziehen und bei der Errichtung von Zellen, eventuell
von Kléstern, dessen Genehmigung vorerst einholen. Ubrigens werden genauere
Bestimmungen noch regeln, daff und wie dem Prifekten die notwendige Freiheit
gelassen werde, das Wohl und die Fortschritte der Mission zu sichern.

§ 8. Wenn etwa Mitglieder wegen Krankheit oder Alter nicht weiter in der Mission
verbleiben kinnen, so soll der Vorstand der Congregation mit viterlicher Liebe
sie wieder in die europiischen Kloster aufnehmen und ihnen die notwendige
Ruhe und Erholung durch die liebevolle Pflege der Mitbriider sichern.

§ 9. Die Jurisdiktion der Propaganda resp. der Bischéfe ist natiirlich voll und ganz
nach Norm der kirchlichen Bestimmungen zu beriicksichtigen.

Abtei Maria Laach, am Feste des hl. Bernhard (20. August) 1896.

+ Jldefonsus Schober, abbas Seccoviensis
P.Maurus Hartmann OSB, Apost. Prifekt von Siid-Sansibar.*

1.

Auf Grund vorstehender Vorschlige, der vorausgegangenen Visitationen
und seiner entsprechenden Berichte wurde Abt Jldefons Schober auch in Rom
als der geeignete Mann erkannt, der die Missionsgriindung in St. Ottilien
auf ein festes und gesundes Fundament aufbauen konnte. Er wurde nicht nur
selber von Rom zum Generaloberen der Missionsgemeinschaft ernannt. Man
erfiillte auch alsbald seine dorthin eingereichten miindlichen und schriftlichen
Vorschlige. Schon am 13. Dezember 1896 wurde seinem Vorschlag gemif
St. Ottilien zu einem selbstindigen Konventualpriorat mit eigenem Novi-
ziat erhoben, die bisher daselbst abgelegten Geliibde wurden saniert und die
Erhebung des Priorats zur Abtei fiir die nahe Zukunft in Aussicht gestellt.
Das Dekret, das Kardinal Ledochowski als Prifekt der Kongregation der
Propaganda fiir das junge Missionsinstitut von St. Ottilien erlieff, weist fol-
genden Text auf:

e
wn

Decretum

Cum nuper in Bavaria exortum sit Institutum quoddam religiosorum pro mis-
sionibus ad exteros sub regula s. Benedicti a s. Ottilia nuncupatum, cui etiam sacra
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haec Propagandae Fidei Congregatio concredidit evangelizandam Praefecturam
Apostolicam Zanguebariae Meridionalis in Africa, praefata s. Congregatio precibus
annuens R. D. Jldefonsi Schober, abbatis monasterii Seccoviensis OSB in Austria
siti et munus Superioris Generalis eiusdem Instituti a s. Ottilia modo gerentis, ut
domus haec s. Ottiliae firmo et canonico regimine instruatur, sequentia ab omnibus
servanda statuit:

1. Domus religiosa pro vivis extructa apud s. Ottiliam in dioecesi Augustana
Vindelicorum in Prioratum OSB sub titulo BMV Auxilii Christianorum cum jure
novitiatus canonici erigitur, reservata interim iudicio S. Sedis adprobatione Consti-
tutionum.

2. Huius Prioratus familia constare in futurum debet ex monachis, post Novi-
tiatum canonice peractum, per triennium votis simplicibus et deinde votis solemnibus
professis necnon ex fratribus conversis, qui post Novitiatum tria vota simplicia
temporanea et post triennium perpetua et publica, i.e.ab Ecclesia acceptata emittant
secundum regulam s. Benedicti et Constitutiones a S. Sede adprobandas.

3. Insuper cum ob speciales huius Instituti conditiones dubium de qualitate et
validitate votorum, quae alumni eiusdem hucusque emiserunt, exortum sit, sacra
Congregatio auctoritate sibi ab Apostolica Sede attributa, quatenus opus sit, vota
illa esse simplicia, perpetua et ab Ecclesia acceptata declarat, ita tamen, ut trien-
nium, pro monachis chori ante vota solemnia jure canonico praescriptum, a die huius
declarationis computandum sit. Hos vero professos votorum simplicium, qui iudicio
supramemorati Superioris Generalis probationi per triennium instituendae non
responderint, liceat ipsi Superiori Generali cum consensu Abbatis Primatis ab omni
votorum vinculo solutos dimittere.

4. Cum Institutum, de quo agitur, pro missionibus exteris sit fundatum, Superior
Generalis cum monachis — missionariis, qui ex monasterio dicti Instituti in partes
infidelium, praesertim nunc temporis in partes Afrorum missi fuerint, dum in sta-
tionibus a centris missionis remotis degunt, ubi regularis fundatio minime institui
potest, dispensare valeat ab obligatione observandi illa Constitutionum capita, quae
cum conditione et officiis missionariorum extra claustra degentium incompatibilia
dignoscantur.

5. Quoad vero ordinationes religiosorum dicti Instituti, attentis necessitatibus mis-
sionum et iis, quae supra (n. 3) statuta sunt circa vota simplicia, per triennium pro
monachis hucusque professis prolongata, s. Congregatio concedit Superiori Generali
ad quinquennium facultatem, dictos religiosos votorum simplicium titulo missionis
Episcopo loci ordinandos vel eo impedito cuicumque catholico Episcopo praesen-
tandi.

6. Demum cum in monasterio, id est Prioratu praedicto duodecim extituri sunt
professi votorum solemnium in sacris constituti, domus ipsa in Abbatiam erigetur.
Cum autem Institutum ipsum tria possideat eiusdem regulae earumdemque Consti-
tutionum monasteria, sive sint Abbatiae sive Prioratus conventuales, nomine Congre-
gationis Germanico-Africanae decorabitur.

Haec omnia s. Congregatio per praesens decretum statuit et mandat contrariis
quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex aedibus s. Congreg. de Prop. Fide, die 13. Decembris 1896.
M. Card. Ledochowski Praef. A. Archiep. Lariss. Secr.

IV.

Da Abt Jldefons Schober neben den schweren und ungemein verantwor-
tungsvollen Aufgaben als Generaloberer von St. Ottilien auch seine Abtei zu
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Seckau in Steiermark zu verwalten hatte und ihm von Erzabt Plazidus
Wolter zusitzlich Visitationsaufgaben in Portugal u. a. iibertragen wurden,
erbat er sich von diesem als seinen Stellvertreter in der Leitung des Klosters
zu St. Ottilien einen tiichtigen Prior, der zugleich Verstindnis fiir das Brii-
derinstitut besaf, das in St. Ottilien von so grofier Bedeutung war und erst
recht noch werden sollte. Erzabt Plazidus Wolter stellte ihm dafiir wohl den
geeignetsten Mann, den er hatte, den tiichtigen Beuroner Monch, P. Ludger
Leonard!!), zur Verfiigung. Dieser trat sein Amt als Stellvertreter des Gene-
raloberen und als Konventualprior von St. Ottilien am 21. Februar 1897
an und wirkte als solcher daselbst bis zur Einsetzung des ersten Abtes von
St. Ottilien Ende Dezember 1902.

Fiir Abt Jldefons erhob sich nach seiner Ernennung zum Generaloberen
von St. Ottilien alsbald eine neue grofle Aufgabe. Er sollte Richtlinien oder
Konstitutionen fiir das Missionskloster schaffen, die sowohl den damaligen
Zustand von St. Ottilien beriicksichtigten als auch schon den Weg in die
Zukunft wiesen, damit sich das Kloster auf Grund dieser mehr rechtlichen
Richtlinien frei entfalten und die Missionsgenossenschaft sich segensreich ent-
wickeln konnte.

Das genaue Datum, wann Abt Jldefons Schober diese seine Konstitutionen
fiir St. Ottilien fertigstellte, kennen wir nicht. Nach einem Brief des Erzabtes
Plazidus Wolter vom 10. Juni 1899 waren sie damals bereits ,festgesetzt®.
Nach S. Brechter'?) wurden sie schon 1897 erlassen, was eine immense
Arbeitskraft wie ein unermiidliches Arbeiten des Abtes Jldefons voraussetzt.
Seine Konstitutionen wurden die Grundlage, auf der die Missionsgenossen-
schaft weiter wachsen konnte. Wenn auch ihr Text in den folgenden Jahren
erprobt, immer neu iiberdacht und der Entwicklung des Klosters und seiner
Aufgaben angepafit und dementsprechend auch geindert wurde — im we-
sentlichen blieb er doch bis zum Jahr 1913 bestehen!3). Er zeichnet sich durch
Kiirze, Sachlichkeit, Erfahrung, rechtliche Klarheit und grofle Anpassungs-
fahigkeit aus und steht so gerade durch diese Eigenschaften in groflem Gegen-

11y Uber ihn s. Festschrift Beuron 1863—1963, Register unter ,Leonard®; ferner
H. S. Mayer, Beuroner Bibliographie, Beuron 1963, S. 84,

12) 5. Festschrift Beuron S, 266. — Da nach den Konstitutionen von 1897 (s. unten
den Text Kap. IX § 2) das Vermdgen von St. Ottilien als ,Eigentum der St. Bene-
diktusmissionsgenossenschaft St. Ottilien® bezeichnet wird, kénnen die Konstitutio-
nen frithestens im zweiten Halbjahr 1897 abgefalt bzw. verkiindet worden sein,
vgl. Anm. 10.

13) Der Text der Konstitutionen von St. Ottilien wurde auf dem Generalkapitel
der Kongregation vom Jahre 1913 nach dem Vorbild der Beuroner Konstitutionen
bzw. entsprechend den dlteren Konstitutionen von Reichenbach/St. Ottilien aus dem
Jahre 1887 im Anschlufl an die Regel des hl. Benedikt neu redigiert herausgegeben
(Miinchen, F. X. Seitz 1913). Ein Zusammenhang mit den Konstitutionen von 1887
und 1897 wird immer wieder spiirbar, wenn auch der Text véllig neu gestaltet
werden mufite, da ja aus der Griindung Amrheins in der Zwischenzeit eine bene-
diktinische Missionskongregation erwachsen war.
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satz zu den mehr geistlich-aszetischen Konstitutionen, die P. Amrhein selbst
zehn Jahre frither seiner Griindung gegeben hatte. Beide Konstitutionen zu-
sammen, die von 1887 und die von 1897, boten hinreichend Weisung und
Richtung fiir die groflartige Entfaltung der Missionskongregation von St.
Ottilien in den letzten fiinfzig Jahren.

»Constitutionen der St. Benediktusmissionsgenossenschaft St. Ottilien fiir

§ 1.

§ 2

§ 3.

Seil.

§ 2.

auslindische Missionen

Kap. I
Name und Zweck der St. Benediktusmissionsgenossenschaft St. Ottilien

Die St. Benediktusmissionsgenossenschaft St. Ottilien mit dem Mutterkloster
St. Ottilien zu Emming, BA. Landsberg, ist ein Zweig des grofien Benediktiner-
ordens. Die Genossenschaft ist dem heiligsten Herzen Jesu geweiht.

Die Mitglieder der St. Benediktusmissionsgenossenschaft St. Ottilien bekennen
sich zur Regel des hl. Benediktus. Sie ist ihr Grundstatut. Mit Riicksicht jedoch
auf die Missionstitigkeit miissen beziiglich der Vorschriften einige Modifika-
tionen und Dispensen eintreten, welche von den zustindigen kirchlichen Behor-
den approbiert werden.

Der Zwedk der St. Benediktusmissionsgenossenschaft St. Ottilien ist, zuerst nach
der Regel St. Benedikts die eigenen Mitglieder zur christlichen Vollkommenheit
zu fithren, damit sie sich dann mit um so groflerem Erfolg der Missionstitigkeit
in Heidenlindern, zuvorderst in den deutschen Kolonialgebieten, widmen kon-
nen. Diese Missionstitigkeit schliefit in sich sowohl den Unterricht der Erwach-
senen in der Religion und niitzlichen Gegenstinden und Handwerken als auch
— die nach den Gesetzen und Verordnungen erforderliche Genehmigung im
einzelnen Falle vorausgesetzt — den vollstindigen Unterricht und die Erzie-
hung der Jugend sowie alle Werke leiblicher und geistlicher Barmherzigkeit. In
der Heimat selbst werden die Mitglieder neben den ihnen im Kloster nach
St. Benedikts Regel obliegenden Offizien und Arbeiten der Heranbildung tiich-
tiger Monche und kiinfriger Glaubensboten sich widmen und wenn die Krifte
es gestatten, auch in der Seelsorge caritativ titig sein.

Kap. II
Organisation

Die St. Benediktusmissionsgenossenschaft steht beziiglich ihrer Organisation und
Wirksamkeit unter Schutz und Aufsicht der kirchlichen und staatlichen Be-
horden.

Die St. Benediktusmissionsgenossenschaft St. Ottilien untersteht nach Maflgabe
und im Umfang der kanonischen Normen der Jurisdiktion, Visitation und
Disziplinargewalt des Bischofs von Augsburg, und zwar solange, als das Kloster
St. Ottilien nicht entweder der in Bayern bereits bestehenden Benediktiner-
kongregation sich angeschlossen hat oder, seinerzeit zur Abtei erhoben, in Ver-
einigung mit zwei anderen, als Zweige des Mutterklosters St. Ottilien in Bayern

entstandenen Abteien, eine neue Benediktinerkongregation, an deren Spitze ein

Erzabt steht, bildet. Demzufolge steht dem Ditzesanbischof das Recht zu, das
Kloster St. Ottilien jederzeit und so oft er es fiir nétig erachtet, zu visitieren,
eintretendenfalls die Wahl eines Oberen zu leiten und zu beaufsichtigen, den
Austritt bzw. die Entlassung (Dimission, Ejektion) von Ordensprofessen zu
iiberwachen.
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§ 3. An der Spitze des Mutterklosters steht ein von allerhdchster Stelle genehmigter
Prior, spiter, falls das Mutterkloster mit weiterer allerhdchster Genehmigung
zu einer Abtei erhoben wird, gemif der Ordensregel ein Abrt, der als Haupt der
St. Benediktusmissionsgenossenschaft den Titel Generalsuperior fiithrt. Er heifit
Erzabt, wenn aufler dem Mutterhaus wenigstens noch zwei andere Abteien der
St. Benediktusmissionsgenossenschaft St. Ottilien angehéren.

§ 4. Den kanonischen Bestimmungen entsprechend muf8 dieser Prior resp. Abt die
priesterliche Weihe empfangen und dem Orden wenigstens seit fiinf Jahren als
Profefl angehort haben. Der Prior resp. Abt wird auf Lebenszeit gewihlt.

§ 5. Als Klosteroberen stehen dem Prior resp. Abt eine Anzahl Patres als Berater
zur Seite. Sie fiilhren den Namen Senioren. Wenn es moglich ist, soll der eine
oder andere der Senioren bereits im Missionslande titig gewesen sein.

§ 6.Die Zahl der Senioren richtet sich nach dem Personenstande der Communitit
und soll nicht weniger als vier und fiir gewShnlich nicht mehr als sechs sein.
Die eine Hilfte der Senioren wird vom Prior frei ernannt, die andere dagegen
vom Convente gewihlt. Sollte das Priorat einmal mit allerhdchster Genehmi-
gung zu einer formlichen Abtei erhoben werden, so wiirde auch in der kiinftigen
Abtei die eine Halfte der Senioren vom Convente gewihlt, wihrend dagegen
der Abt, da der jeweilige Prior senior natus ist, die andere Hilfte weniger einen
frei zu ernennen hitte. '

Die Funktion wihrt gewohnlich ein Jahr; sie sind aber wieder wihlbar.

§ 7.Der ordentliche Vertreter des Abtes als Oberer des Klosters ist der Prior. So-
lange das Kloster blof einen Prior an der Spitze hat, ist der ordentliche Ver-
treter desselben der Subprior.

§ 8.Der Prior resp. Abt ist in der Regierung und Verwaltung des Klosters durchaus
selbstindig und selbstverantwortlich. Die Kontrolle sowohl iiber den geistigen
Stand des Hauses als iiber die Vermogensverhiltnisse iibt die jihrliche oder
wenigstens alle zwei Jahre stattfindende kanonische Visitation.

§ 9. Rechtsgeschifte werden vom Prior resp. Abt oder dessen Stellvertreter im
Namen des Klosters abgeschlossen.

Kap. ITI
Wahl des Oberen

§ 1.Der Obere wird von den Chorprofessen auf Lebenszeit gewihlt (cfr. Kap. II
§ 4.). Der Wahlmodus richtet sich nach den kanonischen Bestimmungen.

§ 2. Nach Vollzug des Wahlaktes wird an die konigliche Regierung Anzeige erstattet
und die allerhéchste Genehmigung erbeten?*).

§ 3. Wahlberechtigt sind nur die Chorprofessen, die in sacris constituti sind, niemals
die Laienbriider. Die in der Mission weilenden Chorprofessen sind von der
Wahl nicht ausgeschlossen, wenn sie durch das votum stabilitatis zu dem be-
treffenden Kloster, in welchem die Wahl stattfindet, gehtren. Es ernennen des-
halb alle in die Mission Entsandten betr. der Wahl den kanonisch gestatteten
Prokurator cum generali mandato de eligenda persona (nie cum speciali man-
dato de certa persona eligenda). Ein Prokurator kann die Vertretung von
hichstens drei Mandaten iibernehmen.

1) So war es auch in den bayerischen Abteien zur Zeit der Monarchie Ubung, Im
bayerischen Konkordat mit dem HI. Stuhl vom 5. Juni 1817 steht von einer solchen
Verpflichtung der Kloster gegeniiber dem Staat nichts, vgl. Raccolta di Concordati
su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autoritd civili 1801—1914, Roma
1919, S. 591 ssq. (bes. n. 7 S. 594).
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Dasselbe gilt betr. der Neuwahl des Oberen des Mutterhauses fiir simtliche
vom Mutterhaus entsandten und voto stabilitatis zum Mutterhaus gehorenden
Professen, solange in den Missionen selbst keine kanonisch errichteten Kloster
bestehen.

Zur Wahl des Erzabtes, d. i. des Oberhauptes der Congregation im kanonischen
Sinn sind aufler den Chorprofessen des Mutterklosters, welche in sacris consti-
tuti sind, aus jedem anderen Kloster (Abtei oder Priorat) noch zwei Mitglieder:
der Obere und ein vom Convent mit absoluter Stimmenmehrheit gewahlter
Vertreter zuzulassen.

Kap. IV
Neugriindungen

Neugriindungen geschehen und entwickeln sich, die staatliche und kirchliche
Erlaubnis vorausgesetzt, nach den Normen des kanonischen und Regularrechts
sowie auf Grundlage der Benediktinerregel.

Fiir Filialkloster, welche in den Missionen oder mit Genehmigung der staat-
lichen und kirchlichen Behdrden in zivilisierten Lindern (letztere so zahlreich
als notwendig ist, um Monche zu erziehen und die notwendigen Mittel zu
beschaffen, um die ersteren zu griinden, zu bevdlkern und zu unterhalten)
gegriindet werden?®), gelten betreffs der Organisation und der Wahl der Obern
dieselben Bestimmungen, wie sie fiir das Mutterkloster in Kap. II und III an-
gegeben sind. Sie erhalten einen Lokaloberen, der, solange die Zahl der Chor-
professen die Zahl 9 nicht erreicht, den Titel Superior fithre. Ist die Zahl der
Chorprofessen mit feierlichen Geliibden oder hoheren Weihen in einer Neu-
griindung auf 9 gestiegen, so wird letztere mit kirchlicher und landesherrlicher
Genehmigung zum Priorat erhoben. An der Spitze steht dann ein Prior.

Hat ein Kloster zwolf Chorprofessen mit feierlichen Geliilbden oder hoheren
Weihen, so wird es mit landesherrlicher Genehmigung zur Abtei erhoben.
Wird ein Filialkloster mit landesherrlicher Genehmigung zur Abtei erhoben,
so wird es dadurch unabhingig vom Mutterkloster und selbstindig. Der Erzabt
hat nur das Recht der kanonischen Visitation und Pricedenz.

Die Ernennung der Superioren in den Filialkldstern erfolgt durch den Abt, der
das Kloster gegriindet. Der erste Abt oder Prior eines solchen Klosters wird
durch den Abt, der das Kloster gegriindet hat, ernannt und durch den Erzabt,
falls ein solcher vorhanden ist, bestitigt. Alsdann wird, wie sub Kap. III § 2
fiir den Wahlakt vorgeschrieben ist, an die Kgl. Regierung Anzeige erstattet
und die allerhchste Genehmigung erbeten, wie auch der Dibzesanbischof von
der Ernennung in Kenntnis zu setzen ist.

Kap. V
Mitgliedschaft

A. Probezeit

Vor Ablegung der Geliibde hat jedes neu aufgenommene Mitglied eine Probezeit
zu bestehen. Sie zerfillt in Postulat und Noviziat.

§ 1.

1. Postulat

In das Postulat fiir Chorprofessen kann jeder aufgenommen werden, der die
notwendige Vorbildung und Qualifikation besitzt sowie das vorgeschriebene

15) Vgl zu diesem Text das oben mitgeteilte Aktenstick II § 3 (vom
20. August 1896).
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Alter erreicht hat. Fiir die Ausiibung der Seelsorge in Bayern ist der Nachweis
eines deutschen Gymnasialabsolutoriums zu erbringen. — Laienbriider miissen
die fiir den Missionsberuf notwendigen korperlichen und geistigen Eigenschaften
besitzen. — Nichtbayern haben die bayrische Staatsangehdrigkeit anzustreben.

§ 2. Minderjihrige haben zum Eintritt die Erlaubnis der Eltern bzw. des Vormunds
und der Vormundschaftsbehérde zu erbringen.

§ 3.Die Aufnahme erfolgt durch den Oberen (Abt oder Prior). — Dem Aufnahme-
gesuch sind folgende Zeugnisse beizulegen: Taufschein, verschlossenes pfarr-
amtliches Sittenzeugnis, Gesundheitsattest, Heimatschein, Studienzeugnisse fiir
Chorpostulanten, Schul- und Arbeitszeugnisse fiir Laienbriider.

§ 4.Die Dauer des Postulats fiir Chorpostulanten, in der Regel vier bis sechs
Monate, hingt vom Ermessen des Oberen ab. Fiir Laienbriider beginnt es erst,
nachdem sie als Arbeiter in ihrem Handwerk einige Monate im Kloster verweilt
haben. Dann dauert es ungefihr ein Jahr, kann aber je nach Umstinden und
dem Urteil des Oberen verlingert werden.

§ 5. Jeder Postulant hat eine angemessene Aussteuer an Wische und Kleidung mit-
zubringen oder die entsprechende Geldsumme, auflerdem fiir den Fall des Aus-
trites das fiir die Riickreise erforderliche Reisegeld.

§ 6. Armen Postulanten konnen diese Leistungen ganz oder teilweise erlassen
werden.

2. Noviziat

Nach beendigtem Postulat folgt das Noviziat.

§ 1.Die Einkleidung der Chornovizen und Laienbriider richtet sich und wird voll-
zogen nach den kanonischen und Landesgesetzen.

§ 2. Das Noviziat fiir Chorménche dauert ein Jahr, dasjenige fiir Laienbriider zwei
Jahre.

B. Geliibdeablegung

§ 1.Die Chormonche legen nach dem Noviziate die einfachen ewigen Geliibde ab,
denen nach drei Jahren die feierlichen Geliibde im kanonischen Sinn des Wortes
folgen. §

§ 2.Die Laienbriider legen nach dem Noviziate die zeitlichen Geliibde ab, denen
nach drei Jahren die einfachen ewigen Geliibde im kanonischen Sinn des Wortes
folgen.

§ 3. Uber die Zulassung zur Profefl entscheidet der Convent (d. h. die Chorménche)
durch geheime Abstimmung. — Die Zulassung zur Profef erfolgt, wenn der
Novize zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinigt.

§ 4. Die Profefiformel fiir die einfachen Geliibde lautet:

Im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Amen. Im Jahre... nach der Geburt
unseres Herrn Jesu Christi am ... Tage des Monats. .. Ich, Bruder NN... aus
der Dibzese N ... gelobe in Form einfacher Geliibde Bestindigkeit, Bekehrung
meiner Sitten und Gehorsam nach der Regel des hl. Benediktus und den vom
HI. Stuhl approbierten Constitutionen der St. Benediktusmissionsgenossenschaft
St. Ottilien vor Gott und seinen Heiligen, deren Reliquien hier in diesem
Kloster (des hlst. Herzens Jesu) aufbewahrt werden in Gegenwart des hochw.
Herrn P. Priors NN ... resp. des hochwst. Vater Abtes NN ... dieses Klosters
und seiner Ménche. Zum Zeugnis dessen habe ich diese Urkunde am neben-
bezeichneten Tage und Jahre mit eigener Hand geschrieben.

tNN...
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Die Profefiformel fiir die feierlichen Geliibde lautet:
Im Namen... (wie oben). Ich fr. NN..., Profef mit einfachen Geliibden in
diesem Kloster N.. ., gelobe feierlich Bestindigkeit... (wie oben).
Die Laienbriider schalten vorstehender Formel nur noch die Worte ein: ,in der
Ordnung der Laienbriider®.

Kap. VI
Klausur

Beziiglich der Klausur gelten ganz und voll die kanonischen Bestimmungen fiir
die Minnerkloster.

Kap. VII
Versetzung, Entlassung, Austritt

§ 1. Die Abordnung von Kongregationsmitgliedern in die Mission erfolgt durch den
Prior. Spiter, wenn das Mutterhaus mit allerhdchster Genehmigung eine Abtei
geworden, werden die Missiondre durch den Abt entsendet. Die zeitweilige Ver-
setzung eines Kongregationsmitgliedes von einem Kloster in ein anderes ge-
schieht nur im Einverstindnis der beiderseitigen Klosteroberen. Ist mit einer
solchen Versetzung zugleich eine bleibende Einverleibung eines Mitgliedes in ein
anderes Kloster beabsichtigt, so ist auch die Zustimmung des Konventes des
Klosters zuvor zu erholen.

§ 2. Die Entlassung aus dem Postulat und Noviziat ist der Entscheidung des Priors
resp. Abtes iiberlassen.

§ 3.Bei der Entlassung (Dimission, Ejektion) von einfachen Professen ist vorher
der Hl. Stuhl zu benachrichtigen und um die Losung der Geliibde zu bitten,
oder sie geschieht, nachdem mit allerhchster Genehmigung das Priorat eine
Abtei und das Haupt einer Kongregation im kanonischen Recht geworden, durch
Entlassung seitens des Erzabtes mit Zustimmung seiner Assistenten.

. Die Ejektion eines etwaigen feierlichen Professen vollzieht sich nach den dies-

beziiglichen kanonischen Bestimmungen.

Postulanten und Novizen steht es jederzeit frei, auszutreten.

. Eine Wiederaufnahme Entlassener findet in der Regel nicht statt. Sie ist Sache

des Obern, der jedoch vorher die Senioren befragen wird.

Kap. VIII
Ordenskleid

§ 1. Die Chorprofessen tragen einen schwarzen Habit mit Skapulier und angenihter
Kapuze, ein rotes Cingulum und auflerdem zum Chordienst die Kukulle.

§ 2.Die Laienbriider tragen das gleiche Gewand mit dhnlicher Kapuze in grauer
Farbe mit Ausnahme der Kukulle.

§ 3.Der Abt hat mit der kirchlichen Benediktion den Gebrauch der Pontifikalien.

-+

A A A
o o

Kap. IX
Vermigensverhiltnisse
§ 1.Die St. Benediktusmissionsgenossenschaft St. Ottilien verschafft sich ihren
Lebensunterhalt aus den Ertriignissen der ihr von ihrem Griinder laut notariell
verbriefter Dotationsurkunde vom 21. Februar und 14. Mirz 1896 zugewen-
deten Vermégensbestandteile®) sowie aus den Ertrignissen der Lindereien und
Gewerbe, die mit der Anstalt verbunden sind.

18) Vgl. hiezu Anm. 10 und Weiflenberger a. a. O. S. 293 ff.
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Das vorhandene Vermogen ist Eigentum der St. Benediktusmissionsgenossen-
schaft St. Ottilien. Werden neugegriindete Filialklgster vom Mutterhause un-
abhiingig, so haben sie auch ihr selbstindiges Vermdgen.

Die gesetzliche Vertretung der Genossenschaft in allen vermogensrechtlichen
Beziehungen steht dem betreffenden Obern (Abt oder Prior) zu. Im Verhin-
derungsfalle tritt an deren Stelle der Subprior.

Dem Abt resp. Prior sind monatlich die Biicher der Einnahmen und Ausgaben,
die vom Cellerar gefithrt werden, vorzulegen. Alle Vierteljahre sowie beim
Jahresabschlufi geschieht dieses vor den Obern und den Senioren. Bei der
kanonischen Visitation bilden die Biicher ebenfalls einen Gegenstand der
Priifung.

In allen wichtigen vermdgensrechtlichen Fragen, insbesondere beim Erwerb und
bei der Verduflerung von Immobilien, bei Abschlufl von Vertrigen oder Auf-
hebung von . Filialen, bei Aufnahme von Passivkapitalien und Annahme
oneroser Legate,bei Vornahme von Neubauten und gréfleren Reparaturen, fer-
ner bei Fragen, welche sich auf die Weiterung der Zwecke der St. Benediktus-
missionsgenossenschaften St. Ottilien beziehen, ist ein gemeinsames Vorgehen
des Priors resp. Abtes mit seinem Seniorate oder Kapitel erforderlich.

Bei Beschliissen entscheidet die einfache Stimmenmehrheit, wobei die Stimme
des Abtes, nicht aber im Priorate die des Priors, doppelt zihlt. Die Beschliisse
werden in das Kapitelbuch eingetragen.

Sollte eine Einigung nicht erzielt werden, so kann beiderseits die kirchliche
Behorde angerufen werden.

Sollten sich im Lauf der Zeit einzelne Filialen vom Mutterhaus lostrennen, so
haben sie keinen Anspruch auf das Vermégen der Missionsgenossenschaft.

Die ausgetretenen Professen einfacher Geliibde, ebenso die entlassenen, erhal-

ten innerhalb eines Jahres nach ihrem Austritt zuriick:

a) das eingebrachte Kapitalvermdgen, jedoch ohne Verzinsung

b) die eingebrachte Aussteuer, soweit sie noch vorhanden ist und wie sie vor-
handen ist.

Dasselbe gilt von den austretenden Postulanten und Novizen, nur mit dem

Unterschied, dafl diese alsbald beim Austritt alles etwa an Geld oder Aus-

steuer Mitgebrachte zuriickerhalten. 3

Beziiglich des Ausscheidens eines Professen mit feierlichen Geliibden gilt fol-

gendes:

a) wenn ein solcher Professe wegen schwerer Vergehen aus dem Kloster aus-
gestoflen werden miifite oder als Apostat selbst vom Orden austrite, so hat
er keinen Anspruch auf das eingebrachte Vermogen und keinen Anspruch
auf Unterhalt;

b) wiirde er ungerechterweise ausgestoflen worden sein, so ist die St. Benedik-
tusmissionsgenossenschaft verpflichtet, ihm den Unterhalt zu gewihren;

c) wird er mit pipstlicher Erlaubnis sikularisiert, so mufl die St. Benediktus-
missionsgenossenschaft ihm den Unterhalt gewihren, bis er selbst eine de-
finitive Anstellung gefunden hat, die ihm den Unterhalt verschafft.

Bei eventueller Aufgebung oder Auflésung der St. Benediktusmissions-
genossenschaft St. Ottilien soll das Gesamtvermdgen derselben der mensa
episcopalis der Augsburger Dibzese zufallen mit der Verpflichtung, nach Aus-
scheidung und Abzug der fiir den standesgemiflen Unterhalt der noch iibrigen
Mitglieder der Kommunitit (Patres und Profeflbriider) notwendigen Summen
den Restbetrag der hl. Kongregation der Propaganda zu iibergeben, damit
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hiedurch die auslindischen Missionen unterstiitzt und gefordert werden, be-
sonders jene in Afrika.

§ 12. Als berechtigte Forderungen der Mitglieder haben in diesem Fall zu gelten
a) das eingebrachte Kapitalvermédgen nebst den jihrlichen Zinsen
b) die eingebrachte Aussteuer, soweit sie vorhanden und wie sie vorhanden ist
c) der volle Ersatz der ganzen urspriinglichen Aussteuer
d) fiir jedes Ordensmitglied eine jihrliche Pension, und zwar von 1000 Mark

fiir jeden Pater, 600 Mark fiir jeden Laienbruder

Kap. X

Abinderungen der Constitutionen diirfen ohne staatliche und kirchliche Genehmi-
gung nicht erfolgen.*



Das Bistum Augsburg in Zahlen
Stand vom 31. 12. 1966
Von Hans Stoll

Zahlen sollen fiir sich sprechen. Tabellen und Schaubilder mégen einen Einblick bieten
in die Struktur der Didzese nach ihren Kirchstellen, nach dem Volk Gottes in seiner
konfessionellen Zusammensetzung und sichtbar werden lassen, wie viele Priester des
Welt- und Ordensklerus vorhanden waren und sind. Dabei ist das Zahlenmaterial so
zusammengestellt, daB die Verzahnung mit der alten Zeit beriicksichtigt wurde, um so
ein gerechtes Urteil fillen zu kdnnen, wie sich die Verhiltnisse in der Zukunft wohl
wandeln werden.
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1. In dem statistischen Uberblick

ist reiches Material aller Art zusammengestellt. Die Bevolkerungszahl zeigt ein Wachs-
tum der Einwohner an von 1,1 Millionen im Jahre 1939
auf 1,7 Millionen im Jahre 1961.

Dabei sanken die Prozentsitze der Katholiken von 84 °/, auf 80°/,.

Die reine Katholikenzahl belduft sich nach dem Stand der staatlichen Volkszihlung im
Jahre 1961 auf 1345855. Nach kirchlicher Statistik, die alljihrlich iiber die Dekanate
durch die einzelnen Pfarreien erhoben wird, weist die Katholikenzahl einen Stand von
1,5 Millionen aus. Seit 1961 ist bestimmt ein gewisses Wachstum eingetreten, diese
Steigerung laut kirchlichen Erhebungen enthilt jedoch Doppelzihlungen und Schit-
zungen. Die Summe der Katholiken und Angehérige anderer Konfessionen miissen
fiir Bayern die Einwohnerzahl des Landes ergeben, fiir die der Staat pro Kopf 3,10 DM
an die verschiedenen Religionsgemeinschaften leistet.



104 Hans Stoll

STATISTISCHER UBERBLICK
iiber die Didzese Stand vom 1. 12. 1966

1. FlichengroBe in 3 Regierungsbezirken und 46 Stadt- und Landkreisen: 13858,81 km*
2. Seclenzahlen

Staatliche Zahlung Kirchliche Zihlung
Ja Einwohner | Katholiken %y | Einwohner | Katholiken | 9/,
1939 1107370 983609 84,2
1946 1573401 1277538 81,1
1950 1635889 1330767 81,3
1952 1703523 1410864 82,8
1959 1688640 1404587 81,9
1961 1674686 1345855 80,3 | 1763996 1437431 81,4
1965 1833055 1491882 81,3

3. L WELTKLERUS: Dibz.-Weltpriester

aktiv 884 }
inaktiv 165 s
II. Heimatverw. Weltpriester aktiv 59 } %0
inaktiv 21 1159
III. Aus deutschen Di6zesen 21
Aus auslindischen Di6zesen: 9 } = 1559
IV. ORDENSKLERUS von BFK besoldet: 90
Sonstige Patres 310 } =
4. KIRCHSTELLEN
besetzt unbesetzt Summe
1. Pfarreien in 60 Dekanaten: 633 333 966
2. Exposituren und Benef. mit eig. SBez. 12 40 52
3. Kuratien an staatlichen Anstalten 6 st 6
4. Dotierte Stellen in der Stadt Augsburg 8 2 10
5. Wallfahrts- und SchloBbenefizien 6 6 12
6. Benefizien und Kaplaneien mit Wohnung 63 164 227
7. Kaplaneien ohne eigenen Haushalt: 101 90 191
Summe der Kirchstellen: 829 635 1464
5. Zahl der Kirchen: Pfarrkirchen 966 } 1536
Filial- und Nebenkirchen 570
Feld-, Berg-, Weg-Kapellen: 940
6. Minner-Kloster: aus 18 verschiedenen Orden 46

Frauen-Kloster : Mutterhauser 14
= : 492
Filial-Niederlassungen 478



Das Bistum Augsburg in Zahlen 105

2. Seelenzahlen nach Stadt- und Landkreisen

In nachfolgenden Tabellen und Zusammenstellungen wird stets von Zahlen ausgegan-
gen, die aus den amtlichen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes gewonnen wurden.
Statt der kirchlichen Einteilung nach Kapiteln und Dekanaten wird die Wertung nach
Stadt- und Landkreisen vorgenommen.

Bei der Bevolkerungsbewegung von 1950 bis 1961 ist auffillig, daB sich dic Wohn-
bevilkerung mehr und mehr den Ballungsriumen der Stidte zubewegte: Damit
nimmt auch die Katholikenzahl auf dem Lande ab, wichst aber in den Stidten zu! Nur
industrialisierte Landkreise wachsen!

Abnahme in den Landkreisen :

Aichach, Dillingen, Fiissen, Krumbach, Kaufbeuren, Kempten, Memmingen, Min-
delheim, Neuburg, Nordlingen, Sonthofen, Wertingen usw.

Zunahme in den Stadten:

Augsburg, Dillingen, Giinzburg, Kaufbeuren, Kempten, Landsberg, Lindau, Mem-
mingen, Neu-Ulm, Starnberg usw.
Dabei muB beriicksichtigt werden, daB nicht ganz ,,Schwaben* zur Di6zese Augsburg
gehért, umgekehrt aber groBe Teile der Regierungsbezirke Oberbayern und Mittel-
franken kirchenrechtlich zur Didzese Augsburg zihlen:

1373 Politische Gemeinden

11 Kreisfreie Stidte
1362 Politische Gemeinden }

35 Landkreise

17 Landkreise ganz
18 Landkreise teilweise }

Zugehorigkeiten der Didzese Augsburg zu:

Landgerichten und Amtsgerichten, Finanzimtern und Vermessungsimtern,
Staatsforstverwaltungen des Freistaates Bayern sind jeweils festgestellt aus folgenden
Veroffentlichungen:

1. Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1967 ,Nr. 1 vom 20. 1. 1967

2. Amtliches Gemeindeverzeichnis fiir Bayern,
Heft 240 der Beitrige zur Statistik Bayerns,
Herausgegeben vom Bayerischen Statistischen Landesamt,
Volkszihlung vom 6. 6. 1961 betreffend.

3. Amtliches Ortsverzeichnis fiir Bayern,
Heft 169 auf Grund der Volkszihlung vom 13. 9. 1950
Heft 260 auf Grund der Volkszihlung vom 6. 6. 1961

4. Verzeichnis der Kirchengemeinden
und der zu ihnen gchorenden Ortschaften, Weiler usw.
herausgegeben vom Kath. Kirchensteueramt Augsburg, 3. Auflage vom 1. 9. 1963.



Verzeichnis der Stadt- und Landkreise,
Finanzimter und politischen Gemeinden

der Didzese Augsburg
i Stadt- und Landkreise Sudl—il.nml— Fic : e
Regierungs- P Polit.| Zugehorigkeit
Bezirk ?{Hﬁif:;;ii:;dtc) i ":;T Gem.| zu anderen Didzesen
I. Schwaben | Augsburg Stadt| 1. 1.
Augsburg Land e 20 178
Dillingen/Donau  Stadt| 2. i
Dillingen/Donau  Land 2 75
Donauwdérth 3| 4 39 | 31 Pol. Gem. zu Eichstitt
Friedberg 4, 38 | 5 Pol. Gem. zu Miinchen
Fiissen-Lech S R P I 1.
Giinzburg/Donau Stadt| 3. 6.
Giinzburg/Donau Land 6. 66
Illertissen 5 e S B8
Kaufbeuren Stadt| 4. 8.
Kaufbeuren Land 8. 56
Kempten Stadt| 5. 9
Kempten Land 9. 29
Krumbach 10. | 10. 49
Lindau Stadt | 6. 11,
Lindau Land it 28
Marktoberdorf 12, [ 37
Memmingen Stadt| 7. 1
Memmingen Land 3 55
Mindelheim 14. (14. | 61
Neuburg/Donau  Stadt| 8. 15:
Neuburg/Donau  Land 15, 79 | 6 Pol. Gem. zu Eichstitt
Neu-Ulm/Donau Stadt| 9. 16.
Neu-Ulm/Donau Land 16. 54
Nordlingen Stadt | 10. 17,
Nérdlingen Land 17. 70 | 4 Pol. Gem. zu Eichstitt
Schwabmiinchen 18. 32 | zu Finanzamt Augsburg-Land
Sonthofen 19. |18, 33 | Finanzamt Immenstadt
‘Wertingen 20. 53 | Finanzamt Donauworth
II. Ober- Aichach e I 0 67 | 6 Pol. Gem. zu Miinchen
bayern Bad Tolz 22. 120. 5| 12 Pol. Gem. zu Miinchen
Dachau 23215 1| 54 Pol. Gem. zu Miinchen
Fiirstenfeldbruck 24. |22, 18 | 41 Pol. Gem. zu Miinchen
Garmisch-Partenkirchen 25123, 2| 14 Pol. Gem. zu Miinchen
Ingolstadt 26. |24. | 10| 15 Pol. Gem. zu Eichstitt
15 Pol. Gem. zu Regensburg
Landsberg/Lech  Stadt|11. 25;
Landsberg/Lech ~ Land 27 59
Pfaffenhofen/Ilm 28. |26. | 22| 33 Pol. Gem. zu Regensburg
23 Pol. Gem. zu Miinchen
Schongau/Lech 29.127. | 17| 7 Pol. Gem. zu Miinchen
Schrobenhausen 30. (28. | 36| 2 Pol. Gem. zu Miinchen
Starnberg 31.129. | 31| 9 Pol. Gem. zu Miinchen
Weilheim 32. {30. 39 | 3 Pol. Gem. zu Miinchen
I11. Mittel- Dinkelsbiihl 33. |31. | 47| 17 Pol. Gem. zu Eichstitt
franken Eichstitt 34. [32. 4 | 73 Pol. Gem. zu Eichstitt
Feuchtwangen 35.133. | 15| 36 Pol. Gem. zu Eichstitt
Didzese: Su: (11 | — | — | 1362 | = 1373 Gemeinden




Fiir die Ditzese einschligige

Landgericht Kempten/Allgiu
Amtsgericht Fiissen

Immenstadt/Allgiu
Kaufbeuren
Kempten/Allgiu
Lindau/Bodensee
Marktoberdorf
Schongau/Lech
Sonthofen
Weiler-Lindenberg

Landgericht Memmingen
Amtsgericht Buchloe

Giinzburg
Illertissen
Krumbach
Memmingen
Mindelheim
Neu-Ulm
Tiirkheim
WeiBlenhorn

Landgericht Miinchen II
Amtsgericht Bad Télz

Dachau
Fiirstenfeldbruck
Garmisch-Partenkir.
Ingolstadt
Pfaffenhofen/Ilm
Starnberg
Weilheim/OB.

Oberlandesgericht Niirnberg
Landgericht Ansbach
Amtsgericht Dinkelsbiihl

Landgericht Eichstiitt
Amtsgericht Eichstitt

Bezirksdirektion
Miinchen

12 Aichach

13 Bad Télz

14 Dachau

15 Fiirstenfeldbruck
16 Ingolstadt

17 Landsberg

18 Pfaffenhofen/Ilm
19 Starnberg

20 Weilheim

Die Verordnung iiber die
Organisation der
Landesfinanzbehdrden
(Oberfinanzdirektionen,
Finanzimter)

im Freistaat Bayern

vom 29. 10. 1966

ist veroffentlicht

GVBI 1967, Seite 49—90!

Gemil Gesetz und Ver-
ordnungs-Blatt Nr. 1
vom 20. 1. 1967

AMTSGERICHTE VERM.ESSUNG'SKMTERI FORSTAMTER
der Land- und Oberlandesgerichte | Bezirksdirektion Oberforstdirektion
Oberlandesgericht Miinchen Aupebirg Alﬂg];tl;l'gh s
e £l 1 Augsburg £
Landgericht Augsburg art 2 Betzigau
; 2 Dillingen ]
Amtsgericht Augsburg i 3 Biburg
: 3 Donauwdrth :
Aichach 2 et 4 Breitenthal
Dillingen/Donau i 8 5 Denklingen
= 5 Giinzburg 2
Donauworth 6 Dillingen/Donau
: 6 Immenstadt/Allg.
Friedberg Y At 7 Eurasburg
Landsberg/Lech S 8 Gessertshausen
8 Marktoberdorf =
Neuburg/Donau ; 9 Gronenbach
5 9 Memmingen 7
Nérdlingen : ; 10 Giinzburg
10 Mindelheim
Schrobenhausen 11 Nérdlingen 11 Hohen-Schwangau
Schwabmiinchen i 12 Illertissen
‘Wertingen 13 Immenstadt/Allgiu

14 Kaisheim

15 Kaufbeuren

16 Krumbach

17 Kiirnach-Buchenberg
18 Lindau/Bodensee
19 Memmingen

20 Mindelheim

21 (Monheim)

22 Neuburg/Donau
23 Ottobeuren

24 Sachsenried

25 Sonthofen

26 Sulzschneid

27 Thierhaupten

28 Tussenhausen

29 Unterliezheim
30 WeiBlenhorn

31 Welden

32 Wettenhausen
33 Zusmarshausen

OFD. Miinchen

34 Bad Télz

35 Benediktbeuern
36 DieBen a. Ammersee
37 Fiirstenfeldbruck
38 Jachenau

39 Landsberg

40 Murnau

41 Oberammergau
42 Schongau

43 Schrobenhausen
44 Seeshaupt

45 Starnberg

46 Steingaden

47 Walchensee

OFD. Ansbach
48 Dinkelsbiihl
49 Eichstitt-West
50 Feuchtwangen




Einwohner und Katholiken im Verhiltnis 1961 zu 1950

ed i Reg.- Zdac;:-l 1961 1950
S b Gem. |[Einwohner [Katkolihen | /o [Einwohner |Katholiken | °/,
1. Augsburg-Stadt Sch 1 | 208659 154995 | 74| 185183 139644 |75
2. Augsburg-Land Sch | 73 | 103407 84942 | 82| 81643 69154 |84
3. Aichach (73) OB | 67 35275 34218 |97| 38490 35721 192
4.Bad Tolz (17) OB 5 9339 7852 |84 10427 8623 |82
5.Dachau (55) OB 1 487 485 |99 640 625 (97
6. Dillingen-Stadt Sch 1 11158 9050 |81 8802 7478 |85
7. Dillingen-Land Schi | 75 51852 45943 |88 56 270 49277 |87
8. Dinkelsbiihl (64) MEF | 47 25340 7900 |31 26 413 9420 |35
9. Donauwdérth (70) Sch | 39 37 566 29838 |79| 37670 30139 |80
10. Eichstitt (76) MF 4 2197. 1891 |86 2040 1766 |86
11. Feuchwangen (51) MF | 15 13578 3114 (23 14768 3839 |26
12.Friedberg (43) Schi | 38 36899 33858 |91 34704 29712 |85
13.Fiirstenfeldbruck 57 | OB | 18 9163 8453 |92 9910 8958 |90
14. Fiissen Sch | 18 34 468 29806 |86 36924 31887 |86
15. Garmisch-

Partenkirchen (41) | OB 2 1703 1477 |86 1778 1515 |84
16. Giinzburg-Stadt Sch 1 11800 9762 |82 10202 8541 (83
17. Giinzburg-Land Sch | 66 49925 42906 |86| 52613 44635 |82
18. Illertissen i Sch | 44 39994 36421 |91 39 367 36313 (|92
19.Ingolstadt (41) OB | 10 12398 10985 |88 10272 9188 |89
20. Kaufbeuren-Stadt Sch 1 34686 25303 | 73 19 866 15803 |79
21.Kaufbeuren-Land Sch | 56 35638 32344 |90 39216 35510190
22.Kempten-Stadt Sch 1 43116 32808 |76| 39821 30775 |77
23.Kempten-Land Sch | 29 50 686 45516 |89 55159 49184 |89
24.Krumbach Sch | 49 34075 31957 |93| 38437 35565 |92
25.Landsberg-Stadt OB 1 13413 10515 |78 11733 9683 (87
26.Landsberg-Land OB | 59 41789 36905 | 88| 44587 39482 |82
27.Lindau-Stadt Sch 1 24187 14125 |58] 20308 12028 |59
28.Lindau-Land Sch | 28 39563 33682 |85| 38148 32653 |85
29. Marktoberdorf sch | 37 38 339 35178 |91 40846 37108 |91
30.Memmingen-Stadt | Sch 1 29 801 18377 |61 25343 15682 |62
31.Memmingen-Land | Sch |55 48 508 37600 |77| 52433 40925 |78
32. Mindelheim Sch | 61 50779 46799 |92| 56689 51.705 |91
33.Neuburg-Stadt Sch 1 16 502 11870 |72 13 966 11227 |80
34.Neuburg-Land (85) | Sch | 79 38073 33866 |89 43122 37670 (87
35. Neu-Ulm-Stadt Sch 1 24 305 14114 |58 14 866 8156 |55
36.Neu-Ulm-Land Sch | 54 49749 39299 |79| 44268 35988 |81
37.Nérdlingen-Stadt Sch 1 14350 6750 |47 13 425 5660 |42
38.Nordlingen-Land 74 | Sch | 70 32540 15851 |48 39350 20743 |53
39. Pfaffenhofen/I. (78) | OB | 22 16 741 15752 |94 17101 15762 |92
40.Schongau (24) Sch | 17 23139 19922 |86 24110 21592 (89
41. Schrobenhausen (38) | OB | 36 27904 26374 |94| 31229 29048 (93
42.Schwabmiinchen Sch | 32 45 438 37209 |82| 41888 35801 |[85
43.Sonthofen Sch | 33 65718 54147 |82| 67088 56053 |83
44 Starnberg (39) OB | 31 45 024 32488 |72| 42538 31891 175
45. Weilheim (42) OB | 39 63704 53502 | 84| 65904 55180 |90
46. Wertingen Sch | 53 31716 29709 |93] 36322 33458 (92

Wolfratshausen (38) | OB | — — — - — —_ _
Diézese Augsburg: — |1373]1674691 |1345855 [80|1634879 |1330767 |81
in 3 Regierungs-Bez. Gem.|Einwohner |Katholiken Einwohner (Katholiken

1961 1950
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3. Die Unterteilung des Bistums

Die kirchlichen Grenzen der Didzese decken sich mit den staatlichen Grenzen nur im
Westen und Siiden, also gegen das Land Wiirttemberg und Tirol. Gegen Osten und
Norden (innerhalb Bayerns) treten groBe Eigenarten auf, so daB8 die Didzese Augsburg
mit ihrer Pfarrei Eschenlohe bis vor Garmisch sich hinzieht und dort sogar eine Enklave
der Erzditzese Miinchen aufweist (Schlehdorf). Im Norden greift die Didzese Augsburg
iiber Nérdlingen nach Dinkelsbiihl und Feuchtwangen ins Mittelfrankische aus, im
Osten iiber die Autobahn Miinchen—Niirnberg (Flugplatz Manching) bis vor Ingol-
stadt. Umgekehrt springt die Erzdidzese Miinchen noch in den Regierungsbezirk
Schwaben im Landkreis Friedberg ein, der bis 1939 zum Reg.-Bezirk Oberbayern ge-
hérte, so daB fiinf politische Gemeinden mit drei Pfarreien des schwibischen Regie-
rungsbezirkes zur Erzdidzese Miinchen zihlen.

Diese Merkwiirdigkeiten der heutigen Grenzen haben ihre alten historischen Hinter-
griinde, die bei demokratischen Verhiltnissen nicht hinweggewischt werden diirfen.
In der vornapoleonischen Zeit erstreckte sich das Bistum Augsburg im Distrike
RHAETIEN iiber Neresheim bis nach Schwibisch Gmiind und Ellwangen.

Nach dem iltesten gedruckten Schematismus von 1762 sind die Pfarreien noch nach
Distrikten aufgefiihrt:

Augsburg-Stadt: 6 Pfarreien
Archidiakonat (Augsburg-Land) 12 Pfarreien

I. SUEVIA 415 Pfarreien
II. BAVARIA 229 Pfarreien
III. PALATINUS 73 Pfarreien
IV. RHAETIA 109 Pfarreien

Insgesamt: 844 Pfarreien

Kurz nach der Sikularisierung von 1803 (1806) hat der Ex-Benediktiner vom aufge-
hobenen OSB Stift St. Ulrich in Augsburg, Placidus Braun, das Facit gezogen: Die
wiirttembergischen Teile sind nunmehr weggefallen, dazu traten nur kleine Teile des
aufgehobenen Bistums KONSTANZ, die heutigen Kapitel: Lindau, Weiler, Stiefen-
hofen und Legau.

Distrikte nach 1823 (Pl. Braun)
Neu-Bayern mit 23 Kapiteln 443 Pfarreien
Alt-Bayern mit 14 Kapiteln 303 Pfarreien
Konstanz  mit 4 Kapiteln 60 Pfarreien
Diverse Kuratien 14 Pfarreien
Insgesamt 820 Pfarreien
Nach der ,,Pfriinde-Statistik** der Diozese Augsburg von Pfarrer Jakob Hopp aus dem
Jahre 1906 (im Verlage Michael Seitz Augsburg) sind in 40 Kapiteln nachgewiesen:

864 Pfarreien
15 Kuratien usw.
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Das zuerst zweibindig, im Oktober 1904 einbindig erschienene Werk dient heute
noch als Nachschlagewerk fiir Kirchstellen aller Art. Obwohl oft als ,,Liigenhopp*
bezeichnet, ist es doch eine Fundstitte fiir so schwierige Fragen wie Baukanon, Bau-
pflicht und weist den baulichen Zustand der Pfriindewohngebiude und des Pfriinde-
einkommens aus. Damit ist der Stand festgehalten, wie er vor Eintritt der groBen
Anderungen, die durch den 1. Weltkrieg verursacht wurden, in koniglich-bayerischer
Zeit tatsichlich vorlag.

Es wire nach 60 Jahren an der Zeit, einen Kreis von Fachkundigen zu beauftragen und
entsprechend auszustatten, um ein Nachschlagewerk in moderner Form fiir die kirch-
lichen Verwaltungsstellen der Dibzese, vor allem der kirchlichen Stiftungsaufsichts-
behorde selbst herauszubringen.

Die Einteilung von ,,Hopp* ist wie bei dem Bistumswerk ,,Steichele* noch nach den
alten 40 Kapiteln vorgenommen. Um daher eine heutige Kirchstelle ausfindig machen
zu kdnnen, muB immer erst von der seit 1921 getroffenen Einteilung mit 60 Dekanaten
ausgegangen und gepriift werden, zu welchem Kapitel alter Fassung die Stelle gehort.
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Verzeichnis der Pfarreien

nach dem iltesten gedruckten
Schematismus von 1762
,-Moderna ecclesia Augustensis**
von Joh. Leonhard Mayr
unter Ausscheidung der inkorporierten Pfarreien, deren Dominus Loci eine geistliche
Korperschaft (Stift/Kloster) war.

Distrikte vor 1800

Suevia Bavaria
ink. Su ink. Su:

9 20 Fiissen 25 38 Weilheim
18 25 Kempten 3 19 Oberalting
31 39 Ottobeuren 2| 18 Schwabhausen
13 25 Kaufbeuren 4 23 Landsberg
26 27 Oberdorf 4 18 Bayermiinching
12 17 Schongau 2 32 Friedberg
16 23 Schwabmiinchen 8 27 Aichach
11 21 Baisweil 3 26 Hohenwart

5 26 Kirchheim L) 28 Rain
11 28 Mindelheim

8 19 Oberroth 54 =

8 22 WeiBlenhorn
12 28 lcht?nhauscn Bhaia

8 25 Jettingen :

18 27 Agawang 4 5 Elchingen
12 21 ‘Wertingen 6 8 Dillingen
12 22 Westendorf 9 17 Neresheim
IR 2 18 Gmiind
20 415 14 2 Ellwang
— 3 Dinkelsbiihl
lati 2 25 - Wallerstein
Futttnus 4 11 Donauworth

4 23 Neuburg

1 18 Burgheim 41 109

7 15 Hochstidt

4 17 Lauingen
16 73
Inkorp. Summe nach Distrikten vor 1800

Pfarreien
6 6 Augsburg-Stadt
6 12 Augsburg-Land (Archidiakonat)
230 415 Schwaben (Suevia)
16 73 Neuburg (Palatinus)
54 229 Bayern (Bavaria)
41 109 Riess (Rhaetia)
353 844 Dibzese Augsburg vor der Sikularisation
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Verzeichnis der Pfarreien nach Placidus Braun

Historisch-topographische Beschreibung der Dizese Augsburg
2. Band, Augsburg 1823, 806 Pfarreien in 41 Kapiteln

Neu-Bayern

5 Augsburg-Stadt
12 Archidiakonat Augsburg
27 Agawang
21 Baisweil

6 Dillingen

3 Dinkelsbiihl
13 Donauwdrth
10 Fiissen
31 Ichenhausen
14 Jettingen
25 Kaufbeuren
22 Kempten
26 Kirchheim
10 Leder
27 Mindelheim
26 Oberdorf
19 Oberroth
39 Ottobeuren
23 Schwabmiinchen
16 Wallerstein
25 Weilenhorn
21 Wertingen
22 Westendorf

Su: 443 in 23 Kapiteln

Alt-Bayern

26 Aichach

18 Bayermiinching
19 Burgheim

33 Friedberg

16 Hochstidt

25 Hohenwart

21 Landsberg

14 Lauingen

25 Neuburg

18 Oberalting

30 Rain

11 Schongau

18 Schwabhausen
29 Weilheim

303 in 14 Kapiteln

von der Didzese Konstanz
17 Legau

10 Lindau

19 Stiefenhofen

14 Weiler

60 in 4 Kapiteln

Zusammenstellung

443 Pfarreien Neu-Bayern in 23 Kapiteln
303 Pfarreien Alt-Bayern in 14 Kapiteln
60 Pfarreien im Konstanzer

Gebiet mit 4 Kapiteln

806 insgesamt
14 Kuratien

Summa: 820

in 41 Kapiteln
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Pfriinde-Statistik 1906
40 Kapitel mit 864 Pfarreien

(nach J. Hopp)

Die Einteilung nach Bezirken war schon 1823 in Wegfall gekommen; das Kapitel
Leeder mit Schongau uniert ergibt ein Kapitel weniger, der Archidiakonat ist als Kapitel
Augsburg-Land bezeichnet. Die Reihenfolge ist nun alphabetisch.

6 Augsburg-Stadt 13 Lauingen
28 Agawang 17 Legau
27 Aichach 10 Lindau
13 Augsburg-Land 31 Mindelheim
21 Baisweil 27 Neuburg
20 Bayermiinching 19 Oberalting
19 Burgheim 27 Oberdorf

9 Dillingen 20 Oberroth

5 Dinkelsbiihl 39 Ottobeuren
14 Donauworth 29 Rain
33 Friedberg 21 Schongau-Leeder
11 Fiissen 19 Schwabhausen
18 Hochstadt 24 Schwabmiinchen
25 Hohenwart 22 Stiefenhofen
32 Ichenhausen 18 Wallerstein
25 Jettingen 14 Weiler
25 Kaufbeuren 31 Weilheim
25 Kempten 30 WeiBenhorn
28 Kirchheim 25 Wertingen
22 Landsberg 22 Westendorf

Summe: 864
dazu: 15 Kuratien

879
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Neueinteilung des Bistums Augsburg
in 60 Kapitel und 925 Pfarreien

Die Neueinteilung der Dibzese ab 1. 10. 1921 schuf zu den
40 alten Dekanaten
20 neue Kapitel,

so daB insgesamt 60 Dekanate (oder Kapitel) in alphabeti-
scher Folge vorhanden sind (ABI. 1921, S. 155—171, 183).
Ab 1. 12. 1944 wurde das Stadtdekanat Augsburg in I und II voriibergehend unter-
geteilt (ABL 1944, S. 230 und 1951, S. 16).
Die 1921 neu geschaffenen Kapitel sind unterstrichen. Soweit ein Kapitel nach alter
Einteilung im Rahmen des Werkes von Steichele-Schroeder-Zoepfl erschienen ist,
wird der jeweilige Band abgekiirzt angegeben (z. B. Stei. IV).

16 Augsburg-Stadt
14 Affing

14 Agawang Stei. II
20 Aichach Stei. II
17 Augsburg-Land
15 Baisweil Stei. II

20 Bayermiinching Stei. II

12 Benediktbeuern

20 Buchloe

16 Burgheim Stei. II
12 Dillingen Stei. III
13 Dinkelsbiihl Stei. III
12 Dinkelscherben

17 Donauwdérth Stei. III
18 Friedberg Stei. IV
15 Fiissen Stei. IV

12 Glbtt

16 Giinzburg

15 Hochstadt Stei. IV
14 Hohenwart Stei. IV
14 Ichenhausen Stei. V
13 Jettingen Stei. V

16 Illertissen

21 Kaufbeuren Stei. VI
25 Kempten

15 Kirchheim Stei, IX
15 Krumbach

21 Landsberg

13 Lauingen

10 Legau

13 Lindau

13 Memmingen

16 Mindelheim St. X
8 Nesselwang

20 Neuburg

14 Neu-Ulm

15 Oberalting

18 Oberdorf Stei. VII

10 Obergiinzburg

13 Oberroth

16 Ottobeuren

14 Pottmes

14 Rain

17 Reichertshofen

16 Schongau

13 Schrobenhausen

19 Schwabhausen

16 Schwabmiinchen Stei. VIII

14 Sonthofen

19 Stiefenhofen

11 Thannhausen

18 Walkertshofen

19 Wallerstein

14 Weiler

22 Weilheim

15 WeiBenhorn

17 Welden

16 Wertingen

11 Wessobrunn

13 Westendorf

Gesamtsumme: 925 Pfarreien in 60 Kapiteln



Das Bistum Augsburg in Zahlen 115

4. Neugebildete Pfarreien bis 1966

Nach diesem historischen Durchgang der Einteilung des Bistums werden nunmehr die
Pfarreien fortgeschrieben, die nach der Neueinteilung der Dibzese vom Jahre 1921
gebildet wurden. Unter Nachweis der betreffenden Stelle im Di6zesan-Amtsblatt sind
diese neuerrichteten und organisierten Pfarreien in chronologischer Folge und fort-
laufender Bezifferung unter Angabe des Patrons, der Dekanatszugehorigkeit vom Jahre
1905 bis zum Ende des Jahres 1966 fortgefiihrt. Letzte im Amtsblatt 1966, Seite 234 f,

veroffentlichte Neubildung ist Nr. 966 Pfarrei Memmingerberg St. Ambrosius.

Die nichste Pfarrei Nr. 967

Gersthofen, Maria Konigin des Friedens
Landkreis und Dekanat: Augsburg-Land,

ist vom Kultusministerium bereits genehmigt. Die entsprechenden Stiftungsakte
werden im Amtsblatt 1967, Nr. 13 S. 223 verdffentlicht.

Neuerrichtete Pfarreien
Fortfiihrung seit 1905
Lf. Nr. | Ortsname Patron Dekanat Amtsblatt

907 Augsburg-Oberhausen | St. Josef Stadt 1905 S. 85
908 Augsburg St. Anton Stadt Siid-West | 1914 8S. 18
909 Augsburg-Hochzoll HI. Geist Stadt 1920S. 69
910 Lindau-Reutin St. Josef Lindau 1921
911 Herrsching St. Nikolaus Oberalting 1922 5.127
912 Augsburg St. Simpert Stadt 1926 S. 78
913 Kottern-Neudorf Maria Himmelf. | Kempten 1928 S. 80

= Sankt Mang Umbenennung 1963 S.106
914 Kempten-Ost Chr. Himmelf. | Kempten 1931 S.144
915 Augsburg-Lechhausen | Uns. Lb. Frau Stadt 1934 5.107
916 Augsburg-Hochfeld St. Canisius Stadt 1938S. 16
917 Augsburg St. Martin Stadt 1933 5.140
918 Kempten-Siid St. Anton Kempten 193985.125
919 Reisensburg St. Syxtus Giinzburg 1941 5.228
920 Riickholz St. Georg Fiissen 1941 §.247

Nesselwang

921 Meitingen St. Wolfgang Westendorf 19418S. 60
922 Altenberg St. Joh. Bapt. Lauingen 1948 5.141
923 Heilig Kreuz Hl. Kreuz Kempten 1938 5.186
924 Lindau-Aschach St. Ludwig Lindau 1948 5.137
925 Schwabegg Maria Himmelf. | Schwabmiinchen | 1948 S.124




Lf. Nr. | Ortsname Patron Dekanat Amtsblatt
Wies Z. GegeiBelten | Pf. Steingaden | 1950 5.297
Heiland D. Schongau

Gerolfingen D. Wallerstein | 19508.212
Wittelshofen

926 Augsbirg- Christkonig Augsburg-Stadt | 1937 S.215

Hammerschmiede 1950S.211

927 Augsburg-Lechhausen | St. Elisabeth Augsburg-Stadt | 1938 S.119

1950 S.211

928 Augsburg-Firnhaberau | St. Franziskus Augsburg-Stadt | 1937 §.215

1950 8.211

929 Augsburg-Birenkeller | St. Konrad Augsburg-Stadt | 1938 S.170

1950 S.211

930 Augsburg-Neukriegsh. | St. Thaddius Augsburg-Stadt | 1937 5.192

1950 S.211

931 Augsburg-Spickel St. Wolfgang Augsburg-Stadt | 1950 S.211

932 Klosterlechfeld Marienwallfahrt | Schwabmiinchen | 1953 S.106

933 NeusiB St. Agidius Augsburg-Land | 1939 S.314

1954 S. 97

1957 8. 73

934 Haunstetten St. Albert Augsburg-Land | 1938 S.189

1954 8. 97

935 Neustadtbergen Maria Hilf Augsburg-Stadt | 1959 5.139

1954 8. 97

936 Kaufbeuren (Ost) St. Ulrich Kaufbeuren 1955 S.120

1960 S.149

937 Kaufbeuren Herz Jesu Kaufbeuren 1959 S.149
Neugablonz

938 Neu-Ulm St. Albert Neu-Ulm 1955 S.285

Offenhausen

939 Westheim Bruder Klaus Augsburg-Land | 1959 S.144

1955 S.245

940 Hegge Maria K5. d. A. | Kempten 1955 S.284

1960 S.150

941 Kempten (Nord) St. Michael Kempten 1955 S.285

942 Ried St. Walburga Bayermiinchen | 19598S.113

943 Memmingen St. Josef Memmingen 1956 S.264

944 Memmingen Maria Himmelf. | Memmingen 1956 S.264

1959 8.104

19638. 4

945 Harburg Herz Jesu Wallerstein 19618S. 34

946 PeiBenberg-Worth St. Barbara ‘Weilheim 1961 8. 35
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Lf. Nr. | Ortsname Patron Dekanat Amtsblatt

947 Biihl a. Alpsee St. Stephan Stiefenhofen 1957 S.186

1959 5.109
948 Socking St. Ulrich Oberalting 1958 S.272

1959 8.103
949 Lindau-Zech Maria K6. d. F. | Lindau 1959 8.210

1960 S.150
950 Leipheim St. Paulus Giinzburg 19608.172
951 Steinebach z. hl. Abendmahl | Oberalting 1961S. 75
952 Unterkammlach Maria Kénigin | Mindelheim 1961 S.261

d. hl. Rosenkr.

953 Augsburg St. Don Bosco | Herrenbach 19625.190
954 Nersingen St. Ulrich Neu-Ulm 1962 S.306

1948 5.101
955 Augsburg Zwolf Apostel | Hochzoll-Siid 1963S. 4
956 Penzberg- ZuU.L.Frau | Benediktbeuren | 1965 S.352

Neusteigenberg LK Weilheim

957 | Neu-Ulm-Ludwigsfeld | Maria Himmelf. | Neu-Ulm 1966 S. 17
958 Nonnenhorn Christophorus | Lindau 1964 S.246
959 Nordlingen St. Josef ‘Wallerstein 1964 8.311

1964 S.363
960 Kempten St. Ulrich Kempten-Ost 1964 5.372
961 Neuburg St. Ulrich Neuburg 1965S. 12
962 Stettenhofen Jesusd. g. Hirte | Westendorf 1966 S. 46
963 Haunstetten St. Pius Augsburg-Land | 1966 5.114

1961 S.365
964 Goggingen Z. hl. Erloser Augsburg-Land | 1966 S.171
965 Fiissen Z.d. 8 Selig- Fiissen-West 1966 S.213

keiten

966 Memmingerberg St. Ambrosius | Memmingen 1966 S.234
967 Gersthofen Maria Konigin | Augsburg-Land | 1967 5.223

d. Friedens
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5. ,,Benefizien®

Die Titulierung von Exposituren, Benefizien, Kaplaneien usw., die in gewissem Umfang
einen eigenen Seelsorgebezirk umfassen, ist recht uneinheitlich. Dies fithrt bei sta-
tistischen Erhebungen oft zu Schwierigkeiten in der Zihlung und sogar zu Unklar-
heiten in der Jurisdiktion. Oft bilden solche Stellen eigene politische Gemeinden,
miissen infolge der GréBe und riumlichen Isolierung hauptamtlich besetzt werden.
Als Beispiel wird angefiihrt die ,,Manualkaplanei® Hinterstein, Pfarrei Hindelang mit
600 ansissigen Katholiken, dazu trifft eine groBe Zahl von Sommer- und Wintergisten.
Unter Angabe der Katholikenzahl, des staatlichen und kirchlichen Ranges und der
Zugehorigkeit zur Pfarrei ist in ortsalphabetischer Folge eine Liste gefertigt, fiir die
eine Bereinigung in der Titulatur notwendig erscheint. Der Titel ,, Kuratie** wiirde die
Moglichkeit schaffen, bei Verteilung der Kirchensteuer diese Stellen wie Pfarreien zu
werten.

Es handelt sich doch immerhin um 52 Stellen, von denen zum 1. 1. 67 mehr als 12
hauptamtlich besetzt sind, deren Stelleninhaber wie Pfarrvikare besoldet werden
miissen.
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EXPOSITUREN, BENEFIZIEN und KAPLANEIEN

mit eigenem Seelsorgebezirk — Stand 1. 12. 1966

(Die unterstrichenen Stellen sind hauptamtlich besetzt!)

Rang Kath. | Zugehorig zur

Ortsname atadih 1 e Zahl | Pfarrei bzw. Dekanat

1. Anhofen Pol. G.| Expositur 447 | GroBkissendorf D. Giinzburg

2. Baumgarten Pol. G.| Kurat-Benf. 175 | Aislingen, D. Glott

3. Betlinshausen Pol. G.| Kurat-Benef. 380 | Ilertissen

4. Bichl Pol. G.| Benefizium 1170 | Benediktbeuern

5. Bodelsberg Kurat-Benef. 226 | Sulzberg, D. Kempten

6. Bérwang Exp. Kaplanei | 480 | Haldenwang, D. Kempten

7. Ellgau Pol. G.| Kurat-Benef. 805 | Westendorf

8. Emershofen Pol.G.| Kurat-Schul-B.| 150 | Illerberg, D. WeiBenhorn

9. Engishausen Pol. G.| Kurat-Benef. 202 |Egg, D. Oberroth
10. Etting Pol.G.| Kapl.Expositur | 288 | Polling, D. Weilheim
11. Etting Pol.G.| Schul-Kurat-B.| 270 | Gempfing, D. Rain
12. Ettlishofen Pol.G.| Kapl. Expositur | 600 | Pfaffenhofen, D. WeiBenhorn
13. Eurasburg Pol. G.| Kurat-Benef. 545 | Paar, D. Friedberg
14. Gabelbachergreut | Pol. G.| Kurat-Benef. 240 | Gabelbach, D. Dinkelscherben
15. Gremheim Pol. G.| Expositur 543 | Blindheim, D. Hochstadt
16. Haslangkreit Pol. G.| Kurat-Benef. 518 | Kiihbach, D. Aichach
17. Haupeltshofen Pol. G.| Benefizium 115 | Aletshausen, D. Krumbach
18. Hinterstein Manual-Kapl. 600 | Hindelang, D. Sonthofen
19. Hochgreuth Kurat-Benef. 344 | Betzigau, D. Kempten
20. Hérmannshofen Benefizium 223 | Altdorf, D. Oberdorf
21. Klingsmoos Pol. G.| Expositur 803 | Ludwigsmoos, D. Neuburg
22. Kronburg Pol. G.| SchloB-Benef. | 1111 | Illerbeuren, D. Memmingen
23. Langenbruck Pol. G.| Expositur 918 | Fahlenbach, D. Reichertshofen
24. Lichtenau Pol. G.| Kurat-Benef. 518 | Weichering, D. Neuburg
25. Magnetsried Pol.G.| Kapl.Expositur | 316 | Seeshaupt, D. Benediktbeuern
26. Margertshausen | Pol. G.| Kurat-Benef. 570 | Dopshofen, D. Agawang
27. Markt Pol. G.| Benefizium 454 | Biberbach, D. Westendorf
28. Monstetten Pol. G.| Kurat-Benef. 335 | Waldkirch, D. Glott
29. Nantesbuch Kurat-Schul-B.| 180 | Iffeldorf, D. Benediktbeuern
30. Nordendorf Pol.G.| FrilhmeB-Ben. | 858 | Westendorf
31. Oberhausen Expositur 1098 | Huglfing, D. Weilheim
32. Oberpeiching Pol. G.| Kurat-Benef. 219 | Holzheim, D. Rain
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Ortariasis Rang Kath. | Zugehérig zur
staatl. |  kirchlich Zahl | Pfarrei bzw. Dekanat

33. Oberwittelsbach | Pol. G.| Kurat-Benef. 420 | Aichach
34. Oy Kurat-Benef. 610 | Mittelberg, D. Nesselwang
35. Pfronten-Steinach Exp.-Kaplanei | 1316 | Pfronten, D. Nesselwang
36. m Kapl.-Benef. 260 | Pfronten, D. Nesselwang
37. Pichl Pol. G.| Benefizium 170 | Aindling, D. Affing
38. Reichau Pol. G.| Kuratie 320 | Boos, D. Memmingen
39. Riedlingen Pol. G| Kapl.Expositur| 1466 | Wornitzstein, D. Donauwdrth
40. Ritzisried Pol. G.| Expositur 270 | Unterroth, D. Illertissen
41. Rottach Kurat-Benef. 252 | Untermaiselstein, Stiefenhofen
42. Roggden Pol. G.| Schulbenef. 342 | Zusamaltheim, D. Wertingen
43, Schéffau Kapl. Expositur] 269 | Seehausen, D. Weilheim
44, Schénebach Pol. G.| Kurat-Benef. 194 | Ziemetshausen, D. Thannhaus.
45. Schwangau Pol. G.| Benefizium 1100 | Waltenhofen, D. Fiissen
46. Stetten Pol. G| Kapl.Expositur] 605 | Oberauerbach, D. Mindelheim
47. Streitheim Pol. G.| Kurat-Benef. 320 | Horgau, D. Agawang
48. Unterbaar Pol. G.| Benefizium 390 | Oberbaar, D. Rain
49, Wallerdorf Pol.G.| Schulkurat-B. | 296 | Holzheim, D. Rain
50. Wengen Pol. G.| Benfizium 265 | Gempfing, D. Rain
51. Wittelshofen Expositur 175 | Willburgstetten, D. Dinkelsbiihl
52. Wollmetshofen |Pol.G.|Manual-Benef.| 380 | Fischach, D. Agawang
STAATLICHE KURATIEN 1. Aichach Strafanstalt Frauen

2. Giinzburg a. D. Nervenkrankenhaus

3. Kaisheim Strafanstalt Manner

4. Kaufbeuren-Irsee Nervenkrankenhaus
5. Landsberg (Lech) Gefangenenanstalt
6. Niederschonenfeld Strafanstalt fiir Jugendliche
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WALLFAHRTS- und SCHLOSS-BENEFIZIEN

15

10.

11:

12

Allerheiligen

. Andechs
. Buggenhofen
. Garatshausen

. Hofhegnenberg (Pol.G.)

. Kobel
. Lehenbiihl
. Maria Beinberg

. Niederarnbach

Seefeld
Vesperbild

Wies

Wallfahrtsbenef.
St. Johann Baptist
Wallfahrtsstelle

St. Elisabeth
Wallfahrtsbenef.

Maria Geburt
SchloB-
benefizium 210
SchloBbenef.

Unsere Liebe Frau

285

Manualbenef.

Maria Loretto
Expositur

Maria Schnee
Woallfahrtsbenef.

Maria Verkiindig.
SchloBbenef.

St. Blasius
SchloBbenef.

St. Joh. Baptist
Manualbenef.

Mariia Schmerz
Kustodie

Christi GeiBelung

121

Seheppach, D. Jettingen
Erling, D. Oberalting
Bissingen, D. Donauworth
Tutzing, D. Benediktbeuern

Steindorf, D. Bayermiinching

Westheim, D. Augsburg-Land
Legau

Weilach, D. Schrobenhausen
Hohenried, D. Hohenwart
Oberalting

Ziemetshausen, D. Thannhausen

Steingaden, D. Schongau
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6. Kirchenneubau 1945 bis 1966

Die Zeitschrift fiir christliche Kunst und Kunstwissenschaft ,,DAS MUNSTER hat
im Juli/August 1966 ein Doppelheft (Nr. 7/8 im 19. Jahrgang) herausgebracht, in dem
fast alle Kirchenneubauten im Bistum Augsburg von 1946 bis 1966 mit ausgezeich-
neten Abbildungen, Plinen und Modellen chronologisch zusammengestellt sind. Es
spiegelt sich darin ein gewaltiges Bauvolumen, das vom Didzesanbauamt bewiltigt
werden muBte. Dabei sind Neu- und Umbauten von Pfarrhdfen nicht einbezogen.
Mehr als 134 GroBprojekte, von kriegszerstorten Gotteshiusern angefangen bis herauf
zu den Musterbauten der Altmeister — Prof. D. Bshm, Prof. M. Kurz und Senior
Th. Wechs —, wurden im Zeitraum von 20 Jahren realisiert. Bischof Dr. Josef Freun-
dorfer (1949-1963) war der energische Zielsetzer fiir Neubauten von Kirchen und Semi-
narien. Die Leitung des Di6zesanbauamtes hatten seit 1936 Baumeister Eugen Link
inne und Oberamtmann Anton Mayerhofer, der zum 1. 3. 1967 in den Ruhestand trat.
Seit 1. 8. 1958 hat Di6zesanbaurat Valentin Miiller anstelle des erschépften Baumeisters
Link die Leitung des Bauamtes iibernommen und steht mit einem relativ kleinen Mit-
arbeiterstab (von 20 Personen) vor groBen neuen Projekten, die sich auf Grund der
liturgischen Erneuerung ergeben. Seit 12. 9. 1963 zum Bischof von Augsburg ernannt
beschiftigt sich Dr. Josef Stimpfle, unterstiitzt von seinem Generalvikar, Prilat Martin
Achter, mit groBen Plinen, die verwirklicht werden sollen. Die Finanzierung all der
GroB- und Kleinprojekte lag seit 1938 in Hinden von Domdekan Andreas Rampp,
seit 1962 von Domkapitular Johann Rigel, der schon seit 1958 das Wohnungsunter-
nehmen der Diozese ,,St. Ulrichswerk* geleitet hat.

Nachfolgend ist in ortsalphabetischer Folge ein Uberblick gegeben, in dem alle
groBeren Kirchenneubauten und -umbauten seit 1945 bis 1966 erfaBt sind unter Angabe
der Stelle, des Ranges der Kirche, des Patrones, der maBgebenden Architekten und der
Zeit der Vollendung.

AUGSBURG-STADT
1. St. Albertus Studienwohnheim der Pidagogischen Hochschule,
Neubau 1951/61, Architekt Baudirektor W. Hauenstein.
2. Christkonig Hammerschmiede, Stadtpfarrkirche,
Neubau 1962/64, Architekt K. Sendlinger.
3. St. Don Bosco Herrenbach, Stadtpfarrkirche, Arch. Thomas Wechs sen.

Heimkirche, Kloster, Schiilerheim, Arch. Thomas Wechs jun.
Neubauten von 1960 bis 1965.

4. Heiligste Dreifaltigkeit Kriegshaber, Stadtpfarrkirche, verbombt 16. 7. 44,
Neuaufbau 1948/50, Professor M. Kurz.

5. St. Elisabeth Lechhausen-Nord, Stadtpfarrkirche,
Neubau 1951/52, Professor M. Kurz und Architekt Werner.



6. Hl. Geist

7. 8t. Georg

8. St. Josef

9. HI. Kreuz

10. St. Markus

11. St. Martin

12. St. Max

13. St. Moritz

14. St. Pankratius

15. St. Peter und Paul

16. Unsere Liebe Frau

17. St. Ulrich und Afra

18. Zwalf Apostel
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Hochzoll, Stadtpfarrkirche,
Neubau 1954/55, Architekt Thomas Wechs.

Innenstadt, Stadtpfarrkirche, Bombenschiden 25. 2. 44,
Wiederaufbau 1951/54, Architekt Thomas Wechs.

Oberhausen, Stadtpfarrkirche, Bombenschiden 23. 10. 44,
Wiederaufbau 1947/50, Professor M. Kurz und H. Déllgast.

Wallfahrtskirche, bombengeschidigt 25. 2. 44,
Wiederaufbau 1945/55, Architekt R. Pfaud und Prof. M. Kurz.

Fuggerei, Spitalkirche, Pfarrei St. Max,

Bombenschaden 26. 2. 44 der Renaissancekirche von 1581,
Wiederaufbau durch die Fuggersche Stiftung, unter Pro-
fessor Dr. Gotz Frh. v. Polnitz.

Stadtpfarrkirche Nord-Westen 1935, Architekt Kempf,
Erweiterungsbauten 1962/64, Architekt F. Kempf.

Stadtpfarrkirche, Bombenschiden 26. 2. 44,
‘Wiederaufbau 1946/51, Professor D. Béhm, Kéln.

Stadtpfarrkirche, bombenbeschidigt 25. 2. 44,
Wiederaufbau 1949/50, Professor D. Bohm.

Lechhausen, Stadtpfarrkirche, verbombt 26. 2. 44,
Wiederaufbau 1946/47, Architekt A. Freilinger.

Oberhausen, Stadtpfarrkirche, Bombenschiden 26. 2. 44,
Wiederherstellung 1945/48, Architekt U. Reitmayr.

Lechhausen-Siid, Stadtpfarrkirche,
Bauzeit 1950/51, Professor M. Kurz.

Stadtpfarrkirche, Basilika, Bombenschiden,
Krypta-Erweiterung 1961, Professor J. Wiedemann.

Hochzoll-Siid, Stadtpfarrkirche,
Neubau ab 1964, Professor Clemens Holzmeister, Wien.

19. Adelsried

LK. Augsburg, Autobahnkirche ,,Maria, Hilfe der Reisenden®,
Neubau 1956/57, Architekt W. v. Dobelhoff, Stiftung Haindl,
Augsburg.

20. Altenstadt-Tllereichen LK. Illertissen, Pfarrkirche Guter Hirte,

21. Altenstadt

Neubau 1962/64, Architekt W. Hornung.

LK. Schongau, D. Schongau, Pfarrkirche St. Michael,
Restaurierung der Basilika, 1961/62, Architekten M. Stein-
brecher und Th. Wieland.
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22. Aystetten

23. Bad Wrishofen

24. Bayersried

25, Bellenberg

26. Benediktbeuern

27. Blossenau-Ubersfeld

28. Bobingen-West

29. Biilil

30. Biihl a. Alpsee

31. Burlafingen

32. Derching

33. Deuringen

34. Diedorf

35. Dontauwérth

36. Donauwdrth

37. Ebenhausen

38. Ehrenberg

39. Feldafing

Hans Stoll

LK. Augsburg, Pfarrkirche St. Martin,
Neubau 1964/66, Architekt Ph. Dreher.

LK. Mindelheim, D. Baisweil, Pfarrkirche St. Ulrich,
Neubau ab 1965, Architekt W. Hornung.

LK. Marktoberdorf, D. Obergiinzburg, Pfarrkirche St. Niko-
laus, Erweiterung 1955, Architekt M. Abele.

LK. Illertissen, Pfarrkirche Unsere Liebe Frau v. Rosenkranz,
Neubau 1961/63, Architekt A. Kreutzer.

LK. Bad T&lz, Werktagskirche Maria Himmelfahrt,
Neubau 1964/66, Architekt Fritz Hierl.

LK. Donauwdérth, D. Burgheim, Filialkirche St. Xystus,
Erweiterungsbau 1954, Pfarrei Ubersfeld.

LK. Schwabmiinchen, D. Augsburg-Land, Filialkirche HI.
Familie, Siedlung StraBberg, Architekt R. Gerum.

LK. Giinzburg, Pfarrkirche St. Margareta,
Erweiterung 1964/65, Architekt F. Hartberger.

LK. Sonthofen, D. Stiefenhofen, Pfarrkirche St. Stephan,

Erweiterungsbau 1953, Professor M. Kurz.

LK. Neu-Ulm, Pfarrkirche St. Konrad,
Neubau 1957/60, Architekt W. Schneider.

LK. Friedberg, Pfarrkirche Mariac Unbefl. Empfingnis
Neubau 1963/65, Architekt W. Schneider.

LK. Augsburg, Filialkirche St. Gabriel der Pfarrei Stadtbergen,
Neubau 1960/61, Architekt J. Ruf.

LK. Augsburg, D. Agawang, Pfarrkirche Herz Mariae,
Neubau ab 1965, Architeke J. Ruf.

Stadtpfarrkirche Unsere Liebe Frau, Bombenschiden 19. 4. 45,
Erneuerung 1946-1961.

Parkstadt am Schellenberg, Filialkirche,
Neubau ab 1966, Architekt W. Schneider.

LK. Ingolstadt, Pfarrkirche St. Martin, D. Reichertshofen,
Schiffneubau 1963/64, Architekt Hansjakob Lill.

LK. Pfaffenhofen-I, D. Hohenwart, Pfarrkirche St. Ulrich,
Neubau 1947/51, Architekt A. Kirchmayer.

LK Starnberg, D. Oberalting, Pfarrkirche HI. Kreuz,
Neubau 1963/65, Architekt G. W. Barnert.



40. Fellheim

41. Fessenheim

42. Feuchtwangen

43. Fischach

44. Freienried

45. Fiissen

46. Gerlenhofen

47. Gersthofen

48. Goggingen

49. Greifenberg

50. Giinzach

51. Giinzburg/Do.

52. Hagspiel

53. Haunstetten

54. Haunstetten

55. Hegge

56. Heising

57. Hilgertshausen
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LK. Memmingen, Filialkirche Herz Jesu der Pfarrei Pless,
Neubau 1958/60, Architekt W. Hornung.

LK. Nordlingen, D. Wallerstein, Filialkirche Christkonig,
Pfarrei Deiningen, Neubau 1961/63, Architekt A. Back.

Stadtpfarrkirche St. Ulrich und Afra, D. Dinkelsbiihl,
Neubau 1960/61, Architekt G. W. Barnert.

LK. Augsburg, D. Agawang, Pfarrkirche St. Michael,
Erweiterung 1964/65, Architekten K. Mumm und E. Nigg.

LK. Friedberg, Filialkirche St. Anton, Pfarrei Adelzhausen,
Neubau 1958/59, Architekt K. Sendlinger.

‘West, Stadtpfarrkirche zu den acht Seligkeiten,
Neubau 1963/66, Architekt O. Wittek.

LK. Neu-Ulm, Filialkirche Maria Konigin, Pfarrei Aufheim,
Neubau 1958/61, Architekt E. Bshm.

LK. Augsburg, Pfarrkirche, Maria, Konigin des Friedens,
Neubau, Beginn 1966, Architekt, G. Ottl.

LK. Augsburg, Pfarrkirche Hl. Erloser,
Neubau 1959/61, Architekt Thomas Wechs.

LK. Landsberg, Filialkirche Mariae Unbefleckte Empfingnis,
Pfarrei Beuern, Neubau 1958/59, Architekt von Branca.

LK. Marktoberdorf, Filialkirche Maria H., Pfarrei
Obergiinzburg, Bauzeit 1952/53, Architekt M. Abele.

St. Martin, Stadtpfarrkirche,
Schiffneubau 1962/65, Architekt W. Hornung.

LK. Sonthofen, Filialkapelle Bruder Klaus v. der Fliie, Pfarrei
Aach, Neubau 1963/65, Architekt A. Hofmann.

LK. Augsburg, Stadtpfarrkirche St. Albert,

Neubau 1953/54, Architekt A. Wenzel.

LK. Augsburg, Stadtpfarrkirche St. Pius,

Neubau ab 1964, Architekten H. Schidel, F. Ebert, A. Mar-
quart.

LK. Kempten, Pfarrkirche Maria Konigin der Apostel,
Neubau 1949/51, Architekt A. Wenzel.

LK. Kempten, Filialkapelle St. Wendelin, Pfarrei Lauben,
Erweiterung 1961/62, Architekten Schausbreitner-Bartelt.

LK. Aichach, Pfarrkirche St. Stephan,
Erweiterung 1963/64, Architekt A. Beck.
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58. Hohenried

59. Ichenhausen

60. Jettingen

61. Illertissen

62. Kampberg-
Neudiemendorf

63. Kaufbeuren-
Neugablonz

64. Kaufbeuren

65. Kaufbeuren

66 Kaufering

67. Kempten-Ost

68. Kempten-Nord

69. Kissing

70. Konstein

71. Krumbach-Hiirben

72. Lagerlechfeld

73. Landsberg[Lech

74. Leipheim
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LK. Aichach, Filialkirche St. Georg und St. Gregor,
Pfarrei Willprechtszell, D. Affing,
Schiffneubau 1961/64, Architekt K. Habermann.

LK. Giinzburg, Stadtpfarrkirche St. Joh. Baptist,
Neubau ab 1963, Architekt J. Rappel.

LK. Giinzburg, Pfarrkirche St. Martin,
Anbau an alte Kirche, Beginn 1966, Architekt v. Branca.

Stadtpfarrkirche St. Martin,
Erweiterung 1958/59, Architekt Thomas Wechs.

LK. Weilheim, Filialkirche, Pfarrei Haunshofen,
Neubau 1957/58, Architekt G. Lorenz.

Stadtpfarrkirche Herz Jesu,
Neubau 1955/57, Architekt Thomas Wechs.

Stadtpfarrkirche St. Ulrich, (Kaufbeuren-Ost),
Neubau 1953/54, Architekt A. Wenzel.

Stadtpfarrkirche Hl. Familie, (Kaufbeuren-Nord),
Neubau ab 1965, Architekt M. Abele.

LK. Landsberg, Filialkirche Marii Himmelfahrt,

Neubau 1961/62, Architekten W. Zuleger und W. Schneider.

Stadtpfarrkirche St. Ulrich,
Neubau 1960/63, Architekt W. Hornung.

Stadtpfarrkirche St. Michael,
Neubau 1963/66, Architekten Schausbreitner-Bartelt.

LK. Friedberg, Filialkirche St. Bernhard, Neukissing,
Neubau 1954/66, Architekt W. Schneider.

LK. Eichstitt, D. Burgheim, Pfarrei Wellheim,
Filialkirche St. Agidius, Neubau 1958/60, Arch. A. Back.

Stadtpfarrkirche Maria Hilf,
Neubau ab 1966, Architekten Wacker-Niederbacher.

LK. Schwabmiinchen, Standortkirche St. Martin,
Neubau 1965/66, Architekt H. Haberbosch.

Stadtpfarrkirche Zu den heiligen Engeln,
Neubau ab 1966, Professor J. Wiedemann.

LK. Giinzburg, Stadtpfarrkirche St. Paulus,
Neubau 1958/60, Architekt F. Hartberger.



75. Leitershofen

76. Lindau-Aschach

77. Lindau-Zech

78. Lapsingen

79. Ludwigsfeld

80. Manching

81. Marktoberdorf~Nord

82. Memmingen

83. Memmingen

84. Memmingerberg

85. Mering

86. Mottingen

87. Nersingen

88. Neuburg[Do.

89. Neusdff

90. Neu-Ulm/|Do.
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LK. Augsburg, Exerzitienhaus St. Paulus,
Neubau 1961/63, Planung Architekt Thomas Wechs.

Stadtpfarrkirche St. Ludwig von 1938,
Erweiterung 1954/55, Architekt J. Marmon,

Stadtpfarrkirche Maria K6nigin des Friedens,
Neubau 1956/58, Architekt Thomas Wechs.

LK. Noérdlingen, Filialkirche St. Pius, Pfarrei Deiningen,
D. Wallerstein, Neubau 1964/65, Architekt H. Haberbosch.

LK. Neu-Ulm, Filialnotkirche Stadtpfarrei Neu-Ulm, Bau-
zeit 1951/52, Architekt J. Louis.
Neubau geplant, Architekt Lehner.

LK. Ingolstadt, Pfarrkirche St. Peter, D. Reichertshofen,
Erweiterung 1956/57, Architekt G. Kronenbitter.

Pfarrkirche St. Magnus,
Neubaubeginn 1960, Architekt Kreuzer.

Stadtpfarrkirche St. Johann Baptist,
Umbauten 1960/64, Architekt W. Hornung.

Stadtpfarrkirche Marii Himmelfahrt,
Neubau 1954/58, Architekt Thomas Wechs.

LK. Memmingen, Pfarrkirche St. Ambrosius,
Neubau 1964/66, Architekt Hans Kling.

LK. Friedberg, Siedlung St. Afra, Filialkirche Maria Hilf,
D. Bayermiinching, Neubau 1952/54, Professor M. Kurz.

LK. Nordlingen, Filialkirche St. Theresia,
Pfarrei Hoppingen, D. Wallerstein,
Bauzeit ab 1966, Architekt A. Back.

LK. Neu-Ulm, Pfarrkirche St. Ulrich,
Neubau 1955/57, Architekt A. Wenzel.

Stadtpfarrkirche St. Ulrich,

Neubau 1962/64, Architekt K. Sendlinger.

LK. Augsburg, Pfarrkirche St. Agidius, D. Augsburg-Stadt,
Neubau 1952/53, Architekt Thomas Wechs.

Stadtpfarrkirche St. Johann Baptist,

Neugotische Kirche von 1857, umgebaut 1926 von Professor
Dominikus B6hm, Bombenschidigung 4. 3. 45,
Neugestaltung 1947/49, Professor Bshm.
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91. Neu-Ulm|Do.

92. Nonnenhorn

93. Nordendorf

94. Nordlingen

95. Oberegg

96. QOberstimm

97. Ottmarshausen

98. Paar

99. Peiflenberg-Worth

100. Penzberg

101. Penzberg-
Neusteigenberg

102. Pfaffenhofen-Roth

103. Picking

104. Piirgen

105. Rieden-Zellerberg

106. Rohrbach
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Stadtpfarrkirche St. Albert, Offenhausen,
Neubau 1952/53, Architekt A. Wenzel.

LK. Lindau, Pfarrkirche St. Christophorus,
Neubau 1959/61, Architekt Ph. Dreher.

LK. Donauworth, Filialkirche Christkonig, Pfarrei Westendorf
Neubau 1959/61, Architekt A. Kreutzer.

Stadtpfarrkirche St. Josef, D. Wallerstein,
Neubau 1960/62, Architekt Hansjakob Lill.

LK. Mindelheim, Filialkirche Patrona Bavariae, Pfarrei Unter-
egg, Neubau 1952/53, Architekt J. Ruf.

LK. Ingolstadt, Pfarrkirche St. Bartholomaus, D. Reicherts-
hofen, Neubau 1963/65, Architekt J. Rappel.

LK. Augsburg, Pfarrkirche St. Vitus,
Neubau ab 1965, Architekt K. Sendlinger.

LK. Friedberg, Pfarrkirche St. Johann Baptist,
Erweiterungsbau 1954/55, Architekt R. Gro8.

LK. Weilheim, Pfarrkirche St. Barbara,
Neubau 1954/55, Architekten Sturzenegger-Horle.

LK. Weilheim, D. Benediktbeuern, Stadtpfarrkirche Christ-
konig, Bombenschidigung 16. 11. 44,
Bauzeit 1949/51, Architekt M. Steinbrecher.

LK. Weilheim, D. Benediktbeuern, Pfarrkirche Unsere
Liebe Frau, Wladimir,
Neubau 1962/64, Architekt Gg. Schiener.

LK. Neu-Ulm, Pfarrkirche St. Martin, D. WeiBenhorn,
Erweiterung 1958/59, Architekt Thomas Wechs.

LK. Starnberg, Pfarrkirche St. Pius, D. Oberalting,
Neubau 1956/57, Professor H. Leitenstorfer.

LK. Landsberg, Pfarrkirche St. Georg,
Erweiterung 1954/55, Architekt A. Back.

LK. Kaufbeuren, St. Josef, Filialkirche,
Neubaubeginn 1965, Architekt Frau Kergel.

LK. Pfaffenhofen/Ilm, D. Reichertshofen, Pfarrkirche Ver-
klirung u. H. auf d. Berge,
Neubau 1959/61, Architekt von Branca.



107. Ronsberg

108. Rott am Lech

109. Senden|Iller

110. Sécking

111. Sonthofen

112. Schnelldorf

113. Schnellmannskreit

114. Schondorf

115. Schorn

116. Schopfloch

117. Schongau/Lech

118. Schwabmiinchen

119. Stadtbergen

120. Steinebach

121. Stettenhofen
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LK. Marktoberdorf, D. Obergiinzburg, Pfarrkirche Maria Hilf,
Neubau 1960/62, Architekt M. Abele.

LK. Landsberg, D. Wessobrunn, Pfarrkirche Hl. Familie,
Neubau 1963/65, Architekt A. Kreutzer.

LK. Neu-Ulm, Pfarrkirche St. Josef,
Neubau 1958/60, Architekt Thomas Wechs.

LK. Landsberg, Pfarrkirche St. Ulrich, D. Oberalting,
Neubau 1956/58, Professor G. Werner.

Pfarrkirche St. Michael, verbombt 29. 4. 45,
Wiederaufbau 1945/51, Architekt Thomas Wechs.

LK. Feuchtwangen, Stadtpfarrei Feuchtwangen, D. Dinkels-
biihl, Filialkirche St. Bonifatius.
Neubau 1951/53, Architekt V. Kern.

LK. Aichach, D. Péttmes, Pfarrkirche Maria Himmelfahrt,
Erweiterung 1958 durch Didzesanbauamt.

LK. Landsberg, D. Schwabhausen, vormals Unterschondorf,
Pfarrkirche Hl. Kreuz, D. Schwabhausen,
Neubau 1956/57, Architekt G. Schiener.

LK. Neuburg, Pfarrkirche St. Magnus, D. Pttmes,
Erweiterung 1955, Architekt H. Fill.

LK. Dinkelsbiihl, Filialkirche Z. hl. Abendmahl, Pfarrei Din-
kelsbiihl,
Neubau ab 1965, Architekt F. Greser und Didzesanbauamt.

Neubau einer Stadtpfarrkirche, Verklirung Christi,
Architekt F. Haindl, Baubeginn 1966.

Stadtpfarrkirche St. Michael, verbombt 4. 3. 45,
Wiederaufbau 1948-54 nach Plinen von Architekt Thomas
Wechs.

LK. Augsburg, Pfarrkirche Maria Hilf in Neustadtbergen,
D. Augsburg-Stadt, Neubau 1952/53, Architekt Th. Wechs.

am Worthsee und Walchstadt, LK. Starnberg, D. Oberalting,
Pfarrkirche Zum heiligen Abendmahl,
Neubau 1962/64, Architekt S. Ostereicher.

LK. Augsburg, D. Westendorf, Pfarrkirche Jesus d. g. Hirte,
Neubau 1959/61, Architekt G. W Bamnert.
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122. Strapberg

123. Trunkelsberg

124. Unterkammlach

125. Untermiihlhausen

126. Walchensee

127. Walchshofen

128 Walda

129. Weidach-
Oberkottern

130. Weilheim

131. Westheim

132. Wiesenbach

133. Wohmbrechts

134. Zusmarshausen
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LK. Schwabmiinchen, D. Augsburg-Ld., Pfarrkirche Hl. Kreuz
Erweiterung 1957/58, Architekt G. W. Barnert.

LK. Memmingen, Filialkapelle St. Stanislaus, Pfarrei Amen-
dingen, Erweiterung 1958/59, Architekt W. Hornung.

LK. Mindelheim, Pfarrkirche Maria Konigin des Rosenkranzes,
Neubau 1952/53, Architekt W. Hornung.

LK. Landsberg, Pfarrkirche St. Benedikt,
Erweiterung 1962/65, Didzesanbauamt.

LK. Bad T&lz, Pfarrkirche St. Ulrich und Hl. Kreuz, D. Bene-
diktbeuern,
Neubau 1958/60, Professor C. Holzmeister-Wien.

LK Aichach, Filialkirche St. Martin, Pfarrei Aichach,
Neubau 1965/66, Ditzesanbauamt.

LK Neuburg, Pfarrkirche Maria Immaculata, D. Pottmes,
Neubau 1953/54, Architekt E. Feldpausch.

LK. Kempten, Pfarrei Durach,
Kirchenneubau St. Josef ab 1966, Architekt S. Zwerch.

St. Polten, St. Hippolyth, Stadtpfarrkirche,
Erweiterungsbau, Beginn 1966, Architekt Strobel.

LK. Augsburg, Pfarrkirche St. Nikolaus von der Fliie,
Neubau 1961/62, Architekt A. Back.

LK. Neuburg, Pfarrkirche St. Markus, D. Pottmes,
Schiffneubau 1959/60, Architekt Hansjakob Lill.

LK. Lindau, Pfarrkirche St. Georg,
Neubau 1952/53, Architekt J. Marmon.

LK. Augsburg, Filialkirche an der Autobahn, Friedensdorf,
Neubau 1958, Stifter Geistl. Rat L. Schwarz T, Architekt
Strohmaier.
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7. Welt- und Ordensklerus

Kirchenbauten sind Ausdruck der GLORIA DEI! Die sich wandelnden Riume wollen
das Volk Gott niherbringen. In erster Linie hingt aber alles ab, wie der Liturge den
Geist Gottes zu wecken versteht! Deshalb soll zahlenmiBig vom lebendigen ,,STEIN*
gesprochen werden, der in seiner mannigfaltigen Berufung und Befihigung das Werk
des Lehrers, des Hirten und des Priesters schaffen soll, um Frieden und Versshnung
zwischen Gott und seinem Volke herbeizufiihren. Das vollzieht sich duBerlich und haupt-
sichlich in den Kirchenriumen, aber doch auch auf der StraBe, auf den Dichern und im
stillen Kimmerlein.

Von 966 Pfarrstellen sind nur 633 hauptamtlich besetzt, so daB 333 Pfarrstellen und 40
Hilfsstellen nebenamtlich versehen werden miissen. Das bedeutet, daB an Sonn- und
Feiertagen von einem Geistlichen 3 bis 4 Gottesdienste gehalten werden miissen. Dazu
kommt fiir Seelsorgsgeistliche die Erteilung des Religionsunterrichtes an Volks-, Be-
rufs-, Real- und Héheren Schulen. Die hierfiir hauptamtlich eingesetzten Geistlichen,
etwa 62 an der Zahl, sind groBtenteils verbeamtet oder im Angestelltenverhiltnis vom
Staat oder den Kommunen besoldet, haben ihr PflichtmaB an Religionsstunden, aber
auch ihr festgesetztes MaB an Ferien. Zur Entlastung der Seelsorger sind in der Diszese
bereits iiber 100 laienkatechetische Krifte eingesetzt, die von der Didzese angestellt sind.
Nach dem zweiten Weltkrieg kamen 242 Fliichtlingsgeistliche in den Raum der Di-
ozese. Es war willkommener ,,Nachwuchs®. Thre Zahl ist jetzt auf unter hundert abge-
sunken, wobei 25 sich bereits im Ruhestand befinden. Sie sind als sogenannte hv Geist-
liche dem Weltklerus der Ditzese villig eingegliedert.

‘Waren es vor 20 Jahren noch 211 Ruhestandsgeistliche, so sind diese bis Ende 1966 auf
166 zuriickgegangen. Die Emeritierung wird von aktiven Geistlichen im Hinblick auf
die Entlastung der Mitbriider méglichst lange hinausgeschoben.

Die Mithilfe von Ordensgeistlichen in der ordentlichen Seelsorge wird immer dring-
licher. Wihrend der NS-Zeit suchten Ordensgeistliche vielfach Anstellung durch die
Diozese. Im Rahmen von Gestellungsvertrigen zwischen der Didzese und den einzelnen
Ordensgemeinschaften wird dies jetzt mehr erforderlich.

Der Weltklerus der Didzese hat durch den ersten und zweiten Weltkrieg erhebliche
Verluste erfahren. Diese EinbuBe wird aus dem Schaubild ersichtlich. Der Nachwuchs
von Jungpriestern ist immer noch schwach. Aus der Lebenspyramide tritt ein Wachs-
tum in der Basis zwar deutlich hervor; gegeniiber den Geburtsjahrgingen um 1910,
von denen die Hauptlast der Seelsorge noch getragen wird, ist der Zugang doch viel
schwicher als der Abgang von Geistlichen, die naturgemiB in der Krone des Lebens-
baumes immer mehr in die Todesschatten hineinfallen. Der Gesundheitszustand der
ilteren Geistlichen ist relativ gut, der Opfergeist, an der Seelsorgearbeit noch mitzu-
wirken, sogar ausgezeichnet. Die Tatsache aber, daB8 das Durchschnittslebensalter des
Weltklerus bei 56 Jahren liegt, stimmt bedenklich.

Die Lebenspyramide, in der ein Vergleich zwischen den Jahren 1966-1963-1954 auf-
gezeichnet ist, spricht eine sehr deutliche Sprache. Dieses Schaubild ist einer Betrach-
tung wert. Es wird erginzt durch ein zweites vom Jahre 1947.



Welt- und Ordensklerus in der Diozese Augsburg

Stand von
I. Weltklerus der Didzese Augsburg
1963 1966
1) Aktive Geistl.: Pfarrer 504 488
Pfarrvikare 64 68
Expositi und Kuraten 11 12
Benefiziaten 56 63
Hauskapline, Aushilfspriester 104 101
an Knaben- und Priester-Sem. 8 12
im Lehrfach 93 62
an Anstalten 18 21
Militir-Geistliche 5 8
Domkapitel 17 17
Bischofliches Ordinariat 4 11
Hochschule 10 10
im Studium by 13
in d. Mission u. Diaspora 2 7
[ Su:11 861 884
2) Inaktive Geistl. Pfarreri R. 146 137
Hilfsgeistliche i. R. 15 15
Demeriten 6 3
Sonstige im Ruhestand 8 10
Susli2 175 165
Suili(1=2) 1036 1049
II. Heimatverwiesene Pfarrer und Pfarrvikare 47 46
Geistliche (hv. (g.) Benefiziaten u. Kapline 3 2
Inaktive v. Ditzese bes. 9 7
Inaktive vom Staat bes. 16 14
Aktive vom Staat bes. 16 11
Su: II 91 80
Su: I+ II 1127 1129
IIL. 1) Aus deutschen Aktive 15 9
Didzesen Inaktive 12 12
2) Aus auslindisch. Aktive 9 8
Didzesen Inaktive 2 1
Su: III 38 30
Su: I+ II 4+ III 1165 1159
IV. Ordensklerus: 1) Pfarrvikare 38 50
Benefiziaten 10 10
Kapline 14 16
sonstige vom BFK. bes. 13 75 14 90
2) in Kl&stern nach Schematismus! 297 250
3) Freistehende Patres nach Schematismus! 70 | 367 60 | 310
Su: IV Su: Ordensklerus 442 400
Su:I +1II + HI + IV 1607 1559

Welt- und Ordens-KLERUS
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Altersaufbau des Klerus im Jahre 1947

In einer mehr historischen Darstellung bietet sich die Moglichkeit, einmal um 20 Jahre
zuriickzublenden. Deshalb soll der Altersaufbau des Welt- und Ordensklerus zur Be-
schreibung kommen, wie er sich unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg ergab. N ach
den Jahren des Dritten Reiches (1933-1945) werden die Spuren des Krieges und des
geistigen Kampfes der nationalsozialistischen Weltanschauung vor allem dadurch sicht-
bar, daB iiberhaupt kein Priesternachwuchs zu diesem Zeitpunkt vorhanden ist. Im
Schaubild kommt dies sehr deutlich zum Ausdruck, daB keine Basis in der Lebens-
pyramide 1947 da ist. Natiirlich zeichnen sich auch noch die Folgen des ersten Krieges
deutlich ab, aber hier handelt es sich doch hauptsichlich um ,,Gefallene auf dem
Schlachtfeld, wihrend es den Machthabern des 1000jihrigen Reiches darum ging, von
unten her die Wasser abzugraben.

Es stromten nach 1946 an die 242 Fliichtlings-Geistliche von den Ost-Gebieten in die
Didzese ein, wo sie in den vielen kleinen Pfarreien im schwibischen Raum Unterkunft
fanden. Viele Geistliche aus Polen, Litauen und Lettland, Popen und Bischofe aus den
ukrainischen Gebieten wanderten nach einigen Jahren nach Amerika ab, verblieben
sind aber die Ost-Geistlichen aus vormals deutschen Dibzesen, die als sogenannte
Heimatverwiesene iiber die zentrale Stelle ,,Kommission fiir hv Geistliche in Bad
Kissingen® auf Grund des Bundesabkommens dem einheimischen Weltklerus gleich-
gestellt wurden.

Trotz dieser Zunahme durch hv Geistliche ist absolut gerechnet die Zahl der Welt-
priester innerhalb von 20 Jahren um 342 zuriickgegangen, wihrend die Ordensgeist-
lichen um 66 zugenommen haben. Das Verhiltnis von Welt zu Ordensklerus hat sich
verindert: von 12 zu 3 im Jahre 1947

auf 11 zu 4 im Jahre 1966

Das Zahlenbild ist 1947 folgendes:

1. Aktive: Seelsorgegeistliche 960
Religionslehrer usw. 68
VermiBte und Gefangene 30 Sakularklerus 1259
AuBerhalb der Didzese 17

Inaktive: (Ruhestindler) 184
2. Aus fremden Didzesen 65
Hv. Geistliche 136 242 Geistliche
DP: aus Polen, Lettland, Litauen 41
3. Ordens-Geistliche Regularklerus
334 (Patres)

Insgesamt: 1835
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8. Bistumswerk Steichele

Verschiedene Ditzesen haben nach dem zweiten Weltkrieg auf Grund der groBen
strukturellen Verinderungen neben den Schematismen eigene Beschreibungen der
Kirchstellen herausgebracht. Auch unser Bistum hat sein Standardwerk, den ,,Steichele®,
das 1864 einen so verheiBungsvollen Anfang nahm und von den Professoren Schréder
und Zoepfl fachkundig weitergefiihrt wurde. Die letzte Edition liegt vor vom Jahre
1940 mit Band 10, Kapitel Mindelheim, das 19. Kapitel der insgesamt 40 nach alter
Zihlung. Dabei ist der 1. Band Augsburg nie erschienen. Es konnte bistumsgeschicht-
lich eine schone Aufgabe sein, dieses Werk der Vollendung zuzufithren, wobei die
alten Binde iiberarbeitet und neu aufgelegt werden miiBten.

Nachfolgend wird ein Uberblick iiber die bereits erschienenen Teile der Bistumsbeschrei-
bung gegeben, woraus ersechen werden kann, welche Kirchstellen bereits bearbeitet sind.
Eine Bistumskarte, von dem Kirchenhaushalt-Referenten der BFK Romeo Schubert
gezeichnet, will die Feststellung der behandelten Teile des Bistums erleichtern. (Beilage)

Das Bistum Augsburg
historisch und statistisch beschrieben von

Steichele — Schrdder — Zoepfl
Verlag der B. Schmid’schen Buchhandlung Augsburg

Jahr Verfasser | Band | Kapitel Seite Vermerke
1864 Steichele 2 1. Agawang 1-124 Band 1 Augs-
2. Aichach 125-296 burg nicht
3. Baisweil 297412 erschienen
4. Bayermiinching 413-560
5. Burgheim 561-766 Fiir Band 24
1872 Steichele 3 6. Dillingen 1-227 gemeinsames
7. Dinkelsbiihl 228-544 Namen-
8. Donauwdorth 545-1275 | | Register
1883 Steichele 4 9. Friedberg 1-280
10. Fiissen 281-582
11. Hachstadt 583-770
12. Hohenwart 771-993
1895 Schroder | 5 | 13. Ichenhausen 1-565 | mit Register
14. Jettingen 566-841 | mit Register
1896/04 | Schroder | 6 | 15. Kaufbeuren 1-639 | mit Register
1906/10 Schréder | 7 | 16. Oberdorf 1-597 | mit Register
1912/32 | Schréder | 8 | 17. Schwabmiinchen 1-606 | mit Register
1934-39 | Zoepfl 9 | 18. Kirchheim 1-564 | mit Register
1940- Zoepfl 10 | 19. Mindelheim 1.u. 2. |Lieferung von
Aletshausen—
Bedernau
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Fiir die ersten Binde (2 mit 4) erschien nachtriglich ein von Schréder gearbeitetes
Namenregister in der Verlagsbuchhandlung Jos. Kosel, Kempten. Vom Band 5 an ist
jeweils am Ende ein eigenes Namensregister angefiigt. Band 1 fiir Augsburg mit Archi-
diakonat ist nicht erschienen, der Band 10 Mindelheim hat im Jahre 1940 mit der
ersten und zweiten Lieferung begonnen und umfaBt die Pfarreien Aletshausen, Atten-
hausen, Bedernau.

Zu den 40 alten Kapiteln sind ab 1. 10. 1921 zwanzig neue dazugetreten, so daB insge-
samt 60 Dekanate in der Didzese vorhanden sind (Siehe ABL. 1921 Seite: 153-171
und 183).

Dem Jahrbuch ist am Ende eine Bistumskarte beigefiigt, in der alle Pfarreien eingezeich-
net sind nach Zugehorigkeit der alten und neuen Dekanate.



Abb. 1:

Abb. 2:

Abb. 3:

Abb. 4:

Abb. 5:

Abb. 6:

Abb. 7:

Abb. 8:

Verzeichnis der Abbildungen

HI. Afra

HI. Magdalena und Afra

HI. Afra

HI. Afra

HI. Ulrich und Afra

HL. Vitus

Sailer

Sailer

Hochaltarstatue 1964

von Prof. G. Chorherr
Miinchen. — In der Kapelle
»Afra im Feld®,

Friedberg

Relief am Gestiihl des
Ostchores des Augsburger
Domes. Um 1430

Holzschnitt in (Veit Bild),
Das Leben . . . der heiligen
Augsburger Bistumbs. 1516

Holzplastik. Abtei Neres-
heim, 2. Hilfte 17. Jahrh.

Titelkupfer in C. Khamm,
Hierarchia Augustana 1709

Holz-Vollplastik (Héhe
68 c¢m) in der Pfarrkirche
Reistingen. Friihes 18. Jahrh.

Abschiedsbrief J. M. Sailers
an G. J. Contamin

nach seiner Entlassung

in Dillingen. 1794

Posteinlieferungsschein
fiir eine Geldsendung an
Johann Michael Sailer



Vorstandschaft

des Vereins fiir Augsburger Bistumsgeschichte e. V.

89 Augsburg, Fronhof 4
1. Vorsitzender: Dr. Albert Vierbach
Dompropst
Augsburg
2. Vorsitzender: Dr. Peter Rummel

Dozent, Pfarrvikar
8881 Donaualtheim

Schrififiibrer: Monsignore Hans Stoll
Bischoflicher Finanzrat
Augsburg

Kassier: Dr. Franz Lauerer
Bischéflicher Archivar
Augsburg

1. Beisitzer: Dr. Friedrich Zoepfl
Hodhschulprofessor
888 Dillingen

2. Beisitzer: Heinrich Winterholler, Pfarrer
8911 Windach bei Landsberg

Mitgliederstand 15.7. 1967 : 178 (Verzeichnis in Anlage)
Konten des Vereins: Postschedkamt Miinchen Nr. 21900
Bayer. Vereinsbank Augsburg
Nr. 21982

Jahresbeitrag: 10,— DM



Mitarbeiter

1. Layer Adolf, Dr. phil., Oberstudienrat, 888 Dillingen, Ortelstrafle 10

2. Rummel Peter, Dr. theol., Dozent, Pfarrvikar, 8881 Donaualtheim bei Dillingen
3. Stoll Hans, Monsignore, Bischoflicher Finanzrat, 89 Augsburg, Bayerstrafle 39a
4, Weiflenberger P. Paulus OSB, Dr. phil., Bibliothekar, 7086 Neresheim, Abtei

5. Witetschek Helmut, Dr. phil., 8898 Schrobenhausen, Breslauer Strafle 1

6. Zoepfl Friedrich, Dr. theol., emer. o. Hochschulprofessor, 888 Dillingen, Ziegel-
strafle 21



P
o



















	Front matter
	Inhaltsverzeichnis
	Zum Geleit
	Vorwort
	Die heilige Afra in Geschichte, Kult und Legende
	Die Verehrung des hl. Vitus in Reistingen Ein Beitrag zur Geschichte der Heiligenverehrung im Barock
	Sailer und Contamin mit unveröffentlichten Briefen Johann Michael Sailers
	Der Augsburger Bischofsstuhl und der bayerische Staat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
	Unveröffentlichte Aktenstücke zur Frühgeschichte der Erzabtei von St. Ottilien
	Das Bistum Augsburg in Zahlen Stand vom 31.12.1966
	Back matter

